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Das I. Cap.
BraudcndutgischerEinfall.

§. i. Eingang.
2. Der^Marckgrav von Brandenburgfalle in MeckleN-

burg ein.
z. Darüberentstehenin RügenundHolsteinUnruhen-

elchergestalt aus dein wendischen Mecklenburg ein

Deutsches^ durch Einführung des Christenthums

geworden, und was dieses für eine Gestalt, im in¬

nerlichen und äusserlichen, gehabt; desgleichen,wie

der Herhog Hinrrch von Bayern und Sachsen

solches alles zwar befodert; aber doch seine dabey

geführte Absicht, um die Lander disseits der Elbe ihm cigenchümlich

zu machen, nicht erhalten habe: solches hat uns das vorhergehende

Euch der Lange nach gezeiget; als worinn wir die ineinander gefloch-
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4 Lib. IV. Cap. I. Ao.npf..7
tenc Landcs-und I^lrchcu-Hrssorie der wenden und Sachsen um- -n
stündlich vorgcstellct, auch aus glaubwürdigen Urkunden erwiesen.

Wir haben dabey bemerket, daß zwar die wendische Für- *3
sten, für die überwiegende Macht der Sachsen und Danen, nicht auf- v)i
kommen, und das Land, so jeho Mecklenburg heisset,wegen dcr Gra-
vcn zu Schwerin und Rayeburg weder völlrg erlangen, noch,was tzr
sie davon gehabt, recht gebrauchen können. Doch haben wir auch ch
dabey gesehen, wie die höchstbeschwcrlicheSteurcn, so die Hcryoge sz
von Sachsen, wegen ihrer Schutz-Gerechtigkeit, von diesemLande fo- -o
derten, endlich cimnahl aufgehöret; und unsreFürsten in dem uunm- »3
rclbahrcn Schutz des deutschenReichs ausgenommen worden.

Wir können aber deßwegen doch nicht sagen, daß lNecklcn- -a
bürg schon zu dieser Zeit sey rin Reichs-L-ehn geworden; zumahlcn n
es damahls noch was bekanntes war, daß Lander, somit zumReich ge- ^
hörten,^ crbeigenthümlich hicssen. Wir haben auch angemerckct, daß j}i
der 2xönig von Danemarck Canut VI. unsre Fürsten Borvin und C
Htclot um solches Recht gebracht, indem sie ihr, sonst eigcnthümli« »i
chcsLand von ihm zuLehn nehmen müsten; doch werden wir nun sc-
hcn, wie unser Mecklenburg, von solcher Lehns-Pflicht, sich wieder a:
loß gemacht; und darauf sowohl im Geist-als weltlichen bessercinge-^:richtet worden. Zwar was das Geistliche betrift; so werden wir vcr-
nehmen, daß die Fehler in der Lehre, sowir bereits droben angemercket 3
nicht gebessert, sondern vielmehr verschlimmert worden; indenr noch stein und ander schädlicher Götzendienst dazu gekommen: indessen ist f
doch auch nicht zu laugncn, daß in den, nun folgenden Zeiten, die mei-
sten Kirchen, in den neuangelegten Städten gebauet und das gcsirf- £
ree, wovon noch jetzo der Gottesdienst an den meisten Orten erhalten t
wird. Denn so werden wir von nun an hören, wie sich die Städte 3
Aenrehret, neue Clöster aufgebauet, 2lr>ncn-Hauser gestiftet, und das \
Land überhaupt mit Einwohnern angesüllet.

2. Denn so waren durch die grossenUnruhen in Sachsen, v
da der Hcrtzog Hmrrch, theils sein eigenes, theils anderer Herren i
. Land «



Ao.ii9f. MecklenburgsEinrichtung. z
Land zersiörete, viele wohlhabende Leute geuöhtiget worden, aus
wcsiphalcn, Brunswick, Halberstadr und Lüneburg sich hiehep
zu begeben, und das Land dadurch tu Aufnehmcn zu bringen, u) Da
aber dieWelt eineRenn-Bahn, wo mau allenthalben von seinemVer¬
hängnis gejaget wird; so blieben dieseAukömlinge auch hier nicht ohne
Unruhe. Denn das wolgelegenc nnd reichlich von GOtt begabte Land
Mecklenburg hat von je her seinenNachbarn eine Begierde erwe¬
cket, sich desselbenwo nict?tgany, dennoch zum cheil, zu bemeistern.

Diescsmahl ward cs von dem Marckgravcn Otto zuBranr
denburg angesochten. Selbiger war einBruder desHertzvgs Bern¬
hard von Anhalt, und meinte daher eben soviel Recht zu des Her¬
zogs Hinrich Ländern, als jener, zu haben. Da nun Herhog Bern¬
hard das Sachfen-Lauenburgische an sich brachte: so woltc der
Marckgrav eben dergleichen an Mecklenburg versuchen; gestaltet
diesesLand noch ansahe, als hätte es der Herhog Hinrich mit dem
Schwerdt gewonnen; und könne ihm also, mit eben dem Recht, als
seinem Bruder dein Hcrtzoge Bernhard das Sachsen-Lauenbur-

!gische zuTheil werden; wenigstens wäre er dazu weit mehr, als der

,Aönig von Dänemark, berechtiget.

Der Preußische Geheime Naht, Hinrich Coccejue, führt noch
i eine andre Ursach an. Er sagt: die Marckgravcn von Branden-
l bürg wären auch Herhoge der wenden gewesen; welches er daher
i erweisen wil, weil der Marckgrav Gero, dessenwir im andern Buch

! gedacht, auch Dux, Hcer-zog, in seiner Grabschrist genannt werde»
' Aber wir haben in gedachtem Buch aus Avcririno gehöret, daß der

: Kayser (Larolus M. dem wendischen Fürsten Slaomir das Hcr-

l hogthum diesesVolckes (Oucutum ejus gentis) geschencket. So we¬

inig nun Mecklenburg hieraus ein Recht an dieMarck-brandenburg

I herleiten kan; sowenig kan man auchBrandenburgs Recht an Me-

i chlenburg, aus solchemWort, behaupten. Wenn Grabschriften eil-

l nen tüchtigen Beweiß zu Ländereyen gäben: sowürde Mecklenburg,

» aus des Fürsten pribislav Epiraphio, so wir droben angesühret,

l noch an vielen Ansprache haben. Er führet aber auch an: daß die
A z Marck>



6 > Lib. IV. Cap.I. Ao-nzf.
Marckgraven von Brandenburg der wenden Haupt-Stadt Bren-
nabnrg mne gehabt. Aber dieses war die Haupt-Stadt der Wil¬
sen; über welche auch endlich die Marckgraven, doch mehr mit Gme
als mit Gewalt, Herren geworden; dagegen dieObotricen und ihre
Bunds-Genossen solchean Rerich, bei) dem Schlosse Mccklcnbllrg,
hatten; wohin dieMarckgraven niemahlen gekommen. Endlich führt
er auch Rranyium an, welcher schreibet: 2ilbrecl?t der Bar habe
über gantzWenden-Land (Wandalia) gegen Morgen, auch über die
Pommern und Rysstncr gegen Mittage geherschet. b) Aber ein je¬
der der dieseWorte liefet, siehct wohl, mit was für Nachlaßigkeit sie
Rranyius gefastet. Die vorigen Zeiten lehren solchesgantz anders,
und zeigen, daß die Marckgraven niemahlen das Ambt eines Hccr-
zogcs geführet; vielmehr selbst unter dem Hecr-zogc von Sachsen
gestanden, und ihm in seinen Hecres-Zngcn folgen müssen.

Doch wir bekümmern uns jetzo nicht sowohl um die Ursache,
welche derMarckgrav Otto, zu seinem Unternehmen gehabt, als um
die Sache selbst. Er fiel zuförderst das Stargardrsche an, welches
damahls den Heryogen von Pommern gehörte. Hierauf ging er
ferner in das Wenden-Land; woraus grosseErweiterungen entstun¬
den; indem das Schwerdt sobald nicht wieder eingesteckt, als ausge-
zogen war. Denn unsre Fürsten licssenihre Bedrengnis alsbald an
den Röntg von Danemarck Lanur VI. gelangen, welcher ihnen auch
eiligst Hülfe sandte; indem sein Volck zu Schiss auf der Warnow
(Arnold schreibet Oder) ankam. c) Ihr Feld-Herr war, nach da-
rnahligen dänischen Gebrauch, der Bischof von Rohrschild, und
Reichs-Lanylar, Petrus, welcher seinenBruder Dorbcrn bei) sich
hatte. Der König aber blieb zurück, auf der Insul JTioite. Der
Marckgrav war inzwischen biß an das damahlige Schloß Rostock-' ge-
rücket, und hatte den Graven 2ldol^h III. von Holstein auf seiner
Seiten, die Danen aber hatten dieRügianer zumBeystande. Hier
kam es nun zum blutigen Treffen.

"
Die Danen verlohren

*
die

Schlacht; da denn sehr viel medergemacht und noch mehr gefangen
wurden, d) Der übrige Häuf lief in grösser Unordinmg nach den
Schiffen. UnterdenErschlagenenwar desBischofsBruder,und

unter



Mecklenburgs Einrichtung.Ao.ii9?* 7
unter den Gefangenen der Bischof selbst, welcher auch verwundet war.
Der Marckgrav ließ ihn in sichern Gewahrsam bringen; in Hofnung
für diesenFeld-Herrn ,ein grosses Löse-Gcld zu erlangen, der Bischof
aber stelte sich an, als wenn es mit seinerWunde grosseGefahr hatte,
und er bald den Geist davon aufgcbcn würde. Man hielte also für
unnöhtig, ihn noch länger scharf zu bewachen; sondern ließ ihn unter
der Aufsicht eines eintzigenMenschen, Rahmens L-udolph. Mit die-

iftm
überlegteerdieSache,unddasiedieGelegenheitabgesehn,gin¬

sen sie bcyde davon, und kamen glücklich durch.
- ■■ - : -

Z. Es fiel hierauf ein Harker Winter ein, also, daß man über

alle Sttöhme und Moraste gehen konte, welcher Gelegeirheit sich die
Brandenburger bedienten, das Land allenthalben durchstreiften und
jämmerlich verwüsteten; wozu die Holsteiner getreulich halsten. In¬
sonderheit musten Ao. xi96. die Lircipcner, zwischenDemmin und Aa

Trtbsees darunter leiden; weil der Fürst aus Rügen Iaromar, um 1196.

ter dessenBohtmäßigkeit sie damahls stunden, sich zu den Dänen ge¬
schlagen hatte. Es war auch der Marckgrav willens biß nach Rügen
hinüber zu gehen; aber solchesVorhaben ward vereitelt , wie das Eiß
rmvermuhtlich aufging. Inzwischen wurden des Fürsten Länder , so
er in Pommern hatte, übel zugcrichtet, worunter der Bischof von
Schwerin mit leiden muste. War aber der Marckgrav sehr über
den Fürsten von Rügen erzürnet, daß er den Dänen beygestmiden;
welches er doch, als ein Lchu-Träger von dieser Crone, hatte thun
müssen; so war der Rönig von Dänemarrk nicht weniger übel auf
den Graven von Holstein";» sprechen, daß er sichgegen ihn feindlich
rrklähret. Er kam deßwegen mit seinemHeer bis nachRendesburg,
welches Arnold hier Reinoldsburg nennet, der Grav aber säumte
sich auch nicht; brachte mit Hülfe seiner guten Freunde,, als der Gra¬
ven Simon von Teklenburg, Bernhard von wölpr- rNöriy von
Oldenburg, und des Erhbischofs Hartwig von Bremen, eine an¬
sehnlicheMacht zusammen. Der Marckgrav Orco ließ ihn gleichfals
nicht hülfloß. Die Danen verwunderten sich sehr, da sieden Graven
in solcher Gegen-Verfassung vorsunden; hatten also nicht das Hertz
übe? die Echer zugehen; sondern sahen die Deutschen etwas an, und~ ‘ gingen
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a»-»?» Mecklenburgs Einrichtung. -

Das H. Lap.
HolsteinischeHändel.

§. r. Die Dänen bekommenRendsburg. Fürst niclctli.
wird erschlügen.

2. Unruhen unrcr den Wenden und im Reich.
z.Der Grav von Holstein wird gefangen«
4. Die Danen gewinnen gany Holstein.

cm König von Dánemarck Lanur VI. verdroß am alkermeb
(¿AfJ fíen / daß derGrav die Festung Rendsburg an der Eydek
XyO*) angeleget,um demKönige den freyenEingang nachDeursch-

land zuverwehren. Deßwegen er Ao. 1197. im May schon
wieder heraus kam, und sich, diesesOrts bemächtigte. Darauf er
das Schloß ausbauen, und immer fester machen ließ. Womit also
dem Graven der Cap-Zaum angeleget ward, welchen er fin die Dä¬
nen bestellet hatte. Denn nun konte der König so oft in des Graven
Land einfallen, als er selber wolte. Von welcher Zeit an kein gut
Vernehmen mehr unter den Holsteinern und Danen gewesen, i)

. . •' '.?)! . f/i

An den Graven Adolph von Dasle suchte der König sich
durch unsere Mecklenburgische Fürsten zu rachen; indem er ihnen,
als seinen Lchn-Leuten, austrug, also in des Graven Land zu verfah¬
ren, wie dieser es im Dirmarsischcn gemacht hatte. Die Fürsten
zogen auch samt ihrem Adel dahin. Die wenden freueten sich,daß
es wieder was zu plündern geben solté, und gingen mit grosser Be¬
gierde über die Elbe. Es geschaht solchesAo. 119g. wie man aus
Arnolds sichet, zu dessenZeiten es geschehen; womit auchLacomus
einstimmet, k) Es war aber der Grav von Düsle gleichfals auf sei¬
ner Hut, und kam den Mecklenburgern entgegen; da sie denn bey
Warskow (Watfthow) aneinander gerieten. Unser Fürst Niclor
that den Angrif, und da er gar zu hitzig in die Feinde drang, hatte er
das Unglück, daß er mit 87. tapfern wenden erschlagenward. Ar-
noldus rühmet ihn, daß er ein redlicher und verständiger Herr gewe-

Viertes Luch. B sin,

Ao.
H97.

Ao.
H9§.





Ao.iis>£. Mecklenburgs Einrichtung. «
Wie starck um VieseZeit die Dcurscbcn schon müssen m

Mecklenburg gewesenstyn, kan man daraus abnehmcn, weil bereits
in der Beschreibung der Beneficien des Bischofs zuSchwerin von
Ao. i isg.. viele Oerter Vorkommen, so sich auf dorff endigen, als
Christophersdorff Gertsdorff, Lambertsdorff, Mecelsdorff,
Wcirendorff, woltcrsdorffu. a. m. welche allerseits in der Pfarre
prezekcn gewesen, wie der Archivarins Schultz berichtet m) und
die mit ihren Nahmen genugsam zuerkennen geben, daß sievon Deut¬
schen angeleget worden. Es hatten sich aber nachher dieselbennoch
sehr gemehret. Die übrige wenden würden auch allerseits der
Deutschen Sitten viel eher angenommen haben, wenn nicht die Dä¬

nen sie damahls zu allerlei) Streifereyen gebrauchet, und sie dadurch

in ihrer wilden Lebens-Art erhalten hätten. Denn so bediente sich

der König ihrer in allen Handeln, welche er mit dem Graven von

Holstein hatte; wodurch die wagrische und Mecklenburgische

wenden in solcheVerbitterung gegen einander gerieten, als man noch

i ^'etzounter den so genannten Tarrarn dieser Lande spüret; welche,al-

i lem Vermuhten nach, ein Überbleibsel von den alten wenden sind,

die sich aber jetzo,wo sic sich auf der Grcntze armchcn, untereinander

! anfallen und medermachen.

Inzwischen rüstete sich der Könlg von Danemarck Tamrms
’ VI. wieder dieGraven von Holstein und Schwerin als welche treu-

! lieh zusammen hielten. Das Deutsche oder Römische Reich sähe

i diesesalles an, ohne sichzu bewegen. Die Ursach war, weil die Für-

| sien desselben,über der Ra^scr-Wahl in schwereMißhelligkeiten ge-

, rahten waren. Denn als der Kay ser Hinrrch VI. in Sicilicn starb,

: und einen Sohn von 4 Jahren, Nahmens Fridericb, hintcrließ: s»

! bemühet« sichdieses jungen Printzcn Vater-Bruder Philipp, daß der
r Printz mögte zum Kayser erwählet, er aber zu dessenVormund beskel-

I let werden. & waren auch die meisten Fürsten hicmit einig; Cöln

r und Trier aber, wie auch der Pfaly-Grav Hinrich, waren ihm ent-

1 gegen; als welche den Graven Bertold V. von Zahringcn, der des

j Pfaly-Graven Mutter-Bruder Sohn war, gern auf denThron ha-

i den wollen. Da aber dieserBedcnckcn trug, solcheWürde anzuneh.

B 2 men^



Ao.
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12 Lib.IV. Cap.II. Ao.1199.
men, und die Bischöfe, auf des Pabsies Anstiftcn, beschlossenhatten/die Nachkommen des Kaysers Fridcrich I. zu unterdrücken: so wardder im Schluß des vorigen Buchs angeführte Orco, Her-tzogs Hin-rich Sohn, auö Engclland gehohlct, und Ao. 1199. zum Käufergemacht; welchen die Könige von Engclland Richard und Jo¬hannes unterstützten. Dieser gerieht nun init Philipps gewaltiganeiander, also daß darüber fast gantz Deutschland in Feuer undFlammen gesetzctward, n) Indessen fonte der Rönig von Danc-marck hier an der Ost-See machen, was er wolle.

Bey Abwesenheit des Kaysers in Sicilie» hatte er unsre Für¬sten zu seine Lchn.Lcute gemacht, bey Deutschlands Unruhe ge¬dachte er eö eben also mit vorerwehntcm Gravcn zu halten.

z. Er schicktealso seinen Bruder Waldemar, welcher Her-tzog von Sleswik war, Ao. 1201. in der Mitte des Geprcmbris,
mit einem starckenKrieges-Heer,woraufcr dreyJahr gesamlet hatte,
nach Holstein heraus. Der Bischof von Royrschild, perrus fand
sich gleichfals vey demselben, und führte die Dänische Völcker mitan. Der Grav ging ihnen entgegen, und kam es bei) Itzehoe zum
Treffen, darin der Grav den kürtzern zog, und nach Hamburg ent¬
floh. Die Danen verfolgten ihn; worauf er sich, über die Elbe, nach
Scade begab. Seine Feinde aber nahmen Hamburg den 28 Ocro-ber ein, und sttztcn darin einen Edelmann, Nahmen- Radulf, zlimOber-Haupt, welchen der Grav vorher aus Holstein versaget hatte.Doch kam der Grav einen Monaht nachher wieder zurück, da ihn
denn seineHamburger mit Freuden empfingen; als welche das Dä¬nische Joch mitUnmuht übernommen, und mitWiederwillen getra¬gen hatten. Gedachten Rad ul f ließ der Grav, wieder jedermanns
Verri,uhten, bey seinem Amt, und erkannte also, daß er ihm vorher
zu nahe gethan. Die Danen aber, wie siemit Hamburg fertig wa¬ren, gingen darauf für Laucnburg, welches sie doch nicht gewinnen
konnten. Dagegen kamen die von Raceburg, nachdem der Gravvon Dasle sie verlassen hatte, und brachten selbstdie Schlüssel, wo-
mit ih; Grav Bernyard III. ein dänischer Lehn-Mann ward.

Hierauf
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Hierauf galt es auchAo. 1202. dem alten Graven Guncelin

von Schwerin, als welcher der Zeit »och lebte, und durch seinen
tapfcrn SohnHinrich, nachdem der erstgebohrneHclmold schonge¬
storben, den Holsteinern beygestanden hatte. Er war denDanen
nicht gewachsen, aber ihnen zwar hie und da Abbruch that; denn,die¬
sedrungen in sein Land, und nahmen die Schlösser wircenborg und
Godcbuz weg, daraus Vater und Sohn fiel) nur bequemenmusten,
dem Könige von Danemarck Ao. 1203. zu huldigen, und muste der
Grav Hinrich seinen Sohn Guncelin III. zum Geissel geben. 0)
Als die Danen auch mit diesem fertig waren; sogingen sie vor Lü¬
beck und eroberten die wichtige Stadt; indern es die Bürger nicht
aufs äu»crste wollen ankommen lassen, weil doch kein Entstitz zu hof¬
fen war. Hierauf zogen die Danen unfern Fürsten Borvin und sei¬
nen Sohn, Niclor III. wie alich denGravcn von Schwerin, Gun-
celin II. mit ihren Völkern, deßglcichen die Dirinarsen, an sich, und
gingen mit gesamter Macht abermahls vor Hamburg. Es war um
Weynachten aus, da eben dieElbe und Alster zugefroren; deswegen,
der Grav mit seinengetreuenHamburgcrtt in die äußersteNoht ge-
rieht. Uber die Elbe fonte er nicht entfliehen, weil das Eiß weder
halten noch brechen wolle. Es war also kein anderer Naht, er muste

sich nur ergeben, da er denn für seineFreyheit das Schloß zuLauen-
bürg versprach, und biß zu dessenEinräumung bei) dem Grcwen von
Schwerin, Gunccl II. am andern Weynachts-Tag in Gefangen¬
schaft ging. Denn zu diesem hatte er noch ein Vertrauen, weil des¬
sen Vater und Bruder allezeit seine treu« Beystände gewesen. Da¬
gegen die Dirmarsen dergestalt, wegen vormahliger Räuberei) über
ihn ergrimmet waren, daß sie ihn wohl zerrissen,wenn ihn der Grav
von Schwerin nicht geschützethätte.

Es solten darauf Ao. 1203. die Lauenburger das Schloß
übergeben. Aber zu allem Unglück wegerten siesichsolcheszu thun;
ungeachtet derGrav sie flehentlich darum bat, und seineFreyheit dar¬
auf beruhete. Sic meinten aber, ein Gefangener seykeinHerr mehr,
der über sieGewalt hätte. Der Grav ward also in die Eisen ge,
schlagen, und nach Sleswik gesandt; worüber in Dänemark grosse

B Z Freude
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Freude entstand. Die Mecklenburger oder wendische Herren,
hatten auch ihre Scharte gnugsam wieder ausgcwetzct. Der Grav
aber hatte zu bedauren, daß er sie beunruhiget. Der Marckgrav
von Brandenburg, welcher ihn verleitet, behielte indessendas Star-
gardische, nebst einem Theil von dem angrentzenden wenden, da¬
von wir unten ein mehreres hören werden. Inzwischen starb derKönig
CanutVI. von Danemarck imDecember, da eben sein Bruder
Waldemar ihm eine Sieges-Post nach der andern zufertigtc. So
veränderlich sind der WünschenZufälle.

4. DesKönigsNachfolgerimReichwarseinBruder,mehr-
Ao. gedachter Waldemar II. dieser kam darauf nach Lübeck Ao. 1204.
,204. undließsichdaselbstalsRoittg verwendenundHerrn derNord-

albingerausrufen.HermannBonnus, ersterSuperincendens
zu Lübeck, schreibt hievon: „"Adt hebben de Könige tho Denemar-
„ken van düsserTydt an den Titel, dat sesick Köniege der Wenden
schriven und heten laten,, womit er es ohnzweiffcl auch besser, als
Arangius getroffen,davonwir imvorhergehendenBuchgedacht.

Nach Lübeck entboht der König seine belehnte Fürsten und
Herren, aus lTlordalbingen, wenden und Rügen, um ihm behülf-
lich zu seyn, daß er Laucnburg eroberte. Er hatte auch dieDir-
marsien kommen lassen,und viele Danen mitgebracht. Unter solchen
war der Ery-Bischofvon Lunden, und sein Bruder vorgedachter
Bischof von Rohtschild, wie auch andere Bischöfe und Pröbste.
Diese wohnten allerseits der Belagerung mit bey; denn es war da-
mahls fast überall der Brauch, daß die Prälaten lieber im Felde, als
in der Rirchen, lieber vor den belagerten Schlössern, als vor den
bekleideten Altären, seyn mogten, wozu die Kriege mit den Ungläubi¬
gen Gelegenheit gegeben hatten. Da die Soldaten waren gebraucht
worden, sie zu überwinden, und die Bischöfe, sie zu bekehren.
Nach einer harten Belagerung, ward endlich im August der Ver-
gleich getroffen, daß das Schloß solté übergeben, und der Grav von
Holstein auf freiem Fuß gestellet werden. Doch muste der Grav
eineVerzichtauf alleseineLänderdisseitsderEibethun,auchseine

devdru
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beyden Söhne, und zehn von seiner Anverwandten und Freunden

Kindern zu Gersteln gehen, darauf er sich, nach seinemalten Erbtheil,

in die Gravschast Schowenbnrg verfügte, um seinLeden in Ruhe zu

bcschliesscnp)

i) Arnold. Lubec. L. VI. Chron. Slav.C. 12. Krantz. Vandal.
L.VI. C. 37. Veterf. Holsten-Chron. P.II. p. si. k) in Ge-
ncalo-Chron. MSC. adann.ir98. c£\Marfchalk deVitisObo-

trit. MSC. C. sl. 1)Arnoldus, Krantzius, Latomus, Chem¬

nitz in Vita Nicoloti III. MSC. Thomas in Analeft.Guftrov,

Per. II. §. 1. Stevers Chronic. Meklenb. C. 1. §. 17. & 61.
Schröd.Papist. Me kl. p-sOs. m) vid. SchrödersWlßmarische

Erstling, p. 290. n) Arnold. 1.c. L. VI. C. 1. fqq. Urfper-

genf. in Philippo, Otto de S.Blafio C. 4g. allcg. Jo.Cluvero in

Epit. Hiflor. UniverC o) J. F. Chemnitz Begrif derSchwe--
rinschen Graven-Historie apudGerdes p. ioo & 106. p) Ar¬

nold. I. c. Cap. 13----17. Evict Hiitoria Gcntis Danor. ad

ann. 1202. Marfchalk de Vitisöbotr/C.?2. Herrn. Bonni

Chron. Lubec. adann. 1200. A/). P^/^/'Holsten-Chron. P.II.

p. s3- Latomi Genealo- Chron. ad ann. 1201. Pontani Hi-

itor. Rerum Danic. L. VI. Lamhec.Origin. Hamburg, ad ann.

120r. $ac. aMellen Hiflor. Med. Lubec. C. 3.§.7.8- Stevers

Mecklenv. Chron. p.lZ &43. it.Krantz. Saxon. L.VII. C.i8.

19.20. Chron. Slavic, apud Lindenbr. ad ann. 1209. Annal.

Slav, apud eund. ad ann. 1201.

Das III. Lap.
Dänische Gewalt.

§. i. Philipp wird Bischofzu Raceburg.
2. Johann von Purlitz wird von Grabow vetjaZt, und

Waldemar wird Ery-Bischofzu Bremen,
z. Grav Hinrich von Schwerin wird vertrieben und wie¬

der hergestellet. Strahlftrnd erbauet. Lübeck brem
net ab.

Als
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\Ö mm der König von Dancmarch woldcmar II. ihm olle
Länder disseits der Elbe unterwürfig gemacht hatte: so setzte
er den Eiraven Adclbcrr von Orlamünde, des verjagten
Graven Adolphs Halb^Bruder zum Stalhalter; in Hof-

dic Holsteiner würden diesemHerrn desto lieber gehorsamen,
weil er bey ihnen erzogen, und dessenVater in gutem Andenckcn bey
jederman stunde.

NUNg,

Bald daraufverftarb Ao. 1204. der Bischof ju Racebrrrg,
Sigfried oderIsfried, wie er sichin seinenUrkundennennet,und
entstund alsoforc, ehe er noch begraben ward, ein grosserStreit unter
den Dom-Herren wegen seinesNachfolgers; indem einige auf den
Probst Hinrich stimmeten, als welcher nicht allein einMann von gu¬
ten Sitten war; sondern auch das Stift mit prabendcn und Ge¬
bäuden verbessert hatte. Andere dagegen wolten des vorigen Bi¬
schofs Lapellan, Rahmens Philipp, haben, q) Als sie sichnun hier¬
über nicht einig werden komen: so übertrrigen sie ihren Streit dem
jctztgedachtenGraven Adclbcrc oder Albert, wie ihn pontanuo nen¬
net. Rrantzins ist mit denDom-Herren diescrwcgcn übel zuftieden
r) weil dieGeistlichen damit ihre Streitigkeit in dieHände eines welt¬
lichen Herrn gestellct; und sich einem Stathalter unterworffen. A-
ber es stehet ja wohl einem Jeden frey, wo er einen Schieds-Mmm
suchen wil; und ist ein crwehlter Schiede-Richter keine Obrigkeit.
Indessen erkennet innn hieraus das Vertrauen der Dom-Herren zu
diesemGraven, und wie wenig der Grad Bernhard von Raceburg
damahls im Ansehn gewesen. Der Stathalter entschied nun die
Sache für den Lapellan Philipp; worauf der erweiche nach dem
Ertzbischof zuBremen, Harrwich II. reifete; um die Bischöfliche Ein¬
segnung von ihm zu hohlen. Nach seiner Zuruckkunft wcyhcte er et¬
liche neucrbauete Kirchen ein, (womit man damahls noch fleißig fort
fuhr)undverordncte,wasersonstzuseinesSprengelsBestennichtig
fand,woraufernachUtrecht,zumBischöfedaselbstreifete,undein
gantzcsJahr beyihmverzog.

DemKönigeWoldemarkamdieseReifesehrverdächtigvor;
erber
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aber Der Grav 2ldclbcrc rcDctc ihm solchesaus demSinn, welches
die letzteNachricht ist, so uns oflgcdachtcr Arnoldus aus Lübeck,
von Mcchlcnburgij'chcn Sachen, hintcrlasscn. Es hat seineArbeit,
darin er Hclmoldi Slawische Chronic fortgefctzet, zuerst Rcincc-
eine, Professor zu Helmstadr, biß auf die vier letztenCapittel, her-
ausgegcben. Solche Capittel hat hernach Erpold Lindenbrog
hinzugcthem, welche Meibom noch richtiger hervor gebracht r) und
Längere mit Anmerkungen erläutert.

. Daß in diesemJahr die Dominicaner, und fünf Jahr dar¬

nach die Franciscaner-Mönche aufgekommcn, hat auch Laromns,

m feiner geschriebenenChronic, um deßwillcn angcmerckct, weil der-

selben öfters in unfern Geschichten erwchnet wird.

2. Als nun die dänische Gewalt disseits der Ost-See aufs

höchstegekommen, und darauf alles in guter Ruhe war: sogedachte

unser Fürst Borvin sein annoch ziemlich wüst-aussehendesLand im¬

mer bessereinzurichten,Kirchen zubauen und neueSradrc anzulegen.

So ward auch um dieseZeit der Bau an der Dom-Kirche zu

Schwerin, welcher wegen der vielen Unruhen in Stecken gerathen

war, wieder durch den BischofBrnnward, und denGraven daselbst,

befördert. Es gerieht aber der Grav Hinrich I. dem der Vater be¬

reits die Negierung abgetreten, abermahls in viele Verdrießlichkeit.

Die Urfach war diese: Es wohnte derzeit Johann vonpnrlitz,

aus dem Geschlecht der Gänsen, mit Bewilligung des Königs von

Danemarck, auf dem Schloß Grabow. Diefer beliebte noch die

vormahlige Lebens-Art der Sachse»:; indem er öfters in die Grav-

schaft Schwerin einiiel, und mit guter Beute zurück ging. Der

Grav aber legte ihm diesesHandwerck Ao. 122s „und fug, wie La- Ao.

„romus schreibet, die Gans aus ihrem Neste, daß sie nach Dane« i20f»

„marck zum Könige fliehen muste.,,

Der König foderte den Graven, als seinenLehn-Mann, vor

ün Gericht; aber der Grav erschiennicht. Hierauf befahl der Kö-

ig seinemStathalter, vorgedachtttn Graven von Orlamünde, den

Viertes Lisch. C von
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von Schwerin zu überziehen. Dieser volbrerchke nun des Königs
Willen; fiel in die Gravfchaft Schwerin, verheerte das Land, er¬
oberte Boicenbnrg und zerstörcte das Schloß daselbst wie auch das
zu Erchcncburg oder Arrclnborg. Hierüber starb der alte Grav

Ao. <Bunct\ Ao. i2O6.welcher,wie wir drobengesagt,über40Jahr re-
,,o6. gieret, nachmals aber seinen Söhnen die Negierung abgetreten. Er

hatte aber vier tapfre Söhne, Rahmens Helrnold, Hinrich, (Bim*
cdm und Friderich, nebst einer Tochter Jdda.

Helmold war, wie gesagt, schon vor dem Vater verstorben;
deßwegen nun Hinrich die Negierung weiter führte, w) Dieser mu-
ste mit Gedult ansehen,wie die Danen und Holsteiner in seinerGrav-
schaft hauftten. Er wartete aber auf Gelegenheit, seine Scharte
wieder auszuwetzen.

Ao. Laromus gedenckethicbey, daß Ao. 1207. das Closter El-
»207. dena gestiftet worden. Es ist aber solches nicht von dem Mecklen-

burgischcn (davon bey Ao.irzo.) sondern von dem Pommerschen,
zwischen Greiffowalv und Ludwigsbrrrg, zu verstehen; so vor-
mahls Hylda hieß, zur Gravfchaft Gnykow gehörete und ein Abr-
Closter war.

Damahls starb gedachter Ertz-Bischof zu Bremen, Hart-
Ao. wich II. worauf das Lapirrel Ao. 1208. den Bischof von Slcswik,
1208. geregten Waldemar, erwehlte. x)

Es war aber der König von Danemarck diesemseinen Vet¬
ter gar nicht günstig, weil er nach der dänischen Cron getrachtet.
Er hatteihnschonvorzweyJahrengefangengenommen,aberauf
Bitte der Königin Daghmar wieder loß gelassen; nachdem er sich
eydlich verbunden, niemahls wieder in Danemarck zu kommen, y)
Da er nun Ertz-Bischofward, und also zu mehrcr Macht gedien: so
fing der König an, sichaufs neue für ihn zu fürchten; brachte es also
beim Pabst dahin, daß er bcyder Stifter zugleich verltistig erklahrct
ward. DiesemzognunderGravHinrich vonSchwerin zuHülfe.

Weil



a°.iÜQ9- Mecklenburgs Einrichtung. 19
Weil auch der Erwchlte den Bremischen Adel und das Stift auf

seiner Seiten hatte; so kam er dennoch zum Besitz, wobey ihn Her¬

nachmals derKayser schützte,und des Pabstes Zorn sichmit der Zeit

/>. 3« Dagegen aber muste der Grav von Schwerin wegen

seinerBeyhülfe abermahl nicht wenig leiden; denn des Königs Völ-

ckcr fielen daraufin sein Land, verheerten es jämmerlich, zerstörten

Wittenburg, und jugen denGraven samt seinenBrüdern, zumLande

hinaus. Unser Fürst Borvm aber nahm, soviel man findet, kein

Theil hieran; sondern lebte in Ruhe und vergnügte sichan der Ver¬

besserungseiner Länder. Da auch derKayser .¿.0.1209. ein Thurnir Aö.

nach Worms aufschrieb, welches am Sontage nachLicht-Messen sol- 1209»

te gehalten werden: so reifete unserFürst gleichfals dahin, und nahm

seineSöhne, Hinrich oder Borvm II. undNiclorlH. wie auchBor-

vins Sohn, Johann, mit dahin; sandte diesenjungen Herrn, wel¬

cher damahls 13 Jahr alt war, nach Paris, woselbst er 20 Jahr ge¬

bliebenen allerlei) Wissenschaften unterrichtet, und einer der gelehrte¬

stenPrintzen geworden; wieLaromus aus demThurnir-Buchund

Rircbbergs Lhronico anführet, wobei) El. Schedius bemerket:

daß Borvin II. auf dem Thurnir einen Danck davon getragen, z)

Laromus aber irret darin, daß er von Borvitt I. schreibet,was von

seinem Sohn Borvin H. zu verstehen.

Damahls ward die Stadt Gtrahlsund von dem Fürsten

Iaronrar in Rügen erbauet, 2) welches hier deswegen angeführek

wird, weil auch dieseStadt mit zum Schrverittschen Sprengel ge¬

höret, wie schondroben vorläufig gesagt worden.

Hiernächst wurden die Graven von Schwerin Ao. rrio. Ao.

mit dem Könige von Danemarck wieder ausgesöhnet, wieLhemniy 1310*

bezeuget, b) Es hmte aber das Land darunter nicht wenig gelitten,

welches alles noch die Früchte von dem Einfall waren, den der

Marckgrav in unser Fürsten Land gethan, und wozu die Graven von

Holstein undSchwerin mitgeholfen,dieabernunauchchrcThat-
^ C 2 Hand-



Ao. 1210.LO Lib. IV. Cap. IV.
Handlungen soviel mehr zu bereuen hatten; je sehmerhlicher sie erfuh¬
ren,. daß/ wer Denandern jagen wolle, selbstmitlaufen müsse. Der
Bischof Diedcrich von Lübeck folte den Zehcndcn (die iole Garbe
auf dem Acker) von der Insul Pöhle haben, wozu er aber nicht ge¬
langen fonte, deßwegcn er dem Fürsten Borvin DenHalbscheid da¬
von zu Lehn gab, um ihm zu dem übrigen zu verhelfen. Das darüber
sprechendeDiploma hat der Herr von Beehr aus Lünings Reichs-
Archiv angeführet, darin sich unter denZeugen auch einWende fin¬
det, Rahmens Hinrich Damaste.

<])Arnold. Lubec. L. VI, C. r r. Krantz. L. VII. Vandal. C. r.
cf. Bangert, ad Helmold, fub nomine Isfi ied in Indice Centur.
Magdeb. Cent. XIII. C.X. col. 1097. Job. Pctcrfcn Holsten-
Chron. P. II. p.7 3. r) Pont an. L. VI. Rer. Dan. s) in Metrop.
L. VII. C. 22. t) Bangerti Prxfat. ad Helmold. IJndenbr.
Scriptor. Septentr. p. 248. edit. Fabric. u) Krantz. Vandal.
L. VII. C. 3. Latorn. ad Ann. 1207. Chemnitz apud Geldes
p. 100. Schröders Wißmar. Erst!, p. 271. \v) Chemnitz.
Schwerinsche Graven-Historie apud Gerd. p. 99. x) Hiflor.
Archi-Epifcop. Bremens, apud Lindenbrog. p. 96. y) Erici
Regis Dan. Hiiloria Gentis Dan. adAnn. 1206. z) cf Stevens
Chron. Mekl. p. 38 & 46. a) Micrielii Altes Pommer-Land
L. III. §.7. cf.L.I. §.20. 6^72. E. VI. p. 773. Krantz. Vandal.
L. VII. c. 7. Marfchalk deVitis Obotrit. L. I. c. g. Hcrmanni
Bonni Chron. Lubec. ad ann. 1209. Lindenberg. Chron. Ro-
ftpch. L. I. C. 6. n. 4. p. 26. b) apud Gerd. I. c.

§. i* Aayster (DttoIV. privilegird die Bürger zu Schwerin,
r. Der Grav daselbstwird ein Dänischer Lehn-Mann.
z. Leyte Bekehrung der wendeir. Von Racebrrrgischen
Bischöfen.

Von Gmv HinrichzuSchwerin.
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ging aber dem Grnven HiivicK von Schwerin sehrncihc,

daß er also von dem Könige Waldemar, in Dancmarck,

gezüchkigetworden; deswegen er sichzum Kayser Orro IV.

wandte, um dahin zu sehen,ob er sich des dänischen Joches

nicht wieder entschüttcn konte. Den» da des Kayserb Vater, Her¬

zog HinricdLeo, allezeit sehr viel auf diesesGraven Vater gehalten,

dieser auch ihm biß aufs ausserstetreu verblieben; so konte der Grav

das sichereVertrauen ju dem Kayser fassen, er werde ihm beyrahtig

und behülflich seyn, um sich von der Danen Gewalt wieder loß zu

machen.

Der Kayser erzeigte ihin darin auch seineGnade, daß er Ao.

i2ii. nicht allein die Rechte des Srifts bestätigte, wie wir schon

droben angeführet, wovon hier nun das Diploma folget, sondernauch

die Bürger zu Schwerin mit der Freyheit begabte, ohne jemauds

Wiederrede, mit zweyen grossenSchiffen, und so viel kleinen, als sie

woltcn, in dem wißmarischcn Haven Handlung zu treiben. Des¬

gleichen, daß sic selten, an allen Enden des Hertzogthums Sachsen,

von allenZöllen frcy seyn,wieHederich anführet. c) DiegrossenSchis-

fe wurden der Zeit Roggen genannt, welcher Nähme wohl von den

Logen herrühren wird7 deren Jornandcs nicht weit vom Anfänge

seines Buches, de rcbusGeticis gedenckct, da er sie bcy den Schwe¬

den setzet, so er Sverhidcr nennet, daher wohl zu vermuhtcn, daß

dieserArt Schiffe zuerst werden in Schweden von den Logcnern ge-

bauct seyn. Es gedcncket solcherRoggen auchPomamrs, als wel¬

cher schreibet: Majora navigia Coggvnes vucant d) d. i. die grossen

Schiffe nennet man Longen. Es ist daher noch bey Wismar im

Haven die Roggcnow
"bekannt

c) wo vormahlö dergleichenSchisse

gelegen.

Durch daöHerhogthum Sachsen werden hier ohnzweifel alle

Lander verstanden, welche des Kaysers Vater entweder cigcnchum-

lich, oder zuLehn, oder auch alsSchntz-Herr gehabt halte, da denn

unter den letztengantzMecklenburg mit begriffen wirchworaus wohl

£ j
adzuneh-

Ao.
ILll»
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abzunehmcn, daß der Kayscr noch die Hofnung gehabt / den vormah-
UgenGlantz seines Stamm-Hauses wieder herzustellen.

Hederich meinet, als wenn diesesPrivileg» halber, die Bür¬
ger zuSchwerin noch jetzo in Lübeck zollfrey waren. Aber solche
Freyheit haben auch andere Mecklenburgische Städte, vieleicht zur
Vergeltung, daß die Lübecker im gantzen Lande Mecklenburg zoll¬
frei) seyn. Es ist mir auch bekannt, daß Lychen in der Ukar-Marck
dieselbeFreyheit zuLübeck habe; weil cs ehedessenzuMecklenburg
gehöret. Was aber die Gchwerinsche Bürger betrift, so sind sie
so wenig jetzo im Lande zollfrey, als alle andere Städte in Mecklen¬
burg, welche eben dergleichen Freyheit in ihren Privilegien erhal¬
ten, davon wir unten noch etliche anführen werden.

Inzwischen erkennet man hieraus, daß, obzwar derKönig von
Danemarck, alles, was disseits der Elbe, an der Ost-See liegt, sich
hatte lchnbar gemacht, deßwegen der Kayser doch nicht gemeinet, als
wären damit die Mecklenburgischen Fürsten vom deutschen Reich
abgerissen, indem er noch in ihrem Lande Freyhciten ertheilet.

Endlich so stehet man auch hieraus, daß der Haben allein da,
Mahls den Nahmen Wisiemer gcführet, indem es Heist: Sic sollen
in den Häven, der Wisiemer genannt wird allezeit 2 grosseSchisse
haben, die man loggen nennet, und kleine soviel, als sie wollen. 5)
Denn obzwar fthon in, X.Iahch. wie wir im andern Buch gezeiget,
an diesem Haven cinHerrcn-Hauß gewesen; so ist doch gar nicht zu
erweisen, daß biß hieher daselbst solté eine Stadt gebauet seyn, wie-
wohl auch von nun an, da das Land Ruhe hatte, und die Einwohner
sich mehreren, zu der Stadt Wismar der Anfang wird gemacht
seyn.

2. EswürdeauchderGravvonSchwerin endlichseineAb,
sichten erreichet haben, wenn nicht der Kayser selbst in allerlei) Be¬
schwerlichkeiten gerahten wäre. Denn so that der Pabst Innocen-
tius III. denselbenAo. 1212. in Bann; weil er anfing von der Ma-
rbildischen Erbschaft zu sprechen. Da nun die deutschen Fürsten

«benfals
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ebenfals wenig Liebe für den Kayser hatten: so ward des Kaysers
Hmrich VI. Sohn, gedachter Fridericbll. zum Kayser erwählet;
als welcher mit der Zeit heran gewachsenwar. Der König Walde-
mar von Dänemarck setztedie nahe Anverwandschaft mit dem Kay¬
ser L>tto bei)Seite, und schloßAo. 121z. ein Bündnis mit diesemFri- à
dcricd, wieponranus berichtet. Dieser hatte auch denpabst, und ^ii.
den von Franckrerch, Philipp aus seiner Seiten. Denn

"

da derKönig von Franckrerch demKönige von Engclland, Johann,

welcher des Kayscrs Mutter-Bruder war, dielTrormandie abgenom-

men, der Kayser cverolV. aber dein Engelländer beystand: soton¬

te es ohne groste Feindseligkeit nicht abgehen. Es kam endlich Ao. Ao.

1214. unweit Dornik, bey ;um Treffen; darin des 121$
Kaysers d>tto Pferd geschossenward. Da er nun meinte, daß es

allein auf ihn angesehenwäre, so machte er sich aus dem Staube;

vcrlohr aber damit dieSchlacht, unb all seinAnsehn, g)

Als darauf der König von Dänemarck erfuhr, daß dcr Grov

von Schwerin sich an den Kayser gehangen; nun aber es mit selbi¬

gem ein Ende genommen: so nöhtigte er ihn, daß er ihn: abermahls

huldigen, und sich verpflichten muste, dem Könige wieder seineFeinde

»nit 60 Pferden beyzuflehen, h) womit er also ein völliger Lehn-Mann

desselbenward, der für die Grniessung seinesLandes gewisseDienste

leisten muste.

z. Inzwischen lebte der Fürst Borvm geruhig, und war auf

die bessereEinrichtung seinesLandes mit beständigerSorgfalt bedacht.

Was er dieseReit über besonders vorgcnommen; davon findet man

zwar nichts umständliches. Indessen ist wohl ;u vermuthen, daß die

Haupt-Sache darin beruhet, immer mehr und mehr deur,che Ein¬

wohner herein zu bringen; anerwogen der Erfolg geben wird, daßdie¬

selbensich nun dergestalt gcmchrehdaßste auf denDörfern nicht mehr

Platz gehabt; sondern man hie und da neue Städte anlegenmüssen,

Hiezu brauchte man keine besondereEinwilligung des Kaysers, son¬

dern, wie die unten folgende Urkunden bezeugen,so haben nicht allem

die Marckgraven von Brandenburg und die Fürsten von^Ne-
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cklcnbnrg, sondern auch dieGravcir von Fnrftcnbcrg unddieples-
scn zuBrühl, nach eigenem Gutbcfinden Städte angelegt.

Man wil auch, daß Ao. 1216. endlich alle noch übrige heid¬
nischewenden bekehret, und an Lacilia-Tagc, das ist: den 22tcn
November, die letzten davon getauft worden, i) Es hat aber diese
Meinung nur schlechtenGrund; zumahlen aus dem Privilcgio der
Stadt Parchim erhellet, daß cs uod) etliche Jahr nach dieser Zeit
daselbst Heyden gegeben.

Sonst ist hier zu mercken, daß Ao. 1217. Bischofphilipp zu
Raccbnrg gestorben. Sein Nachfolger ward der vorgcdachte
Probst Hinrich, von welchem Rrantzins in seiner N'lcrropoli nicht
viel zu sagen weiß. Wie denn überhaupt die Geschichte diesesVitz¬
thums noch nicht recht hervor gebracht, auch wohl sobald noch nicht
hervor kommen werden; weil das alte Archiv davon zu Schwerin
seyn soll, das Stift aber nun, als ein weltliches Fürstenthum, nach
Srrclitz gehöret. Klüver schreibt: Ic) daß dieser Bischof schon
Ao. i2i>*. solchesAmt erhalten, und izJahr gesessen. Doch zeiget
er keinenGrund an, warum man dieses zu glauben habe. In der
Dom-Kirche zu Raccbnrg findet sich auch auf seinem Leichstein, wei¬
ter keineNachricht als diese: Hinricus Epifiopus qtiartus. Von Phi¬
lipps findet man gar keinenLeichstein, doch kan er unter den Kirchen-
Stühlen wohl'irgendwo verdeckt liegen. Sonst sind da auch Steine,
auf welchen stehet: Evermpdus Epi/copus primus und Jsfricdus Epir
Jcopttsfecundus.

Doch wieder auf den Graven von Schwerin zu kommen:
so muste er damahls seine halbe Gravschaft zum Unterpfand einfctzcn;
KurÄ-ersicherung desBraut-Schatzes seinerSchwester )dda, welche
an des Königs von Dänemark unachten Sohn, Grav Nicolauv
von Halkand (nichtHolland) versprochen war, wovon Chcmnir;

die Mkundc gesehen, der dieses daraus anführet, l)

Wir bemerckcnhicrbev,daßschondamahlseineTochteraus
diesem«e. .}
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diesemLehn sehrhochmüffen ausgesteuretwerden, wovon wir unfcrt
nocí;ein Exempel finD.cnwcrdcn, das uns náher angehet.

Sonsi verhált es sichmit der Aus-Steuer der Tochter, m
Adeíichen Lehn-Gütrrn also, das' dieselbevon dem Eigenthümlichen
mus deschaffetwerden, und wenn das nicht ;ureichet,allererst dasLehri
anzugreiffen; welches das alte SachsischeLehtt-Recbt mit sichbrin»
zet, aucl; also unter dem Adel in Mccklcttbrrrg gcbrauchlich ist. *

c) in Chron. Sverin. ad ann. rarr. d) in Hift. Dan. ad ann. I2gf»

c) Schrod.Wism. Etsi!, p. 67. f) Schrod.1.c.p. 62. g) Gott->
fried Monach. in annalib.ad ann. 1214.apudFreher.dcScripto-

rib. Rerum Germán, Jo.Cluveri Epitome p. ss6. h) Chem-

nitz. apud Gerdes p. 100. i) Guftav. Thiel in dem foo jahri«
gen Alter der Dom-Kirchen ;u St.Eoecilien in Güsirow de Ao.

1726. p. 2. s2. ex Krantz. Marfchalk. &
Thoma. cf. Stevert

Chron. Mcklenb. p. ;g. k) QZcrb.Kliiver P.I. p. Z6z. 1)apud

Gerdes p. iof. *Hypomn. feud. tic. pen. cf! Cocceji Jus

Pubi. C. XXVIII. §. i. Reveríal. provine. Mcklenb. de Ao.

1621. §. 27. Ckriftiani Matthia SchaumkellDiiTertat.deFoe-

mina Mcklenb. Cap. II. §.z. p. ig.

KaysersOttonis IV. Confirmatiori desStifts
Schwerinvon1211.

Innominelanñe&individueTrinitatis.Ottoquartusdivinafa¬
vente clementia Romanorum Imperator femperAuguftus. Quo¬

niam adEcclefiarum defenfionem disponenteDomino vocati fumus

Imperialis patrociny ibllicitudinc quibuslibetEcclefiis, ut juftitia di-

¿Ut & indigentes poflulayerint munimen pium & benignum ftude-

bimus providere. Hinc eft, qvod divine retributionis intuitu dile-

di genitoris noftri pie memorieHinrici Ducis privilegium nobis cx-

hibitur imitando, ea qve in Ecclefia Sverinenfi & Canonicis ejus¬

dem loci contulit, cumBavarie Ducatum &Saxonie teneret, fimili-

ter authoritatis noftrc privilegio eidem loco & Canonicis prefenti-

■ Luch. B
d«
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bus & futuris, Deo ibidem fervientibus, pium duximus indulgere.
Matrem ergo Ecelefiam & iplius Cathedre dignitatem etiam & ho¬
norem & jus Pontificialis ledis, in ipfo loco, avi Sverin nuncupatur,
noftre authoritatis edicto ftatuimus permanere, prerogativam etiam
totius Ecclefiaitice libertatis, juxta formam factorum canonum &
leges Imperatorum, tam ipfi Ecclefix Sverincnii qvam Canonicis
ejus, indulgemus. Termini autem Epifcopatus & Ducatus Saxonie
verfus Rugiam & Pomeraniam atqve Marchiam Brandenburgenfem
tendentes fub eodem limite claudi debent & comprehendi. Tre¬
centos manfos & unam Villam, nomine Boriit in SadelbandiaSeal¬
teram villam didam virichim, duasCurias apud villam Todendorp,
terram Butifowe totam, decem Villas inllowe, fcilicet Moisledar-
iitz, Gugulnoszy, Jutzrow, Nyechica, Pancovicz, Gnesdjtz, Anti¬
quum Iiow, Mendna, QuelTentin, Liutfcowe & Goderak, villam
Wornika propre Dymin, cum aliis qvatuor villis, Villam in Murit-
ze, Villas Rampe & Lifchove, qve alta villa dicitur. Infulam Sve¬
rin adjacentem usqve ad rivulum, & aliam infulam prope Dobin, qve
Liptze dicitur. Molendinarem locum & aquam prope Sverin ver¬
ius aqvilonem, cum omni utilitate & attinendis luis, qvaliter hep
omnia prefate Ecclefie funt asiignata. Specialiter autem ad ufus
Canonicorum Sverinenfium hec deputamus duasvillas prope Sverin
Rampe & altam Villam inBretze triginta manfos inllowe, qvatuor
villas ex decem fupra didis Kniflitz, Coravitz, Mendna & Quaifen-
tiri, Villam Virchim, duascurias inTodendorpc, Villam Boriit inSa-
delbandia, cum omni utilkate & attinendis fuis, & ubicunqve man-
ii Vel ville Canonicorum funt nullam decimam recipiat Episcopus,
navale telonium in Sverin, Parochiam in Sverin, cum omni jure, me¬
dietatem decime inSilezem, tertiam partem decime in Miklenburg,
tertiam partem decime in Ilow% tertiam partem decime inZaretzin
cis aqvam, tertiam partem decime in Warnow, tertiam partem de¬
cime in Muritze. De tot provinciis adufum Canonicorum decimas
eo tenore asfignamus,qvod poitqvam decime Slavorum lege Chri-
ftianorum convaluerint, Sverinenfes Canonici fic ut in habitu ita St
numero perfonarum & in eftimatione prebendarum, Lubecenfibus
Canonicis per omnia coeqventur, qvo facto de reliqvo, ii qvid fu-

... .Pet;eil*
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pereil, cum confilioEpifcopi tunc preiidentis & Ducis tunc regnan¬
tis & Comitum deSverin & de Razeburg, alie congregationesfub-
Pituantur. Preterea Patuimus, ut qvicqvid de dote Ecclefie Sve-
rineniis aut de prediis aut aliis ejus rebus fine communi Confilio 8c
Confenfu Capituli, fuerit ab Epifcopo, diftra&um, datum, aut alie¬
natum, aut conceiïum, vel commutatum, prorfiis irritum habeatur.
Qvocies vero Epifcopus didi loci obierit, reliqve ejus in tres partes
dividantur, qvarum prima cedet Ecclefie, fecundafucceffori, tertia
pauperibus. Canonicos etiam ejusdemloci liberam eledionem in
Episcopos, in Prepofitos, in Decanos, in Canonicoshabere, decer¬
nimus & ipfis liberam ordinationem ac poteflatem in condendiste-
Pamentis, in villis, in posfesiionibus, in Stipendiis colligendis, nec
non & omnem libertatem pias & honePas confvetudines aliorum
Canonicorum indulgemus. Civibus qvoqve ejusdem loci liberta¬
tem hanc & juPitiam concedimus habendamin perpetuum, qvod

in portu, qvi dicitur Wismar, libere & fine omni contradidionc
qvoruinlibet hominum, duashabeantmagnasnaves,yyzCokkcn ap¬
pellantur, cum minoribus navibus, qvotcunqve voluerint, adUfus
mercandi. Infuper per omnes terminos Ducatus Saxonic liberi

erunt & exemti ab omni telonio & exadione. Qvia ergo boneme-

morie noPer PaterHinrjcus, cum effetDux Bavarie atqve Saxonie,

fulcitus authoritate tam ApoPoiice qvam Imperialis legationis &
CommiSfionis,*pro remedio anime fue, filiorum & Parentum fuo-

rum ad Matandam & propagandamChriPiani nominis religionem

in terra Slavorum Transalbina tres Epifcopatus inflituit, allodiis &

redditibus menfe iùeCathédralesEcclcfiasdotavit, fcilicetLubecen-

fem, Razeburgenfem & Sverinenfem, ne donationes ejus& ordina¬

tiones deleantur, qvas fecit, fed in perpetuum valeant, juxta teno¬

rem privilegii, qvod ipfeex piaSt provida deliberatione deditEccle¬

fie SverinenP, noPrum ei privilegium, propter predara, qve nobis

dileôtus ac fidelis noPer Comes Henrtcus de
Sverin exhibuit, fervi¬

da tradentes & ad petitionem ejusdemComitis in hacpaginaeunda

ejus Patuta rata habentes, eadem& alia bona, qvecunqve fuerint a

ChriPi fidelibus prefate Ecclefie collata, qvantum adnos pertinet.

Imperiali confirmamus authoritate StnoPro Sigillo decernimuscom-
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jnuniri, Statuentes & edicto diftri&e precipientcs, ut nulla omnino
perfona, humilis vel alta Ecclefiaftica five fecularis,anfa fit hanc du¬
calem paginam infringere vel huic noftre confirmationi aufu teme¬
rario contraire. Qvod qvi fecerit in vindiciam temeritatis fue cen¬
tum libras auri componet, medietatem fisco imperiali, reliqvam ve¬
ro pasfis injuriam. Huic rei teftes funt Comes Hermannus de■Woldenberg, Comes Heidenricus deLutterberg, Comes Georgius
de Weden, Comes Fredericus deAltena, Comes Thomasde Chol-
lano, Comes Gentilis, Comes Goffridus de Ahfia, Henricus Mar-
fcalcus de Calendin, Walterus Pincerna deScipt, Albcrtus Strutzin,
Rufinus, Arnoldus, Imperialis curie Judices& alii qvam plures. Si¬
gnum Domini Gttonis Quarti Romanorum Imperatoris invi&isfimi.
u ..'-’i:;.’0 • !Tb.;od ; ■: .

A&a funt hec Anno Dominice incarnationis M. C. C. XI.
Indi&ione XIV. Regnante Domino Ottone qvarto, Romanorum Im¬
peratore glorioio. Anno regni ejus XI. Imperii vero fecundo.
Datum Capue per manusWblteri Imperialis, aulcProconotarii no¬
nasJanuarii.

Das v. Lap.
RsstockerlangetdasLubcckscheRccht.

§. 1. F6rst Borvin begnadiget Rostock mit dem Sradt-
Recht und derZoll-Frcyhert.

L. Jus Civitatis Lubecenjtsund L.ubcckschesRccht srird
zweyerley.

Z. Von Orbor-/ Land-Standech- Rnieftttack rc.
. 1 L- i .- . . ■ . - ; i -

hatte der Furst Borvitt emerechtvaterlicheSorge fur das
Aufnehmen seiriesLandes/ davon dieEinwohner zuRostock
vor andern uberzeugetwurden. Dicse machte er in al-
len derStadt Lubcck gleich; vieleicht in der Hofnung/ weil

Lirbeck vor 8 Iahren, bis auf fimfHauser ganhlichabgebrandt war,
und mu« demDgmschett Ioch esmit der Wieder-AufdauuvZ noch
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nicht recht fort wolte. E6 solle sichdie grosse Handlung von da nach
Rostock ziehen; wenigstens i|t dieserZweck mit der Zeit ziemlich er¬
halten worden. Um nun den Kaufmann anzuloct'en, so gab er der

neuen Stadt die Zoll Frcyheic im gantzenLande/ als welches ihm al¬

leine zugehörte. L.inde»rberg wil, daß damahls schondie Stadt mit

einer Mauer sc»umgeben, und die Warnow da herum geleitet wor¬

den, wovon wir das letzte schon droben angeführet. Es vermischt

aber Lmdenberg hier die Lorvmen, deren drcy gewesen,miteinan¬

der; indem er von dem andern sagt, was von dem erstens verste¬

hen. Denn Lorvin l. hat zu dieserZeit regieret; dessenSöhne

Hinrich Lorvin II. und Niclor UI. waren, wie das hierbe» kom¬

mende Diploma, (welches beim Hrn. von Lechr fehlerhaft abge- f,

druckt) und andere mehr, bezeugen. Lalov, welcher seinenSchwie¬

ger-Vater, Mylium verbessernwollen, hat hier ebenfals einenFcl>tLr

begangen, wenn er von Niclor II. schreibt: „Soll Rostock mit einer

„Mauer umgeben und den Fluß Warnow darum geführt und die

„Stadt herlich mit Privilegien verehret haben, um das Jahr Christi

„i2i 8<„ Denn diß letzteist nicht von Niclor geschehen,als welcher

schon vor 20. Jahren erschlagenwar, sondern vonLorvinl. Dieser

hat sich zuerst vorgenommcn,
Rostock als eine Stadt zu erbauen,

und den Einwohnern die Sradr-Rechre zu geben; daher er sagt:

„Wir haben uns vorgenommen, die Stadt Rostock, durchGöttliche

Gnaden-Verlcihung, aufzubauen.,, Denn, ob zwar hier schonvor¬

längst ein Schloß und übee so.Jahr vorher, der Anfang zu einer

Stadt war gemacht worden; so hatten doch die Einwohner noch

nicht die Stadt Gerechtigkeit. Indem viele Einwohner noch kci-

ne Stadt machen, sondern diesesberuhet darauf, daß die Einwohner

dieMacht haben sich selbstder/ihrem
Recht zu schützen,es mögen ih¬

rer nun viel oder wenig ftyn; solchesRecht aber kan thm, in eines

Fürsten Lande, niemand selbstnehmen, sondern cs muß ihm von dem

Herrn, der die Hoheirs-Recbre im Lande hat, gegeben werden, in

den neuern Zeiten hat man solchesRecht allein den, Kayser zugebilli-

oet, daher der Kayser Maximilianus
I. nicht einmahl dem Graven

von Mansfeld gestatenwollen eineStadt anzulegen, simdern an chn

geschrieben,„daßwederihm,nochjemandanders,
geziemet,Stadt'»

D z
Rtchk,
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Recht, oder anders, so der hohen Obrigkeit anhängt, sonder Erlaubniß
auszurichtcn,, bcti6.Febr. 15-14. m) aber damahls wüste man von
solchem Kavscrlichen Vor-Recht noch nicht.

Es erlangten also die Rostocker ihre eigene Sradt-Obrig.
keit. Sie konten sich nun selbst schützen,und empfingen hicmit
pl-«släii belli & pacis, auch das Recht allerlenZünfte und Lollegia
anzuordnen, ihre Lündereycn, und wovon sie sonst lebten, hatten sie
nun als ihr Eigcnrhum anzusehen; und konten damit nachGefallen
schalten und walten. Wie denn überhaupt der Stadt-Güter Art ist,
daß sie nicht zu Lehn gehen, sondern Allodial sind.

Vor dem hatten sie in Gerichts-Sachen, unter einem Fürst¬
lichen Voigt gestanden,welcher auf derBurg gewöhnet, davon noch
jetzo der Burg-Wall, nach Petri Thor hin, bekannt ist. Denn so
brachte es die vormahlige Einrichtung des Landes mit sich, indem alle
Landes-Einwohner vor dem Voigt erscheinenund zu recht stehenmu¬
flen. Daher noch jetzo über die meisten kleinen Städte die Anchr-
Leute das Gericht haben, also, daß man vom Stadt-Voigt an sie
apprlliren kan.

So hatten auch, nach des Kavsers Hinrichl. Anordnung,
bißher die Städte keine Ländereyen gehabt; sondern ihr Unterhalt
hatte ihnen vom Lande müssenzugeführet werden. Nun aber gab der
Fürst den Einwohnern von Rostock die wahre Gestalt einer Stadt,
indem er sie in eben dieRechte setzte, als dieBürger zu Lübeck hat¬
ten; welches ernennet: die Verleihung des Lübeckschcn Stadt»
Rechts haben. Denn Dcneficium hießdamahls eineVerleihung.
Worauf dieseStadt sich bald an Einwohnern mehrte, und dergestalt,
wegen ihrer zum Handel vorthcilhaften Lage, an Kanfleuten zunahm,
daß sie zu einer der vornehmsten Städte an der Ost-See gedven;
indem nicht lange darnach noch die Vleu-Sradt, welche weit grösser
als die alte, müsten angclcgct werden.

2. Es habendieWorte: JusCivitatisLubccenfis,nachher
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viele also verstanden, als wäre hiemit der Stadt Rostock das hüb¬
sche Recht (Statuta Lubecenfia) verliehen worden, n) Nun ist zwar
nicht ohne, daß Rostock mit Handhabung der Gerechtigkeit, sichm
folgenden Zeiten nach den Gesetzender Stadt Lübeck in vielen Stü¬
cken gerichtet. Denn so hat diese berühmte Handels-Stadt theils
von andern Gesetzeangenommen, theils selbstetliche hinzugethan,wel¬

che sie für ihre Handlung, besonders zur See, am geschicktestengehal¬

ten ; und nachdem sie sich wohl dabey befunden,so haben auch andere,

besondersHandels-Städte, solcheGesetze-beliebet,worunter Rostock

mitzuzählen ist. Indessen ist aus demDrplomare gar nicht zuerken¬

nen, daß der Fürst hiemit der Stadt Rostock das jetzo also genannte

Lübccksche Recht, habe mittheilen wollen: als welchesauchdamahls,

so fern es ein besonderes, von demSächsischen unterschiedenes,Recht

ist, nochnicht verbandenwar.

Wenn diese oder jene Gesetzedarin aufgekommen? kan man

jwar eigentlich nicht sagen; aber das ist gewiß, baß sie allererst Ao.

it74- züsammengetragenund Ao. 1^2. in der jetzigenGestalt her¬

vor getreten, darauf Ao. 1597. Burgemeister und Rath der Stadt

Rostock eine Erklärung heraus gegeben, in welchen Puncten das

LübscheRecht in Rostock anderer Gestalt zuoblervlren. Wir wer¬

den hievon zu seiner Zeit ein mehreres hören. Da aber dem also,

wie hat denn der Fürst Lorvin solchesRecht bereits zu dieserZeit

verleihen, und derMagistrat nachher davon abschrriten können? Der

Irthum ist wohl daher entstanden, weil man gemeinet, daß dieWör¬

ter Jus und Lex gleich viel heissen; und hat also Jus Lubecenle (die

Befugnissen der Stadt Lübeck) für Leges Lubecenfes, (Lübcck-

schc Gesetze) angenommen. Da selcheBefugnis der neuen Stadt

Rostock mitgetheilet ward: so bestand sie darin, daß der Fürst den

Bürgern dieHandhabung derGerechtigkeit in denLand-Gütern über¬

ließ, welche er ihnen von dem Rysstnschen Gebiete zugebilliget hatte;

und über die bisher der Voigr zu Ryostii die Jurisdiction gehabt.

Daß hierin das Lübccksche Recht derzeit bestanden,kan man deut¬

lich sehen,wenn man das Rostockschc Diplonia gegen Arnolduni

von Lübeck halt, als welcher von dem Jure Lubcccnfi gantz anders

schreibt^
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schreibt, als man das Wort jetzo nimmt, und darin mit unserm Di«
plomare genau überein kommt, o)

Meines Ermessens war damahls das Recht der Stadt Lü¬
beck, dieBefugnis der Bürgerschaft, da sie ihre Streitigkeiten, so über
Ländereyen, als bey Kaus-und Verkauf, Vermietung, Abhütung, Ab-
pflügung, Pfändung u.d.gl. entstehen mögten, durch ihr dazu, aus ih¬
nen selbst bestelltesGericht entscheiden konte,ohnc die Sache für dem
Voigt zu bringen, womit zugleich dieses verknüpfet war, daß sie so
dann auch demVoigt von solchenLändereyen kein Schuh-Geld mehr
geben dürften; sondern nur allein dem Bischof« den Zehnten.

Die Stadt Lübeck hatte solcheFreyheit von dem Herhoge
Hmrich, dem Löwen, erhalten; daher sie Hernachmals den Kayser
Friderich I. baten, daß rr ihnen dieStadt-Freyheit (libettutem civi¬

tatis) welche sie vom Herhoge hätten, desgleichenihre geschriebene
privilegia, wie auch die Jura Soiätiz & títulos, welche sie in Wen¬
den, Wäldern und Flüssen befassen, geruhig lassenmögt«, womit sie
also nicht Von Tiru/is in Códice oder Von Gesetzen iln Stadt-Buch,
sondern Von Befugnissen in Ländereyen reden.

Eben das sagt nun auch unser Fürst , indem er den Rosto-
ckern daö Recht der Stadt Lübeck als eineWohlthat verleihet, und
zwar „an ihren Häusern, Höfen, Ländereyen bebauet und unbebauet,
„Aeckern, Feldern, Wiesen, Weyden. Wäldern, Fifchercycn, Jagd¬
zeit, Gewässern, Wasser-Läuffen, Wegen und Stegen, Aus-und
„Eintrift,, solchergestalt, daß wenn über dergleichen Sachen Streit
entstünde, die Bürgerschaft (dvitas) selbstdarin richten kvnte.

Die Lübecker nennen solchesRecht Juta 8o5atiz, (das Recht
der Stadt Soest) weil der Hertzog Hmrich Leo, bey desselbenVer¬
leihung an Lübeck, die Stadt Soest in wcstphalen zumVorbilde
genommen. Lonring hat aus Gc-säria wollen Holsaeia machen p)
weil er voraus setzte, cs müsten gewisseGesetzegewesen seyn. Lor.
rrcruvMil rr vicleicht nicht finden können- waöSosaria heissensolle,
. hat
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hat dieWorte gar weggelasscn, da er doch sonsthier Arnolds nach¬

schreibet. q) Pctcrjc« aber behauptet: daß die Holstcinsche undLü-

bccksche Gesetzeweit von einander unterschieden, r) Daher Sofa--

na beym Arnolds wohl wird stehenbleiben. Der Grav Adolph

IV. von Holstein hat solchesauchder Stadt Hamburg verliehen;
wie er dieselbe^». 1225. denDänen wieder abgenommen; da es am

Ende des Diplomatis heistet: Jure fruantur Soiätenfium & Lube-

cenfium. s) Sie sollendieselbeBefugnis in ihren Stadt-Gütern ha¬

ben als Soest und Lübeck/ und hat der Kayser Fridcrichll. ihnen

dieseVerleihung bestätiget, da er es die alte LübeckscheGerechtigkeit

nennet. Eine alte Gerechtigkeit aber und eine alte Befugnis sind bey

uns einerlei). In welchem Verstände also auch unser Fürst das

Wort Jus gebrauchet; indem er es denRostockern, welche er hiemit

von der Schutz-Gerechtigkeit des Voigts daselbst loß sprach, als eine

Wohlthat (beneficium) anrechnet.

Nachdem aber die Rechts-Gelehrte angefangen. Jus und Le¬

ges für gleichgültigeWörter zuhalten: sohabensieJusCivitatis Lu-

becenfis durch Gesetzeder Stadt Lübeck erklàhret. Es hat aber

Lambecins schongemercket, daß diesesnicht richtig sey, wiewohl eS

auch nicht getroffen, wenn er cs durch Gewohnheiten übersehenwollen,

wcstphal ist hier sowenig mit Lambccio, als mit Lonring zufrie¬

den t) und meinet: dieser habe jenen ausgeschrieben; aberLonring

hat eher als Lambec davon gehandelt, und beziehetsich dieserauf je¬

nen. u) Wir werden unten, wenn wir vom Schwerinschen Recht

handeln, ein mehrercs hievon ansühren, da sich gantz deutlich zeigen

wird, was Jus Civitatis, (die Befugnis derBürgerschaft) sey,die auch

damahls wohl jus civile hieß, wie man bcy 1260. findet. Hier aber

wollen wir noch des Kaysers Friderich II. Diploma beyfügen; da- II.

mit man es gegen dem unsrigcn halten, und also von demselbenam

besten urtheilen könne.

z. Für solcheBegnadigung muste nun die Stadt Rostock

dem Fürsten die Orbör zusagen, welches alte Wort wir schondro-

ben erklàhret haben. Es ward aber dieselbesehr leidlich, nemlich zu

Viertes Blich. E
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i2s Marck gesetzet,wie sieauch noch jetzo stehet, und zwar nach ge¬
genwärtigem Gelde, da vier Marck eineNutzeSilbers machen. We-
leicht sind solches anfänglich Lübecksche Pfennige gewesen, wovon
drey Marck, acht Nutzen betrugen; oder auch Slavische Marck, die
nur halb soviel, als die Lübecksche galten, welches darum soviel glaub¬
licher, weil Rostock noch lange nachher von keinen andern als Sla-
Dtschen oder so genanten Sundischen Marcken gewust. Ausser
solcherOrbör, welche eineSchuldigkeit, wüste man der Zeit nicht von
andern Auflagen, nur daß zuweilen etwas auf Bitte gegeben ward,
welches man Bede (precarias) nannte, dagegenOrbör nicht, wie je¬
tzo, Orbcde hieß, sondern Genius arearum, weil es eineGrund-Pacht
war, die soviel ohngefehr an Gelde auswarf, als der Acker an bor,
(Gctrepde,) hatte Heuer geben können, wenn man ihn einem 25utcrt
hingcthan hätte, wie schon im andern Blich mit mehreren gezciget.

Da aber das Geld algemählig seinen inwendigen Wehrt ver-
lohren, ob wohl der Nähme desselbengeblieben: so sind die Landes-
Herren genöhtiget worden, die Beden nicht allein öfters zu wieder¬
holen, sondern auch zu verdoppeln, und immer höher zu steigern; ge¬
stalt die Orbören immer weniger vermögt den vorigen Fürstlichen
Gehalt aufzubringen. Daher auch die Stadt Rostock, sowenig als
alle andre Städte, sich solcher Last entziehen können, weil sie-doch an
Orbör würcklich immer weniger gegeben, ob es gleich dem Nahmen
nach so viel, als im Anfang geblieben.

Es hat auch dieseStadt ihr Antheil zur Land-Bede wiewohl
nicht ohire Schwierigkeit, mit beygetragcn^welche um die Mitte des
XVI. Wahrst. i2oo Fl. oder 6oo Untzen Silbers ausgeworfen, wie
die Quitungen erweisen, welche desfals Rostock aus dem Land-Tage
zu Malchin Ao. 1682. vorgelegt.

Indessen erhellet hieraus, daß zwar Rostock seineLändereyen
von dem Rysstnschen Gebiete, mit dem Eigenthums-Necht, erhal¬
ten, um derselben ohne Beeinträchtigung zu gebrauchen, doch daß sie
denLandes-HcrrcnzurErkentlichkeitihrerOber-Hcrschaftverpflichtet

geblic-
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geblieben. Solche Ober-Herschaft nennet der Fürst Dominationem
& Jurisdiktionen!; die Land-Stände aber, welche hiebei) als Zeugen
angeführet werden, heissenMajores, welchesWort wir schonim an¬
dern Buch durch Mayers erklähret haben.

- • • • . 1

Wir finden hiemit nun die ersteNachricht, daß die Mecklen¬

burgische Land-Stände in Prälaten, Ritterschaft und Städte un¬

terschiedenworden, die man doch durch einander geworfen. Denn

so stehet hier der Bischof Brunward, als das Haupt der Prälaten

voran, darauf noch andere Geistliche, und unter denselbenauch der

Abt Hugo von Doberan, folgen.

Von der Ritterschaft waren sowohl wenden, als Deut¬

schen,zugegen. Die Deutschen, als Hermann von Rodenbeek

und Hinrich Holsten, stehen voran; darauf wendische folgen, die

noch keine Zunahmen führen, alsNako und Meriylav, worunter

Nacco vieleicht derRnese der den Rnicse-liAac zu Güstrow erfun¬

den; als welcheStadt bald nach dieserZeit angeleget worden, doch

findet sich auch hier schon ein Ianrk (Johannes) der den Zunahmen

Gcrmeritz führet.

Von Städten ist Magifier Wettero deBucboe da, welcher zu

Bukow Conful (Nahts-Herr) war, wozu noch die Confules oder

Nahts-Herren von Rostock kamen, als Hinrich Smidt, Hinrich

pramulerc. (Denn Confuí hieß damahls einNahts-Herr und ?ro-

conful einBürgermeister) zuwelchennochvieleandere
gefügetwerden.

Das Diploma ward den 24JUN. (VIH. Cal. Jul.) als am

Tage Johannis desTäufers, ausgefertiget und besiegelt, daß man

dergleichen Dinge an Festtagen vornahm, war ein Mißbrauch, der

noch über zooZahr nachher gcdauret. Bey der Jahr-Zahl ward

auch der Indicción gedacht, um die Verknüpfung unsers Landesnut

dem Römischen Reich zu zeigen: daher diejenige irren,
welcheMe¬

cklenburg zu dieserZeit einen
unabhängigen Staat, und seineFür¬

sten, freye Fürsten nennen, welche Ausdrucke Samuel Buchholy
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«nnoch deybehdlteii.xv) Datz derBischof zuallcm cin arossesmitbcy-
SttrageN/ mclDct der Furst selber, welcher auch seincr beyden Soknr
hiebey gedencket; wcil von dem Ayssmer Lande elwas solte veraus-
scrt werdcn, welchcs, nach Sachsischcm RechC ohnc Bewilligung
der Erben nichl geschchenFonte, wie schon droden gczciget worden.

rn) Chron. Roltoch. P. II. C. z. p.45. CoccejiJusPubi.p. zn fq.
n) Lindenb. 1.c. Latomus in Genealo-Chron. acih. a. Wejt-
phal. Monum. Meklenb.p. 8. Stevers Chron. p. is. cf. Rei-
necciusin Hiitoria Juris Romani & Gcrman. L. II. §.8?. o) L.II.
C. zs. p) de Origine Juris German. C. a8- q) Bangert. ad
Arnold. 1.c. r) Holsten-Chron. P.II. p. 78- s) Lambec. Ori¬
gines Hamburg. L.I. N. 101. p. 29. edic.Fabr. r) in Monu-
menc. Meklenb. p. 10. u) 1.c. w) Versucl) in derGeschichte
des Hertzvgthums Mecklcnb. prod. Rostock i?s z.

I.

DiplomadesFurstenLorvinI. von1218.
twun cr 2\ojiocF zur totd&t undmitLLdeck

glelch liuicht.InnominefanCtae&individuaeTrinitatis.Omnibusprxfentem
paginam vifuris inperpetuum. Notum fic omnibus Chrifti no-

ftrisqve fidelibus tam praebentibusquam futuris, qualiter EgoBorvi-
rttts nec non filii mei diledtisfimi Henricus videlicet & Nicolaus tam
noftram, quam heredum noftrorum nunc & in futuris utilitatem
procurantes, Rotzjloch oppidum, divina profperante clementia, de¬
legimus conftruendum. Ut vero praediCti loci cultores eum secu¬
rius appetentes, pace firma, libertate fulciantur omnimoda tam pra¬
tentes, quam futuros, in aedificiis,areis, terris cultis & incultis, agris,
campis,pratis, pafcuis,filvis, pifcationibus, venationibus, aquis,aqua-
rumve decurfibus, viis & inviis, exitibus & reditibus, omnimoda in
jurisdictione noftra thelonii exemtione & Lubecenfis Civitatis Juris
beneficio habito nunc & habendo,ftabilientcs confirmamus. Ut ita-
qve noftr* donationis auitoritas in futuris temporibus firmior acfta-
C ■>* - bilior
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bilior habeatur dominationis noftræ Majoribus tam Slavicis quam
Teutonicis prxientibus, Epifcopo noftro Brunwardo videlicet viro
religiofisfimo interpofito, Thetlevo deMarlowe, Jordano, Herman¬
no Capellano,Zlantrich, Janike, Henrico Gamma, Wartis, Johanne
deSnakenburg,Raulino, Henrico Grabone,Hugone AbbatedeDebe¬
rán univerfaliqve conventu ibidem. Stephano Sacerdote. Dum-
memaro, Pribilo, Bitzprave, Thoma, Alvaricopreepojito. Hermanno
deRodenbeke, Htimico Holzato, Nakone, Ganike, Germeritz, Me-
ritzlavo Magiftro Woltero de Buchoë; ejusdemoppidi confulibus,
Hernico Fabro, Hernico Pramule. Hermanno Rodolphe, Ludero,
Bertramo, Wyzelo, Lamberto,Bodone, Hernico Landfr. Hanc char¬

tam inde confcriptam mandato noftro, ut infra videtur, corroboran¬

tes Sigilli noftri munimine Notario juslimus iniIgniri. Datum \ 111.

Cal. Juli; Anno abIncarnatione Dni. M. CC. XVIII. Indiâ. V>Epa-

dla XI. concurrente VI. *

Conf. wôchentt. RostockscheNachrichten und Anzcigena«f

das JaHr 1752. pag. 25.

KaysersDidLiiclfII. DiplomavonI2Z2.
darin er der Stadt Hamburg die alte LubecEschc

Gercchtigkeit bcstatiget

FridericusDeigratiaRomanorumImperatorfemperAuguftus.
Jerufalem & SicilixRex, per prxfens feriptum notum facimus

imiverfisImperii fidelibus tam prxfentibus quam futuris, quodAdol-

phusComesHolfatix fidelisnoftro culmini fupplicaVit,quatenuscon-

cesfionem juris, quod olim fecundum antiquam juftitiam Lubecen-

fem Pater ejusdemComitis fecit civibus novx civitatis in Hamburg

juxta Aiftriam, in bonis & jure fuo, de areispafcuis, in frudtu arbo¬

rum fvlveftrium, concefiam quoque immunitatem ac libertatem te¬

lonei fpedlantis adeum in tota terra fua, & quod bisfieret ibi forum

in anno, juxta tenorem paterni privilegii eis indulti, confirmare de

noftra gratia dignaremur. Nos igitur ejusdemComitis Adolphi
fide¬

lis noftri fupplicationibus
favorabiliter inclinati, eandemconcesfio-

€ 3
nem,
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nem, ficut idem pater ejus praedictiscivibus novaecivitatis inHam-
butg fecundum antiquam juflitiam Lubccenfemin bonis & jure fuo
juite nofcitur concesfiffe, de areis videlicet, paicuis,frudu arborum
iylveflrium &: immunitate telonei, fpedantis ad eum in tota terra
fua, & infuperde foro bis in anno faciendo, prout ex induito eisejus¬
dem patris fui privilegio plenius continetur denoilra gratia perpetuo
confirmamus. Ad hujus itaqve confirmationis memoriam & flabi¬
lem firmitatem praefensfcriptum fieri jusfimus, Majeflatis noftrx fi-
gillo communitum. Hujus autem rei tefles funtS. Moguntinus Ar-
chi-Epifcopus, B. Patriarcha Aquilegen. Salfeburgen.Magdeburgen.
Archiepifc. E. Papibergen. Ratisbonen. Imperialis aulx Cancellarius.
It. Wormatien. Herbipolen, Epi-Frifingen. EledlusAbbas iandli Galli,
Saxonix & Moravix, Karinthix Duces, Comes H. deHorenbergen,
Marchio deBaden,Marchio deBurgo, Wernerus deBollandia,Gunt-
zelinus G.Zodefrohcnsor, Pincerna deVinterflet, PincernadeDing-
han,RichardusCamerarius, & alii qvam plures. Adla funt annoDo¬
mini Incarnationis Miilefimo ducentefimo trigefimo fecundo, menfe
Maji, quintx indidionis. Imperante Domino noftro Friderico fe¬
cundo Dei gratia invidisfimo Romanorum Imperatore femper Augu-
flo Jerufalem&SicilixRege, Romani Imperii ejusduodecimo, Regni
Jerufalem feptimo Scregni Siciliaetricefimo quarto feliciter. Dat.
apudUtinum in foro Julij, Anno, Menfe & Indidione prxfcriptis. * *

* exE.J. Wefiphalii Monum. Meklenb. No. II. p. 12. c£ Stevers
Chron. Mekl. p. 14.

* * ex Petri Lambecii Originib. Hamburg. L.I. n. pg. p. 29. edir,
Fabric.

Das VI. Lap.
AllerleyUnkrautgehtmit aus.

§. 1. Neu-Llosier wird angelegr.
2. Der Grav Hmrich von Scbwerm bckommt LeNtzett.

Gcine Gcmahlin wird geschander.
3. Es kommenmancherlcyRechrranf.

Es
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ließ aber dieser löbliche Fürst Borvm nicht allein seineSorg-
falt für Rostock blicken; sondern es hatten auch derselben
sich andere Oerter zu erfreuen. Dahin gehörete zuförderst
das Closter Sonnen-Lamp, so jetzoNeuen-Closter genannt

wird. Es hatte solches bereits sein Herr Vater PribislaV gestiftet,
als worauf sichder Fürst in seinemDr'plomare beziehet, und soll es
damahls bcy wcsteirbrügge, an einem unfruchtbaren Ort, gelegen
haben, welchen der Fürst Parcow nennet, und davon schreibet,daß er
sechs und zwantzig Huven begriffen. Nun aber gab er, von seinen Ao.

Patrimomal - Gütern Ao. 1219. dazu das Dorf Lmzm; mn das 12:9.
Closter daselbst aufs neue anzulegen; daher es den Nahmen ttau
Lloster bekommen, wiewohl es auchCampen, Neuen-Camp undSon-
nen-Camp genannt worden. Er schencktedazu die Dörfer Maru°
tin und Gussm, mit dem herlichen Sce, so daran liegt, und jetzoder
Reu-Clostersche See genannt wird; woraus der Strohm kommt, der

durch Brühl stießt, und bey werte,rdorf im Ambt Sternbcrg, in

die Warnow fällt, Ergab auch dazu einenOrt Lolche genannt,

mit allen seinenZubehörigen, welches vieleicht das jetzigeGolchcn ist,

so eine neue Adeliche Familie, die Treuenfelsen genannt, besitzet,de¬

ren Stamm-Vater wankif hieß,und Post-Meister in Wismar war.

Es ward solchesCloster der Jungfrauen Maria und ihrem treuen Ge¬

kehrten dem Evangelisten Johanni gewidmet. Die Nonnen darin,

waren Bcnedictiner Ordens, und ward ihnen auferlegt, Tag und

Nacht GOtt mit andächtigem Gebeht und guten Wcrcken zu dienen,

wie Latomns bezeugetx) der noch viele alte Briefe davon gesehen.

Der Bischof Brnnward ertheilte darauf seineBestätigung, dient

Schröders Papistischein Mecklenburg zu lesen.

Es liegt dis Closter zurlincken Hand am Wege von wisrnar

nach Wann, in einer anmuhtigen Gegend, aufeinem fruchtbaren Bo¬

den ; war vormahls mit Wasser-Leitungen versehen,also,daßdasWas¬

ser von dem nahe dabey gelegenenSonnenberge, zur Küche und ms

Brau-Hauß, durch Röhren geführet ward; darauf das unreine wie¬

der, durch anderweitige Gange, unter derErden in einenTeich verliest

aus welchem <6 eineMühle trieb; mit solcherBequemlichkeit, ^aß der
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Rumpf von derselbenMühlen binnen dem Clostcr war, und man das
Korn vom Boden, gleich ohneMühe, dahinein lassentonte, auf welche
Art auch die Clostcr-Mühle zuDoberan gebauet war. y)

Latomus der dieses berichtet, wiederlcget hiebey zugleich
Rirechbergen z) und Lmdenbergc,r a) welche die Stiftung dieses
Closters ins Jahr 122s. gesctzet; worin er recht hat. Er irret aber
auch selbst darin b) wenn er denen widerspricht, die da sagen,daß die¬
ses Clostcr erstlich an einem andern Ort gelegen habe. Von beydcn
gibt die hiebey gefügte ^undattons-lJlorul glaubwürdige Nachricht.
Der Fürst lhat dieseSchenckung mit Beysiimmung seiner beyden
Söhne, nach dem Willen seiner Gemahlin Adelheid, welche dieses
Merck am meisten befodert halte, daher auch ihrer mitgcdacht wor¬
den.

Es haben in folgenden Zeiten noch andere Mecklenburgische
Fürstinnen vieles an diesesCloster gewandt, wie wir unten hören wer¬
den; endlich ist cs bey der Reformation zum Fürstlichen Amt ge¬
macht, und Ao. 1648. an die Cron Schweden abgetreten werden.

2. Als der Fürst Borvm hiemit beschäftiget war: soward
der Grav Hin rieh zuSchwerin von demMarckgravcn zu Branden¬
burg, Albrecht ll. mit dem Schlosse Lengen belehnet; ohnzweifcl in
der Absicht, diesentapfern Herrn auch im Fall der Noht auf seinerSei¬
ten zu haben.

Es ist dieseseben das Lengen (teomium) wo der cvborri-
ten FürstGodschalkAo. 1066.erschlagen.Denn esgehörtevor
Alters der Ort zu diesemLande, und kam er nun vermittelst des Gra¬
ven, wieder zu demselben; wiewohl er nicht dabcy geblieben. Der
Grav, wie er keineGelegenheit hatte, seineTapferkeit in Eliropa se¬
hen zu lassen,suchtedieselbe in Afra, als der Pabst Honorius lll. Ao.
122c. einenLreug Zug nach dem gelobten Lande ausschrieb ; als wo¬
hin er sichmit auf denWeg machte ; nachdem er zuvor seinejunge Ge¬
mahlin, und Kinder erster Ehe, dem Könige Waldemar II. von Dä¬
nemark, als seinemLehn-Herrn,aufsbesteempfohlenhatte.
V."' Irr
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In feinet Abwesenheit gerieht dessenGemahlin in eine Ver-
dneßlichleit mit denenGraven zuGrabow,zu derenHinleguug siedie
Beyhülfe des Königs ausbitten wolle. Sie reifete also nach Dane-
rnarck. Der König war eben damahls Wittwer, und entbrannte der¬
gestalt gegen die Gravin, daß er siezwang feiner bösenNeigung zufol¬

gen. c) Der König wogte sichwohl nicht viel aus dieser Sache ma¬
chen; aber es kamen hiernächst GOttes Gerichte dergestalt über ihn,

daß er ein Spott der Welt ward, und in solcheUmstande gerieht, daß

man es jetzokaum glauben kan, wovon hiernachst ein mehreres. Wir

kommen nun wieder nach Mecklenburg.

z. Hier gab der Fürst Borvin der Stadt Güstrow den Lsten

Dctober das Recht, in eben dergleichen Verfassung des bürgerlichen

Regiments und Handhabung derGerechtigkeit, als dieStadt Schwe¬

rin, zu stehen; welches man mit einem Worte das Schwcrinsche

Recht nannte.

Denn zu dieserZeit fing man allenthalben mDeutschland an,

viel vom Recht zusprechen. Vorher hatte man, was nun Recht Heist,

Gesetze genannt, wie aus derUeberschrift der warinschen Gesetze

ju ersehen.

Denn Gesetze waren bey ihnen solcheSätze, die was gewisses

setzten,in Sachen, soauf derMenschen Wilkühr, ankommen, derglei¬

chen siedoch auch nur sehrwenige hatten. Recht aber hießman das,

was einem jeden dieVernunft lehret, als worinnen fchon der Same

dessen,was Rechtens ist; welcher durch die Beobachtung der Regul:

XVas ihr wollet, das euch die Lcure rhun sollen, das rhut ihr

ihnen auch; leichtlich zu erwecken ist.

Zu Taciti Zeiten war kein anders Recht in Deutschland als

dieseHaupt-Regul, wornach alle Streit-Handel beurtheilet und ge¬

schlichtet wurden. In wilkührlichen Sachen säheman darauf, wie es

in vorigen Zeiten damit war gehalten worden, welches man das Her¬

kommen hieß; so auchnoch mehr bey uns jetzogilt, als^ustmranus

und Gratianuv.
* Vickrcs Luch. §
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Daß man schonzu der Mariner Zeit etliche geschriebeneGe¬

setzein wilkührlichcn Dingen gehabt/ solches haben wir im ersten Buch
gesehen. Daß auch dieselben unter den wenden gegolten, haben
wir daraus geschlossen,weil davon vieles noch auf die abermahlige
delirsche Einwohner in Mecklenburg vermittelst der unter ihnen
wohnenden wenden gebracht worden.

Nun aber war es, zum grossenUnglück für Deutschland, da¬
hin gekommen, daß einer, Rahmens Werner (Jrnerius) im vorher¬
gehenden Iahrh. über das alte vorlangst abgeschasteRömische Recht
gerahten; so'wie es der GriechischeKayserZusttnianlrs hatte zusam¬
men tragen lassen.

Es machte sichdieserWerner, welchen etliche für einen Deut¬
schen, andere für einenMailänder halten, mit diesemganh unbekannt
gewordenen Buch sehr breit, schriebGlossen darüber, und gab vor: er
lehre dieRechte, da er dochnur über eineSamlung gerahten war, da¬
rin das Recht und dicGesehcbeständig unter einander geworfen werden.

Er schlugseinenLehr^Stuhl zuBologna auf, und kam als ein
grosserRechts-Lehrer bald in Ruf, weil dergleichen Rahme damahls
gantz was neues war. Die nun seinesSinnes, und dieHaar-Klöbc-
reyen der alten Römischen Grillen-Fanger gerne mit dem Gedächt¬
nis fassenmogten, die verwandelte er mit allerlei) Gauekelwerck in
Dottores Juris. Er hatte solcheMacht vomKäufer Lothario erlan¬
get, und wurden dergleichen Geschöpfe auch dein Adel, beym Kayser
selbstvorgezogen, wie aus der Cammer-Gerichts-Ordnung von
is2t. zu ersehen,als worinnen die Rühre aus denDocrorcn vor de¬
nen von der Ritterschaft stehen, dergleichen auch noch jetzo in vielen
Reichs-Städten beobachtet wird.

Die Deutschen reiseten derzeitGtudirens halber nach Itali¬
en, weil sie selbst noch keine hohe Schule hatten; brachten damit
Rechts-Gelehrten, und mit denselbendie Weise, durch unendlichepro-
cessen dieMenschen zuquälen, nach ihrem Vaterland. Sie nannten
es dasAayscr-Rechr und ivusten sich viel damit/ wenn sie denLeuten

daraus
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daraus einen blauen Dunst vor Augen machen und dadurch Geld er¬
schnappen fönten. Die Einfältigen wogten auch wohl gedencken,
wenn Paulus, Casus, Papmranus und dergleichenRömischeRechts-
Gelehrten angeführet wurden, daß damit der Apostel Paulus, Johan¬
nis WitthGajus, und desPabstes Groß-Mutter, oder sonsteinander
grosserHeiliger, gemeinet wurde, und liessensichdaher soviel eher be-
thören. Der Pabsi wie er sähe, daß das sogenannte Kayser-Recht
sehr empor kommen wolle, da es dochnur mehrentheils aus allerhand
Lappen bestand, die man hie und da den alten Römischen Rechts-
Sprechern und ZeugeN'-Dröschern abgerissen: so meinte er es noch
besserzu machen, und ließ (da schoneiner, Rahmens Grarranus, da¬
mit angefangen) aus denRrrchcn-Vatern, Schlüssen derGeistlichen
Versamlungen und Antworten der Päbste, eben \o ein ungeheures,

von allerley Flicken zusammengesetzteswcrck hervor bringen; wel¬

ches nachher das Pabsiische oder Lanonrsche Recht genannt ward;

wovon die so genannte Decretales Cunßitutiones eben um dieseZeit

zumVorschein kamen.

Es funden sich darauf bald etliche, welche sichden Tirus Os-

dores Juris CanonicigebenHessen. Es ward auchdiesesRechtmehr

als jenes beliebet, und algemahlig eingeführet; wie wir denn nochje¬

tzo die darin gesetzteProceß-Ornung beyunfern Gerichten haben; ob¬

gleich das Pabsthum vorlangst abgesthaft worden.

So belieben auch dieOo^o^ noch dieWorte Juris Utriusqvc

(des Kayscrlichen und Pabsilichen Rechts) da sie dochwohl wissen,daß

nur ein Recht sei); ob es zwar in wilkührlichen Dingen mancherlei-

Gesetzegeben kan.

Hierzu kam drittens ein Sächsischer Edel-Mann, Rahmens

Eccard Ribikow, insgemein Ebke Rebko genannt, welcher durch

Veranlassung des Graven Hosir von Falkensiern gantzerdretssg

ckabr daran arbeitete, das Sächsische Land, und Lehn-Reche zu-

ssmmen zubringen, so er aus der Deutschen Gewohnheiten genom-

vielt» Stücken zuwieder waren; dieRomrschcn Rechte aber, weil ste
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/überhaupt viel zu spitzigund stachlicht sind/ sich für Derrtsichland als
der Schwein-Igel zum Schnuptuch, schickten.

Weil nun diesedrcyerlcy Gesetze,oder sogenannte Rechte, sich
in vielen Sahen entgegen sind: so hat solches eine Art von Justry-
Wesicu in Deutschland eingcführet, davon öfters der Richter viel
Kopfbrechens, derAdvocac unendlichen Verdienst, der Schuldige ein
höhnisches Lachen, und derLcleidigte ein leeresNachsehen hat.

Wie es aber zuallen Zeiten ergangen, daß man auf neueSa¬
chen mit gar zugrosserBegierde verfallen, und davon in vielen Jahren
nicht wieder abzubringen gewesen: also erging es auch jetzo in Me¬
cklenburg. Denn man ward dergestalt von der Begierde zugesichrie-
bcnen Rechten ergriffen, daß alle neue Städte in Mecklenburg nun
dergleichen haben wollen. Die meisten verfielen auf das sogenannte
Schwcrinsichc oder auch Lübeck sicheRecht, welche doch beyderseits
damahls noch nicht sowohl auf gerichtliche Sachen, und also aufdas
Iustitz-Wcsicn, sondern vielmehr auf die Sradt-Vcrfaffung, und
also auf die Police^ gcstellet waren, wie wir nun ferner sehenwollen.

w) SchrödersWismar. Erstl. p. 386. x) in Gcnealo-Chron.
adann. 1219. y) Latom. I. c. adann. r 171. z) Chron. Ry th-
mic. MSC. C. 123. a) Chron. Roitoch. L. II. C. 3. b) inGe-
neal-Chron. adann.1219. c£SteversChron. p.ig.fqq.. c) apud
Gerdesp. 226. c!) in Analedl. Güilrov. Per.II. §. x. e) Chem¬
nitz. SchwerinsicheGraven-Historie apudGerd. p. xor.

Fundation desKlosters Sonnen-Lamp
von 1219.Innominesandle&individueTrinitatis.EgoHe'inrictisBuTcoi-

nus Dei gratia PrincepsSlavorum, cum filiis meis Heinrico &
Nicolao & voluntate Uxoris mee Adeleidis- - - conitruximus mo-
naiterium fandtimonialium in Küzfin. Ad fuftentationem de noftro
;patrimonio contulimus villam Cutzin, ubi locus idem fundatus eil,
•' > qui
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qui nunc vocatui- CampusSolis. His adjecimus villas Marutin
Gusfin cum lacu adjacenti, preterea villam Parcoiue, ubi primum
clauftrum fitum fuit, 26manfos continens---Contulimus etiam
eidem monafterio locum, qui dicitur Colche,cum omnibuspertinen*
tiis fuis, eodem jure, quo habebant tempore Patris nostri - - Hujus
m teltcs funtj Dominus Brunwardus Zwcrineniis Epifcopus - --
A£b funt haccanno dominice incarnationis M. ¿C. XIX. Prefidenr
ti Romane fedi domino Honorio III. regnante Friderico RegeRoma¬
norum invi£Hsfimo. *

* ex gnindstVorstellung der rechtmassBesilgnis p. 21. Lcexjo.
Schultzii Archivar. marginalibusMSC. ad Latomi Chronie,
ad ann. 12-19. cf Zchrdd.Papist.Mecklenb. adh. a.

' ^ f .d,;' . ■; r,' hy\", -s ■- 'v C. 1■sh.iic-C

Das VII. Lap.
Vom SchwcrinschmRccht.

§. i. In Dentfthland find vor Altcrs zwcicrley Rechte gex

wesen. O C:n

2. Das Schwccmsche gchoret mirzum Sachsischen. Hi-

siorie desiclhcn.

z. Rommt mit demwariuschen ubcrcin.
4. wird in viclcn StucFcn noch bcobachtet.

ItlVoJ- m ,71 'u liOU'J A itC-J;.
rs sind vieleRechts-Gelehrten derMeinung gewesen,als hattest
^

die Wenden besondereGesetzegehabt; und wollen also, daß

. man drcicrley alte Rechte in Deutschland (wcil^ie wen¬

den ans deutschem Boden gewohnt) zugcbcnmüsse,als das

Schwäbische, welchesauchSalischc und Franckische genannt wird;

das Sächsische, welches einige von Carole M. andere von Hcnric»

Aikcupe herführen wollen ; und das Glavische, wovon siesagen, daß

cs nachher das Lübeck,che seygenannt worben.

W
' ■ - - ' .....c ' ’

Nun hat es wohl mit dem Schwäbischen und Sächsischest

seineNichtigkeit. Wie denn daher in Deutschland zweyerle^Pfalh-
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Graven befreitet worden, da der eine nach dem Schwäbischen, der
andre nach dem Sächsischen Recht dieUrthel fassenmüssen, welches
der Grund, warum noch jeho nach dem Tode eines Kaysers zwc^
Reichs-Dicaricn, als Pfaly und Sachsen, sind. Selbige hiessen
vor Alters Palands-Grcven, das ist Scherifs (wie dieEngclländer

das Wort Gerecv aussprechen) oder Richter im Raystrlichen Pa¬
lais; und-handhaben sie noch jeho das Recht, wenn kein Kayfer da ist,
und zwar der Chur-Fürst von Sachsen über Mecklenburg. Wie¬

wohl cs damit nun nicht mehr wie bey denAlten zugeht, da der Käufer
Carolus M. selbstdiemeistenRechts-Sachen, desMorgens beym An¬
ziehen, zuhören und gleich zu entscheidenpflegte, wie Aveminus be¬
richtet: sondern nach der Proccs-Ordnung,.welche beym Rcichs-
Hofrahr beobachtet wird, die doch lang soweitlaustig nicht ist, als die
beym Lammcr-Gcrichr, welcheProceß-Führungcn aus diesenZei¬

ten ihren unseligen Anfang genommen, wiewohl sie allererst im XV.

Iahrh. ihre rechteGestalt empfangen. Denn im XIII. Iahrh. da¬

rin wir jeho sind, bestand der gantzeReichs-Hofraht nur allein aus ei¬
nem Richter und einem Gcrichts-Schreiber oderActuario,wieLon-

ring gezeigct. 5)

Mas aber das Slavische Recht anbetrift, so ist es zwar an

dem, daß die wenden nicht ^urisLermanici gewesen,also daßsie eben

so viel Befugnis in Reicks-Sachen als wie die Fürsten deutscher
Nation, sollen gehabt haben, biß endlich, was die wenden an der
Ost-See betrift, die Mecklenburger Ao. 1170. und die Pommern
Ao. ii8i. inö Jus Germanicum ausgenommen; dagegen Schlesien,
Mahren, auch sogarMeissen, noch jetzoJuris Slavici, das ist: ein sol¬

chesLand sind, welches nicht mit den alten deutschenLändern gleiche Be¬

fugnis in Handhabung der Reichs-Rechte hat.
‘ . 1' !!'-■' :■ ■; ; • ~ ■;

Sonst aber sind niemahls besondereGesetzeder Slaven oder
Wenden, die man nach eingeführtem Gebrauch JusSlavorum nennen
konte, in derWelt gewesen; und irren dieselben sehr, welche meinen,

sielin denLübeckschm Gesehen ju finden.

Es
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Es hcrtsolchesschonLhr. Thomasius anqemercketß)undauö

diesemGrunde gnntzrichtig geschlossen.-weildiegröstenLänder der Sla¬
ve», als Pohle», Böhmen, Lausnitz und Meissen bas Sächsische
Recht gebraucht, und daher aus ihren Ländern nachMagdeburg ap-
pellirt, weil man dafür hielte, hier verstünde man das Sachsen-
Recht zum besten. Gleichwie man an der Ost-See von Rostock

nach Lübeck, aus Pommern nach Schwerin appelltret hat, aus

eben jetzt angeführter Urfach.

Es haben also die Lübcckschen Gesetzeihren Ursprung gar

nicht von denwenden,weil sie dergleichenkeine,als die im crsten'Buch

angeführte gehabt, die doch nicht ihre eigenthümliche, sondernderwa¬

rmer waren; sondern dieLübeckschcn Gesetzeoder Rechte haben ih¬

ren Ursprung voll den Sachsen, wie ein jeder leicht finden wird, der

das Sächsische Land-Recht dagegen halt. Indessen ist nicht ohne,

daß dieselben durch allerlei) Zusätzevon angenotnmenen oder selbstge¬

machten Gesetzen,in solcheGestalt getreten, daßman sienun für ein bc«

sonderes Recht halten kan.
. ...

'
:

Eben dergleichenBeschaffenheit hat es auchmit dem Schwe¬

rtfischen Recht. Denn dieses ist gleichfals ein 2lIc-Sächstsches

Recht, zumahlcn darin unterschiedlichesaus den Gesetzender Angel-

Sachsen und unsererwarmer wicderhohlet wird, wie einjedcr leicht

sichet, der beyde gegen einander halt. Es ist solches nicht allein der

Stadt Güstrow und Malchow, sondern auch noch andern Stad«

ten in Mecklenburg verliehen, deßwcgen wir es etwas genauer be¬

trachten wollen.

2. Es bat zwar denNahmen von der Stadt Schwerin, man

kan aber nicht sagen, daß es denEinwohnern daselbstjemahlö als ein

besonderesRecht sei)verliehen worden. Vielmehr ist zu glauben, daß

die erstenSachsen welche an dem Schloß Schwerm ihre angefaii-

aene Stadt unter Gnncclin von Hagen behauptet, solcheGebrau¬

che, als im Gchwermschcn Recht beschrieben,aus ihrem Lande nut-

gebracht; oder auch daß der Hutzog Hrnrtch ihnen dieselben,gleich»



Ao.nao*4Ñ ... Lib.IV. . Cap.VIL

wie den Dubechern ihr Recht gegeben- da er denn sowohl das eineals
das andre, aus dem Sachsen-Recht- und zwar so, wie es zu Soest
gebräuchlich, würde genommen haben.

Als nun mit der Zeit. noch mehrere Städte von den herein
kommenden iDcutfcbcn angeleget wurden: so beliebten die meisten
darunter die Verfassung, weiche es mit Schwerin hatte; weil sie
sahen, daß dieseStadt sichdabey wohl befunden. Ja weil diesesdie
ersteStadt war, welche die Deutschen behauptet, da sie von den au-
dern Schlössern wieder verjaget wurden: so beliebten ihre Verfassung
hernach nicht allein die Deutschen in Mecklenburg, sondern auch in
Pommern; wie Micralins bezeuget, als welcher von seinenPom-
mern schreibet: b) daß schonAo. 119O. die Sachsen daselbst ange¬
fangen, Städte zu bauen, worin siemit Sächsischem Recht bcleh.
net worden. Fügt auch von seinen Zeiten hinzu: „Sie gebrauchen
„mancherlei) Recht, und wie die Fürsten und Lehn-Leute das Kayser-
,-Recht, die auf denDörfern aber, gemeiniglich Schwerin schReche
„haben; also gilt bey ihnen an etlichen Orten Lübisch- am etlichem
„Sächsisch, oder Wcichblldcr-Rcchr.„. Er gcdencket hier zwar
unterschiedlicher Rechte; aber sie kommen endlich alle aufzwcy hinaus,
als auf das Rayserlrche und Sächsische.

• Das Rayserliche hat den Nahmen nicht daher, weil es ur¬
sprünglich ein Kayfer in Deutschland eingeführet; sondern weil es
der Kayfer Iustimanus zusammen tragen lassen. Die Einführung
aber haben die Rechts-Gelehrte bloß für sich beschaffet, nachdem sie
sich algemählich auf dasselbein ihren Schriften bezogen; gleichwie sie
es auch nun, da das Recht der Natur, als ein eigentlich sogenanntes
Recht, empor gekommen, nach gerade wieder weglassen; welchen Raht
ihnen Thomasens gegeben. i) Man hat zwar sonst insgemein dafür
gehalten, daß das Ra>'scr-Rccht von Dochario II. sey eingeführet
worden, nachdem man über das darüber sprechendeDiploma nir¬
gendswo gefunden: so hat schon Frid.Lindcnbrog die Unrichtigkeit
entdecket, k) Georg Talirrus hat gczeiget I) daßvor demChronico
Lanonis, welchesPhilipptrsMelanchchou gemacht,niemanddie-.

str
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ser Meinung gewesen. Lonring hat endlich solche völlig wiederle-
get m) wobei) er sich auf Calixtum beziehet.

Das Wcichbilds-Rccht, dessenMicralius gcdencket,war
Sächsisch, und wurde also genannt, wenn eineWik (Stadt) damit
belehret (belehnet) war. Denn dieAlten, wie wir droben gezeigct,
schrieben, für Weichbild, wikbcleht, doch kan cs auch wohl seyn,
daß Weichbild nachher soviel geheissenals Wicwill, so man auch
wilkühr genannt, und dadurch dieStatuta einer Stadt verstanden.
Da csnun mit dem Schwerinschcn Recht ebendieBcwandniß hatte,
indem die Städte damit belassenwurden: sowar esin Mecklenburg
und Pommern nicht anders als einWeichbild; schicktesichauch gar
nicht aufDörfern, wohin es Micralius bringen wil, indem eö von
der Verfassung einer Stadt handelt. Es ist solchesRecht vordem

wenigen bekannt geworden, doch hat es Hederich, in seiner
Schwerinschcn Chronic, auf lateinisch, wie es der Stadt Mal¬

chow Ao. I2zs. mitgetheilct worden, drucken lassen. Es hat auch

Johann Sibrand einen Abdruck desselbenvon 126z. gegeben, der

aber dabey gestehet, daß er kein authentisches Exemplar davon aus¬

finden können, n) Hiernachft hatFridcrich Thomas eineLopey, sowie

er sie im Güstrowschen Stadt-Archiv gefunden, in seinenAnale-

cris drucken lassen, 0) welchePetrus Tornow wicderhohlet p) wie¬

wohl alle in lateinischer Sprache, und lange nicht so volkommen als

Hederich. Dieser hätte es gern in deutscher Sprache kund gemacht,

damit, wie er schreibt „die liebe Lim^Iicitrs und aufrichtige Ehrbarkeit

„unser Vorfahren mit Verwunderung mögte gcspüret werden,, aber

er getrauete sichnicht den 14. i s. ¡7- und 24.Arcicul sozutreffen, daß

es vernehmlich geworden wäre. Dagegen Kat sicheinSchwerinscher

Nahts-Verwandter, Rahmens Christian Hövisch, darüber gemacht,

lind Ao. 93. eineÜbersetzung gefertiget, die
aber sehr schlechtgera-

tben. Er hat auchein vermehrtes Exemplar vor sichgehabt; wie sich

denn aus andernRachrichtcn ergicbet,daßdiesesRecht nicht allen Städ¬

ten nleichiaurend mitgetheilct worden. Zudem ist er noch sehrun¬

gewiß bev sich selbst, wie er die von Hederich auöbeschiedenArnkul

geben wolle. Der Administrator desStifts Schwerin, Zutphcld

Vitttn Luch. ® Wut»
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XIOrttbcrtbcKj, da er Probst zuGüstrow war, hat das Exemplar, so
imGüsirorvschen Sradr-Archrv, übersehenwollen, aber es ist ihm
nur schlechtgelungen. Endlich hat E. 7s Westphal eineÜbersetzung
aufgefunden , welche das lateinische Original mehrenthcils auSdrü-
cket, g) wie man aus beyderGegeneinandcrhaltnng, io wie siehier er¬
folgen, sehenkan; doch leidet auch dieses noch eine Verbesserung.
' ' . 'I 1■' '•• •

' i *::: .•'i '■ (' ) J- 'V' ‘>' •. - - .'

3. Daß solchesRecht aus dem alten Warinschen und'als»
s>us demwäökcn Hook guten Eheils genommen, doch aber auch aus
andern SachsischcnRechtcn verbessert, und wie es sichfür eineStadt
schiEet, vernunftmäßig eingerichtet worden; solcheserkennet man noch
aus vielen Merckmahlcn; insonderheit stehetman es klar daraus, weil
«den die Ordnung, so im warmschcrr, darin vorkommt; indem es
erstlich von Lrimiiral-Fallen handelt, dabey doch der Heyden Gesetz:
pro cLpiro solläo?; dahin geändert wird, daß es Heist: pro capitcca-
puc, nachMaßgebung desGöttlichen Gesetzes: „Wer Menschen Blut
„vergeust, des Blut soll wieder durch Menschen vergossenwerden.,,
2 .. .7:^, v'i': i: ,:fi 2 '1) : ; urai) vti;' :i .'

Die Obrigkeitliche Gewalt, ssoin der warmer Gesehen ban-
NU5IveZiL Heist,wird hier regia poteibis (die regierende Herschaft.) ge¬
nannt; und die Strafe zu 6aSolid, kommt in beyden vvr. In Sach¬
sen nennet man solcheSechzig ein Schock, vieleicht vonGchirk (der
Marckt oder Gerichts-Platz) weil daselbst dieseStrafe zuerkannt und
bezahlet ward. Der Richter hieß (Lchophcrh, davon die Schöppen
noch denNahmen haben; und weil anfänglich die Städte ihre Rich¬
ter aus demAdel hatten, als welche auch vorher schon das.Gericht auf
den Schlössern verwaltet, dieselben aber ihrer Gewalt gegen die Bür¬
ger gcmißbraucht, die nun nicht mehr unter ihrer Botmäßigkeit noht-
wcndig stehen müssen., so scheint es daher gekonimen zu seyn, daß
Gchuphr ein Schimpf-Wort der Bürger auf dein Adel geworden,
ch.i,"/. ; idfid' r”, .

Hierauf wird im Schwccmschen Recht besonders solcher
Gesetzegedacht, die sich zu einer Stadc-DerfassirnA schicken. Weil
nun diewarmer keine eigentlich alsogenanrrte Städte hatten, sondern
in pagis, wie noch eines theils die Schweizer wohnten, und von den
siu'M vy

' > Schloss
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Schlösierri beschützetwurden; so brauchten sie auch dergleichenGe¬
setzenicht.

Danachst wird in beiderlei) von Erbschafts-Sachen gehaip-

delt; doch mit dem Unterscheid, daß nach dem Warurschcn Recht
einjeder sein Erbtheil vermachen kvnte , an wen er wolte; aber nach

dem SchwcrrnschenRecht heit,et es: „Niemand soll seineErb-Gü-

„ter, ohne Willen seiner Erbnehmen , vergeben,, welches dem alten

Sächsischen Recht völlig beystimmet, dem sich, wie wir droben ge-

sehn, auchdie Gravcn von Raceburg, und unsre Fürsten unterzogen;

indem sie allezeit der Einwilligung ihrer Söhne mitgedacht, wenn sie

von ihrem angeerbten Lande etwas verschenckenwollen. Dergleichen

auch dieBrüder gegen einander gerhan, wovon wir unten ein Diplc>

ma bei) Ao. 1233. anführen werden.

Endlich gicbt das Schwert,rsche Recht noch den Bürgern

ein gewissesVorrecht, dergestalt, daß einjeder sichvor fernemStadt-

Gericht mit Beyhüise eines andern, wen er dazu wehlen wolte, vcr«

lheidigen konte, einFrembder aber muste dazu einenBürger brauchen.

Es gilt solchesauch noch jetzo, indem in denStädten, somit Schwe-

rrnschem Recht belehnt, ein Bürger seinenMitbürger zum Beystand

gebraucht; beymOber-Gericht aber muß ein riirmarrrcullrrerAdvo-

cat oder Procuraror für ihn austreten. Es kommt diesesnoch aus

der warmer Gewohnheit her, da man auf demMay-Aamp mit fei¬

nen Bepstande» erschien,seineSache auszumachen.

Es ward auch,zumehrer Aufnahme der Städte, frei) gegeben:

daß, so ein Leibeigener(homo proprix condicionis) sichin einerStadt

niederlasse, er von niemand , der Knechtschaft halber, sötteangefpro-

chen werden. Daß diesesdie wahre Meinung sey, flehet man unter

andern aus dem erstenGnadcir-Drtcfder Stadt Gadebufch, darin

es, nach Lbemm'tzens ÜbersetzungHeist: „Kommt ein leibeigener

„Knecht in die Stadt, bleibt er ein Jahr darin, soll er frei) styn; wird

„er von demEigenthums-Herrn besprochen,soll er alda, und sonstnir-

„gends zurecht gehn., Es wird sichauchunten sindcn,daß dieStadt

G 2 Rojiock
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Rostock vormahls die Leibeigene nicht wieder ausliefern wollen, soda¬
hin sich begeben, welches Recht noch jetzo die Städte Lübeck und
Hamburg behaupten, als die keinen dahin entwichenen Unterthan
ausliefern, wenn er sich schon daselbst gesetzcthat.

In der Übersetzung, welche hiebey gehet, ist dieserArtikul et¬
was undeutlich gegeben, dagegen sind die Worte: Magifter paftores
convcniec; sehrwohl getroffen. Hövisch hat dieselbendoppelt ver¬
dolmetschet, „der Bürgermeister (Vorsteher oder Oeconomus) soll die
„Prediger unterhalten, item der Bürgermeister soll sich der Heerde
annehmen.,, David Richter r) hat in einem Diplomare, darin
der Stadt Peurzlm dieses Recht crtheilct worden, für conveniec (be¬
sprechen) gelesenconvocet (berufen) und führet er einen an, der ge¬
dachte Worte übersetzet: „Der Vorsteher kan einen Pastorcm be¬
rufen,, in der hier angeführten Übersetzung aber werden sie gegeben:
„So danneBorgermeifter schall annehmen dci Heerden,, d.i. ein sol¬
cher Bürgermeister soll die Vieh-Hirten annehmen. Denn damahls
wüste man noch nicht von Pastorn nach heutiger Art; sondern hieß
dieselbenKeLkoi eskecleti-c, <it:d)Plebanos. Es ist aber noch die Fra¬
ge, was hier Magister heisse? daß es dergleichen in Städten unter
Obrigkeitlichen Personen gegeben, haben wir aus dem Rostockscheu
GuadcnBriefgesehen; darinnen Magister wcrrero von Bukow,
unter den Rahts-Herren dieser Stadt, und zwar zuletzt anzutressen.
Weil er hinten an stehet,so siehet ein/eder wohl, daß eskeinenBurger-
Meister, nach heutiger Art, bedeuten kan. Gedachter Richter über¬
lasset andern, ob cs Syudicus, oder Stadt-Sprecher oder auch
Stadt-Schreiber heissensoll. Sehen wir hiebey dieVerfassung der
kleinen Städte an; so sind daselbst die so genannte Vicrrcls-Mau-
ncr; bey welchen alles eintrist, was hier von Magiftris avium gesagt
wird. Sie werden auf Anfodern des Rahts, von der Bürgerschaft
erwählt, einjcder von seinemVierthel. Sie sind der Stadt Camme-
rer, indem sie derselbenGelder, an Schoß, Hürden - Mast - und andern
Geldern, unter der Aussicht einesRahts-Herrn, einnehmen. Sie sind
ein Ausschuß der Bürgerschaft, und stellen dieselbevor. Sie sitzenin
dcr Rahts-Stube, doch nicht bcym Nahts-Tisch, und werden über die

, . Stadt-
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Stadt-Aemter gefctzet, Da sicauf dieWege, Wasser, Fcucr-Stadtcn^
Hürden, Fischereycn u. d.gl. Acht haben müssen, selbig«nehmen auch
die Hirten an, und haben Acht auf dieselben. Daher wohl niemand
anders durch Magifter civium, als dergleichenVrerrels-Mann ver¬
standen wird.

4. Aus diesem allen stehetman nun, daß dasSchwerinsche

Recht noch nicht abgefchaft, und daß dieMecklenburgische Städte

noch mchrcnthcils m der Verfassung stehen, worin sie, "bei- der neuen

Einrichtung desLandes, gesetzctworden.

Zwar was das Halß-Gericht anbetrift, so ist an dessenStelle

allenthalben, auch in Rostock, desKaysers Carolr V. peinliche Halst-

Gcrichrs Ordnung eingeführet; aber in andern Fällen gilt es noch

mehrentheils; doch ist auch ein und anders abgeschaft. Also ist ab-

geschaft, daß, wer gewaltsamer Weife den Hauß-Frieden bricht, folte

einen Halst-Bruch begangen haben , wobcy doch zu bemercken: daß

das Wort Halst-Bruch hier nicht eine Lebens-Strafe sofern es die

Deutschen anging (mit denwenden war es ein anders) sondern eine

Geld-Bustc bedeute. Das Wort Halst wird dazu gesetzt,weil sie

dem zukam, der das Halst-Gcricht hatte; jetzo nennet man selche

Strafen insgemein Brüche, und ist ein Bruch eine Strafe zu zc»

Marck oder io Rthlr. welchezu derwarmer Zeiten die 60 ßl. auswarf-

fen, wie wir im ersten Buch gezeigt. Doch konte auch ein solcher

Bruch verdoppelt, oder zur Halste gelassenwerden, daher es dreier-

ley Brüche, zu>, zu io, und zu20Rthlr. gab. Hier wird die Strafe

zu zo Marck verstanden, welche der erlegen folte, der den
Haust-Frie-

dcn breche:sonachdamahligemGelbeeinhoheswar.

Es ward aber diesesGesetzum der wenden willen gegeben;

damit dieDeutschen sicher bcy ihnen wohnen könten. tim zweierlei)

Maß willen wird auch jetzokeiner mehr auf zo Marck
gestraft, ob cs

wohl im Schwermschcn Recht also verordnet ist. Denn soward

d'eses Gesetzzu dem Ende gegeben, damit die wenden ein besseres

Vertrauen zu den Deutschen, im Handel und Wandel gewinnen
^ m i

© 3
moglen.
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müßten. Denn die wende,: waren sehr ehrlich in dergleichen Fäl"
len, wurden aber auch öfters von den Deutschen betrogen.

Daß die Landes-Herschast zwey Dritte! an den Brüchen,
und die Stadt einen habe, ist an denOrten, die mit diesemRecht be¬
lehnt, noch allenthalben gebräuchlich.

Die Städte müssen auch den dritten Theil am Gericht un¬
terhalten, daher die Galgen vor denselben allenthalben von drcyen
Pfeilern, dagegen sie auf dem Lande nur zwey haben, im Hannover¬
schen aber findet man auch welche mit vieren.

Es ist nochRechtens, daß der Müller den zwölften Theil har¬
ten Korns fürs Mahlen nimmt, wenn es Gäste, über welche er den
Mühlen-Zwang hat, dagegen in der Marek Brandenburg solches
der sechzehnteTheil ist.

Der Fried-Schilling, als was für die Gewinnung der Bür¬
gerschaft, fürVerlastung der zuBürger-Recht liegenden Gründe, für
Geburts-Briese, für Bestätigung der Aemter oder Innungen gegeben
wird, und die Erbschafts-Sachen, gehören allein für Bürgermeister
und Rahe.

Wil eineWiccwe wieder freyen, somuß siezuvor denKindern
ersterEhe einenAusspruch thun; und kan sie die Vormundschaft füh¬
ren, so lange die Kinder dabey gesichert seyn. Doch ist auch etwas,
durch die Policcy-Drdnung nachher geändert. Denn nach dem
Schwcrinschen Recht erbt dieMutter nicht dem Sohn, sondern der
Bruder, weil nach der warmer Gesehen dieMännlichen ein gros¬
sesVorrecht für dieweiblichen in Erbschafts-Sachen hatten. Aber
nach der Policey-Ordnung erbt die Mutter so viel, als ein Bruder
oder Schwester.

f) deOrigine Juris Germ. C. Zl. g) adMonzamb. C. V. §. i z.
p. Z0s. h) Altes Pommer-Land L. III. §.5. in 5.LcL. VI. §.49.

i) ad
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i) ad Monzamb. C. s. §. i z. p.310. k) in prasfat.Codicis Le¬
gum antiqu. 1)in Tpitome Theolog. moral, p. r 14.edit. 1634.
m) de Origine Jur. Germ. C. 2r. cf.'Kuipis ad Monzamb. l.c.
p. 100. n) P.I. Jur. Publ. Lubec. p. 99. Wefiphal.Monum.
Meklcnb. p. 209. cf. Verb. Klüver P.I. p. 449. o) pag.s1.
in nott. p) in praefat.Tr. de Fcud.Meklenb. q) in Specirn.
Monum.Mekl. p. 20s. r) in Programm, deAo. 173g.p.4.

Das SchwerinscheRechtvonAo.1220.
1. Pro capite caput.
2. Pro manu manus.
3. Quod fi vulneratur quis, ad

profunditatem unguis& lon¬
gitudinem articuli, reus dam¬
nabitur in fexaginta folidos;
qui cedent in partem regie
potejiatis & fatis faciet pati¬
enti in 24 folidis.

4. Deplaganigrapoteftashabe¬
bit 24 folidos& patiens i a fo¬
lidos.

f. Pro alapapatiens habebit 4 fo¬
lidos & totidem poteipis.

(, Qui pacemdomusfregerit ca¬
pitali fententte iiibjacebit.

7. Si foemina impudica viro pro¬
bo fuerit conviciata, in prx-
fentia duorum virorum bo-

l. Vor Hovet datHovet.
r. Vor HandbeiHand.
;« Jö et Saeke, dat einerwatt ge-

rvnnder sodeepals einNagel
und so lang als ein Lidt, de
Schnldige schall verdammet
werden in 6oßl. de schalento
kamen derHerschop und schal
bekalen den geledenen Part
24 ßl.

[, Van binnen und Klagen
Schlägen schall de Herschop
hebden24 ßl. und dat geledene
Part i2ßl.

-. Var eine Ohrfige edder 25a»
cken-Sclilag mit fiackcr
Hand schal dat geleden Part
hebben 4ßl. und deHerschop
ebenso vecl.
WerHrrs^rcde drecktgewalt-
lich, deschall denHals verbra¬
ten hebben.
Wehr et Sacke/ dal eine un-
ehrlikeFru einen ftamenMann
b»nede / in Eicgenwardigkeit

norum,
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norum, poteft ei licice bonam
alapam dare.

g. Siquisduplicemhabuerit men-
furam, magnam videlicet &
parvam, magnapercipiat, &
parva eroget : damnabitur
Jententia capitali.

y. Molendinarius recipiet men-
furam defingulis modiis initi-
tutam, qux Matta vulgariter
nuncupatur.

10. Qui civitatis statuta infrege¬
rit, tres marcas denariorum
dabit, duascivitati, tertiam
potestati.

1r. Omnis folidus pacis Confuli-
bus deputatur.

12. Si decreverintConfules, stiper
civitatis officia, magiftrum ci¬
vium ordinare, & excedant
iubditi; dux partes fatisfatli-
onis confulibus, tertia vero
magistro civium debetur.

13. Civium est eligere talemma-
giftrum.

14. Magister ille pajlores conve¬
niet.

Cap.VII.
tmc fr am cuMänner, de mag
ehr billig und fute geven einen
gudcnBacken-Schlag mit fla-
ckeuHand.

8. Wehr et Sake, bat wol heb-
bende wurde dnbbelde Mah-
tc»r, als groce und klcnc; de
Grote inthometen, und mit der
Kienen uhttometen, de schal
vcrdamet weuden an dcnHalö.

9. De Molleu schall nehmen van
iöiiken Schepel dei gefettete
Mähte,de jetzogenömet ward
deMatte.

10. Welker cntbrekende wert de
Gcsecte der Stadt, de schall
z Marek Penning geven; 2
Marek derStadt und 1Marek
der Herschop.

n. Alle Frede-Schillmge schö-
len angehören denRahts-He-
ren.

12. WehretSake,datdeRahts-
Heren gedachten einen Bor¬
ge tmeifiei over de Stadt-
Ambachten to settende, und de
Undersatten äverstraden, schall
2 Part demRahde un dedrüd-
de Part dem Borgermeister
thogekehret werden,

iz. Den Borgern kommt tho, so
dane Borgermeister tho ke-
scndc.

14. Sodanne Borgermeister
schall annehmende de Hccr-
dcn. is. Pr¿-



is. Vr£da campeftris poteftati
pertinet, non magiftro.

16. Nullus dabit hxrediratem fu-
am fineconfenfu fuorum hae¬
redum.

17. Si moritur quis, hxredum
prxientia carens,assumentil¬
lam Confules, caufa rei ier-
vandx, usqve ad anni termi¬
num, quo revoluto, ii nullus
hxres venerit, ad manum
transeat poteftatis, debet au¬
tem hxreditas feptima manu
reddi.

ig. Si moritur quis hxredum, il¬
lorum hxreditas transibit ad
fratrem; omnibus defun&is
redibit ad matrem.

19.Simoritur quis& duos hxre-
des reliquerit; mater volens
nubere alii, prius dividet hx-
reditatem.

ao.Simater securitatemprxfta-
re poterit, manebit tutrix, ii-
militer & pater.

57
De Feld- Kof horet der Her-
schop und nich den Borger-
meistern.

16. Remand mag vergefen sine
Erfllgkc Goder sunderWil-
len finer Erfnahmen.

17* Wehr id Sacke dat woll ver«
storve inAfwesend finer Erf-
nahmcn, so scholendeRahts-
Hercn by sicknehmendatErve
tho truwer Hand, tho bewa-
rendechetthoJaresEnde,wenn
datJahr verlopen 16; is idt,
dat neenErfnehmer kummt;
so sd)all dat an der Herschop
Hand verreket wcrden; averst
sodaneErfgod schallmit so-
vener Hand wedderum wer-
den verreket.

i Z. Wehr idt Sacks, dat wol ver-
storve van den Erfnchmett,
deerflikc Anfall schallgahn tho
den2Zrodcr»r; wennalleBro-
der dod syn,schall dat gahn tho
der Mover.

19. Wehr idt Sacke, datwolver-
storve, und twe Erfnchmc nah-
lethe, und deMover wol ei-
nen andern Mann nehmen, so
schallSe erstendat Erve del-
len.

20. Dar deMover mag don Ver-
sekeringe,mag seblivenVor--
mttnver, dchgliken ock de
Mann.

2!. Si
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Si. Si moritur aliqua, relinquens
haeredem& pater, feparans
ipsum a fe, ducat uxorem, &
generet ex ca parvulos, a
mortuo patre separatus hae¬
res redibit ad hereditatem
matris.

22. Si quis extra civitatem ma¬
nens querimoniam de cive
fecerit, poteft fe civis cum
quolibet defendere. Alienus
vero cum cive quodam fe de¬
fendat.

2Z. Quicunque autem homo pro-

prtee fuerit conditionis, fi in¬
tra civitatem manferit, ab im-
petitione fervitutis cujuslibet
liber erit.

24. Prxterea quicquid confules
civitatis ad communem ufum
ordinaverint, civitas ratum
habebit.

2s. Si quis debitor coram judicio
convi&us, & debitum fuum
solvere nequiens domum fu-
am creditori deponet; cre¬
ditor illam tribus vicibus, in¬
tra fex septimanas,coram ju¬
dicio prxfentabit; quam fi
debitor tum non redemerit

A0.1220.

Wehr tòt Sacke, dat eine
vcrstòrvc, undnahltthe einen
Erfnehmen , unì» sien,Vader
eni van sick schededcund neh¬
me eineandere Fruwe und van
dersülvigenthelde Kinder, wen
de Vader versterbet, dei asge-
schedeneErfnahm schall wed-
der kamen, thv demErve siner
Moder.
Wehr idtSacke, dat eineuht-
hemische Person einen Bör¬
ger verklagede, somag deBör-
ger mit einem jdern sick ver-
degedingen laihen, averst de
Uhcheimiscbe schall sick mit
einen Börger verdegedingen.

2z. Watterley Minsk, de sineege-
nen Standes is, were etSake,
he queme binnen de Stadt,
schal fty wesen ceni isliken
Ansprake sinesDehnstes.

24. Vortmehr alle datjenige, dat
dei Nahts-Heren serrcn, tho
der Stadt gemeine Besten,
schaldeStadt bytNacht hol¬
den.
Wehr idt Sacke, dat ein
Schuldencr würde vor dem
Gericht gemahnet, und nicht
betalen konde,und demheschul¬
dig iö.sin Hus versetteude,dem
schal desülvige, dem dat Hus
verfettet werd, dremahlen, bin¬
nen 6Mecken, im Gericht vor,

in fuos
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in fuos ufus convcrtet credi- britifltfn; und da dei Schul-
cor domum ipfam. dener svdane Hus nicht ent-

friende, so mag de, dem he
schuldig ist, datsülvige Husi
kehren in stnenGenürcc.

Das VIII. Lap.
HandhabungdesSchwerinschenRechts.

§. 1. Das Bürger-Gericht.
2. Des Sradr-Voigrs Gericht,

z. wie cs gehandhabet worden?

4. Das Rahrs-Gerichr.
s. wie es gchandhaber worden?

it solchemSchwerinschen Rechte erlangten nun die da¬

mit belehnteStadre grosseFrcyheiten gegenvorigen Zu¬

stande zu rechnen. Denn, da sonst hie und da auf den

Bürgen oder Schlössern gewisseVoigtc, aus dem Adel

waren, welche allen Frcygebohrnen, sounter ihren Schutz stunden,

das Recht sprachen: so erlangten nun die Städte die Freyheit selbst

das Gericht zu halten, und ihnen, aus ihrem Mittel, Gerichts-Herren

zu setzen.

Es war solchesGericht dreierlei) Art. Das Bürger-Ge-

kicht, das Srapcl-Gcricht und dasRahrs-Gericht.

Vor dem Bürger-Gericht gehörten alle Irrungen, so sich

in Kaufen und Verkaufen zutrugen, wenn es Sachen betraf, so zum

Stadt-Felde gehörten, als Garten, Aecker, Wiesen, Reht-Werbung,

ferner die Streitigkeiten wegenVermietung, Hinderungen, Schadens-

Leistungen, Pfändungen auf gedachtemFelde; deßgletchenauch, was

sich in denScheunen vor der Stadt zutrug, wenn dieselbenbestohlen

wurden, das Schlagen und Raufen in denselbigen, und
blnmn^

den
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Schlag-Bäumen. Woraus man also verstehen kan, warum in dem
prwilegro der Stadt Rojrock aller vorher angeführten Stücke ge¬
dacht wird. Da es denn die Meinung hat, daß jetzterwehnte Streit-
Händel, so um und auf Ländcreyen entstunden, nicht mehr vor dem
Voigt, sondern vor demBürger-Gcrichc solten geschlichtet werden.
Es bestand diesesGericht aus lauter Bürgern, welche einen unter sich
hatten, so sie Findels Maun nannten, weil er mit den andern Bür¬
gern ausfündig machen muste, was in der geklagten Sache Rechtens
wäre. Solche Bürger versamleten sich aus dem Brodt-Scharen,
oder wo es ihnen sonst gefällig war, (zu Sternberg aus dem Rmer-
Brink, wo vor Alters das Schloß Ryrin gelegen) untersuchten die Sa¬
chen,und entschiedensie. Die Strafe, womit solchesGericht einen be¬
legen konte, war, nachdem altenWarinschcnRecht, 6oßl. oderdrry
Ließ Flämisch; wovon eins 20 ßl. beträgt. Ließ aber hat denNah¬
men von Lew, übertreten, weil die Übertreter nach solchenPfunden
bestraft wurden. Die Volstreckung dcsUrthels hatten nicht dieBür¬
ger, sondern die vomRaht bestellteMagifh-i elvi um. wie sie im Schwe-
rinschen Recht genannt werden, so über die Stadt-Aemter gesetzet
waren, und Hernachmals zuSchwerin Laniinerer geheissen. Fand
sich einer in der Bürger UrtKcl, so man Fmdschop hieß, wieder Recht
beschweret: so konnte er an denStadt-Naht appelliren, doch muste
es innerhalb 10 Tagen geschehen; wo nicht, sowar das Bürger-Urthel
rechtskräftig. Wer vor diesem Gericht einen Lügen hieß, der ward
um 6o ßl. gestraft; Wer ohneErlaubniß darin redete,gab einLieß(2oßl.)
Lief einer weg von solchemGericht, das war ein halber Halß-Bruch
(is Marck) der Findels-Mann aber bekam für die Abfassung feines
Urthels 8 ßl.

2. Hiernächst war das Gericht, der Stapel, genannt. Es
führte diesenNahmen daher; weil die Landcs-und Sradr-Obrig-
kcir solches zugleich besetzten. Denn Srapcl heift bey uns, wo viele
zusammen sind. Die Landes-Obrigkeit, oder Hcrschaft, wie es in den
Gesetzenheisset, verordnete den Stadt-Voigt, welcher Nähme noch
aus demAlterthum an den meisten Orten gebräuchlich, doch, da das
Wort Voigr nun sehr in seinerBedeutung gefallen; so lassensiesich
lieber Richter nennen. Wort
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e Die Stadt-Obrigkeit setztezwey aus ihrem Mittel ; wozu matt

die jimgßen Rahts-Herren nahm; welchen ein Gerichts-Schrei¬
ber (ALkuurius) beigcfügct ward.

Es ist auch solchesnoch jetzo allenthalben in den Städten ge¬
bräuchlich, die mit SchwerinschemRecht belehnet; als woselbst der
Naht ;wev aus seinenGliedern vorschlägt, woraus der Stadt-Voigt
einen erwählet, wenn ein Abgang von solchenBeysitzern wieder zuer-
sctzen. Ist der Naht säumig in der Ernennung, sowählt der Stadt-
Voigt aus denenGliedern, welchen er wil.

Es wurden aber auch vormahls den Partheyen zwey Für¬
sprecher ;ugeordnet, so ihre Sachen ordentlich vortrugen, welches der

Ursprung der Advocaren, derenBelohnung für jedeSache, wenn sie
ausgeführet, ein Gulden (24ßl.) war.

Für diesesGericht gehörete« alle Verbrechen, sowieder diepo-

liccy-Ordmmg, als Gottes-Lästerung, Fluchen, Zaubern, Böten, Wi¬

cken,Schändung des öffentlichen Gottesdienstes, Beleidigung der El¬

tern nnd Obrigkeit, alles Schmähen, Lästern, Schlagen, Morden, Hu¬

ren, Ehebrechen und andere schändlicheUnzucht, desgleichenStehlen

und Rauben, wenn es in der Stadt geschähe. War der Raub ausser

der Stadt, zwischendenSchlag-Bäumen, sogehörte er vor das Bur¬

ger-Gericht, war er aber auf freiem Felde geschehen; so erkannte da¬

rin die Landes-Herschaft. Daher es im Schwermschcn Recht

(Arc. ,s.) Heist: Rauben im Felde bestraft dieHcrschass und nicht der

Stadt-Cämmerer. Die Ursachewar wohl, weil diesesinsgemein dre

Adelichen thaten.

Ob nun zwar sonsteinjeder da zuRecht stehenmuß, wo er ein

Verbrechen begangen: soward doch hiemit solchesgeändert, und da¬

mit zugleich eineHochachtung für demAdel bezeuget. Ich finde, daß

andere das Wort, prXà campelkns, durch ^zagdr übersetzet. Abu c-

kommt mir daher, wril fie die damahltgr G-r,chl«êf°ffum mch!

dégriffé». So habt» auch all- ,miSchw-ri>'l-I,-n, Nicht
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Städte, so viel mir wissend, die Jagdt-Gerechtigkeit, dnher sie hicmit
der Landes-Hcrschaft nicht kan vorhehalten seyn; und wozu waren von
Alters her die Fürstlichen wrldpcimcir, (Wild-Bahnen) wenn die
Herschaft allenthalben dicJagdt gehabt hatte?

z. Solches Gericht ward ordentlich, wie von uralten Zeiten
her, des Dings Tags geheget. Der Klager meldete sichTages vor¬
her beym Stadt-Voigt. Dieser ließ den Beklagten auf folgenden
Tag, durch den Gerichts-Diener fodcrn, welcher dafür 1ßl. bekam.

Vom Gericht ward allezeit erstlich dieGüte versucht, wie noch
jetzo, auch bey den Ober-Gerichten, geschiehct, welches einigen nicht
gefallt, die da meinen, daß um die Güte zu versuchen, man nicht zum
Richter gehen dürfe, und daß dadurch die Sache nur aufgchalten, we¬
nigstens der erste Vorbescheid insgemein fruchtloß gemacht würde.
Doch werden dadurch auch öfters noch weit aussehende Streitigkei¬
ten aufgegriffen, und viele Unkosten verhütet. Wolte die Güte nicht
verfangen; so ward das Gericht geheget. Der Büttel (Bödcl, Bo¬
te des Gerichts, mustc sodann mit zugegenseyn, welcher vorher aus,
rief: Wer klagen wil, der klage fast! wofür er 6 Pfennige bekam.
Darauf setztesich der Stadt-Voigt, zwischen den beyden Rahts-Her-
rcn, als Beysitzern, wie auch der Gerichts-Schreiber.

War derKlager kein angesessenerBürger: so muffe er zuvor
einen Bürgen stellen, daß er seineKlage ausführen, und wenn er ver-
löhre, deöfals dem Beklagten gerecht werden wolte. Doch nahm
man auch eydlicheBürgschaft an.

Ehe der Gerichts-Schreiber anfing zu schreiben,muffe der Klä¬
ger ihm 2 ßl, der Beklagte aber 1 ßl. geben.

Da fing des Klägers Vorsprach an zu fragen: Herr Richter
sitzet ihr, als ob ihr richten wollet? Der Richter antwortete: Ja!
Der Vorsprach sagte darauf: Ich bitte euch um Urlaub des heiligen
GchwcrmschcnRechts. Der Richtersagte:Es seydir vcrgön-

net,



Ao.1220. MecklenburgsEinrichtung. 6z
net, soft nie du recht hast. Darauf sagte der Vorsprach?Herr Rich¬
ter ich bitte um Urlaub. Denn wer ohneUrlaub redete, lauste 6oßl
Straf geben. Doch waren die beyde erste Fragen frei), daher das
Sprich-Aort: ene Frage brecht mch', d.i.wird nicht als einBruch
angeiehcn. Solche Vorbereitung hieß eine Sache cindingcn, d.i.
ins Gericht bringen, auch wohl indagedmgen d.i. in die Gerichts-
Versamlung bringen. Denn Dag hießvor Alters eineVersamlung,
daher Weh-Dagc, Wehl-Dage (wo sichweh und wohl versamlet)
Land-Tag, Crciß-Tag, Reichs-Tag, bekannt sind. Es erlanget das
Wort verdagedingen hieraus seineErklärung, welches Wort in den
Gchwerinschen Gesetzenvorkvmmt, (^rr. 22.) wofür man jetzovec-
theidigen sagt.

Darauf brachte der Vorsprach seineKlage an, und beschloß
dieselbemit der Anzeige: welchergestalt die eingeklagte Sache wieder
das heilige Schwerinsche Recht. Als nachher mehrerley Rechte
aufkamen; so ward auch wohl hinzugethan, wie es wieder das Ray-
scrliche Recht, wieder die Fürstliche Policcy, wieder die Land-und
Hof-Gerichcs-Okdmmg.

Überhaupt aber ward auf die Grund-Regul aller Gerechtig¬

keit: Was ihr nicht wollet, das euchdie Leute thun sollen, das thut

ihr ihnen auch nicht; am allermeisten angedrungen.

Der Rechts-Gelehrten Meinung führte man nicht an, weil

man noch keine hatte. Es wäre auch zu wünschen, daß man solches

nimmer eingeführct, als womit ein Satz nur weitläuftig gemacht,und

dem Richter vorgerücket wird, als könte er ohne Wegwei,er nicht sin-

den, was rechtens ist.

Hicrnachst sprach derRichter zumBeklagten: Du HM gehö¬

ret , was wieder dich geklaget wird, darauf gib Antwort. Worauf

des Beklagten Vorfprach erst um Erlaubnis bat, und wenn er solche

erhalten: so Hub er dieEntschuldigung an., otonte er sichnicht recht¬

fertigen , so ward er, »ach dem Schwerin schcn Recht, »nStraf ge¬

nommen.
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WM er mit seinerAntwort nicht gefaßt; so tonte er eineFrist

von 14 Tagen ausbitten. Solche Bitte tonte er noch ;weymahl wie¬

derhohlen. Wenn 6Wochen verstrichen, wurden ihm noch drcy "La¬

ge vom Gericht verstatct. Kam er alsdenn mit seinerNohtdurft nicht

ein, soerging, was rechtens war, cs wäre dann, daß cr EH-haften ein-

zuwenden hätte.

Es waren aber Eh-haften solcheEntschuldigungen , die nach

den Gesehen stat funden. Denn Ehe hieß vor Alters das Gesetz.
Daher das Closter Marien-ec in lateinischen Urkunden, Loenobium

Legis Mari*, genant wird.

Eben also ward es auch mit dem Klager gehalten', wenn er

seineKlage nicht fortsetzte.

4. Uber beyde vorbeschricbene Gerichte war das dritte, so

das Rahrs-Gerichr hieß; welches über die Urlhel desFindcl-Manns

und des Stadc-Voigrs zu erkennen hatte, ob sie zu Stecht beständig

waren.
Damit aber auch die Bürger wissenmögten,wie siezu richte,»

hatten: so ließ der Rahe zu Gchrvcrm alle Jahr auf Mir-Fastcn,

der, auf dem Marckt versamleten Bürgerschaft, ihre Srarma oder
Gradr-Rechce, vom Naht-Hause, vorlcscn.

Für solchen Naht gehörten alle Gilden-und Aeniter-Sa-

chen, wenn keine Brüche darin waren. Gild aber hat den Nah¬

men von Grl, Fröhlichkeit; und waren eigentlich solcheZusammen¬

künfte, welche man zur Fröhlichkeit anstellete. Es ist auch noch jetzo

auf Dörfern gewisser Gil-Ackcr, davon der Bauer die Heuer mit

Freuden verzehret. Die Streitigkeiten, welche darüber entstunden,

muste der Sradr-Rahr entscheiden.

Er gab auch denen Aemtem die Privileg,'a, und ettheilte den
Lehr-Jungen die Geburrhs Briefe. Daher noch jetzo in vielen

Städten zweierlei Aemrex unter denHandwerkern sind, wovon et¬
liche
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liehe derRahe schützet,weil sie anfänglich von demselbenausgerichtet;
andere aber derSradr-vorgr, weil sie von dem LandeS-Fürsten prr-
vilegirer sind.

Vor solchemGerichte geschahenauch dieHauß-Raufe; wo¬

bei) doch dieMagiftri civium oder Lammerer (Viertels-Männer) mit
zugegenseynniusten, damit essoviel öffentlicher zuginge. Zu demEn¬

de man eineKanne vol Wein oder Bier auf demTisch setzte, die stets

offen stehenmuste; anzuzeigen, daß einem jeden hier frey stünde in

diesemKauf zu reden. Solche Kanne ging herum, und rief einjeder,

der daraus tranck,dabcy öffentlich aus: wcinkauf! Fand sich nie¬

mand, der Einrede that, so wurde das Hauß von demVerkäufer ver¬

lassen, und der Kauf zu Stadr-Buch, in Gegenwart zweyrr Zeugen,

geseyet. Da denn solcherKauf unwiedcrruflich ward.

Es war auch dieseVerlassung nicht allein unter Bürgern bey

Hausern; sonderngleichfalsunterdenFürstenbeyLändcreyen,ge¬
bräuchlich ; davon wir unten ein Exempel von Ao. 1229. finden wer¬

den. So ward auch ins Stadt-Buch gesetzet,wenn Jemand Geld

auf Unterpfand that, und gingen diesefür alle andere Lredicoren,

wie noch jetzoRechtens ist, nur daß Ao. 1644, ihnen diepia corpora

vorgezogc« worden. Es ward aber auch alsdenn gefragt, ob das Un¬

terpfand schon an andern versehet, und ob man es zuvor den nahsten

Freunden angeboten, als welche das Vorkaufs-Recht hatten.

5. War Jemand mit des Findcl-Mannö oder Richters

Urthel nicht zufrieden, und cs betraf eine Geld-Strafe, so man Brü¬

chenannte, so konte er sowohl von desRichters, als von desFindel-

Manns Ausspruch an Burgemeistere und Naht appcllrren; stdoch

daß er demRichter irßl. erlegte, die er mit denBeysitzern theilte,daß

jeder voii ihnen gßl. bekam. Der Gerichts-Schreiber schriebdarauf

das Verhandelte, für dieGebühr, ab.

Es ging aber alsdenn nicht wieder ein neuerProceß an, weil

man von dem zurWeitläuftigkeit dienenden Beneficio: Non deduft»

Vl-«k- L»ch. 3 deducam,
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rieducam,non probata probabo, nochNichtwüste, sondernderStñdt-
rNagistrar laß dieAcren nach, und ward darauf dasUrchel, nach Be¬
finden, entweder bestätiget oder auch geändert. Solches ward zu
Raht-Haufe inöUrthels-Buch geschrieben,und das Urthel, zur bestirn¬
ten Zeit, daraus öffentlich vorgelesen. Darauf schlug der Bürgermei¬
ster, so das Wort harte, das Buch zu mit der Hand, wornächst keine
Appellation weiter gestatet ward. Daher noch die Redens-Art:
darBok cho dohn; so viel Heist: als aller Streitigkeit ein Ende ma¬
chen. Zuschlägen Herstauch daher soviel, als gerichtlich zuerkenncn;
und ist beyHandlungen noch gebräuchlich, daßKäufer und Verkäufer
einander in die Hände schlagen.

Hatte Jemand von des Findel-Manns Urthel appellircr: so
wurden die Bürger vorgefodert, so mit zugegengewesen,und befragt:
vb solches ihrer allerseits Meinung gewesen; sagten sieJa! so ware<
gut; wo nicht, soward des Findel-Manns Urihcl zuförderst nach ih¬
rer Meinung geändert und eingerichtet. Darauf wurden sie weiter
befragt: Ob sie sich an demUrthel, so derRaht sprechenwürde, wol-
ten genügen laffen? darauf sagtensieJa! Hiernächst ward dcsRahts
Urthel abgefaffet, ins Getichts-Protocott geschrieben, und den Bür¬
gern, so in der Sache vorher geurthelt hatten, zuförderst vorgelesen,
und sic darauf befragt: Ob das ihre Meinung wäre? ob sie gedäch¬
ten dabey zu bleiben ? ob sie wolten, daß in dergleichen Fällen, über sie
und ihreKinder, also solté gesprochen werden? darauf sagten sic zuje¬
der Frage Ja! woher das Wort: Ja-Bruder gekommen, welches
man von denen braucht, die sich alles gern gefallen lassen. Die Sa¬
che aber war hiemit abgeurthclt.

Es hat von diesemallen vorgedachter Schwer,,rsche Rahrs-
Herr Höviscd eine kurtzeSchrift verfertiget, die bey Hederichs neu
aufgelegten Schwermschen Chronic zu finden, woraus dieseNach¬
richt genommen.

Es ist vieles davon noch jetzo im Gebrauch. Doch appelli¬
ert man nicht leichtlich mehr vom Stadt-Voigt an die Bürgermei¬

sters,
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stcre, sondern an dieOber-Gerichte, als Cantzeley-oder Land-Gericht,
(wiewohl doch von denenMagistraten in neuern Zeiten diescrwegcn
öfters gravaminircr, und dessenAbstellung verheissen worden)
da es denn einem jeden frei) stehet,welches von beyden er wählen wil,
wählet er die Cantzeley; so kan er von da noch ans Land-Gericht ge¬
hen. Aber zu diesenZeiten, darin wir jetzo sind, wüste man von der¬
gleichen Ober-Gerichten noch nicht, tzs war zwar ein Land-Gericht,
aber die Städte hatten das Privilegium de non evocando, oder,
daß sie aus ihrem Gericht nicht davor konten gefodert werden.

Es sind auch die Appcklaciones vom Stadt-Voigt an die

Burgermeistere wenigstens noch zu parchim, Güstrow und Stern-

berg gebräuchlich, die jetzo an die Ober-Gerichte gehen, bedauren öf¬

ters, daß siealzu gerecht gewesen,und nicht, nach denReguln derKlug¬

heit, lieber einen kleinen Schaden, mit Unrecht, als einen grossen, bei¬

erlangtem Recht, gelitten; indem an Advocatcn-Gebühr und Ge-

richcs-Sportuln, leichtlich weit mehr darauf gehet, als die gange

Sache betragt, um welcher willen sie appellirer; zumahlen die aufge¬

wandte Unkosten vor denOber-Gerichten vielfältig gegen einander auf-

fiiegen, daher das Sprich-Wort gekommen: Ein magerer Ver¬

gleich ist bester, als ein fett Urrhel, welches von unser jetzigenGe-

richts-Verfastung kein rühmliches Zeugnis ist. Doch wir kommen

wieder zu denGeschichten.

S 1. Von parchim, bestenRecht und Gerechtigkeiten.

2. 'Psn Gadebusch. Fürstlichemwapen und Eigen-
rhums-Rechtl

3, Von Stemberg.

Das IX Lap.
Neu-angelegteStädte.

Privilegio keineJahr-Zahl.
Ir

solcheseigentlich geschehen,kan man nicht sagen; weil beodem
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Da aber doch Parchun den Vorsiy für Güstrow hat, ob

sie gleich bcyde im Fürstenthum Wenden sind: so solte man daher
fast schließen,daß parchim noch eher als Güstrow die Stadt-Ge¬
rechtigkeit erlanget hätte.

So hat auchChemnitz denAnfang dieserStadt in das Jahr
1218. gefttzct. Der Fürst sagt in dem Diplomarc, so darüber auS-
gestellet, „daß er dar wüste und des Teufels Diensten ergebene Land,
„andern Christen Menschen, so er aus nah und fern gelegenenOrten
„kommen lassen, zu bewohnen gegeben,, woraus man sich eine Vor¬
stellung machen kan, wie es damahls hier noch ausgesehen; und was
der Fürst für Fleiß daran gewandt, das Land wieder einzurichten und
nutzbar zu machen.

Er belehnte auch dieseStadt, wie Laromus schreibet, mit
Gesetzen, Gercchtlgkcitcn und PrwrlcZicn; oder, wie es beym
Chemnitz heisset,mir grossen Freyheiren und sonderbahrem Rechte.

Von derselbenFreyhcit haben wir schon oben etwas gedacht.

Was ihr Recht anbctrift, so wil Tornow, es scy dasLübcck-
sche, s) andere meinen, es sei) das Schwcrinsche, welches endlich
auf einerlei) hinaus lauft; indem bepde aus dem Sächsischen, wie¬
wohl mit Zusätzen.

Der Fürst Hmrich Leo, wie er solches Recht der Stadt
Sternbcrg Ao. 1309. aufs neue bestätigte, nennet es das Parchim-
sche, wie das daselbst bestndlicheDiploma zeiget; da denn insonder¬
heit daraus angeführct wird, daß dieseStadt ein Thcil am Gericht
habe, die Landes-Herschaft aber zwcy Thcil, welches mit dem
Schwcrinschen überein kommt. Es hat Michael Cordesiuo, Pre¬
diger zu parchim, davon eine Nachricht, in seiner parchimschcn
Chronic, gegeben, wie er dieselbeausChemnitzcn genommen; wor¬
aus zwar dieUebercinstimmung desParchimschcn mit dem Schwc¬
rinschen Recht erhellet, doch stehet man auch, daß zwischen beyden

noch
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noch ein mercklichcr Unterscheid. Insonderheit Heistesvon ihren Bür¬
gern darin: Ad jus feudale, guocl Lccn-Rccht vocatur.funt minime
compellendi, fed tantum ad jus MaNtt-Rccht, uti vulgo fonar.
Welches, meinem Bedüncken nach, soviel Heist: Sie sollen ihre Gü¬
ter nicht zu Lehn, sondern Allodral haben. Wie es sich denn auch
würcklich also findet; indem die Stadt mit dem ihrigen nach Gutber
finden, ohne vorhergehende Landes-Fürstlichc Bewilligung, verfahren
kan. Es wird auch in gedachtem Gnadcn-Bricfe folgendes gesehen
„Stirbt Jemand, dessenKinder, bei) des Vaters Leben keineGüter
„empfangen: so soll man ihnen die Güter geben, wie sie der Vater,

von der Heydenschaft her, besehen.,, Woraus abzunehmen,daß esda-

mahls zuParchrm nochHeyden gegeben,welche ihre Kinder nicht aus-

steurcn wollen, wenn dieseChristen geworden.

Es ist solcheStadt mit der Zeit sehr empor gekommen, und

die beste,nechsiRostock, im Lande geworden. Doch hat es nachher

mit ihr, wie mit allen Städten in Mecklenburg, wieder abgenommen.

Die Eide läuft in zweyenStröhmen dadurch, und macht al¬

so dreyTheile, als die Alt-Scadr, denWerder, so nur gering, und

die Nen-Sradr.

Es liegen drey Mühlen daran, so, nach Laromi Bericht, von

den München zuDoberan gekauft.

Sie hat ein grossesFeld, welches einesTheils unter denBür¬

gern ausgeloosct, und zu denHäusern gclegct. Man nennet jolche zu-

aetheilte^ändcreyen, sowohl hier, als bey andern Städten, eint—rbe;

so ein alt-deutschesWort, von Ercbh, was untereinander hegt; als

welches dieBeschaffenheit aller Erb-Güter (mail* hxrcdicanx) ist.

Zudem hat sie etliche Dörfer und Feld-Marcken, so sie Von

unterschiedlichenEdel-Leurcn nachhero zugekauft.

Sie ist bey dem vormahligen Schloß Parchrm angelegt,wo-
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worden, um die daselbst noch vorhandene Heyden nicht zu argem.

Aber derselben waren nur noch sehr wenige, und kamenihnen derglei¬

chenBriese nicht einmahl vors Gesicht; am allerwenigsten verstunden

sie etwas davon. Wir haben auch schon drobeir bemercket, daß es

damahlö noch nicht was algemeines gewesen, dieJahr-Zahl beyzufü-

gen. Es finden sich daher in, Archiv noch viele privilegia ohne

Jahr-Zahl, wie der Archivarirrs Schuly bezeuget, r) Es berichtet

auch der in derDiplomariqvc sehr berühmt gewordene Io.lklabil-

lon, daß anderswo eben dergleichen anzutreffen.

Es ward dieserStadt die Lübecksche Gerechtigkeit sampt

der Zoll-Freiheit, gleich wie Rostock, geschencket. Ter Brief darü¬

ber ward mit dreyenSiegeln verwahret, indem des regierenden Für¬

sten Söhne auch ihre Bewilligung, vermittelst ihrer Siegel, bezeuge-

ten. Laromus, der solchegesehen, schreibt davon, „daß in dem er¬

sten ein schlechterL>chsen-Ropf, in dem andern ein Greif, in dem

„dritten ein gekrönter Bnffels-Ropf, gewesen.,,

Wir haben davon schon im ersten Buch gehandelt.^ Hier

bemerckenwir noch,daß dieWapen damahlö nicht nachdenLändern,

sondern nach den Personen, die sie führten, unterschieden worden.

Denn so hatten die Söhne noch keine Länder, führten aber doch bey-

de, mit einem kleinen Unterscheid, das alte warmer Wapcn, den

Stier-Kopf. Ihr Vater aber denGreif, ungeachtet er sichPrinceps

Magnopolenfisnante. Zwar meinetEl.Schediusgmd mit ihmLhem-

Nly, als habe der Vater denSöhnen dieRegierung bereits Ao. 1219.

abgetreten. Aber die nachfolgende Urkunden wicdersprechen solchem

Vorgeben, auf welches gedachteMänner vicleicht gcrahtcn, weil sie

sichanders nicht darin finden können, daß derVater der Einwilligung

seinerSöhne gedencket,wovon wir doch einen andern Grund gezeiget.

Indessen flehet man hieraus, daß die neuen Städte, auf des

Fürsten Grund und Boden angclcget worden, und also ursprüng¬

lich anders nichts haben, als was sie von der Gnade des Landes-

Fürsten besitzen, dafür siezur Erkentlichkert d,e Orbor
erlegen; w.e-
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wohl sie nachher, da ihr Glücks-Stern noch im Steigen war, vieles zu
ihrem Stadt-Acker, für ihr eigen Geld, thcils von dem benachbarten
Adel, theils von den Fürsten selbst gekauft; deswegen doch ihre Or-
bör nicht gesteigert worden; indem es mit denZugekauften eine gantz
andere Bewandnis hat.

Daher ich nicht finde,aus wasGrundedes Rlüvcrs Dcrbcs-
serer schreiben können: „daß ciWtPoJfesßonesmujura, so von 2xw-
„terschafc und Städten besessenwerden, alle insgesamt, aus Gnaden-
„Verleihung derer Mecklenburgischen Fürsten ihren Ursprung haben.,,
Er füget hinzu: „daß vor diesem die Fürsten alles gehabt, und die
„Stücke davon unter dem Adel ausgetheilet.,, Meinet auch, daß sol¬
ches eine unstreitige Gewißheit bey denenhabe, welche dicMccklenbur-
gischeHistorie nur etwas angesehen, u) Aber ich muß gestehen, so viel
ich mich bisher auch darnach erkundiget, daß ich davon nochnicht über¬
zeuget sey. Das finde ich wohl, und habe es oben angeführet, daß
der Hertzog Hinrich Leo seinenmitgebrachten Sächsischen 2tdcl in
derOborriten Land eingeführet; aber hieraus folget nicht, daß auch
der Wendische Adel seineGüter aus Vergünstigung diesesHcrtzogs
gehabt. Es hat auch seineNichtigkeit, daß die Fürsten deneisineual?-
gelegten Städten, Platze zur Wohnung, und Lándereyen zum Unter¬
halt, angewiesen. Aber sie sahen sodann nicht dieselben an, als ihr
kigenthum, sondern als solcheLand-Stücke, welche dem Publico ge¬
hörten. Wie sie denn einen Unterscheid in ihren Diplomatibus
machen, unter dem, was sievom Lande, oder von ihren Erb- (aJIodiis)
oder auch von ihren Patrimonial-Gütern zu dieser oder jener Stif¬
tung gegeben. War cs ein patrimonial Grund-Stück, welches sie
gekauft, so brauchten siedazu weder der Einwilligung ihrer Kinder, noch
des Landes. Waren es aber Erb Güter, so konten dieselbenohne
Bewilligung der nahsten Erben nicht veranssert werden. Waren es
endlich Land-Gürcr, so dem Fürsten, als Landcs-Hcrrn, zu seinem
Fürstlichen Unterhalt zugebilliget waren; so muste das Land mit da¬
rin willigen, als welchem dergleichenStücke eigenthümlich gehörten,
und dem hernach eine schwerere Last aufgebürdet ward, ihren Landes-
Herrn zu unterhalten, wenn viele, durch solcheStiftungen, von dem
gemeinen Beitrag befreyct wurden. Was
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Was also den Adel betrist, so haben die Fürsten demselben

zuweilen selbstdas Eigenchums-Recht zugestanden,wie es auch der
natürliche Bcgrif, den man sich von der Bevölckerung eines Lander
machen kan, erfodert, als welcher zeiget, daß erst dieUnterthanen ge¬
wesen, und darauf die Fürsten gekommen. Es lehren auch solches
alle Geschichte, als welche geben, daß die Fürsten in Deutschland
aus dem Adel genommen. Des Herrn Iarchow Meinung aber,
solté wohl einem die Gcdancken beybringen, als wäre eineZeit in Me¬
cklenburg gewesen, da alle Hauß-Väter aus ihrem Eigenthum von ei¬
nem grossenTyrannen verjaget, welcher darauf ihr aller Erbe seynwol¬
len, indem er allein übrig geblieben, darauf er von andern Orten habe
Edelleute und Bürger kommen lassen.

Daß die meistenStädte in Mecklenburg auf Fürstlichem
Grunde angelegt, ist gewiß, aber nicht, daß es auf der Fürsten Parri-
monial-oder Allodial- sondern auf ihrem Territorial-Grunde ge¬

schehen; welches letztereder Fürst Borvin in dem Diplomate, da

er Rostock Ao. 1218. stiftet, Jurisdiäionem & dominationem nen¬

net. Von einem Parrimonial-Gm redet er in der Stiftung des

Klosters Sonncn-Ramp Ao. 1219. und vom Allodial wird dieStif¬

tung der Dom Rirche zu Güstrow Ao. 1226. zeugen,welcheStadt

Ao. i22o. gestiftet, und mit dem Schwerinschcm Rechte begabet

ward, wie Frid. Thomas aus dem Stadt-Archiv daselbst ange-

führet.

z. Vcrmuhtlich ist auch um dieseZeit, oder nicht gar lange

darnach die Stadt Sternberg angelegct, deren wir hie mitgeden-

cken,weil man nicht sagen kan, wenn sie eigentlich ihren Anfang ge¬

nommen, gleichwie auch sonstennoch von vielen andern kleinenStäd¬

ten der Ursprung unbekandt ist, deren an groß und kleinen,sampt den

beydenSee-Städten Rostock und Wismar, 43 sind.

Vor Parchim ist Sternberg nicht gebauet, weil es mit

Parchimschcm Rechte belehnet. Lange hernach kan es auch nicht

seyn; theils weil an dem Stadt-Felde noch das Wend-Feld lieget,

Viertes Luch. K wohin
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wohin dl« wenden gezogen, wie sie hier unter den Deutschen nicht

wohnen wollen. Es ist auch noch die Dorf-Stale auf diesemFelde

bekandt, woselbst sie sich/ amwuxrrower-See, niedergelassen; des¬

gleichen die Pczik, jetzoPcsche genannt, welches aufWendischSand

heisset; indem cs ein geringes Sand-Feld ist, theils weil dieseStadt

schonmit dem Ablauf des gegenwärtigen Jahrhunderts von dem
Vermögen gewesen, daß sie das DorfLukow, denHof Damclow,

und denStrohm Münch, von den Fürsten an sich gekauft.

Es liegt dieseStadt mitten im Lande, wenn man das Star-
gardiscke davon lastet, auf einem Hügel, und sind ihre Mauren mit
Winckeln, fast in der Gestalt eines Sterns angelegt, davon sie auch
vielcicht denRahmen hat. In derselben ist noch ein fteyer Ritter-

Sitz, so denen von Pressen««, von uralten Zeiten her, zugehöret; al»
welche hier herum ihre Güter haben, und ist vieleicht von dem ihrigen

etwas zu dieserStadt genommen, dafür ihnen solcherSitz wieder ein-
geraumet worden. Die Strasse darin er liegt, Heist in lateinischen
Urkunden Ylatea i7iihtum> die Ritter-Strasse, und haben die Pres-
sencincn sonst auch noch viele Land-Stücke auf gedachtem Wend-
Felde. Wir werden dieserStadt unten sehr oft gedenckcn, weil da¬
selbst die meisten Land Tage gehalten worden, wovon die Nachrich¬

ten, wie auch von andern Umständen am richtigsten vorhanden, und
daraus füglich auf andere Städte wird zu schliesscnseyn, was es mit

Ao. denselben zu glücherZeit fürBcwandniß gehabt, weil sie, wie gesagt,

i22i. im Mittel Punct des Landes anzutressen. Damahls trat Ao. 1221.
der Marckgrav Johann von Brandenburg seineRegierung an, wel-

cher eben so fleißig neueStädte erbauen ließ, als unsre Mcchlcnbur-
gifche Herren, wovon wir etliche anführen wollen, die jetzozu Me¬
cklenburg im Srargardifchen Greise gehören, wenn uns die Zeiten
dahin führen werden. Der SchwcrinscheBifchofBrunward hat¬
te, vermöge dcs Diplomatis von 1170. dieZchcndcn aus dem Lan¬
de Tribllfccs zu erheben. Der Fürst von Rügen, wchlav, wolle

ihm auch gern dazu beförderlich feyn, aber die daselbstwohnende wen¬
den wollen lieber davon gehen, als dieselben abcragen. Der Fürst

ließ sieziehen, urid an ihrer Stelle Deutsche kommen. Da sichdenn
der
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der Fürst mit demBischöfe verglich am 24 Nov. (odtava Kalend. Oec.)
also, daß der Bischof eins für alles, ein gantzesDorf von 12Hufen,

an stat der Zchendcn erhielte: DerOriginabVergleich findct"sich in

dein Schwert,rschen Bischöflichen Archiv zu Copcnhaven, wie cs

dahin gekommen, werden wir zu feiner Zeit hören, xr)

s) in prasfat.Tr. de Feud.Meklenb. t) fob. Schultz, in nott.
marginal, ad Latom. MSC. u) Verbess.Klüver P.I. p. 393,

\v) SchrödersPapist. Meklenb. p. szo. in nott.

Das x. Lap.
NeueLlösterundGötzenDienst.

§. i. Dobbcrtin und Tcmpzin gestiftet.

2. Das H. Llut zu Schwerin aufgcstellet.

3. Grosser Aberglaube be^ diesem neuen Götzen.

4. Umtaufchung einiger Dörfer mit demBijchofezu Ra-

ceburg. Aufgehobenes Strand-Recht.

0 geschäftig der Fürst Borvin war, hie und da neueStädte

anzulegen, und derselben Einwohner aus fremden Landen

kommen zu lassen: so sorgfältig war er auch, zur Verbesse¬

rung desGottesdienstes ein und anders zu stiften.

Es gehöret dahin das Closter Dobbcrtin, als welches Ao. Ao.

1222. angeleget ward, und zwar mitten im wendcnLande; an ei- 1,22.

nem fischreichen See, und in angenehmer Gegend. Da es einen

wendischen Nahmen bekommen, gleichwie das vorher zuSonnen-

Lamp angelegte einen deutschen; so ist wohl zu vermuhten, daß es

fiir Wendische Jungfrauen gestiftet; als wie dieselbenBedenekcn

hatten, unter den Deutschen
zuSonnemCamp zu leben.

Denn die grosseVerbitterung, welche noch vor 60 Jahren
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unter wenden und Deutschen gewesennwr, konte unter ihren Nach¬
kommen nicht sobald ausgetilget werden.

Es ist diesesCiosicr noch jetzo allenthalben bekandt genug;
indem die Fräuleins darinnen, weil sie sehr wohl zu leben haben, von
allen Orten her besuchetwerden. Anfänglich aber ward es dazu ge¬
stiftet, daß das wendische Frauenzimmer zu anstandlichern Sitten
mögtc gewöhnet, und in der ErkenntnisGOrccs und ihren Stand
zierenden Wissenschaften angewiesen werden. Denn darum hießen,
die darinBegebene, Nonnen, das ist: solche.wclchedie Jugend erziehen;
wie wir droben ihren Nahmen erklahret haben.

Es ward auch damahls das AntoniiCloster, zwei) Meilen
von Wismar, durch den Fürsten Borvin, auf einem fruchtbaren Bo¬
den den 7 Iunii gestiftet, und mit einer herlichen Ricche versehen;
welche noch unterhalten wird, ob siegleich für die daselbst eingepfarrte
Gemeine, derenPrediger zuZarnsiorff wohnet, viel zugroß ist. Ohne¬
zweifel aber ward sie so groß gebauet, um der Dobcranschen nicht
viel nachzugeben. Die Deutschen nannten dis Closter Tönnies-
Hof, diewenden aber Tonsur, welches beydes Anronii-Hof heis¬
set. Es ist aber nachher Temzin daraus geworden, da es auch un¬
ter diesem letztenNahmen am bekantesten: so ist wohl zu vermuthen,
daß es für wendische Mönche angeleget, welches soviel mehr zu
glauben, weil der Bischof damahls selbstein wende war.

Die Urkunden von diesenbepden Clöstern hat Chemnitz ge¬
sehen,und dieseNachricht davon mitgetheilet. Aus welchem sie der
scharfsinnige Professor Fr. Albr. Acpinus wiederhvhlet; der hiemit
sein wohl ausgearbeitetcs Scbediafma, von Mecklenburgs Bekeh¬
rung, schließet.

2. Inzwischen hielte sich der Grav Hinrich von Schwerin
im gelobten Lande auf. Hier ward er mit einem Cardinal von Al¬
banien, Nahmens Pclagins, bekandt.

Weil er nun wieder dieUn-Christen daselbst sich tapfer gehal¬
ten: sowolle ihm dieser Cardinal ein sonderliches Heiligthum vereh¬

ren,
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beschenckteihn also mit einemTropfen, wie er sagte, vom Blute
Christi, so hinter einemJaspis eingcfassctwar. Nun hätte man zwar
wissen können, daß Christus seinBlut, welches er, als ein Opfer, für
unsreSünde,vergossen, inö Allccheiligsie, vor seinemhimlischenVater,

bringen müssen; daher er selbiges, bey seiner Auferstehung, wieder

angenommen; folglich davon nichts auf Erden geblieben: Aber das

Ansehen desLardmals, dem derGrav keinen Betrug zutrauete; der

algemeine Aberglaube, daß auch wohl aus einerHostie (wie zu Do¬

beran) Christi Blut geflossen, und die Hofnmrg, daß man bald so

wohl nach Schwerin als Doberan, Walfahrten halten, und da¬

durch die noch unfertige Kirche daselbsteinmahl zumStande bringen

würde; vermogtcn so viel bey dem Graven, daß er, nach seinerZu¬

rückkunft, diesesvermeinte Heiligthum, mit grofler Hochachtung, dem

Bischof Lrunward einlieferte.

Dieser verschrieb nun, zu dessenAufstellung, die Priesterschaft

aus seinemSprengel, wovon der Brief in Schröders Papistischein

Mecklenburg zu finden, hielte eine ansehnlicheproceesion, und brachte

das Heiligthum in dieDom-Barche.

tNarschalk, der in solchenDingen sehr leichtgläubig, wie es

seine Zeiten mit sich brachten, schreibetdavon: w) es habe sich des

Freytags in dreyTheile von etnanDer gethan, seyeineZeitlang soge¬

standen, und darauf wieder zusammengegangen, welches Hederich

wiederhohlet, x) doch ist dieser von jenem darin unterschieden,daß er

meldet, solchesWunder sey um der Stunde, da Christus am Creutz

verschieden (das ist Nachmittags um z Uhr) zu sehengewesen. Mar-

schalk aber nennet hier dieStunde Vormittags (horam circiter un¬

decimam.) Dieser schreibetauch,daßvielevornehmeLeute
solcheZer-

theilung gesehen; doch sagt er nicht, daß er esselbst bcmercket, vie¬

leicht hat es sichdamit, als wie mit des H.^amraruBlnt verhalten,

welches allein vor den Einfältigen fliesset. Es geschäheaber solche»

nicht alle Freytage; denn das hätte eine Verachtung nach sichgezo¬

gen, sondern nur des Jahres dreymahl , als auf grünen Donnerstag,

Himmelfahrt undCreutz-Erhöhmig; wie Lhemm'y in seinem^ossm
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Chronic» berichtet, y) zu welcher Zeit Marschalk vieleicht keineGe¬
legenheit gehabt, es zu beobachten.

3. Da nun einmahl die Anrichtung diesesGöhm-Dienstcs
mit grossemGepränge tvar beschaffetworden; sokam der Ruf davon
bald aus, und war der Walfahrten nach Schwerin keinEnde.

Weil aber hier auch niemand leer erscheinendurfte: sowurden
der Gaben bald so viel, daß man von dem dritten Theil derselbigen
das Franciscaner-Llostcr zu Schwerin bauen kome.

Nachhero haben verschiedenePäbste, als HonoriusIV. Bo-
nifaciusIX. Sixtus IV. und JuliusII. ihre Ablaß-Briefe darüber
crthcilct. z) Denn wenn die Bischöfe mcrckten, daß die Walfahrten
nicht sonderlich mehr von ftaten gingen; indem auch anderswo, wie
wir unten hören werden, dergleichen einträgliche H iligthümcr aufka¬
men: so zogen sie ihrem Götzen, vermittelst einer Päbstlichen Bulle,
gleichsam ein neues Kleid an; wodurch er wieder ansehnlich ward.

Hederich bezeuget, daß bey demselben sich Pilger von allen
Nationen «ingefunden. Man mögte ihn also wohl mit der Heyden
Svanrevrt vergleichen; welchen doch der Bischof Bern», noch bey
Menschen Drucken, zerstöret hatte. Aber so wüste der Satan, bey
Ausbannung der alcen Götzen, immer wieder neue einzufubren, biß end¬
lich das neubckehrte Mecklenburg auch in diesem Stück dem alten
höchst-verdorbenen Pabsthum gleich ward.

Es währet« solchergrobe Sauerteig gantzer z 30. Jahr, in wel¬
cherZeit dieGeistlichkeit zuSchwerin sichdesselbennicht wcnig zu er¬
freuen hatte. Denn die Reichen, welche von diesemGötzen Hülfe
haben wollen, musten Gold oder Silber, und das nicht wenig, geben;
die Armen aber musten an Speck, Butter und andern Eß-Wahren,
soviel darwägen, als sie geschähetwurden. Zu demEnde eine eigene
Wage an der Nord-Seite, in der Dom-Kirche hing.



Es ward davon, wie noch alles in seinenWürden war, ein
eigen Buch geschrieben,darin es Heist: „Du stehestbey demBlute ei-
„ne grosseWage hangen, darauf dieKrancken, soHülfe begehren, zu

„finden bey demBlute, sichwägen lassen,und nach demGewicht ihres

„Leibes von denGütern, die sie am meisten vermögen, opfern müssen;
„unangesehn, du werdest gesund oder nicht.,, a)

4. Als diesesim Stift Schwerin, mit Ausgang des Már¬

tir, angeordnet worden: trug sich darauf, mit Anfang des Juki, eine

kleine Veränderung im Raceburgischen Sprengel zu.

Wir haben droben von dem Oborrmschen Landes-Strich

Beesen gehöret, daß darin auchLubimars-Hof gelegen, desgleichen,

daß Niclorl. einen Bruder, Rahmens Lrrbimar, gehabt, und daß

der Hertzog Hinrich das ganhe LandBrcsen, zusammt derVilla lüu-

biman. mit Bewilligung des Fürsteir Pribislav II- zum Stift Race-

brrrg geleget. Run aber hätte der Fürst Borvin solchenHof gerne

wieder gehabt, ohnzweifel weil er seinesGrossVatern Bruders gewe¬

senwar, und noch von demselbenden Rahmen führte, deßwegener

ihn mit einem andern,Rahmens Mandrove, vertauschte; und nebst

Gresiörv und Hohen-kcrken, sovormahls Mirisiorp hieß, von dem

Bischof zu Lehn nahm.

Denn, obzwar damahls das kanonische Recht noch nicht son¬

derlich bekandt war; sowar doch der darin befindlicheSatz schonfest

gestcllet: daß von Kirchen-Gütern nichts könne veräussertwerden, da¬

her der Fürst sich gefallen ließ, in Ansehung dieserDörfer, welche er

für seinem SohnNiclor und Tochter-Sohn Johann haben wolte,

rin Lchn-Mann des Bischofs zu werden, womit also das ¿omni¬

um diredum derKirchen blieb.

Es ist dieUrkunde davon vorhanden, und finden sich darin vie¬

le Oerter di« noch jetzowohl bekandt sind,als Pcozcken, Beyendorpe

(welches mit Beydcndorp nicht zuverwechseln)Grevesmölen, Llüy,

Calchorst, welche hinter Wismar mehrentheils am Strande, nach

Lübeck hin, liegen; und damahls allerseits schonKirchen hatten.
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Es wird auch hier der Stadt Wismar gedacht, welches das

erstcmahl ist, daß sieOppidum genandt wird, weil sienoch ein offener
Flecken war, der von einer daran liegenden Burg beschützetward.
Denn es hat noch lange gewahret, ehe sic mit einer Mauer umgeben
worden.

Ferner erkennet man daraus, daß es in diesem, obgleich fettem
Landes-Strich, dennoch allerlei) Wildnisien gegeben; als worin sich
die wenden noch aufhielten; wie denn darin desWaldes Llnzc und
Tarnewitz gedacht wird, welcheSpuren aus der Warmer undObo-
triten Zeiten waren, und werden wir unten noch vom wendischen
Tarnevitz Horen. Endlich wird auch dem Fürsten von Mecklen¬
burg darin frei) gegeben,Kirchen in Wismar zu stiften. Schröder,
der hievon etwas , durch den Praposicum Rcchlrciff zu Raceburg,
erfahren, schreibt davon: Sind überaus merkwürdige Sachen, ach
daß man die Urkunde, aus welchen sie genommen, selbsterhalten kön-
te. b) Es hat nachher einer dieselbebekandt gemacht, und wollen wir
sie hicbey gantz anfügen; zumahlen auch sonst noch Dinge darin vor-
kommen, so einer Aufmerckfamkeit wehrt sind. Sonst ist hier noch
zu merckcn, daß der Fürst damahls den unchristlichen Gebrauch des

Ao. Strand-Rechts abgeschaft, wovon wir schonoben etwas gedacht. Es

i22z. geschähesolches Ao. 1223. und nicht wie Laromus und Senken-

II. berg c) berichten Ao. 1224. wie beykommender Exrract aus dem
Archiv bezeuget. Womit die wendischen Sitten mehr und mehr
verbannet, und die See-Städte empor gebracht wurden.

w) L. V. Annal. C. 4. cf. Lochneri Singul.Meklenb. C. 1.§. rc.
x) inVitaBrunwardi apud Gcrdesp. 411. ScChron.Sverin. ad
ann. 1222. y) vid. Gerdes SñMl. l.c. z) vid. Ordinarium
Sverinenfe pvod.Roftoch. 15-19.Sccf PapistischesMekl.
ad ann. 1220. a) Von demfalschenBlut undAbgott im Thum
zuSchwerin, mit einer schönenVorrede D. Martin Luther, durch
M. Egidium Fabrum, Wittenberg l sZZ.pl. G. i. Scii. cf. Flacü
Catalogus teftium veritat. p. 102s. Nicol. Gryfe in Vita Joach.
Slüteri adann. 1s;z. CbytreeiSaxon.p. 327. b) WlsNi. Erstl.
p. 126. c) inSeleft. Jur. ScHift. T.II. p. svr.

I. Urk»n-
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I.

Urfunbe bC$§UtficnHinrichBorvin von 1222.
Darii] cr eineVertauschung mit DemBischof zuRaccburg,
wcgen cinigcrDorftk getroffen; unDinfonDcvljcitiLulx

bererorfan sichgebracht.

EgoHinricusSeniorBurevinusMagnopolenfis,&filiimeiHin-
ricus & Nicolaus, notum facimus omnibus, tam prefentibus,

quam futuri temporis fucceiTbribus, quod in hac forma cumDomi¬
no Hinrico Razeburgenfi Epifcopo, & fuo Capitulo, de bonisno¬
litis in fuoEpifcopatu, tam decimis quam manfis,nobis feodali jure
debentibus,amicabiliter convenimus. In terra Brezen, tribus villis
exceptis, fcilicet Grefiowe, Miriflorpe (que nunc Hohnkercken

vocatur) & Lubimare, que pro villa Mandrowe commutata eft, uc
infra fubjungitur, quasDominus Hinricus Dux Saxonis,conlencien-

tc patre meo Pribisiao, cum omni libertate, Razeburgenfisecclefie

ad dotem, Epifcopo fuperaddidit, medietatemdecime per totam ter¬

ram Brezen jam dibhis Hinricus Epifcopusnubisfeodalipure conces-

fit, tam de cultis, quam de incultis, medietatem vero libi retinuit;

hoc interpofito, quecunqve villa, tum temporis cultaXII. rnanfos

haberet vel plures, decimam duorum manforum preftare teneretur

Epifcopus, que autem villa culta minus XII. haberet, tantum unum

rpanfum preftare teneretur Epifcopus. Ecclefiaseciamtam fundan¬

das, quam fundatas,per totam terram Brezen, Epifcopusdotabit &C

libere posfidebit, & idem jus erit in eccleiiis adhuc fundandis, qua¬

rum ecclefiarum nomina funt hec: Prozeken,Beyendorpe,GreiTo-

WC; Hohenkerken, Grevesmolen,
Thiederickeshagen, Cluze, EI-

menhorft, Calchorit, relida nobis libera concesfioneecclefiarumin

oppido Wismarienfi. Dedimus eciam Domino Epifcopo, & fuis

fucceiTbribus,in qualibet villa, de fupra nominatis tribus, que funt

dos ecclefie, quatuor manibs liberos, &c
absqveomni fervicio domi¬

norum, prefentibus & petentibus filiis meis cumDomino Epifcopo,

cui tantum duosrecognovimus, in confecratione cemiterii
Minftor-

ne; ea vero, que antepofita funt, ordinata funt in Multyn. Con-
P

VierresBttch. L venimus
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venimus edam, ego & filii mei, in eo, quod villam, que vocatur
Mandrowe, ficut eam filius meus Nicolaus---atqvc diftermina-
vit, in liberam pofiesfionem F.pifcopo dedimus; hoc excepto, quod
homines tantum ville illius Borchwerk & Brugiverk operentur, per
circulum videlicet urbis Mugnopoleniis. Relique due ville Miri-
ftorpe & Grelfovre, tali per omnia jure gaudebunt, quod Borch-
werk &Brugwerk operabantur, & expedicioncs fequentur, & o-
mnes tres ville peticioncs non dabunt; de capitalibus autem caulis
due partes compositionum Epifcopo proveniant, tercia Advocato.
Pro quo filius meus Nicolaus in beneficium, mecum, recepit Villam
Lubimare, unam de tribus, que pro dote habentur in privilegio Ra-
zeburgenlis ecclelie. Recipimus infuper in beneficio, pro villa Man-
drove, quicquid decimarum habuit Epifcopus in villis Beckevitz,
Wathmunde, Wizendorpc &Raymarstorpe. Convenimus etiam
in eo, quod Dominus Epifcopus ( fua villa excepta, que dicitur villa
Episcopi, &: omnibus bonis, que fub (e tenuerunt tam Layci quam
clerici civitatis Lubicenfis, quarum villarum nomina sunt hec: Be-
nckendorp, Seddorp, Johansdorp, Bunstorp, & allodium prope Dar-

zowc) totius terre Darzowe medietatem libi & ecclelie sueretinu¬
it; hoc interposito, quod in qualibet villa Dominus Epifcopus, de
parte fua, decimam unius manfi preftabit. Concesiit infuper Epi¬
fcopus Nicolao filio meo & filio filie meejohanni, lilve, que voca¬
tur Cluze, poitquam culta fuerit, duos partes decimarum, terciam
partem fibi & ecclelie fue retinuit, & de tercia parte fuafemper de¬
cimum manfum Magiltro civium preftabit. Ecclefiasvero in lilva
Cluze fundandasDomini terre de luo beneficio & Epifcopus, dota¬
bunt; fcd Epifcopuspreftabit & jus patronatus habebit. In lilva au¬
tem Tarnevitz, eccelefiasfundandasEpifcopus dotabit, &, cui volue¬
rit, preftabit. De decima Darzowe terminatum fuit prope villam
Grclfowe fub arbore, de lilva Cluze in ccclefia Prozeken. Hujus
rei teftesfunt: Alvcricus, Godcfcalcus, Wichmannus, Brcpofitij
Svicherus Sacerdos,Ludovicus, Bernhardus,Diaconi; Conradus de
Rene Sacerdos,frater Ivo; Reinfridus, Otto Albus, uterqve Reim-
boldus, Volcmarus, EilardusdeGodcbuz, Milites ; ConradusAdvo¬

catus,
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catus,HìnùcusDapijer, & alii quam plurcs. DatumRaceborg an¬
no gracic M. CC. XXII. Vili. IdusJulii. Indiatone XII. *

* ex J.P. w. Schreiben oonCTtclotl. warhaftemUrsprunapag.

-8- %. cf. Schrod.Papist. Mecklenb.adh. a.

IL
DesFürstenBorvinPrivilegiumdonAo.I22Z.

bacili er das Jus Naufragii (Strand-Recht) aufhebet.

Innominefacrofanàe&individueTrinitatis----indeeli,quod
Ego Burevinus, divino munere Dominus Megapolenfis, notum

effe desidero; quod Ego quasdamabominabilesScdeteftabilcsapre-

deceíToribusmeis a paganiimo detentasconfvetudines, ex
consentii

filiorum meorum Hernici videlicet & Nicolai, in melius mutare de¬

crevi, confveverant enim in naufragium perpciTosinhumaniter de-

fevire. ---- Aótum in Bukow Anno dominice incarnacionis

M. CC. XXIII. Nonas Augniti. *

* ex cjrúnDÍ.Vorstellung ber rechtmàtzigenBeftlgnispag.rr.

Das XI. Lap.
DieDänischeLchns-Pflichtwirdaufgehoben.
§. r. Röntg Waldemar II. von Dancmarckwird gefangen.

2. Vom GchwcrinschcnNTarrens-Manne.

z. Hamburg wird eineFrey-Stadt.

4. Lübeckftrzt sichwieder
rnFrechere.

kommen nun ;u einer hvchstwichtigenSache, welche nicht

^
fli[ftn in Mecklenburg, sondern auch in bcrNachbarschaft

eine grosseVeränderung nach sichgezogen.

Wir haben droben bcyAv. 1220. gehöret, daß
dcrGravHin-

rich von Schwerin, bevm An tut ftiner Reift ins gelobte LanC,dem
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Könige Waldemar von Dancmarck, seinLand/ Gemahlin und Kin¬
der anbefohlen, und wie schlechtder König desGraven Vertrauen be¬
lohnet. Als dieser nun wieder zurück gekommen war, und seineGe¬
mahlin ihm klagte/ was der König an ihr ausgeübct: so schmerhte es
dem Graven ungemein, verbiß sich aber, und war auf desto nachdrüek-
lichere Rache bedacht, je langsamer er dazu kam. Endlich reifete er
nach Dänemarck, unter dem Vorwände, als wolle er dem Könige,
wegen der Bcfchützung seiner Gravschaft, dancksagen; brachte auch
allevici? Hciligthümcr mit, so er auf seiner Reise hie und da erhalten,
womit er den König beschcnckte; und da er von sehr munterm Geist
war; so unterhielte er den König öfters mit seinem angenehmen Um¬
gang, also, daß der König sichgar nicht vorstellete, die Grävin würde
sein Geheimnis entdecket haben. Der König suchte auch hinwieder
dem Graven allerleyErgötzlichkeit zu machen, und reifete mit ihm nach
der Insul Fühmcn, um daselbst sichmit der Jagdt zu erlustigen. Er
hatte seinenSohn, der glcichfals Waldemar hieß, bey sich; welcher
schon Ao. 1218. gekrönct, und dem Vater zum Nachfolger bestimmet
worden. Es wurden daselbst am User, bey dem Dorfe Lio, Gczelte
aufgeschlagen ; und wenn man desTages gezagt, soward desAbends
bis in die spate Nacht geschmauset,und unmenschlich gesoffen.

Der Grav sähehier seineGelegenheit ab, um cinmahl seine
Rache auszuüben, die düm'scdcn Gcschicht-Schrciber, als der König
Erich, desgleichen Hmrfcld, Ponraims tind Mcnrsius 6) wollen,
daß der Grav habe ein heimliches Verständnis mit einigen Bedienten
desKönigs gehabt; und ist es auch tvohl glaublich, weil sonst schwer¬
lich die Sache würde von staten gegangen seyn. Der Grav gab in¬
dessenvor, eswürde nun wieder Zeit seyn, nach seinerHeymaht zurei¬
sen, und ließ sein Schifsegelfertig machen. Der König, dessenSohn,
und alle andere, waren lustig und frölich, da cs zum Abschied gehen
folte, besoffensich auch alle dergestalt, daß sie von ihren Sinnen nicht
wüsten. Der Grav aber schonte sich. Wie alles im tiefen Schlaf,
so ließ er die am Strande liegende Schiffe in der Eile durchbohren,
ausserseines,welches vortrefiich besegeltwar; ging darauf mit seinen
Bedienten nach des Königs Gezelt, warf ihm, und seinemPrintzen ,
eiligst was übers Gesicht, daß sie nicht rufen konten, lief mit ihnen zu

Schisi
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Schis, spannete dieSegel aus und kam mit dieserBeute glücklich über.
Jederman erstaunte, da erö hörte.

Es geschähesolches,wie der König Erich schreibet,am Tage
Johannis ante portam latinam, d. i. den6iCUNlaji. e)

2. Der Grav war indessenfroh daß ihm dieserkühneStreich

sowohl gelungen. Er brachte den König und seinenSohn, anfangs

nach Dalberg, so jetzo ein Dorf, vormahls ein Schloß, zwischenGre-

vtemolcn und Schwerin, wie Chemnitz versichert. Als er dieGefan¬

gene hier nicht sicher genug achtete,so brachte erste über dieElbe nach

dem Schloß Danncbcrg, wie ^ranyms berichtet, woselbst der

Thurm, da dieseGefangene gesessen,noch der Bönigs-Thurm soll

genannt werden; darauf führte er sienach Lcnycn, wieLaromus

wil. Es ist aber glaublicher, daß sie nachLcfmy, das istrAeustadt,

gebracht, weil auf dem Schloß daselbst noch jetzo ein runder Thurm,

so Rönigs Gefängnis genannt wird; endlich brachte er sie nach

Schwerin.
Alle an derOst-See bclegenedeutscheLande, von Holstein bis

inpreussen, freueten sich,daß dieDrangsalen, welche derKöm'g ihnen

aus Hersch-Sncht angethan, nun einmahl gerochenwären. Sie wur¬

den darauf allerseits rege/ um bey dieserGelegenheit das dänische

Joch zu zerbrechen.
Der Grav saumete auch nicht, sichvon indem Orten her ge¬

nügsamer Beyhülfe zu versichern, wenn die Reichs-Stande in Däne¬

mark, wie er leicht erachten konte, diesenSchimpf rachen, und die

Auslieferung ihrer beyden Könige mit Gewalt suchenwollen. Vor

allen wachte der verjagte Grav Adolph IIJ. von Holstein wieder auf;

und unserFürst Dorvm gedachte bey dieserGelegenheit, von der aus-

gedrungenen Lehns-Pflicht sichwieder loß zu machen.

Weil aber derGrav dochvon diesenbeydenwenige Hülfe ha¬

ben konte; und so fette Beute nicht gern wolte wiederfahren lassen:

so erbot er sich, solche dem
Kayser Friderich II. und dem Rerch ab-

folgen zulassen. Es ward zudemEnde eineZusammenkunft zuPlord-

harrsen auf dem 24ten Scprember veranlasset, woselbst desKayser-

Sohn Hinrich (weil der Vater nach Italien gegangen) und der
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Erh-BischosEngclbrecht von Eölln zugegenwar. Bey welcher Ge¬
legenheit derErtz-Bischofde.n Graven veisprach, ihm jährlichausMar-
rmi funzehnKannen Wein zu liefern, wie cLheinmtz versichert, k) Vie¬
leicht ist diesesder Ursprung von den, Rhem-wcm, welchen dieStadt
Lübeck noch alle Jahr aufMarrrin nach Schwerin sendet, so aber

ein gantzeS<r>bin, das durch einen Nahts-Diener aus Lübeck, in sei¬
nem gewöhnlichen Anzug (mit krausem Rock und Kragen) und sonst
mit allerley Umstanden dahin gebracht wird; worauf er ein Stück

Wild wieder zurück nimmt. Es kan seyn, daß der Ertz-Bischof, weil

dcrGrav denRhein-Wein gerühmet und beliebet, anfänglich die Lie¬

ferung von is Kannen Lübeckschen Kauf-Leuten aufgetragen, und her¬

nach die Stadt, da sie cbenfalö ihre Freyheit vom dämschcnJoch dein
Graven zu dancken hatte, gewilliget, dastir ein gantzeSOhm zu senden;

wie denn noch jetzo immer von Lübeckscher Seiten darüber prscestl-

rer wird, daß es keineSchuldigkeit; aber von Schwcrinfchcr Sei¬

te wird cs als eine Schuldigkeit angenommen, welches,wie weit bey-

deS wahr, hieraus leicht zu entscheiden; wenn dieser Ursprung gewiß

wäre. Indessen Hab ich keinenandern Grund zudieserMuhlmassung,

als daß Wein auf Martini versprochen, und aus Martini geliefert

wird; und zwar mit solcher Aufmerksamkeit, daß gantz Schwerin

rege und voller Freuden ist; auch sogar dem gemeinen Pöbel allerlei)
Muhlwillen alrdenn gestatet wirb, daher die ersteEinführung wohl

einen wichtigen Ursprung muß gehabt haben, woran Lübeck sehrEhest

mit genommen; zumahlen gedachter RahtS-Diener, zuBezeugung der
öffentlichen Freude seinerStadt, alsdenn auchGeld anöwirft, welches

alles stehzu diesenUmstanden sehr wohl schicket; anerwogen nun Lli-

beck, vermittelst des Graven, Gelegenheit gefunden , vom dänische,i

Joch loß zu werden, und die bisher beeinträchtigte Reichs-Freiheit wie¬

der herzustclien, mit dem Erfolg, daß sie nachher unwandelbahr ge¬

blieben.

z. Als aber die Reichs-Stande in Danemarck hörten, wo¬

hin dcrGrav mit ihrem Könige gedachte,und wohl vermuhten konten,

daß bei) dieser Gelegenheit die alte Lehns-Pflicht des Reichs gegen
Deutschland mögte wieder erneuret, und mithin die Deutschen, zur

Unterdrückung der Dünen, abcrmahl ins Reich gcführct werden: so
. -it . drungen
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kriegen konte. Denn da es mit ihm und dem Graven von Scbo-
wcnburg oder Holstern bei)Mölln im Laucnburgrschen, zürn $ ref¬

fen kam: verlohr er nicht allein die Schlacht, sondern ward auch selbst
gefangen. Der Grav Htnrich von Schwerin, und sein Bruder
GlkncelinII. welcher zuBoitzenbrrrg wohnte, hatten denmeistenAn-
theil an diesemSiege, deswegen sie auch den, von ihren Leuten, gefan¬
genenGrav Albrechr annahmen, und nach Schwerin, zu dem Kö¬
nige ins Gefängnis brachten. Der König erschrack darüber nicht we¬

nig, legte sich also näher zumZiel, und brachten es die Dänen, mit
grossenGefchencten an die Land-Stande von Sachsen-L-aucnburg,
dahin, daß sich derHertzog 2tlbrcchrl. der Sachen mit annahm.

Es ward also abermahl ein Tag zur Handlung auf den , -fcn

November zuBardcwik angesetzct. Da denn die gantzeSache ge¬
hoben ward. Der König Erich schreibt, daß Waldemar sechzig
tausend Marck, nach LübeckschcmGewicht, erlegenmüssen, ohne was

die Sächsischen Land-Stände (mclioresSaxonix) an Pferden, Klei¬

dern und andern Annehmlichkeiten (jocalia) empfangen, welches die
Ranyron wohl zweymahl im Wehrt überstiegen. Andere sagen,

daß der König nur fünf und Viertzig tausend Marck Silbers verspro¬

chen. AbcrLhemniy, der eben dieseSumme setzet,thut hinzu, daß

der König seiner verstorbenen Königinnen Geschmück, ausgenommen

die Krone, zu geben mit verheiffcn; wodurch also die noch übrige
Summe leicht ergantzct wird. Zudem muste der Röntg und sein

Sohn sich verschweren, diß alles an denGraven nicht zurachen, auch

sein« noch übrige drei) Söhne, als Erich, Abcl und Lhrtstopber,
dergleichen viele Edel-Leute, zuGcisicln stellen. Hicrnachst muste er

sichaller, zuDeutschland gehörigen Länder begeben: womit alsoMe¬

cklenburg von seiner bisherigen Lehns-Pflicht wieder bcfreyet ward.

Es hat diesesalles Lhemm'y beschrieben,welcher den damahlS
getroffenen Vergleich aus dem Archiv vor Augen gehabt; als wor¬

auf er sich auch beziehet.
A«, 4. Der König erhielte also seineFreyheit wieder Ao. 1225. d.

rr2s. 2itenDeccmber, als am Tage Thomä; nachdem er 2Jahr, 7 Mo-

naht und i s Tage im Verhaft gewesen.
Er
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Er hatte Zeit genug gehabt, seineUebelthat an der Gravin zu

bereuen, und diesehätte auch zufrieden seyn können, wenn sie der dä¬
nischen Königinnen Geschmück, zur Vergeltung ihrer Schmach, er¬
halten hätte. Aber der König hielte von dem allen nichts,was er mit
einem Eide versprochen; sondern ließ sich durch den Pabst Honori-
um III. von solcherVerbindung wieder loß sprechen.

Indessen verlohr er doch hierüber alle seinederwsche Länder,
denn Holstein erhielte dcrGrav Adolph IV. nun wieder, und freue-
ten sich seineUnterthanen, als welche keineNeigung zudemKönige hat-
ten; weil er das Land der Cron Danemarck einzuverleibengedachte,
und die Einwohner daher nöhtigen wolte, das alte Sachsen-Recht

zu verlassen, und dagegen das dänischeLog-Bok anzunehmen.

Die Stadt Lübeck aber, welche der König sechsJahr vor

seinerGefangenschaft, mit einer starckenMauer und Thürmen umge¬

ben, war mit List darauf bedacht, sich gleichfals von denDanen loßzu-

halftern. Denn mit Gewalt durften sie nichts vornehmen; indem

der Königliche Befehlshaber daselbst ihnen denDaum aufs Auge hiel¬

te, als welcher, um dieseStadt desto besserzu zwingen, denThurm zu

Travemünde hatte bauen lassen. Sie schicktenalso, aus ihrem Mit¬

tel, etliche zum Kapscr Fridcrich II. und bewürben sichAo. 1226. um

des Reichs Schun. Inzwischen stellten die in der Stadt, sichan,

als wen» sie sonderlich wohl mit den Dänen zufrieden wären. Als

darüber derMay-Monaht heran kam, gingen sieaus der Stadt her¬

aus, um eine, damahls gewöhnliche, Feld-Lust zu halten. Die Bür¬

germeister und Nahts-Herren giengen sämtlich mit, und lockten den

Schloß-Hauptmann hinaus, unter dem Vorwände, daß sie ihn zum

tNay-Grcvcn mache» wolten. Indessen gicng ein und ander Bür¬

ger, mit verborgenem Gewehr, nach demSchloß, welchesnur mit we¬

niger Manschast besetzetwar; indem gern alle der Lustbarkeit im Felde

mit beywohnen wolten. Es war ihnen also leicht, die Wache nieder

zu flössen, und dieBürger, so dazu bestelletwaren, mit noch mehrerm

Gewehr, einzulassen. Worauf alle Dänen erschlagenwurden. Der

vermeinte May-Greve ward zum Gefangenen gemacht, und der Dä¬

nen Burg herunter gerissen.

Viertes Such.
Die

Ao.
1236.
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Die nach demKay ft r Abgeordnete kamen auch wieder zurück,

und brachten einen herlichen Gnaden-Briefmit, woran ein güldenes

Siegel hing, darin Lübeck nicht allein aufs neue für eine freye Reichs-

Stadt erklahret ward; sondern der Kayser schrieb auch an die be¬
nachbarte Herren undGraven, die Stadt bey solcher Freyheit zu
schützen.

Es ist die darüber gefertigte Urkunde noch jetzo vorhanden,
und hatL.ünig davon in seinemReichs-Archiv einen Abdruck gege¬
ben, darin auch (de tot» tcrniBorvin & ejus filii) vonBorvins und
feines Sohnes Lande gedacht wird; zur gewissenVersicherung, daß
Mecklenburg nun wieder in die alte Verknüpfung mit dem Reich,

nach aufgehobener dänischen Lehns-Pflicht, hergestellet. h) Von wel¬
cher Zeit an, dis Land beständig beym Römischen Reich geblieben;
gleichwie auch L-übcck von nun an seineRcichs-Freyheit unverrückt
behauptet, wozu, auf Kayserlicht Verordnung, unsre Fürsten mitgc-
holfcn.

d) adann. 122z. e) DreJJer.deFeftisp. 116. f) SchWMnscht
Gravcn-Hlstorie apud Gerdcs p. ior. g) cf Additam. Bilder-
bek. zumReichs-Staat p. s7. h) RegisErici Hiftoria Gentis
Danor. ad ann. 1223& 26. Chronic. Slav. apud Lindenbr. Ca-
pit. 36. AnnalesSlaviciibidem adann. 1223.& 2s. Marfchalk
L. V. Annal. C. 4. Krantz. Saxon. L. VII. C. Z8- Vandal. L.
VII. C. 7.9. jfoh. Peterf. Holstcn-ChrvN. P.II. p. ss. Hiftoria
Archi-Epifc. Bremens. Num. XXIX- ad ann. 122s. Pontatt.
Rer. Dan, L.VI. ad ann. 1226. Bernhard Hederich inGeneal.
Comit.Sverin. MSC. Hier. Hennings Theatr. Gencal. p. 307.
Latomi Genealo-Chron. MSC. ad ann. 1223. Micreel. Altes
Pommer-Land L. III. §. 12. p. 313. PetriLarnbec. Origin. Ham¬
burg. ad ann. 1223.24. Chemnitz. Chron. MSC. in Henrico
Burevino II. jfacobi a Mellen Hilf. Med. Lub. C. IV. §. 9. fqq.
Stevers Chron. Mekl. p. 2s. cf. Lünigs Reichs-Archiv Part.
Spec. Contin. IV. P.I. p. 1332.

Das
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Das xii. Lap.
Stiftung derDom-KirchezuGüstrow.

§. i. Der Srrfccr ist Hinrr'ch II.
2. BorvinTod, Binder und Nachruhm.

z. wer dieDoin-Rirchc arrfIebalret?

^^»rainahls war unserFürst Borvin darauf bedacht, wie er sein

Lgfj Vorhaben, die Städte in seinemLande immer besserempor

^§5 zu bringen, noch ferner ins Werck richten mögte.

Es war schonder Kayscr Zriderich I. auf die Meinung gera¬

den, daß er die überhand nehmende Gewalt der Reichs-Fürsten nicht

besserbeschranckenkvnte, als wenn er die Reichs-Städte aufhülfe,

und diesedenFürsten entgegensetzte,worin ihm auch sein Enckel Fri-

dcrich II. gefolget; als welcher daher ganh willig war, Lübeck wie¬

der die Dänen zu schützen.

Die Fürsten hatten eben dergleichenAbsicht mit ihren Land-

Städten, als welche sie sonderlich empor zu bringen suchten, um ih¬

rem Adel welcher soviel auf dieFürsten, als dieseauf den,Kapser ga¬

ben, ein Gegen-Gewicht zu setzen. Wiewohl auch dieStädte eines-

theils ihnen hernach zu Kopf gewachsen; und die Fürsten den Adel

dazu brauchen müssen,sie wieder zumGehorsam zu bringen.

Insonderheit hatten jetzounsre Fürsten ihr Absehen auf Gü¬

strow gerichtet. Der alte Fürst Borvin hatte seinenSohn Hm-

rich zum Mit-Negcnten in dem Ocstlichen Thcil seinerLande ange-

ilommen, wie aus gedachten: Diplomare des Kapsers abzunehmen.

Dieser stiftete nun/auf Gutbefindcn des Bischofs Lrnnward, eine

Dom-Kirche zu Güstrow, und legte ein Capittcl dabep an. Es ge¬

schähesolchesmit Bewilligung seinesVaters und seinerSöhne, wie

beykommendes Drploma bezeuget.

Die Kirche ward zwar zur Ehren GOttcs, der H. I-rng-

frauen Marren, des Evangelisten Johannis (wie der Dom zu

Schwerin) und der Jrrngfraucn Cacilia gegründet, sie ist
ab^
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bernacl) allein Läcilicn-Rirche genannt worden/ welcheLäcilia eine
Römische Jungfrau undLhristm war/ die Ao. 220. in der schweren
Verfolgung enthauptet worden, wovon das Lexicón der Heiligen
mehrere Nachricht giebet.

Ihr Gedächtnis fällt auf den 22. Hov. an welchem Tage /
wie wir schon droben gesagt, die letzten wenden sollen bekehret seyn.

Es kan auch wohl seyn, daß disDom-Lapittcl hauptsächlich
um verwenden willen angelegt, da sich diese mit den deutschen
Dom-Herren zuSchwerin nicht wohl vertragen konten.

Es gab der Fürst von seinen Territorial-und Allodial-Gü-
tern so viel dazu, daß esLacomus auf vierzig taufend Marck fchä-
tzet. i) Schedius sagt, daß es soviel Ducarcn gewesen, worin er
nicht unrecht hat, dafern es von Lübschcn Marcken zu verstehen.
Denn ein Marck Lübschcr Pfennige betrug ein Quentin Goldes, ver-
muthlich aber ist es von Slawischen Marcken zu verstehen, welchemit
den dänischen gleich waren, und nur halb soviel alsdieLübeckschcn
betrugen.

Man wird aus dem Diplómate selbst am besten sehenkön¬
nen, was der Fürst dazu gegeben, weil darin alles nahmhaft gemacht
wird, als da sind, dieDörfer Gutow,Belkow GcuirsowDcmin,
Sucow, Lamm undLarow.

2. Es war dieseStiftung das letzte, was der Fürst Borvin
II. erlebte. Demi zwey Tage darnach, als das Diploma gefertiget,

starb er (den r2tenAug.) wieLatomus bezeuget,dem auch Stcvcr
folget, k) Mylius fetzsdagegendas Jahr 1227.1) Schcdius aber,
und andere 12Z7. welchen Fehler gedachter Sccver bereits angemer-
cket.

Sein Begräbnis fand er zuDoberan, wie Mylius berichtet.
Seine Regierung batte er, nach feines Vaters pribrslav

Tode, bey nahe 48. Jahr geführet, und darin manchen Glücks-Wech¬
sel erlebet.

Er hätte das Land theilen müssen, war aber wieder zu dessel-
bigen völligen Besitz gelanget.

Er
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Er war einGefangenerdesKönigsvonDänemarckgewe¬

sen,batteaberwiederzweyKönigevonDänemark alsGefangene
mMecklenburgs Landengesehen.

Er war ein dänischer Lehn-Mann geworden, aber es ward
noch zu seinerZeit solcheVerknüpfung mit diesemReich wieder aufgc-

kobcn; und bald darnach wurden die Danen gar vom deurschen

Boden vertrieben; darauf sie niemahls wieder zur vorigen Macht

gelangen können.
Was er für Städte angelegt, haben wir im vorhergehenden

gesehen, deren vieleicht noch mehrere sind, wovon aber die Nachrich¬

ten fehlen.
Er hinterließ zwei) Söhne, deren wir schon öfters gedacht,

Nahmens Hinrich und Niclor, wovon er erstlich den ältesten und

hernach auch den andern, schonbey seinemLeben, mit zur Regierung

gezogen; daher er in dem Diplomare von 1222. sichHcnricus Se¬

nior schreibt, und derKayser, im Lübeckschen Privilegio der Lande

seinesSohnes mit gcdencket. - '. .

Daß aberHinrich oderBorvin Sen. soltédieRegierung

schonAo. 1219. gar niedergeleget, und das Land unter seineSöhne

getheilet haben: wie Chemnitz berichtet m) dem Gcrdes folget, n)

solcheswicderleget Server, und gebendie droben angeführte Urkunden

darin denAusschlag.

Ausser diesen Söhnen hatte er auch eine Tochter, welche

Chemnitz, Cacharina nennet, und von ihr sagt: daß siean den Gra-

venIohann von Oldenburg vermahlet worden, wiewohl derselben

in Ioh. Schiphowcrs Chronic der Graven von Oldenburg, so

Meibom heraus gegeben, nicht gedacht wird. Daß sie einenSohn,

Rahmens Johann, gebohren, solches bezeuget das Diploma bey

1222. Vieleicht hat sienoch einen andern Sohn, Nahmens Pribis-

lav, gehabt, der unten Vorkommen wird, da ihn der Fürst Johannes

(Theologus) seinenCognarum nennet; wovon wir schonini andern

Buch etwas crwehnet." Von seinenbeiden Gemahlinnen Mechtild

und Adelheid haben wir bereits gedacht. Die lehtesoll, nachChem-

M 3 nitzens
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m'tzms Bericht, des Königs Lechi 2llbi Tochter gewesen seyn, von
welcher er aber keineKinder hinterlassen.

z. Die Söhne blieben nach dessenTode, bcy der Eintheilung
des Landes, welche der Vater schon bei- seinem Leben gemacht, also,
daß Hinrichll. den Ocstlichcn; Nlicloc III. aber den westlichen
Thcil von Mecklenburg bekam. Der Erstgebohrne nahm seinHof-
Lager zu werte, und nannte sichHinrich von wcrlc, welchen Titul
nachher die Ocstlichcn Herren beständig geführet; weil er aber an¬
fangs öfters zuRostock war: soward er atich Dominus de Rostock
genannt, so lange der Vater lebte, wie das folgende Stiftungs-Di-
ploma bezeuget. Er schrieb sich auch schlecht weg: Ego Hemicus.
Unsre Genealogisten nennen ihn insgemein Hinrich Brnvin II. ich
finde aber davon keineGewisheit im Alterthum.

Was die Stiftung des Doms zu Güstrow anlanget, die er
vorgenommen und ausgeführet: so verordnet er darin, daß die Con-
venmalen sich fürnchmlich nach der Ordnung der Hildcshcimischcn
verhalten sotten.

Die ihnen zugelegteDörfer sprach er frcy von den damahli-
zen dreycn Pflichten, als Bede, Zoll und Reise, desgleichen vom
Burg-und Brücken-Bau; als in welchen letzter»,wie wir schonge¬
zeigt die Dörfer denenStädten zuHülfe kommen musten, wovon sie
sich nachcro fast allerOrten frep gemacht, doch geben etliche Dörfer
deswegen nochgewissePachte, welche in alten Registern, wie ich gefun¬
den, unter demNahmen Borg-Dcc»rste berechnet worden. Es mü¬
ssenauch die adelicheBaurcn sowohl als die Fürstliche sich zu solcher
Arbeit gebrauchen lassen,wie denn nochimXVl.Iahch. sichderAdcl
bcschwerete, daß die Fürsten denen Bauren die Borg-Dienste gestei¬
gert.

Von der Art Reisen aber, da cs gegen den Feind desVater-
Landes ging, und die man Land-Wehr nannte, war niemand aus,
genommen.

So blieb auch das Hals-Gericht über ernannte Dörfer, dem
Ampt-Mann (Advocato) zuGüstrow.

Von denBrüchenbekamendieDom-HerrenzrpeyDrittel.
Der
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DerDom-Herrcn sollen zehen seyu,denenfrei) gegebenward,

rhrenprobst, Dechant/Scholastcr, Kuftct und andereLanouike»
selbstzu>wählen, um alle Beeinträchtigung der Grossen (Majorum)
»" verhüten/ womit der Fürst ohnezwcifel sagenwil/ um den deutschen
Land-Ständen die Gelegenheit zu benehmen, die wenden allste zu
verdrängen, wie es wohl zuSchwerin ergangen war.

Die Scholastcrs hatten denNahmen noch daher, weil die

ersten Dom-Capitkul dazu gestiftet, daß sie selten Schulen seyn.

Denn so waren vor Alters zweycrlcy Schulen in Deutschland, die

Closter-Schulen, worunter Corvey und Fulda sonderlich berühmt

gewesen, und die Lanonifche Schulen. Daher noch jetzo in allen

Stiften sich ein Ort findet, so die Schule, und ein Dom-Herr, so

Dom-Scholaster Heist; wiewohl sie jetzo nichts wenigers/als der¬

gleichen beschwerlicheArbeit thun, ungeachtet der Dom-Herr, sodie¬

senNahmen führet, insgemein das besteEinkommen hat.»)

Bei) uns sind nach der Reformation, aus etlichen Llöstern

hinwieder Schulen gelnacht, und also dahin gesehenworden, die erste

Absicht mit denselbenaufs neue zu erreichen; wiewohl die Bedienten

an denselbenmehrentheils so schlechtversorget sind, daß cs zu vedau-

ren.
Der andere Sohn Niclot III. begab sich nach dem Schloß

Mecklenburg, als an dessenFuß schondamahls wieder eine Stadt

gebauet war, wie aus des Fürsten Borvin Diplomare von 1222.

zu sehen,worin bli bis Xlaguopolenlis gedachtwird. Er schriebsichda¬

her Nicolaus de Michtcnburtz; wie Lhemniy berichtet. Hiemit

kam also der Tieul: Herr von Mecklenburg, auf, welcher endlich

in den Hertzoglichen verwandelt worden, daher das Land nun das

Heryogthum Mecklenburg heisset.

Henr. Cocccjus meinet p) daß dieMecklenburgischeHerren,

deßwegcn wären Heryoge von Mecklenburg und Fürsten verwen¬

den genannt, weil sie Deutsche und wenden unter ihrer Boht-

maßigkcit gehabt. Aber einjeder unter den Fürsten hatte damahls

Dernschen und Wenden in seinemGebiete, dcßwegen fuhrte^doch
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Iedcr nur cinen Titul: unD smd bcpDc et|t zusnmmen gcnommm
worSen; wie cs bereiks mit dcn Wcndcir gqntz aus war.

i) Latomus ad h. a. k) in Chron. Meklenb. p. 27. 1) apud
Gerdes p. 226. rn) in Epir. Gen. Chron. MSC. n) in dcr
Sami. p. o) Schneid. algem. bibi. Lexic. tit. Sci;ule»
p) injure Pubi. Cap.III. §.77. p. 80.

I.

F6kstM Hinrich Burcvin II. Diploma
V0N 1226.

darinerdieDom-KirchezuGustrow siistct.
Innominefande&individueTrinitatis.EgoHenricusmifera-

tione divina, Dominus dcRoztock, omnibus in perpetuum. Quo¬
niam genus humanum Spiritus eft vadens & non rediens, plura pri¬
orum laudabilia fada oblivionis nubilo deperirent, ii non indicio fi-
mul & teitimonio feripti notabilis pofterorum meroorie mandaren¬
tur. Ut ergo in noftre pofteritatis notitiam ea, que a nobis ratio¬
nabiliter fada funt & ordinata, cettisfime deveniant, omne dubium
penitus removentes, ita ut robur perpetue obtineant firmitatis, scri¬
ptis eorum nominibus & teitimonio, qui in geitis & ordinatis a no-,
bis negotiis affuerunt per prefens feriptum futurarum calumpnia-
rum incommodis curavimus obviare. Porro cum fecundum do-
drinam fandorum dodorum, omnes ante tribunal Chrifti itabimus
reddituri rationem dc operibus, que in hoc corpore gesiimus, five
bona fuerint, five mala, timendum valde nobis eft, qui plus potefta-
tis de beneficentiaCreatoris mundi accepimusin hoc mundo, fi non
ad laudem & gloriam nominis fui, ea, cura multa humilitate & tre¬
more perfruamur, gravius eo judicante proinde puniamur. Ego igi¬
tur Henricus digne animadvertens cum magno timore fententiam
extremi judicii, qui l'um aggravatus innumerabilium farcina pecca¬
torum, & licet impedientibus carnis pastionibus omnem non vale¬
am poiTesfionemin Jhefu Chrifti miniiterium erogare, tamen, prout

michj
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michi Spiritus infpiravit Domini, volens confulere, tam progenito¬
rum meorum, quam íücceííbrum, nec non proprie Saluti, de mea
propria hereditate, quam juñe acrationabiliter abomnibusprogeni¬
toribus meis polTcdi, in loco, qui Guz/Irowe nominatur, Conven-
tualem EcclefiamCanonicorum, ad honorem Dei terribilis, qui eque
potenter Principum& pauperum auffert fpiritum, & ejusintaflege¬
netricis femperque virginisMarie, nec non beati JohannisEvangc-
lifte, & beateCecilie virginis, adornavi, accedente conidio Domini
mei Brimwardi Zverinenfis Epifcopi, nec non confenfu patris mei
Burivini Domini Magnopoleniis &: filiorum meorum Johannis, Ni-

co/ai, Hernici, Pribiz/ai, cum reditibus fubfignatis. Perfone vero,

quas in ipia ecclefia Deo & fanetis ejusñatuiperhenniter defervire,

fe fervabunt fecundum morem aliarum conventual!um Ecclefiarum,

.& precipuo, prout melius poffunt, fecundum ordinem venerabilis

Ecclefie Hildeiienfis. Hec autem bona & hasvillas eidemecclefie

& perfonis ejus, cum omni jure & utilitate, in agris, pratis, pafcuis,

& fdvis & novalibus libere asfigriavi, Gutowe, Belcoxve, Genitib-

we, Demine, cum ñagno adjacente. Preterea in villa Sucowe qua-

tuor manfos cum omni jure libere fimiliter asfignavi,infuper adal¬

tare fpcciale, ufui etiam ipforum Canonicorum, ad quod uno die

missamfantte Marie, fequentique die missampto defundis conditui

celebrari. Hos redditus libere deputavi in villa Camyn, quatuor

manfos cum omni jure meo; in villa Carowe decimam quatuor

manforum, quos ibidem fub aratris allodii mei habui locatos. Sive¬

ro allodium meum & aratra inde tranfumta fuerint, Ecclefieextunc

ibidem iidem quatuor manfi cedant libere, cum omni jure. Cen-

feo etiam predida bonaEcclefie nominate libera ab omni exadione,

tam petitionum, quam vedigaiium & expeditionum, & edificatione

urbium & pontium: Sedfi necesfitaspoftularit eamexpeditionem

obfervabunt, que vulgariter Lñttdweere appellatur. In bonisquo¬

que memoratis Advocati mei five fuccefforum meorum nihil pror-

fus juris habebunt, nifi tantum in capitali lententia & manuali,& ad

hanc vocabuntur de voluntate Canonicorum, ita ut tertia
parspene

pecuniarie mihi cedat, Canonicis duabuspartibus
reiervatis. ri

vatam etiam pifcationem Canonicis in eademEcclefia degenti us,

VterresBuch. di
Pro
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pio eorum commodo, dimifiin Itagno Gutowe, cum infula adjacen¬
te. EidemEcclefie etiam decem perfonas deputavi, eftimationem
fex prebendarum adduodecim marcasargenti reliquasvero quatuor
ad fex marcasargenti, donec danteDeo, coniilio & auxilio filiorum
meorum & bonorum hominum, fuerint redintegrate, ipiis vero Ca¬
nonicis, ad cavendam violentiam Majorum, dc permisfione Domini
meiZverinenfisEpifcopi Brunwardi, liberam eledtionem Prepofiti,
Decani, Scolaftici, &Cuitodis, & aliorum Canonicorum conftituire-
fervari. Statui preterea, ut fecundum confvetudinem honeflarum
ecclefiarum, polt obitum Canonici defuncti, ipfi defundo prebenda
fua plene, absquedenariis oblationum, usquead anniveriarium fuum,
ad debita ipfius perfolvenda, vel ad emendationem prebendarum, li¬
bere relinquatur. Filiis autem meis eorumque fuccefforibus devo¬
te fupplico, quatinus divine miferationis meeque diledionis intuitu,
hoc, quod per me inceptum eft, fideliter ftudeant promovere. Et
ne quisSuccessorummeorum aufu nefario, tam rationabile fadum
attemptet irritare, Sigilli mei munimine roboravi. Teftes hujus ad¬
erant Clerici: GodeicalcusLubicenfis Canonicus, Godeffidus Sacer¬
dos dcLuifow, Thiedricus, Burchardus, Johannes ejusdemEcclefie
Canonici, Conradus, Scriptor curie. Laici: Pater meus, Henricus
Comes deZverin, johannes Ztoyzlaf, JohannesdeSnakenborg,Hen¬
ricus Gamme dapifer curie, Jordanus, Henricus Grubo, Baroldus,
Engelbertus, Lippoldus & alii quam plures. Ada funt hec Anno
Domini M. CC. XXVI. Indictione XIII. regnante Frederico glorio-
io Romanorum Imperatore. Datum in Guztrow per manusCon-
radilll. Scriptoris nonas Junii. *
,0n vf\ , ..... . ; ■ • ■

II.
Dk6 FUksteNBorvin I. Diploma Vl)N1226.

darin er die vorherZehende StistunZ ftinesSohnes
gut heist.BUrvkiusDeigraciaDominusMagnopolenfis,omnibusChriftifi¬

delibus, tam prefentibus quam futuris, hanc paginam inipedu-
ris, falutem in perpetuum, llniverfitati fidelium in notitiam venire

cupi-
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cupimus, quod Karisfimus filius nofter Hernicus, Dominus de
Roztock, divina providentia dilponente, fue & noftre, necnon omni¬
um predeceiibrum & fucceilorum noftrorum, provide ac ialubriter
intendens animarum providere faluti, confilio venerabilisDomini ac
Patris noftri, Brunwardi, Epifcopi Zverinenfis, adhonorem Dei, &
beateMarie perpetue Virginis, nec non beati JohannisEvangelifte,
& beateCecilie virginis, Ecclefiam conventualem in terra noftra, &
in loco, qui Guztrowe dicitur, ordinavit; cui Ecclefie decemper-
ibnas cumPrepofito & Decano, qui in eodem loco, fecundum ordi¬
nem aliorum Canonicorum, Deo &: fandis ejus, jugiter defervient,
deputavit. Sex autem prehendasad duodecim marcasargenti di¬
ffinxit, Prepositi scilicet & Decani & aliorum quatuor Canonicorum,
reliquas vero quatuor ad fex marcasargenti, donec danteDeo, con¬
filio & auxilio filiorum & Successorumnoftrorum fuerint redinte¬
grate. Ad prehendasautem Canonicorum hec bona& has villas

cum omni jure’& omni utilitate libere assignavit villam Gutowe,

cum insula adjacente, villam Belkowe, villamGenzowe, villam Dy-

mine, cum ssagnis& terminis ville adjacentibus. In Sukowe qua¬

tuor manfos; infuper ad altare fpeciale in quo uno die missamSan-

¿teMarie, altero die pro defundis, decrevit celebrari, ufui etiam

ipforum Canonicorum hec bona cum omni jure & utilitate similiter

libere assignavit; in Kamin quatuor manfos,in Karowe deallodio fuo

decimam quatuor manforum; ita fi allodium inde tranfumtum fue¬

rit, Canonicis ibidem tamendecima quatuor manforum cedat. Ipfis

autem Canonicis pro honore Ecclefie & ad cavendamviolentiam

Majorum, ad eligendasperfonas liberam eledionem contulit in per¬

petuum, in Decanum& in quemlibet aliumCanonicorum eligendam.

Hec autem bona fecundum noftri carisfimi filii privilegii ordinacio-

nerr. & aliarum ecclefiarum confvetudinem & juftitiam abomni ex-

adione & petitione & edificatione urbium & pontium & a vediga-

libus libera dimittimus & foluta. Prcterea hec& aliaomnia rata &

orata habentes,que, per prefati Filii noftri diledi voluntatem. funC

fn ipfa ecclefia ordinata, que privilegio ejus funt inferipta & figill«

fui reftimonio confirmata. Unde omnibus successoribus,quatinus

ipfamEcclefiam, quam idem carisfimusfilius nofter affeduofe & fi-
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clelitcr inchoavit, omnibus modis fludeant promovere fupplicamus
humilitet & devote. Teiles hujus funt: Venerabilis Dominus ac
Pater nollet Brunvardus Zvetinenfis Epifcopus, Ekericus plebanus
de Godebuz, Godefridus Sacerdosde Luifow, Burchardus de Par-
chim plebanusSiTydericus. Laici: Carisfimus filius nollet Hern i¬
cus fundator Eccleiie predifte Rembertus deGlödene, Thiedericus’
paganus,Johannes,Hern icusGambe &alii quam plutes. Atia funt
hec, anno Domini M. CC. XXVI. Datum in Rozilock Illi. Iduum
Augufli. *
, * ex Guflavi Thielen fünfhundert jährigem Alter der Dom-Kirche

zu Güstrow.

Das xiii. Lap.
SchlachtbeyBornhövct.

8. t. Ixonig XOalbemat und dessen Gchülfcn.
2. (S5retvAdolph IV. von Holstein und dessenGchülfcn.
z. Hartes Treffen.
4. Die Danen fliehen.

VM^er König von Dänemark hatte zwar bey seinerErlassung mit
einem th eurenEi) de geschworen, daß er nichts von dem allen,
was ihm von den Graven zu Schwerin und Holstein be¬
gegnet, auf irgend einerlei) Weise rächen wolte. Als aber

dcr Pabst ihn von dieser Obliegenheit gegen GOtt loß sprach: so rü¬
stete er sich mit aller Gewalt, die von ihm abgefallene deutscheLander
wieder zumGehorsam zu bringen, und erst den Graven von Holstein
vorzunchmcn.

Er kam also mit seiner ganhen Macht Ao. 1227. aus Däne¬
mark. Unter den deutschen Fürsten hielte es weiter niemand mit
ihm als cvtro Fürst von Lüneburg (wie er sichschrieb, o) der ein be¬
ständiger Freund vom Graven Albert von Orlamündc und Holstein
gewesenwar.

Rrantzilw meldet zwar, ?) daß unser Fürst Borvin es mit
* * > dem
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dem Könige gehalten, welches auch wohl von dem alten Borvrn müg-
lich ist, als der hierunter ohnczweifel feinen Lchn-Eyd beobachtet; aber
nun war derselbeschonzu Rostock gestorben; seineSöhne dagegen
waren noch keineLehn-kNanncr von Däne,narck geworden; daher
sie so viel weniger Ursach hatten, in der Verknüpfung zu bleiben, wel¬
cheihrem Vater mit Gewalt aufgedrungen war. So hatte derKay-
serauch dem ältestenseinerPflicht erinnert, wie er an ihn und seinen
Herrn Vater, nach pomam Gezeugniö g) geschrieben, daß er, nach
der Obliegenheit, womit er dcm Kayser und demReich verwandt wäre,
gleich andern benachbarten Fürsten und Graden, denLirbeckern, wie¬

der die Danen, beysiehen solte. Daher auchRrantziue anderswo

r) meldet, daß Borvrn, den er nochUlincipemOborricorum nennet,

cs mit dem Graden von Holstein gehalten; welches von Hinrich

Borvrn II. zu verstehen, pererscn nennet denselbeneinen Graven

von Nc)erle. s) ponranns aber einen Graven von Mccklenbrirg.

Man findet auch noch bey neuern, daß sie von Graven zu Mlecklcn-

bnrcz schreiben; aber es ist dergleichenBenennung ohne allenGrund,

denn dieMecklenburgische Herren haben sichnicmahls Graden genannt,

sind auch nicmahls Kayserliche Misfi, Commisfi, oder Lomircs gewe¬

sen,wie schonaus obigen erhellet.

Daß der König mit seinemHeer Ao. 1227. heraus gekommen,

geben nicht allein die Umstände Lindem er zu solcherwichtigen Sache,

wohl nicht sofort, da er loß gekästen,füglich gelangenkönnen; sondern

es schreibenauch dieses viele andere, r) Hermann Bonnns aber

scbt das Jahr 1226. u) deswegenLambcc übel mit ihm zufriedenist;

als welcher diesemohne den: nicht gewogen, weil Bonnns evangelisch,

Lambec aber papistisch war. Denn die Abtrünnigen, dergleichen

Lambcc, hassenallezeit die, von welchen sieabgefallcn. Indessen hat

doch auch pccerscn solchesJahr gesctzet, und andere w) haben es

nachher noch wiederhohlet. Ausser vorgedachtem Fürsten von Lu-

ncburez hatte der König auch die Dirmarscn auf seinerSeite, deren

Tapferkeit bekandt war.
Dagegen versalnlcten sich wieder ihn, auf desKaysers Be¬

fehl, der Ertz-Bischof von Bremen, Gerhard, Herßog Albrcchr

(Bernhards Sohn) von Sachfcn-Lanenburg; unsreFürsten Hrn-
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ticb yon werle imöntclot von Mecklenburg, (welche die Historie
der Ertz-Bischöfe von Brcnrcn ganh recht Slavix Dominos nennet.)
Die beyden Graven von Schwcrüt, Hrnrrch und Gtnrcelin, der

Grav Lldolph IV. von Schowenburg und Holstein/ und der Bür¬

germeister von Lübeck, Alexander Solrwedcl.

Die Lübecker hatten am meisten bey dieser Sache zu besor¬

gen, weil siemit den Danen zum schlimstenverfahren, auch wohlver-

muhten konten, der König werde am meisten darnach trachten, diese

Stadt wieder zu gewinnen, damit er einenWaffen-Platz hätte, wor¬

aus er alle seineFeiitde bekriegen könte. Es kamen daher alle wieder

denKönig anziehendeHerren, nach dieserStadt, um eine gemeinschaft¬

liche Beratschlagung zu halten; wie sie ihre Sache anzugreisen hat¬

ten. Der Grav von Holstein ward daselbst zum Feld-Herrn erwch-

let; als welcher nicht allein ein tapfrer Herr, sondern auch das meiste

dabey zu verliehrcn hatte. Die Lübecker zogen mit ihrer ganhen

Macht aus.
Laromus gedencket hiebey auch ihrer Stücke, weil aber das

Schieß-Pulver damahls noch nicht erfunden war, so wüste man auch

von dergleichen Krieges-Gerathschast noch nicht: sondern cs kam auf

Schwerdt und Bogen, hauptsächlich aber aufTapfcrkeit an.

Der König ging über dieEyder und über dieTrawe; wo,int

also beyde Herren an dem Ort zuftunmen kamen, da der Born die

Gwenrine seinHöver- (Ursprung) nimmt, woselbst eine grosteEbene,

die vormahls das Swcntlrrcfeld genannt, undanwelcher/etzo25orn-

höverliegt.
Hier setztensie sich von beidenSeiten, doch so, daß zumTref¬

fen ein Zwischen-Raum blieb. Sie ruheten sichzweyTage aus, und

geschaheninzwischen nur kleine Scharmützel, unter denen, die des an¬

dern Macht erforschen wolten. Beide Herren waren voll Muhts und

Ungedult, daß es nicht sogleich zumTreffen kam. Unter den Dünen

führte den rechten Flügel der Fürst (!)tto von Lüneburg, den lin-

cken des Königs Sohn, Waldemar, und das Mürel-Heer, Der2\6-

mg selbst. Die Dirmarscn waren in der andern Linie gcstellct.

Der DemschcnrechtenFlügel,führtederHertzvgAlbrechevon
V-J*»
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voir Sachsen, den Uncken der Grav Hinrich von Schwerin, in der
Mitten war derGrav von-Holstein, welcher drei)hundertKayserli6)e,
alsHulss-Völcker, mit unter sich hatte. Die Bremischen und Me¬
cklenburgischen stunden in der andern Linie. Es war den22tcnIul.
als am Tage Maria Magdalencn da das Treffen desMorgens an¬
ging.

e z. Der Grav von Schwerin, und derBurgermcister von
Lübeck thaten den Angriff und die andern versäumten darauf nichts

an ihrer Obliegenheit.
Die Danen waren auf Rache bedacht, um den Schimpf zu

bestrafen, den sie, durch Gefangennehmung ihres Königs, gehabt, und

den Schaden zu ersetzen,welchen sie, durch den algemeinen Abfall der

Deutschen erlitten.
Die Deutschen aber fochten für ihre Freyheit, und hatten das

Vertrauen, GOtt würde cs dem eidbrüchigen Könige nicht gelingen

lassen.
EinJedersprachdenSeinigenmuhtigzu,undführtesietaps-

fer an.
Der König war voll Grimms, wenn er gedachte,was derGrav

von Schwerin an ihm gethan, und der Grav von Holstein voll Er¬

bitterung, da er denKönig vor sichsähe,welcher seinenVater von Land

und Leuten verjagt.

Es gab also ein sehr hitzigesTreffen bis an denMittag. Die

Danen hatten bisher die Sonne im Gesicht gehabt, aber siewaren

noch keinenFuß breit gewichen. Als nun die Sonne sichwandte, und

denDeutschen beschwerlichward; auch selbigevon Hitze, Staub mid

Fechten sehr erschöpft waren: so fingen sie an zuweichcn, und bald

darauf in Unordnung zugerathen. Aber die Fürsten stelletcnsichthren

eigenenLeuten entgegen, mit Bedrohung, wo einer austreten und flie¬

hen würde; so wollen sie ihn gleich auf der Stelle niederstossen.

Der Grav von Holstein ritte, mit der gröstenGeschwindigkeit

allenthalben herum, redete die Zaghaften an: Ob sienicht bessr ihre

Freiheit vertheidigen wolten? Ob sieNacht-Eulen waren, die^oie
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Sonne flohen? Sie sotten doch, als tapfere Männer fechten, und sich
nicht das Joch lassenüber den Half werfen. Darauf rief er: Wer
Hertz hat, der folge mir! und wandte sich damit wieder gegen den
Feind. Die nächst bey ihm waren, gingen darauf tapfer auf dic Da¬
rren loß. Die Gewichene kamen wieder in Ordnung, und griffen aber-
mahls mit der grösten Hertztzaftigkeit an. Unvermuhtlich kam eine
Wolcke vor der Sonnen, daher nicht allein die Hitze sichlegte, sondern
auch dieDeutschen bequemer fechten konten. Doch würde diesesal¬
les noch nicht die Sache für die Deutschen entschieden haben, wenn
nicht die Dltmarsen, da sie merckten, daß die Deutschen der Hülfe
bedürften, sich gleichfals über die Dänen her gemacht, und sie von hin¬
ten zu angegriffen. Denn sie waren den Dänen im Hertzcn feind,
welche sie mit harten Auflagen bisher gcpresict hatten, und suchten
wieder unter des Graven von Holstein Schutz zu kommen.

4. Da entfiel nun denDänen aller Muht, indem sic vor und
hinter sich Feinde sahen.

Die unversehene Begebenheit mit den Dirmarsen machte sie
alle bestürtzt, warfen also das Gewehr von sich, und suchteeinjedersich
mit der Flucht zu retten, so gut er konte, unter welchen dcrKömg und
seinSohn selber waren. Der König wäre gefangen worden, wenn
ihn nicht ein gemeiner Reuter zum frischen Pferde geholfen hätte.

Indessen aber verlohr er doch in diesemTreffen eins von seinen
ehebrecherischenAugen, und bemerktet petersen, daß solchesdie Stra¬
sseseinesMeineides gewesen.

Der Fürst von Lüneburg aber, muste ins Gefängnis wandern,
und ward er nach Schwerin gebracht, woselbst erden dreien Söhnen
des Königs Geselschaft leistete, als welche noch daselbst fassen, wie
Lhcnmitz bezeuget, x)

So seltsam wechselt daöGlück ab, der Fürst wird ein Gefan¬
gener, in derGravfchaft welche sein Groß-Vater Hrnrich Leo durch
seineSiege aufgerichtet, und nimmt ihn der gefangen, dessenVater
«in Bedienter diesesHertzogs gewesen war. Zum Andencken desSie¬
ges,wardManätNagdalcnen.Tag von derZeit an, nicht allein in
Lübeck, sondern auch in gantzMecklenburg beständig geftyret, wie

aus
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arrS ben StatutisSynodalibus derKirchc zuSchwerin zu ersehen. Es

fehlte hiernàchst auch an Fabeln nicht, diesi gewaltige S6)lacht desio

beruhmter zu machen; indem man vorgab: Es wàre Maria Ma-

gdalena(abcr wer kennct sic) in obgcdachterWvlcken erfchicnen, un-

bàtte die Sonnen-Strahlen aufdie DLncn gewandt, welcheSHer¬

mann Lcrbcke und Ixranyius erzehlcn, die doch irber 220. Jahr

darnach ersi gelebet.
Die Lubecker liessenauch diesi Schlacht alsi aufihrcmRaht-

Hausi abmahlen, wie dabey citi Frauens-Bild in einer Wolcken er-

siheinet/ und siber die Deurschen den Scgcn spricht, so ich noch alda

Ao. 1712. gesihen.
Der Grav von Holstein soll damahls einGelübde gethan ha¬

ben^: Wenn ihn GOtt glücklich aus dieserSchlacht helfen wüvde,ein

Mönch zu werden, welches er auch hiernachst gehalten.

Es haben solches alles verschiedeneGeschicht-Schreiber ange-

führct, die wir bereits genieldct. Insonderheit hat Lambecius vie¬

len Fleiß angewandt alles umständlich zu crzchlen, dem wir das meiste

hier zu daneben haben.

Uns gehet solchesnur in soweit an, als unsreMecklenburgi¬

scheHerren mit Theil daran genommen, insonderheit aber,weil dar¬

aus erhellet, daß hiedurch die dänische Lchn-Pflicht solchergestaltihre

Endschaft erreichet, daß daran weiter nicht zu gedenckenwar. Da¬

gegen dieObliegenheit für denKayser und das Reich hiemit abermahlS

erkannt ward, indem unsre Fürsten dem Kayserlichen Befehl willige

Folgen leisteten, y) So siehct man auch daraus, daß die Heryoge

von Sachsen zwar denNahmen der Hcrtzoge gcführct, aber das al¬

te Recht eines Hertzogs über dem vormahligen t)ucatui8axoni-e nicht

gehabt haben; indessenbekamen sie nun Lanenburg,
welchesSchloß

des Graven von Orlamünde Besatzung noch inne hatte, deraber wie¬

der loß gelassenward, da er das Schloß abtrat. Der Grav von

Schwerin aber bekam für diesen Graven den gefangenenFürsten

Otto von Lüneburg. z)

o) in Diplom, apud
Lambec.de Origin. Hamburg, p. 34. p) L.

VII. Vanda).C. 16. q) Rer. Danic. L. VI.
adAnn. 1226. cf.

Viertes Buch. O Gerdes
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Gerdes<&attil.p.732. r) Cap. g.l.c. s) Holsten-Chron. B.II.
p.s6. t) Erici Hirt. Gent. Dan. ad ann. 1227. Hiftor. Archi-
Epifc. Bremens, adann.mv. Chron. Slav.Capit. 36. ins. An-
nal. Slav, ad ann. 1227. Hederich in Geneal. Comit. Sverin.
MSC. inHenr.I. Latomtis in Geneal. Chronico MSC. ad h. a.
Lambec. L. II. Rer. Hamburg, p. 13. Jac. a Mellen Hift. Med.
Lubec. C.1V. §.13. u) in Chron. Lubec. w) Job. Hiihn. Tom.
VI. p. 201. Stev. in Chron. Meklenb. p. 27,44. x) Schwe-
rinsche Graven-Historie in vica Guncel.II. apudGerd. p. 107.
M. J. deBeehrdeRcb.Meclenburg. L. II. C. III. p.iZs. y) Ger-
desSaml. p. 731. z) Chemn.1.c.

erGrav Hinrich von Schwerin erzeigtehierauf seineDanck»
barkeit gegen GOtt; indem er die Kirche auf der Schclve

1 dey Schwerin Ao. 1228. demH. Nicolao zuEhren stiftete.
Er würde dieselbeauchausgebauet und mit Einkünften bega¬

bet haben, wenn er langer gclebet. Denn er wird als ein Gvttsfürch-
tiger und höchstverständiger Herr gcrühmet, welcher freilich wohl nichts
wird angefangen haben, was er nicht gewust hinaus zuführen. Aber
nun starb er, noch in demselbenJahr, und überließ diesenBau seinem
Nachfolger, seinAndrucken aber der ganhen Welt.

Er wird von Jcdcrman hoch gerühmet, bloß allein der König
Erich, ist in der danistben Chronic übel mit ihm zufrieden, sagtauch
dabey von allen Deutschen, daß sie gar selten anders als durch List
undVerratherey gesieget,woraus aber zu schließen,daß entweder die¬
sesvon einemDanen hineingerückt, oder auch der König Erich über-

Das xiv. Lap.
Hohe Todesfälle.

§. 1. Hinrich I. Grav von Schwerin stirbt.
2. Victor III. Herr von Mecklenburg stirbt.
3. wenn Hinrichll. Herr von werte gestorben?
4. DessenBinder undLegrabnis.
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Oll die Hiiloriam Gentis Danorum nicht geschrieben, weil er /0 selbst
einDeritscher, ein gebohrner Heryog in Pommern war.

Es hotte der Grav sichzweymahl vermahlet, erstlichmit Au-
dacia, deren Geschlecht nicht bekannt, und als dieseAo. 1219. starb,
zum andernmahl, mit Margareta, gcbohrne von Glewin. Diese

war es, an welcher der König seinesokostbar gewordene Lust gebüssct.

Mit derselben hatte er keine Erben, mit der ersten aber einen Sohn,

Rahmens Guncelin III. Dieser Herr warAo.iroz.zumGeissel nach

Danemarck gegebenworden, wie wir droben angesühret. Seine Er¬

lassung hatte erAo. 1210. gefunden,und trat nun,nach seinesVaters

Tode, die Regierung an.
Sein Vater Bruder GuncelinII. bemühet«sich,aufVeran-

lassung desKönigs von Danemarck, sehr bey ihm, des Königs dreo

Söhne, und den Fürsten Ocro von Lüneburg aus derGefangenschaft

zu bcfreyen, aber dieWittwc seinesVaters, war über des Königs Un¬

treu gar zu sehr erbittert, und der junge Grav viel zu rechtschaffen,alt

daß er die Schmach seinesVaters so hatte hinnehmen sollen.

Was indessen den Fürsten Orco von Lüneburg betrist, so

lag es ain meisten an demHertzogAlbrcchr, daß er nicht sofort wieder

loß gegebenwürde. Denn dieser wolte nicht darin willigen, bevor

der Fürst Hirzackcr (die Slavrschc Lhr§mc nennet esHedcnsaken)

ihm abgetreten. Es waren daher» alle Bemühungen, um die Schwer

rmsche Staats-Gefangene in Freiheit zu setzen,vergeblich.

Hierüber starb der letzteGrav von Raccburg, Bernhard III.

aus demHause Badcwldc; womit also der Graven-Titul von Ra-

ceburcz aufhörte, und die Gravschaft dem Hcrtzoge Albrcchr, als ein

L^ehn von Sachsen, wieder heim fiel. Denn so waren dieseHerren

keine unmittelbahre Neichs-Gravcn; gestalt cs derselben überall im

Herkogthum Sachsen, soweit essichauch vor dem erstrecket,memah,

len geneben; daher bis dieseStunde, unter dcnReichs-Graven, keme

Banck für die Sächsischen, auf dem Reichs-Tage. So hatten sie

auch keineComitivam (Auftrag) vom Kayscr und demReich, sondern

nur allein von Sachsen, daher solcheGravschaft durch dmHertzog

\

I
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Albrecht wieder zumHertzoglhum Sachsen-Lauenburg genommen
ward.

Es starb auch um dieseZeit der Bischof Hinncb I. zu Race-
burg, und folgte ihm einer, Rahmens Lambcrrrrs. Er war bisher
ein Dom-Hcrr ;u Hamburg und Bremen gewesen, fand aber hier
Gelegenheit, sich mit Gewalt in dieses Stift cinzudringen. Es war
auch derPabst willig, ihm die Bischöfliche Würde zu verleihen, ohne
die Dom-Herren zuRaycburg, oder denHcrtzog Albrcchc, als L.an-
dcs-Herrn, darnach zu fragen, welches dochwieder denBrauch war,
denHerhog Henrich Leo bcy Stiftung diesesBisthums eingeführet.
Aber so bald wich man aus denen, noch vor kurtzcr Zeit vorgesteckten
Schrancken, und trieb die Begierde alle Rechte zu haben so hoch, daß
man darüber endlich alle Einkünfte verlohr. Denn wer das unrecht¬
mäßige bey dein rechtmäßigen besitzenwil, der setzetan seinen Armen
Icari Flügel, mit welchen er ins Meer fällt. Die Päbsie hatten den
Kayftrn dasRecht abgedrungen, die Bischöfe zu iuvcstiren, und wol-
tcn auch wohl hier nun den Herhog von SachscmLalrenburg nicht
drum fragen. Jedoch bekam dem neuenBischöfe die gewaltsame An-
massung solcher Würde nicht zum besten. Denn cs hat GOtt nie-
mahlen gefallen, wenn man sich, unter dem Vorwand GOtt zudienen,
in den Genuß geistlicher Einkünfte gesehet, als womit man sichGOtt
zum Diener aufdringct, welches kein weltlicher Herr leidet, so geringer
auch gegenGOtt ist. Man erzehlct von ihm, daß, wie er zum ersten
mahl in dieKirche gegangen, man sogleich an ihm eine ungewöhnliche
Ruhte gespürct, woraus man von dem Angst-Feuer seinesGewissen-,
wiewohl ohne zureichlichenGrund, geschlossen;indessenbrante dasselbe
freilich solange darin,diß er noch in demselbenJahr verstarb, nachdem
er nicht mehr denn einmahl Messe gelesen, und einen Kirchhof einge-
weihet. Denn von solchenBegräbnis-Plätzen machte man damahls
eben soviel Wercks, als von den, Vorhof desTempels zuJerusalem,
ungeachtet man wohl hätte wissenkönnen, daß solcherVorhof ein Um¬
fang von dem Königlichem Hof-Lager GOttes in Israel gewesen, der¬
gleichen wir jetzo nicht brauchen, nachdem das irdische Reich GOttes
in einHimmel'Reich verwandelt. Damit man aber dieLcute überredete,
je näher man an der Kirchen läge, je mehr wäre man in der Gemein-
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fd)aft der Meß-Opfer , welche für die verstorbenegebracht würden: so
legte man jolche Schlaf-Stellen nicht allein bei) denVcrsamlungs-
Huuserti an; sondern weyhete sieauch zu solchemGebrauch, durch ei¬
nen Bischof ein. Es schreibt daher Paul Crclüus: „Unter dem fin-
„stern Pabsthum ist erst im Schwange kommen, daß man Kirchhöfe in
„die Städte geniacht, und die Tobten gar in die Stifter und Clöster
„begraben hat; weil die einfältigen Leute von den faulen Mönchen be-
„rcdet wurden, sie könten da ihren Verstorbenen imFeg-Feuer, durch
„die Secl-Meffen, desto che eineLinderung erbitten.,, a)

2. Damahls kam auch unserFürst Niclot HI. von Mecklen¬

burg um sein Leben, und zwar auf eine bejammernswürdige Weise.

Er hielte sich zu Gadcbufch in einem altem Hause auf, welches über

ihn cinfiel, da er denn elendiglich umkam.

Man findet keine andere Urkunden von ihm, als daß er, wie

Chemnitz schreibet: t>) sichmit dem Bischöfe zuRaccbnrg, wegen

Bau und Besserung der Brücken, insonderheit zu Dasiow, den Rei¬

senden zu Gute, verglichen. Denn es inusten damahls die Dörfer

den Städten in Besserung ihrer Land-Strassen zuHülfe kommen; wo¬

von zwar einige Geistliche, durch besondereGnadcn-Briefe der Für¬

sten befteycr wurden; aber eö beschweretensich andere daher auch

nicht unbillig,daß dadurch ihre Last vergrössertwürde, woraus derGeist¬

lichkeit mehr Neid, und dem Christenthum grössereHindernissen er¬

wuchsen, als der geringe Vortheil, auSUbersehung ihrer Bauten, heis¬

sen wolte. Denn da viele das Joch Christi, so sanft eöauch, gegen

dem Joch Mosts ist, nur mit Unmuht tragen ; so ergreifen siegern je¬

deGelegenheit diejenige verhast zumachen, welcheihnen dieMittel zur

Seligkeit anpreiscn, Nachträgen und reichen, deßwegen dieser kluge

chürst gern solches alles aus dem Wege raumen wolte, was die, zur

Seligkeit im Himmel und zurRuhe einesLandes, sounentberlicheDie¬

ner Gattes der Welt zuwieder machen könte. Chemnitz schreibt:

daß der Fürst mit dieser rühmlichen Sorge bereits Ao. 1220. mugo

gangen, woraus er geschlossen,daß ihm dcrVaterdamahls dieReg-e-

rung abgetreten. Aber, wir haben schongehört, daß der Fürst Bor-

vin seineSöhne zwar mit zur Regierung gezogen, doch deßwegendie-
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selbe nicht niedergclcgr. Wie denn auch die Stiftung des Dom»
zuGüstrow, ohne seineEinstimmung, nicht geschehenkonte, ungeach¬
tet er damahls schoneinen Fuß im Grabe hatte. Daher dieserVer¬
gleich wohl nicht anders, als ausVolmacht von seinemHerrn Vater/
wird getroffen seyn.

Er hinterließ keine Erben, daher alles wieder auf seinen Bru¬
derHinrichII. fiel.

Sein Begräbnis fand er nach Lhcmniyens Bericht, zu Do-
derer». Mylius hat seiner auch gedacht, aber ihm vieles zugcschrie-
ben, wastAiclor lV. gethan.

g. Es lebte der Fürst Hinrich II. Burevin genannt, eben-
falS nicht lange darnach. UnsreGcfchicht-Schrcibcr sind sichsehrun¬
einig, wenn dieser Herr eigentlich gestorben? Marschalk c) und
Rranyius d) sagen: daß es Ao. 1226. geschehensey. Mit diesen
halt es Chemnitz e) Thomas 5) Gcrdcs g) und andere mehr.
Solchen aber wiederspricht Laromns h) als welcher wil, daß er noch
sechsJahr nachher gelcbet, dem Srever beyfalt, i) wie denn auch
Sam.Buchholyen glaublich scheinet,daß dieserHerr A0.r2z6.noch
gelcbet. Die dritte Meinung ist des Archivar» Schulyen, welcher
in einer historischenVorstellung, so er aufHochsürstlichem Befehl aus
dem Archiv verfertiget, unter andern berichtet, daß er Ao. 1228. ver¬
storben sey. Er hat ohnezweifel daran allen möglichsten Fleiß ge¬
wandt, und sehet er noch besonders zu diesemBericht: vid. Archiv,
pasfim. k) Es ist dieseMeinung auch aus andern Ursachen die glaub¬
lichste. Denn daß Hinrich von Werke (das ist Hinrich Äorin II.)
Ao. 1227. noch gelebt, und bey der Schlacht zuBornhöved mit ge¬
wesen, bezeugenalle Geschicht-Schrciber, die wir droben angefichret.
Daß aber Ao. 1228. sein Sohn Johannes schon regieret, ist offen¬
bahr aus dem bald folgenden Diplomare, und darf man nicht mei¬
nen, daß etwa dieser älteste Sohn damahls mit dem Vater gemein¬
schaftlich regieret, oder daß das Jahr rn dem Diplomare verschrie-
den. Denn derBischofBrunward gedencketschonAo., 229. seiner
Erben in der Bestätigung, welche er über die Stiftung derDom-Ric-
che zu Güstrow «rtheilet. Mas Laromus für seineMeinung an,

führet^
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führet, ist von keiner Erheblichkeit. Wer eine jedeMeinung nach ih^
rem Grunde und nicht nach demAnsehn ihres Urhebers betrachtet,wird
solches leicht finden. Er beruft sichdarauf, daß ct Ao. 1234. noch auf
dem Thurnir zu wuryburg gewesen, und beweiset solchesaus dem
alten Thurnir-Buch. Aber diß ist von solcherWürde nicht, daß cs
wieder einheimische Urkunden und Diplomaca gelten solte. I) So
ist auch Laeomus selbst mit Rüxncrn nicht zufrieden, daß er das
Jahr diesesThurnirs in 12^. gesetzet. Ist überall von derganhen
Erzehlung etwas zuglauben; so hatRüxner hier denSohn mit dem
Vater vermischt; indem sie beyde gleichesRahmens gewesen. Er
schreibt auch von vielen Täntzerr, die er auf gedachtemThurnir, zurBe¬
lohnung seinerTapferkeit, soll gehalten haben, welche sich aber besser
für dem Sohn, als für demVater schicken. Denn der Vater wäre,
wenn er biß 1235. gelebt, bey 70. Jahr alt gewesen; solte der noch
wohl Lust gehabt haben, sich mit jungen Rittern herum zu tummeln,
Lanhcn zu brechen und daraufEhren-Tantze zu halten? daß er aber so
hohe Jahre müstegehabt haben, schlossetman daraus, weil er Ao. 119s.
seinen erstenSohn Johann gczeuger. Man darf auch nicht meinen,

als wäre sein Sohn Borvin oder Henrich III. damahls noch nicht

von den Jahren gewesen,daß er hätte einThurnir beziehenmögen, zu-

mahlen Rrantzins schreibt, daß er Ao. 1227. da die Schlacht bey

Bornhöved geschähe,noch nicht denHarnisch habe anziehen können.

Denn Rranyius, welchen viele für den Mecklenburgischen Lwium

halten, irret hier, wie sonst vielfältig, in unfern Geschichten.

Wir halten also für gewiß, daß Fürst Hinrich!!. von Werle

oder Borvitt genannt, A0.1228. gestorben scy, welchesJahr auch in

der Fürst!. Genealogie, soHertzog Ulrich Ao.isLs. fertigen, undim

Dom zu Güstrow in Marmor hauen lassen, angegebenwird. ES

»eigen solchesalles dieUmstande. Denn wir setzenvoraus, daß sein

Vater Borvin, sofort nach dem Vergleich, welchen Pribislav mit

dem Herzog Hinrich getroffen, diesesHertzogs Tochter Ao. 1164.

zur Gemahlin genommen, als welcheEhe, allem Ansehen nach, m die.

semVergleich, mit bedungen worden; wenn dieses richtig, so hat er

seinenSohn HinrichH- schonAo. i -Ls. haben können, welcher ;o.

Jahr darnach seinenerstenSohn Johann, nemlich Ao. n§s. Mu-
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get. Borvin aber der dritte Sohn, kan etwa Ao. \zco. gebohren

seyn. Nun seheman, daß gedachtesThurnir, wie Rlssncr schreibt,

sty Ao. I2zs. gehalten, undschliesseobBorvinI. (denn es finden sich
Geschicht-Schreiber, welche auch diesenhieher bringen) der etwa 100.

Jahr, oderBorvinII. der etwa 70. Jahr oder LorvinlU. der etwa

Zs. Jahr alt gewesen,auf demThurmr-Plah getarchet?

4. Die Gemahlin diesesHerrn Borin II. hießSophia, wel¬

che Königs LarU. in Schweden Tochter war, und allererst nachLhe-

mnitzcns Bericht, Ao. 1252. gestorben. selbiger zeugcte er vier

Söhne und drey Töchter, welche also aufeinander folgen: Johan¬

nes, Nicolaus, Sophia, Magdalena, Hinrich, Margaretha,und

prrbrslav.
Was die Söhne anbetrift, so haben wir dieselben schon aus

LemDiplomarc bcy 1226. gesehen,und werden ihre Geschichte hirr-

nächst erzehlcn.
Von denTöchtern aber wollen wir alhie anführen, was man

von ihren Vermählungen findet.

Die erste, Sophia, soll an Hugo vonLusignan gekommen

seyn. Es liegt solchesLusignan in Poitou, und hat das Fürstliche

Hauß, so davon den Nahmen sichrer, um dieseZeit, die Königreiche

Jerusalem und Lypern besessen,wie denn eben dieserHugo desKö¬

nigs Gviddo von Jerusalem undLypern Sohn war.

Die andere, Magdalena, soll eines Fürsten von Marseille

Gemahlin geworben seyn, welcher von denArelarrschen Königen her-

gestammet.
Zu solchenausländischen Vermählungen soll der erstgebohrne

Bruder Johannes geholfen haben, wie er zuParis den Wissenschaf«

ren obgelegen, und daselbst mit diesenHerren bekannt geworden, m)

Die dritte, Margareta, bekam dcr Grav Guncclin III. von

Schwerin Ao. 1230. n) In der gedachten Güsirowschcn Ge«

schlechtö-Tafel des Fürstlichen Hauses findet man noch zwei) andere

Gemahlinnen, welche Hinrich Burvin II. soll gehabt haben; aber

«an hat darin diesen Hinrich von Werke vicleicht mit Hinrich, den
Löwen,
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L-öwen vermischet, welcher doch noch hundert Jahr jünger ist. La-
romtts hat solchenFehler beybehalten, aber derArchwarius Schultz,
dessenManufcripc ich gehabt, hatte ihn am Rande desselbenbemer«
cket. Sein Leichnam ward zuGüstrow in der, von ihm gestifteten
Dom Kirche, seinemVerlangen nach, begraben. Die Grab-Stace
war auf dem Chor, welche damahls nur mit einem hölhernen Bilde
bemercket ward; aber der Hertzog Ulrich zuGüstrow ließ dafür Ao.
1574. ein anders von Marmor hinlegen, und die Nachkommen des¬
selben, in einem Geschlecht-Register, an der Wand gegen Norden,
gleichfals in Marmor hauen, o) wie wir schoncrwehnet. Seine
Gottesfurcht, Demuht und Mildrhatigkeit leuchtet überaus her«
lich aus dem oben von ihm angeführten Diplomare hervor, als wel¬
ches ganh anders klinget, denn das Srifrungs-Diploma vom Dom
zu Schwerin. Unter feinen Söhnen ist Johannes (welcher dem
Vater in der Frömmigkeit nachartete) der Stamm-Vater des jehigen
Herhoglichen Mecklenburgischen Hauses, welches GOtt, bis ans En¬

de der Welt, im Segen erhalten wolle!

a) Anna!.Slav.ap.Lindenbr. ad arm.1228- Heder.Gencai.
Comit. Sverin. MSC. Chemnitz.SchwerinscheGraven-Histo¬
ric ap. Geldes p. ios. 106. Krantz. Metropol. L.VII. C. 4s.
Hift. Archi-Epifcop. Bremens.No. XXIX. deGerardo. Centu¬
riat. Magdeburg. Centur. XIII. C. X. col. 1097. Hiibneri
Quseft. ex Hift. Polit. Tom. VIII. L.IV. qu. 2. p. H34- Vault

CreUi'tPromtuar. voc. Grab, p 307.col. 3. edit. 1662. b) in
Fpitome Gencalo-Chron. MSC. c) L. III. Annal. Her. & Van¬

dal. C. 2. d) L. VII. Vandal. C. 16. e) in Epit. Gen. Chron.

f) in Analeft.Guftrov. Per.II. §.3.p.ss. g) SamluNg. p-3f4*

h) in Genealo-Chron. MSC. ad arm.1228.^ r) in Linon. Me-

klenb. p.40. cf'.Sam.Buchholtz Versuch in derGeschichtedes
Hertzögth.Mecklenb. dritte Abtheil. p. 197* k) Gerd Saml.

p 119. 1) vid. Struv. dedoftis Impoftor. §. 49. additam. Btt-

derb, ad Tom. II. desReichs-Staats pag.6s. m) Marfchalk,

Hennings, Mylius, Latomus, Chemnitz. inEpirome, Stever 111

Chron p.47. fq. n) Chemnitz.SchwerinscheGraven-Hlst. ap.

V»r«°Luch. P Geri
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Gerd, p.ioö. Stev.l. c.p.^3. o) Lettoni, adann.1234, Thoin.
Lc. p. 77. Stuv. I.c. p.42.

Landes - Thrilling.
§. i. Die vier Herren Brüder regieren erst gemeinschaftlich.

Johannes hat dasDireccorium.
2. Theilensich inzweyTheile. Eine wismarische Urkun¬

de wird crklährcr.
z. Bützow nimmt steh mif. Srifrrmg der Ricche Va¬

ls nun der Fürst Hinrich von werle oder BorvinII. vier
Söhne hinterließ, und es schon eingeführet war, daß das
Land unter denPrintzen, welche gleich nahesRecht dazu hat-
ten, mustc gcthcilet werden; zumahlen hier so wenig unter

den Fürsten, als unter dem Adel, das Recht der ersten Gebührt galt:
so wurden die bisher mehrentheils unter einem Haupt, zur Erhebung
des Fürstlichen Hauses, gestandene Länder wieder zergliedert.

In welcher Trennung sieauch biß ins XV.Iahrh. geblieben,
da sic zwar abermahls vereiniget worden, aber, daß es nur bis 1477.
gedauret, und nachher die meisteZeit zwey regierende Fürstliche Hau¬
ser gewesen.

Es wird also von nun an unsreMecklenburgische Historie km-
wer weitlauftiger und verworrener, woraus man sichnicht finden kan,
wo man nicht ein richtiges Geschlecht-Register des Hertzoglichcn
Hauses dabey vor Augen hat.

Doch blieben die vier Brüder in diesemJahr noch in gemein¬
schaftlicher Regierung, setztenauch das Absehen ihres Grvß-VaterS,
um das Land mitStadten anzufüllen,und die bereits gebauete empor
zu bringen, immer weiter fort; indem sie,sogleich nach Antritt derRe¬
gierung, die Stadt plaw gemeinschaftlich anlegten. Es findet sich

Das xv. Lap.

selbst.

diese
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dieses dt an dem grossenSee, wo dieElde heraus kommt, und hat
vieleicht denNahmen von den Rohr-Gebüschen, die man alda an¬
getroffen, als welche man noch jetzo bey uns, mit einemWendischen
Wort, pfleget Rohr Plagen zu nennen. Es lag daselbstvorAlterS
auf demWerder, so noch jetzo der Burgwall Heist, ein Schloß, wel¬
ches die dasigeGegend bisher beschützethatte. Nun aber wurden neue
Einwohner dahin, aus fernen Landen verschrieben,und mit allerlei) Be¬
gnadigungen angelockehum sich daselbstniederzulassen. Es ward ih¬
nen,gleich wie der Stadt Rostock, dasLübccksche Stadt-Recht und
die Zoll-Frephcit im gantzen Lande, deßglcichendie Fischerei) in dem
Plauer-Sce, verliehen; wie Laromus bezeuget,der ihr Privilegium

gesehen,aus welchem esRlüver wiederhohlet.

Eben diesevier Hcrren, bestàtigten auch gemeinschastlich dee

Stadt Güstrow das Schwcrinsche Rccht, und schcncktenihr den

Primer-wald sammt derRIccjk, wie Thomas berichtet, der dasDi¬

ploma davon inHanden gehabt. Es hebet an: Fgo^obannes.Fgo

Xicolaus, Fgo Henricus & Pribislaus fratres Magnopolcnfcs, dek

@d)hl§ ist: Ada funt hxc Guitrow Anno gratiaeM. CC. XXVIII.

Vili.Cai. Nov. (den2sten Oòìober) Indictione XIV. Friderico Ro¬

manorum Imperatore. Unter denZeugenwerdenvier Dom-Herren,

und zwey Schlosi-Ampr-Lcurc (callellani) von Güstrow, detzglei-

chen auch ein Advocatus angeführet, cs hicf aber damahls Advoca-

rus& coníílium was jetzoBnrgermeisterundRaht, wie bcyiLzo.wird

erwiesen werden, woraus man sichdieVerfassungdaselbst einigermas-

sen vorstellen kan.

Gantz gewifl aber erhellet aus diesenbepden privilegiis, dafl

bochoedacbte vier Herren anfänglich in unzcrtrennter Regierung ge¬

standen.
'
Indessen hatte der älteste Johannes, unter ihnen dreAn¬

ordnung welcher schonAo. 1226, wie das Diploma seinesVaters da¬

selbst debet von Paris wieder zuHaust gekommenwar. Diewen-

ven nannten ihn Janeke, die Deutschen aberHane;, das ist Hans,

und Hanen-Agch das ist: Edler Hans, welches Ehren-und nicht

Schimpf-Wörter aufftine grosseGelehrsamkeitwaren, wie cmM Un¬

vorsichtige gemeiner.
'
Er hatte eine grosseWi,stnschaft m derTheo-

logre,
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legte, daher ihn die Geschicht-Schreiber insgemein Iohannein Thco-
logum nennen.

Für Wismar bezcigete er eine besondere Liebe, indem er sich
daselbst zum meisten aufhielte, auch seinerstesAndcncken allster stiftete,
welches in einem Stück Landes bestand, so er dem Hospital zu Sr.
Iacobi verehret, wovon Laromus die Urkunde gesehen, p)

2. Es schritten aber die Herren Brüder Ao. 1229. zu einer
Laudes-Theilung, dochdaß sie es vorjetzv bel) demlicffei>,wie esvor,
her gewesen war; also, daß nur zweyThcile gemacht wurden. Da
denn Johannes und Pribislav den Westlichen, kAtcolaus und
Hinrich den Ocstlichen Theil erhielten, viclcicht, daß einjeder der
beyden ältesten einen seiner jüngern Brüder zu sichgenommen, nicht
ihn mit zur Regierung zu ziehen, sondern nur zu versorgen. Denn
man findet nicht, daß Johannes hatte seinesBruders Pribislav mit
gedacht, wie er, in diesemJahr, denEinwohnern zuWismar denKauf
bestätigte, welchen sic mit seinemCognaro (vieleicht Vater-Schwe¬
ster Sohn) Pribislav neulich getroffen. Es betraf solcherKauf eine
Feld-Marck (rormmos) zwischenAlta villa und Kepem't;. Von die¬
sem letzten ist die Aopemycr-Mühle noch bekannt: Alta villa aber
»stvielcicht der Fürsten-Hvf, dessenschon im X. Iahrh. in dieserGe¬
gend gedacht wird. Solche Feld-Marck hatte pribislav an dieBür¬
ger zuWismar verkauft, worüber er nun die Dcrlasiung that, und
der Landes-Fürst solches bestätigte. Es geschähe dieses in Gegen¬
wart vieler Zeugen, da sonst, nach dem Sch>rvcrinschen Recht, wie
wir droben gehöret, zwey genug waren.

Mir haben der Urkunde, die davon noch vorhanden, schon im
andern Buch gedacht, und wird nun mit ihr der Bcwciß von dem fol¬
gen, was dort angeführet. Es ist darin verschiedenes,soeiner Anmer¬
kung wehrt, welches wir hiebei) fügen wollen.

Denn zuförderst sichet man daraus, daß dieWorte: Deigu-
tia, nochnichtsolchergestaltgebräuchlichgewesen,daßsieniemahls
hatten können weggelassenwerden; denn auch, daß dieserFürst keinen
andernMul geführet,alsHerr vonMecklenburg;weileraufdem

L . Schloß
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Schloß daselbst fein Hof-Lager gehabt. Als er sichnachher zuwis-
mar beständig aufhielte, schrieber sichauch Herr in Wismar.

Weiter, daß es eine uralte deutscheGewohnheit mit der Auf.
lastung oder Vcrlafsimg, wie mans jetzonennet.

Deßgleichen,daßmanin wichtigenVeräußerungenFürstli¬
cheLonfirmarion gesuchet.

Endlich ist auch mcrckwürdig, daß unter denZeugen alhie wie¬
der etliche aus allen dreycnStäuden Vorkommen, als, von Prälaten,

die Ao. 1218. schongemeldete Brunward und Detlev; von Adcli-
chcn, Helias Riyo und Hermann von Dortmund. Selbige wer¬

den Iuveneo (Junckern) genannt; welches nicht von ihren Jahren

sondern von ihrer Abstammung redet. DenIunck kommt her von

Ianck, so einen jungen Zweig von altem Stamm bedeutet, daher es

vormahls einEhren-Wort war, und eben soviel als wohlgebohrerr

hieß.
Aus Städten finden sich hier etliche Männer, an Bürgermei¬

stern und Nahts-Gliedern, die noch keiueZunahmen führen, andere, die

sie schonführen, als welche nun auch unter Bürgern algemählich auf-

gekommen. Einer darunter hieß Halfpap; mit welchem Nahmen

man nachhero dieStudenten nannte, als diezudieserZeit aufkamen.

Denn da die Stifte uud Clöster nachlaßig wurden, dieJugend zu un-

terweisen: so muste man hoheSchulen anlegen. Da nun die in den

Clöstern vorher waren Papen genannt worden, und man dieseneue

Art derGelehrten für halbschlechtrg hielte; so nannte man sieHalf-

Papen.
Uberdem werden hier drei) angeführet, soMonetär« (Mün¬

tzer) heissen. Ob dieselbendem Amptc nach Müntz-Meister gewe¬

sen, oder nur allein solchenNahmen geführet, ist aus dieserUrkunde

nicht abzunehmen. Das ist aber gewiß, daß esnoch jetzounter Bur-

zern welche giebet, so sichHalspapcn und Munterer nennen.

Mercklich ist auch, daß dievom Bürger-Staude sichmit denen

vom Adel, ohneBeobachtung desRangs, durcheinander geschrieben.

Es war dergleichen Zeugen-Anführung damahls fast in allen Neichen

»mdLändern gebräuchlich. Daher es gekommen, daß d>eDrple>n,^
P i w
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ta Vielfältig mit Nos (wir) anheben, wie sie auch noch jetzo anfangen'
Weil aber die Stande/ so dieBeystimmung hatten, daraus schlicssen
wollen, als wenn ohne ihre Einwilligung überall in Regierungs-Sa¬
chen nichts geschehenkönte, und sich also einer Entscheidung amnasic-
eeu: sohabendieFürstensolcheZeugenendlichgar weggelassen.In
Engelland ist es schon in diesemJahrh. geschehen,da der König Hrn-
ttcb, als er den Hamburgern Ao. 1266. ein Privilegium gegeben,
daß sie ihre Hansa auch in seinemReich haben sollen, nichts anders
unter demGnaden-Briefsetzen ließ, als:

'lette me ipfo; Zeuge bin
ich selbst, r)

Endlich hat das Fürstliche Siegel die Stelle aller Zeugen
vertreten, von welcher Zeit an, es auch soviel ansehnlicher gemacht, und
unveränderlich gehalten worden. Um dieseZeis aber gaben die Für¬
sten noch nicht auf beständige Siegel. Damahls starb der Grav
Gttncclin II. von Schwerin, welcher als ein Gottsfürchtiger Herr
gerühmet wird, der viele Güter an Kirchen und Schulen gegeben. Je¬
tzo hat er zwar viele Lobsprecher aber wenige Nachahmer. Denn es
sind die Wissenschaften nun so gemein als die Erd-Aepfel, und die sie
auswühlcn, soungeschäut, wie die Schweine geworden. Seine Ge¬
mahlin hießOde,von welcher er eineTochter hatte, die an NiiclorlV.

Herrn von werle vermählet ward. Sein Anthcil aber an der Grav-
schaft fiel wieder zurück an seinesBrüdern Sohn Guncelm III. r)

z. Bey dieser Landes-Theilung gcdencken wir auch an dem,
was kurh vorher mit Büyow vorgegangen. An dem Lande daselbst
hatte zwar der Bischof zuSchwerin schon einen Anthcil, wie auso-
bigen Urkunden erhellet; aber die Laudes-Herren hatten auch noch das
Ihrige in dasigemGebiehte oder Ampte. Da nun bereits die beyden
Brüder Borvin II. und Niclor III. das meiste, was sie daselbst be¬
fassen,dem Bischöfe Brunward geschenckethatten : sofing dieserauch
nach gerade an, die Gestalt eines kleinen Landes-Herrn anzunehmen.
Der Ort Büyow war wohl gelegen/ auch mit fruchtbaren Aeckern,
herlichen Miesen, schönenFischerrpen und Höltzuug überflüßig von dei;
Fürsten beschencket; daher sich dieEinwohner zu demselben, von allen
Orten reichlich cinfunden. ;) Es ist aus denUmständen nicht anders
abzunehrmn, ale daß der Bischof diesemOrt das Stadt-Recht gege.
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6it,rcc dm Anfang mit Bern z-machk, war h«nach die

folgende Bischöfe hinaus gefuhret; indem sieLandes-Herren mitten

gebracht
feyn wollen^ worin sie cs auch sehrweit

p) Sa ml. P. Zs4- sz6. g) Schröders Wismar. Erstl. p. 70.
*)Lambec.KtY. Hamburg. L.II. pag.61. s) Hederichs^fc&öf»
jj,9c Historie ap. Gcrdcs p. 411. t) Chemnitz. Schwcrinscht
Graven-Hist. ap. Gerd. p. i0y.

DesFürstenJohannis(Theologi)Urkunde
von 1229.

darinnen er einen Kauf zwischen den Bürgern zu Wismar
und seinemAnverwandten Pribrslav confirmiw.JohannesDominusMagnopolenßsuniverfisChriftifidelibusadquos

prefens feriptum pervenerit Salutem, in eo, qui ialus omnium
eil. Ne geilarum rerum memoria pro cafu temporis evanefeat

& pereat; diferetorum virorum prudentia folcteas per literas eter-

rare. Ea propter, ad refeeandum totius dubietatis fcrupulum, no-

feat prefens ctas Scfeiat poilcra, quod nos diledlis noitris Burgenfi*

lus in WiJJ'emariaconflitutis & eorum polleris, terminos intra ul-

tam villam & locum, qui in vulgari vocatur Kopenitz, quia inter

hec diftindta usqueadmare protendentes, cum nofler cognatusFri-

lislaus eosdem terminos, multis prefentibus, refignarit di£tisBur-ijenfibus,cumomnijureporreximus,libere&finegravaminecujus-
ibet posfidendos. Ne vero fuper ordinatione nollra & llatuto tali

posfit inpoilerum calumpnia oriri, prefentempaginamconficiibi fe¬

cimus & figilli noilri jusfimus recipere firmamentum. Datum apud

Wilfemariam, anno incarnationis Domini M. CC. XXVIIII. Te¬

iles aderant, dum hec fierent Dominus Brunwardus & Dominus

Detlevus Juvenes, HeliasRitzo. Hcrmannus deDortmunde. En-

gelbertus monetarius. Hermannus Vorrad & fuu* gener Diederi-

cus. Johannespingvis. Ghervinus deBuckowe, Lencrus,Tedol-

phus Halfpape. Clemens & Ghervinus monetarii. Conradus
r r r » Mar-
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Marquardus, Hermannus & Tilmarus, item teftis Dn. AlardusGans

& Dominus Gherardus de Snakenborg, Conradus deSwinga, Hin-
ricusWaryuswitz, Bernhardus de Pole, Hermannus de Rodenbe¬
cke, Sigebodede Holldorp. *

. * er Diet. Schröders Wismar. Erstl. p. 69. 5c 70.

Das xvi. Lap.
ZustanddrS Lhristcnthums.

§. 1. Die Kirche zu Büyow wird erbauet. Der Dom zu
Güstrow confirmirr.

2. Bischöfe zu Raccburg.
z. Der Anromi Brüder Aufführung. Tarraru.

is Büyow nun sehr an Einwohnern zugenommen hatte; s»
hielte der Bischof für rathsam, daselbst eine neue Kirche an-
zulcgen; welches er auch den 9tenFcbr. bewerckstelligte. Es
ist der Fuudarions-Brref davon im Fürstlichen Archiv vor¬

handen^ u) woraus zu erkennen, was er zumUnterhalt der Kirche be¬
stimmet/ und wie er zwei) Geistliche / als einen Plebauum und einen
Priester daran verordnet habe.

Es haben nachher die Bischöfe sich vielfältig in dieser Stadt
aufgehalten, und ist es daher gekommen/ daß man das Stift mehr
Büyow als Schwerin genannt/ wie man denn noch jetzo das dazu
gehörige Land, welches in dem Hertzoglichen Titul das Fürstenrhum
Schwerin heisset/ insgemein das Stift Büyow nennet. Es hat
die Stadt zwar vielfältig Feuer-Schaden gelitten, cs ist aber die Kir¬
che verschont gebliebem und hat der Ort, wegen feiner guten Lage, und
grossen Nahrung aus der starcken Landschaft daherum, sich bald wie¬
der verhohlet.

Wegen der Dom Kirche zu Güstrow kam es nun auch zu
mehrerer Richtigkeit. Denn ob zwar ihr Stifter,der Fürst Hinrich II.
vor derselbenAusbauung verstorben; so waren doch feineSöhne wil¬
lig genug das Angcfangene hinaus zu führen. Sie baten deßwegen

nunmeh-
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nunmchro bey dem Bischof Brunward um derselbenVestätigimg,
wozu er soviel williger war- / weil er selbstihrem Vater dazu gerathen
hatte. Er ließ also dieLonfirmarion darüber ausfertigen, denrsten
Mach wie sie hier unten folget. Es ist also gewiß, daß zu dieserZeit
Güstrow zumGchwerinschen Sprengel gehöret; gleichwie auchge¬

wiß/ daß nach dieser Zeit, der Lamrnsche, Güstrow mitgesasset.
Woher solcheVeränderung gekommen, davon meinet Gustav Thiel,
welcher die Historie dieser Kirchen ausführlich beschrieben, daß die
Dom-Hcrrcn sich frepwillig unter demLammscheuBischof nachher
begeben; wiewohl er auch nicht sagenkan, wenn und wie solchesge¬

schehen? Indessen findet sich, daß nachher alle dergleichenVerrich¬

tungen, die ins Bischöfliche Ampt laufen, von dem Lammscheu ver¬

richtet worden. Der Pabst Gregorius IX. ertheilte, als dieseDom-

Kirche gestiftet ward, glcichfalS feine Loufirmation. Denn so

brachten es die damahligen Zeiten mit sich,daß, wenn weltlicheHerren

etwas zu bessererEinrichtung desGottesdienstes, vornehmen wollen,

sie dazu erstlich die Bewilligung der Geistlichen haben musten. w)

2. Wir haben uns hiebey auch einmahl wieder nach dem

Stift Raccburg umzusehen; zum-ahlcn dessenBischof nun auch zu

mehrerern Ansehn in Mecklenburg gelangte, nachdem die Stadt

wtsmar, durch den Fürsten Johann, empor gebracht ward. Wir

haben schonan seinemOrt gedacht,wie derBischofLamberrus, mehr

durch Simonis als perri Vorsprach, bey demPabst dahin durchge-

drungen, daß er denBischosS-Stab daselbsterlanget, und wie schlecht

er dabey gefahren. Da esnun nickt mehr um dieZeit war, daß mau

GOtt bitten dürfte Arbeiter in seineErndte zu senden; indem sieschon

genug liefen, und sichmit Gewalt eindrungcn (wiewohl es ihnen nicht

um die Erndte der Seelen, sondern um die Einkünfte für denLeib zu

thun war,) sowar auch bald ein anderer wiederda, dieseshoheAmt,

welches man vormahls unter den wenden mit Zittern und Entsetzen

angenommen hatte, mit Freuden zu bekleiden. Selbiger hieß God-

schalk, und war er bisher Probst gewesen. Er ward ordentlich von

demLaviere! erwehlt, und von demErtz-Bischofe Gérard zuBremen

bestätiget. Er lebte aber glcichfals nur eine kurtzeZeit, etwa zwey

^ahr. x) Man findet von diesemallen zuRaceburg weiter keineNach-

Vrerree Buch. & VIC*f'
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richt, als daß ihre Leich-Steine da liegen , auf welchen zu lesen: Hin«
ricus Epifcopus quartus, Lambertus, quintus Epifcopus, Gottfchal-
cus fextus Epifcopus. Petrus Epifcopus feptimus. Woraus zu er¬
kennen, wie wenig man damahls noch auf prächtige Grabschristen ge¬
geben. Als aber die Gelehrten anfingcn sich in den Römischen Al-
terthümern umzusehen, und gewahr wurden, daß diesesVolck damit
vielen Pracht getrieben: so wolte man es ihm auch hierin nachthun;
wiewohl die Scharfsinnigkeit nicht allcmahl dabey war, welche dieRö¬
mer darin gezeiget.

3. Zu dieserZeit wurden die Antonius-Brüder allenthalben
bekannt; indem es ein Bettel-Orden war, der das gantzeLand durch-
sirich. Sie pflegten ihre Almosen mit diesenWorten zubitten: „Be¬
druckt dearmen Brödcr, und vergetetTonniesFercken vck nich.„ Da
empfingen sie reichlich an Korn, wovon sie das mit herum laufende
Ferkel mästeten, bis ihre Brüderschaft was rechts daran zu fressenhat¬
te, darauf sogleich ein mageres wieder bei) der Hand war. y) Sie
führten dabey ein säuischLeben, hatten eineGlocke in Händen, wie die
Stummen; daher das Sprich-Wort gekommen: Mit der Sau-
Rlock läuten; als welches man von unflätiger Aufführung gebrau¬
chet.

Man findet ihre Spuhren noch unweit Eönnies-Hof oder
Tcmzin in den Kirchen zuBrühl und Sültcn, als woselbst sie,über
den Altären, den Heiligen Antonium mit einer Sau-Glock, und ei¬
nem Ferckel, so unter seinemMantel hervor gucket, zuihrem Andencken
setzenlassen, wovon wir schon im dritten Buch etwas erwehnct.

Endlich mag man auch glauben, daß um dieseZeit die alten
Heyden , welche noch in ihrem Eigensinn bisher verharret, durch die
Sorgfalt desGvttsfürchtigen Fürsten Johannis, bekehret, oder doch
mit der Zeit abgestorben, oder auch, von aller christlichen Gefelfchaft
weg, und in dieWälder gegangen. Zumahlen sichnoch jetzo daselbst
Leute finden lassen, welche allem Ansehen nach, ein Überbleibsel von
ihnen sind. Wir nennen sieTartarn; weil nicht lange nach dieser
Zeit die Tartarn in Deutschland eingefallen, somit diesenLeuten ei¬
nerlei) Sprache und Sitten gehabt. Die Franhosen nennen sicBo¬
hemiens; weil vondenwenden inBöhmen ebendergleichenRest



I ■■HwIIIIbct

Ao.T229. MecklenburgsEinnchtung. r2z
udrig gedheden. Sie haden ihrc cigene Sprache; wicwohl sicauch
dcurjch konnen. JhreGesichts-Farbe ist draunlich, ihre Hare kohl-
jchwarh. (L>ic I<bcn von Nauden/ Bettcln tiub Wadrsngen, wollen
)ich»u keinerArbeit dequemen. Doch sind ihrer noch fthr wenia,ui!d
Leden sich nile lurChristen aus.

u) reKeScbu/tzadHedcrichsBischofl.Hlstorie inGcrdesSaml.

p. 413. w) Frider. Thomas in Anal.Gufhov. Per.II. §.z.P44.
'Gufl. Tbielcns funfhundertjahrigesAlter p. 24. cdir. 1726. x)
Krantz. Metrcp. L. VII. C. 4^. Hiftor. Archi-Epifc. Brcmens.
Num. XXIX. de Gerardo Centuriat. Magdeburg. Cent. XIII.

C. X. coi. 1097. Joh. Hiibner Tom. VIII. p. 1134. y) Mkh.
Cordejii Chron. Parchim. C. III. pag. iz. edit. 1670.

Des BischossBrunwardBullavon 1229.
darin cr dieDom-Kirche zuGrrjtrow destatiget.

Innominetan6le&individueTrinitatis.EgoBrunwardusZwe-
rinenlis EcclefieEpifcopus, omnibusChriiti fidelibus in perpetu¬

um. LIt ea,que nofltis temporibus fuerint inftituta, pofleritati no¬

lite fiant certa & permaneant inconvulia, literarum memorie com¬

mendamus. Inde eft, quod omnibus Chrifli fidelibus in notitiam

venire volumus, quodDominus Hernicus dcRoztock, filiusi?#mw-

ni, Domini Magnopo/enjis, timorem pre oculis habensdivini nomi¬

nis & amorem, habito conlilio & confenfu noftro, & de bonavo¬

luntate Patris fui, nec non filiorum iuorum Johannis, Nicolai, Hen-

rici &i Prebizlavi, pro falute omnium eorum, ad honorem omnipo¬

tentis Dei & beatisfimeVirginis Mat ie, matris ejus,ianftique Johan-

nis Evangelifle atque beateCecilie virginis, Ecclcfiam convcntua-

lemCanonicorum, in loco qui Guflrowe dicitur, ordinavit, cui ec-

clcfie de propria fua hereditate ad prehendasCanonicorum ibidem

Deo fervientium, hec bona& hasvillas cum omni jure & omni uti¬

litate, cum parochia attinente, libere asfignavit villamGutowe cura

tota diflerminatione fua, villamEelkowe, cum tota dillerminatione

fua; villam Genzowe cum tota diflerminatione fua; & quatuor

manfos in Sucowe, infuper ad altare fpeciale ufui eorundem Cano-

Q ^
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ricorum, ad quod uno die Mi fla de fanda Maria, fequentique die
rniifa pro defundis celebrabitur. Hos redditus libere, cum omni
jure fuo & omni utilitate deputavit, in villa Camyn quatuor manfos,
in villaCarowe decimam quatuor mantorum, quos ibidem fub no¬
mine allodii habuit, collocatos ita tamen, fi allodium tranfumtum
fuerit, ita, quod aliqui coloni particulariter colant agrosejusdem ec-
clefie, tamen fupra dida decimaconfervetur. Dedit etiam ejusdem
ecclefie Canonicis, fecundum honeitam confvetudinem aliarum ec-
clefiarum, liberam eledionem in quemlibet Canonicum eligendum;
qui omnia hec & alia, que fuo infcribi fecit privilegio Ecclefie me¬
morate banno notho confirmari devote ac humiliter poffulavit, &
poff modum ipjius heredes idem bona fide fieri petiverunt. Nos
vero devotionem tuam ac tuorum coniiderantes, defiderio ipiorum
grato accurrentes affenfu, ficut jufte & rationabiliter petiverunt,
fic nosde fufeepto minifterio bona fupra feripta cum redditibus eo¬
rum, & alia, que adhuc per devotionem fidelium accrefcere pote¬
runt, & omnia jura Ecclefie, ficut tradiderunt Ecclefie tepe dide,
banno noftro, jure Canonico,audoritate omnipotentis Dei, & bea¬
torum Apoffolorum Petri & Pauli, irrefiagabiliter confirmamus.
Si quis vero hanc nothe confirmationis paginam, aufu nefario, prc-
fumferit violare, anathema fit, & omnium Sanctorum incurrat im¬
precationem, &, niti condigne fatisfecerit, divinam nunquam effu¬
giat ultionem. Teffes hi aderant Clerici, Godefridus, Thiodericus,
Bertoldus, Johannes,ejusdemEcclefie Canonici & Latet Johannesde
Snakenborg, Henricus Gamba, Jordanus. HernicusGrubow,Bar-
toldus, Bertrammus deRozftock advocatus,Wilhelmus deKrupelin,
Lippoldus, Bruno cognatusnofter, Bernhardus deWienthorp, Hen¬
ricus Jefevitz, & alii quam plures. Ada funt hec anno gratic M.
CC. XXIX. Datum Guffrowe per manusPetri Cappellani, quin¬
to Kalendarum Maji. *

* ex Gufiav. Thielen 500. jahrigen Alter der Dom-Kirche zu Gu-
sirow/ Beylage C.

Das
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Das xvii. Lap.
Ruhe-StandbringtmildeStiftungen.

§. u Die Dänen verlieren Denimin.
2. Der Fürst Otto Pucr von Lüneburg und des Königs

vonDänemarck drey Sohne werden befreyer.

z. Von Broda, Doberan, Rühn, Lampen.

isher war noch cinc dänische Besatzung inDcmmin gewesen;t aberdadiePommernsahen,daßmanallenthalben,auchso
gar zu Danyig, das dänische Joch abgeworfen: sowoltcn

sie es gleichfals nicht langer tragen, Rranyius sagt: z)

daß siezu solchemEntschlußA0.1230. gekommen, dem Latomus und

Stevcr folgen, a) aber der Archivarius Gchriltz setzetbei) seinem

Manirscripr von Laromo das Jahr 1229. ohnezweifelhat er solches

aus demBriefe desHeryogs von Pommern an dieFürsten in Me¬

cklenburg ersehen. Denn jene schriebenan diese, und baten, ihnen

in ihrem Vorhaben Beystand zu leisten, ivelches sie auch thaten, da

sie denn die dänische Besatzung aus Demmin heraus jugen, womit

also das gantzeWenden-Land den Danen wieder entrissenward;

nur allein die Insul Rügen ausgenommen; indem der Fürst Iari-

mav daselbst noch unter dänischer
Bohtmäßigkeit blieb, wozu ihn die

nahe Bluts-Freundschaft mit dem Könige vermogte. Zudem so lag

er voran, daher ihn die Dänen, wenn siesichwieder verhehlet, zuerst

würden vorgenommen haben: Von den Pommern hatte er, aufsol-

chemFall, keineHülfe zu erwarten gehabt, weil schonseit so. Jahren

einegrosseVerbitterung zwischenbeyden war. Wir wenden uns aber

nun wieder nach Schwerin, und sehen,wie es mit denendaselbstan-

noch sitzendendreyen Söhnen desKönigs Waldemar, uyd dem Für¬

sten Orco von Lüneburg endlich abgelausen.

2. Als der König mit seinemSchreiben an denGraven Gun-

celin ll. nichts ausgerichtet: so steckteer sich hinter den Pabst Gre-

vorius IX, welcher ihm Promotoriales an des Graven Hinncy

Witwe und den Graven Guncelin in. mhcilte. Wie aber auchdiese
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nichts verfangen wollen: so muste der König dem Graven Adolph
IV. von Holstein nur gute Worte geben, daß er sich ins Mittel schlü¬
ge, da denn Ao. i2ZO. eine Zusammenkunft angesetzet, und alles ver¬
glichen ward. Der Fürst Orco muste schweren, daß er demGraven
von Schwerin alle Lande und Leute, welche desGraven Groß-Vatcr
von dem Hertzoge Hinrich, dem Löwen, im Lü.'icburgischcn, zu
Lehn empfangen, wieder verleihen, sich der Bündnis, mit dem Könige
Waldemar wieder den Graven, entsagen, und alles, was bisher vor-
gegangen, in ewige Vergessenheit stellen, auch weder an demGraven,
noch an den ©einigen, jemahls rächen wolle. Der König aber mu¬
ste für feine drei) Söhne zwey raufend Marcklshtiges Silber ent¬
richten, sich der Foderung, welche er noch wegen des Braut-Schatzes
hatte, und wofür, vbgedachler masten, die halbe Gravschast Schwer
rin versetzetwar, sich gäntzlich begeben, und dabey verheissen, fals des
Königs unehlicher Sohn, Nicolaus von Halland, damit nicht fried¬
lich wäre, daß er ihm, wieder denGraven Guucelm, keinenBeystand
leisten wolte.

Dieses alles muste der Fürst, vermittelst einesEydes, verspre¬
chen ju befördern; solchergestalt, daß er zugleich übernahm demGra¬
ven sowohl seinePfand-Verschreibung an den König über gedachten
Braut-Schatz wieder anzuhändigen, als auch den Verzichts-Brief,
welchen derKönig dieserwegenauszustellen versprach, dem Graven ein-
ruliefern. Da der Grav hiemit nun zur Ruhe gekommen war: so
vermahlte er sichmit des Fürsten Hinrich von Wcrlc (Borvinll.)
Tochter, wie schon droben gesagt, und hielte darauf sehr vertrauliche
Freundschaft mit ihrem Bruder Johann; nachdem er sich mit dem¬
selben vorher, wegen einiger Grentz-Jrrungen, verglichen hatte, wie
solches alles Lhemniy aus dem Archiv beschrieben, b) welcher auch
meldet, daß derBischofGodscdalk zuRacebnrg nun das Closter El¬
dena angelegt. Es ist dasselbenicht zu verwechseln mir dem Closter
diesesRahmens bey Greifswald, sovor Alters coenobiumlhI6enlr:
geheissen,wie Balthasar in der Vorrede zuV. Eichstädts Epitome
berichtet, welches vormahls ein berühmtes Abt-Closter war, dessenEin¬
künfte, nach der Reformation der Universitär zu Greifswald bey-
gelegel worden. Daö Stift Racrhur§ war damahls in einenGrentz-

Streit
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Streit mit der Stadt Lübeck gerahten. Es ward aber derselbeza
Raceburg , um Michaelis verglichen ; die Urkunde ist davon in
Schröders Papist. Mccklcnb. siehebet an: Advocatus Confilium
& Burgenies Lubicenfes, und schliessetmit vielenZeugen, unter wel¬
chen alle damahlige Dom-Herren zu Raceburg angeführet werden.
Woraus man flehet, daß diesesStift gehabt einen Bischof, einen

Probst, einen Prior, einen Lustos, siebenPriester, vier Diáconos

rmd fünf Gubdiaconos, in allen 20. Personen. Der Probst hieß

pcerus, welcher nach Godeschalci Tode wieder Bischof ward, so

mit Ausgange diesesJahres sollgeschehenseyn,derAo. 1236. von dem

Kaisscr Friderico Barbarossa zuHagenow im Elsas, Regalem in-

veftituram tcmporalium bonorum, d.i. dieReichs-FürstlicheBeleh¬

nung über des Stifts weltliche Güter empfing, wovon das Diploma

gleichfals beym Schröder zu lesen.

z. Daß damahls unsre Mecklenburgische Fürsten bereits

müsseneinen Ancheil am Closter Broda gehabt haben, erhellet dar¬

aus, weil NiclorlV. desselbigenRechte und Freyheiten, sowohl, als

wie desClosters zu Gonncn-Lamp, zudieserZeit bestätiget, c) Ver-

muthlich sind sie dazu gekommen, wegen derBechülfe, die sie im vo«

rigen Zahr den Pommern geleistet, um die Danen aus Demmin zu

vertreiben. So findet man auch, daß dieser Herr von werle Ao.

1231. solchemCloster etliche Güter geschencket.d) :

Sonst ist dieser Zeit nicht vieles vorgcfallen; indem das Land

in Ruhe war. Der Ruh-Stand aber gibt fette Lander und magre

Geschicht-Bücher. Die Geistlichen hatten sich solcherRuhe insonder-

heit mit zu erfreuen.
Denn so erzeigte sich nun der Fürst Johannes sehr liebreich

gegen Doberan, indem er nicht allein dessenGnrcc und bisherige

Rechce bestätigte, (dergleichen auchpttclor und Hinrich thaten) son¬

dern er schenckkezt'glcich dem Closter eine Bibel, die er mit eigener

Hand geschrieben, desgleichen einen Lr^stallincn-Rclch, und den

halben HofRedentim sammt der Fischerey daselbst,e) welchesge¬

wiß keinegeringe Freigebigkeit, und war nur zu bedauren, daß solche

an unnützeLeute gewandt ward. Hätte man einZucht-oder 2bm)sen-

. X-

■i '
j

Jy -i;|



Ao.1233*128 Lib. IV. Cap.XVII.
Hauß dafür angelegt; hätte man die Kinder der verwilderten wen¬
den da hinein gethan ; hatte man die faulen Mönche dazuangchalten,
daß sie selbige im Christenthum unterwiesen, (wie man cs zuRostock
mit den Kindern der Tartarn, zu unsrer Zeit, gemacht,) das würde
mehr Ruhen im Christenthum und für das Land geschaffct haben, als
welcher nachher noch immer mit diesem Ungeziefer gcplaget worden.
Doch kam cs nun auch zu Doberan so weit, daß daselbst nicht allein
Mönche im Kloster sungen, sondern ebenfals der öffentliche Gottes-
Dienst in der Kirchen konte gehalten werden. Denn es war endlich
einmahl dieses prächtige Gebäude volführet, deßwcgen der Bischof
Brunrvard solches Ao. 1232. einweyhete, daraus er den zten Ocro-
bcr alle des Klosters Freyhciten und Güter, welche die Herren von
Mecklenburg ihm verliehen, und insonderheit etliche, den Bischöfen
sonst zukommende Zchcndcn, von unterschiedlichen Dörfern bcsta-
tigce. f)

Als auch die Fürsten ihrAntheil, welches sie noch an Büyow
hatten, dem Bischöfe schenckten, so verlegte er Ao. 1233. das Bcne-
dicriner-Llostcr, welches sein Vorfahr Berns zu Büyow gestiftet
hatte, nach Rühn, ein viertel Weges von dieserStadt, welches der
krh-Bischof zu Bremen, Gerhard bestätigte, wie der Archivarius
Schultz bezeuget,g) woraus man sichet, daß dieserErtz-Bischof das
Recht seinerVorfahren, bei>erfolgtem Ruhestand, nach Austreibung

der Danen, wieder erhalten.
Es ist diesesCloster, zur Zeit der Reformation ein Adelichcr

Convent geblieben, und ist noch jetzo in gutem Stande, hat auch öf¬
ters die Ehre gehabt, daß Fürstliche Regenrinnen demselben vorge¬

standen.
Wie sich alles damahls hier und in der Nachbarschaft an

Einwohnern gemehret, erkennet man daraus, weil der Abc zu Elde¬

na in Pommern nun eine neue Stadt anlegte, die er Gripswolde
nannte, welche ihm aber bald zu Kopf wuchs, daher er sie dem Her-
hogeBarnim, sechzehn Jahr nach der Erbauung schenckte, wie Va¬

lent. von Eichstädt bezeuget, h)
UnserFürstNicldt gabdamahlsdemClosterLampen. Li-

.. stercicn-



stercicnscr Ordens, fünfzig Hufen, sammt demSee Loye, mir Wie¬
se», Wäldern, Brüche» (ufuagiis) Weide» im Busch und auf der
Ebene, Mühlen und Fischereyen, sammt allem Recht und Frcyhciten,
so wie die Doberamschen ihre Güter befassen,worin zugleich seine
Brüder mit willigten. Es geschähesolches zu Güstrow den 14teit
Dccember, wie bcygehcnde Urkunde zeiget, darin zugleich des Ixay-
ftrs und derIndiction gedacht wird.

Der Fürst Johannes aber, gab diesemClostcr das Dorf
Vlakersdorff. Es geschähesolchesmit Bewilligung seinesBruders
Pribislav. Die Urkunde darüber, ward auf demSchloßIlow ge-
ftrtiget, woselbst damahls Pribislav vielcicht seinenAufenthalt ge¬
habt. Laromlls bringt dieses ins 12z isteJahr, meldet auch dabey,

daß derFürstIohannes Ao. 1232. dem Stift Schwerin zchnHufeir

verehret, Schcdius aber, dem Srcvcr folget, l) fetzetsolchesnoch

zwei) Jahr weiter hinaus. Lhemnig muß die Urkunde davon nicht

gefunden haben, weil er nichts davon gedencket,oder hat auch gemei-

net, daß es nicht nöthig thate sie anzuführen, weil das Closter, Lam¬

pen, zu Pommern gehöre.

z) L. VII. Vand. C. 9. a) in Chron. Meklenb. p. 41. b)
SchwerinscheGraven-Historic apudGcrdcspag. ro6. Epitome

Gencalo-Chron. in JohanneII. c) Richter in programm.de

Ao. 1738-p. 4. d) Vcrbcss Kliiv. P.I. p.275. e) Chemnitz.

Epitome MSC. in JohanneII. & Nicolao V. f) Chemnitz &

Schultz exArchivo apudGcdes p. 412. in nott. g) apudGcr-

des1.c. h) in Chron. Pomer.MSC. in vita Barnim.I. i) Ste¬

uer I. c. p. 48. 68-

DesFürstenNiciotiv. Urkundevon1233*
DEN er demCloster Lampen das Guth Ba;c schencket.

InnominePanLkac&individuaeTrinitatis.EgoNico/ausDotmnus
deRofiok, omnibus in perpetuum. Cum omnespeccaverim .

fecundum Apoftolum, & egeamus gratia De., fummop ere nobis

Viertes Buch. ^
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vigilandum, illum horrendum diem mcsfionis extrema:, iempcr mi-
fcticordix operibus, maxime vero ad domefticos fidei praevenire;
iane nos, qui plus dc dono Dei dignofcimur in pix lenti prx exteris
posfidere, in multis fxpius offendentes, valde nobis timendum eft,
nifi ea, qux de luo accepimus,cum miniftris fuis, qui omnia poftpo-
nentes & de fidelium eleemofinis humiliter vivere cupientes, par¬
tiamur, tunc inde gravius judicari. Unde, fi non omnia, qux ha¬
bemus, erogare posfimus, fialtem aliqua minuta in gazophilacium
Domini jaciamus. Notum fit igitur omnibus, tam prxfentibus,
quam futuris, quod nos,pro falute noftra nec non antecessorumno¬
erorum venerabilibus fratribus ecclcfix Campenjis,Ciftercienfis or¬
dinis, quinquaginta manfos, cum ifagno Cotze, ab omni onere po-
teffatis fecularis exemptos, cum pratis, nemoribus, ufuagiis, pafcuis
in bufeo & plano, aquis, aquarum decurfibus,molendinis & pifcatio-
nibus, in viis & femitis & omnibus aliis libertatibus & immunitati¬
bus fuis, fecundum privilegia Doberanenfis ecclefix, accedente ni¬
mirum affipulatione fratrum noftrorum, ohannis videlicet & Ren-
rici ac Pribizlavi , contulimus perpetuo posfidendos. Ut autem
hxc noffra donatio, per fucceffura temporum momenta, firma per¬
maneat & inconcussa, hanc paginam inde confcriptam figilli noftri
appenfione ac teftium inferiptione, duximus roborandam. Teftes
hii funt Godofredus Abbas, Hcinricus Cantor Doberanenfis, Thide-
ricus, Helias, Erkenfridus, Reinerus, Canonici deGuftrowe, Hein-
ricusGamba, Conradus Dapifer, Heinricus Grabo, Bartholdus, Jo-
hannesdeCrupelin, milites deGutztrowe. Gangerus& Johannes
frater fuus, Robertus de Bratim, Hcinricus Vargartzt, Gerhardus
Scoko, Advocatus deRobele, & alii quam plures. A da funt hxc
anno gratix M. CC. XXXIII. 19. Kalend. Jan. indid. VI. regnante
Friderico gloriofo Romanorum imperatore. Datum Gutztrowe
per manum Conradi Scriptoris. *

* exDn. deLudetoig Reliqu.MSCc. Tom. VIII. p. 317.fi].
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Vierer Landes- HerrenWapen.
§. r. Das Land wird in vicrThcilc geseyer.
2. Johannis wapen.
z. kAiclotsWapen.
4. Hinrichs wapen.
5. Pribislavs wapen. woher derArm mit demRinge
im FürstlichenWapen ?

6. Von demTirul Dominlis.

^M^a es nun den Herren Brüdern nicht länger gefiel/ in halb ge«

LATj theilter und halb gemeinschaftlicherRegierung zu stehen,als
woraus nur allerlei) Irrungen sich hervor zu thun pflegen;

zudem der jüngsteBruder Pribislav von besondermGemühte

war: sowurden sie schlüßig, einem jeden sein eigenAntheil am Lande

züzubilligen. Da denn zwar Johannes, Mecklenburg, und Oriclor,

wenden behielte; Hinricb aber bekam Rostock, mit dem angrcn-

tzendenLande, und pribislav, einen Strich zwischenMecklenburg

und Wenden, wo Sternberg, parchim und Richenberg anzutres-

fen, b) das letzte darunter nennt Laudenberg k4onrem clivitem. c)

Es war aber Richcnberg einSchloß, woselbst dieserFürst seinHof-

Lager aufschlug, weil das Herren-Hauß zuSternberg, wozu man ei¬

nen Platz daselbst liegen lasten, noch nicht aufgeführet war, auch

niemahls fertig geworden. Sonst ist hier noch zu mercken, daß ge¬

dachtes Scernbcrg angeleget worden, wo vormahls das Rytin der

wenden war, bestenim vorhergehenden Iahrh. gedacht wird; dem

Die Delicschcn einen neuen Nahmen gegeben, weil der vorige m un«

fern Ohren eckelhastklinget. Richenbcrg aber, lag zwei) Meilen

von Sternbrrg, nach demSchweriirschen See hin.

Es ist davon noch jetzoein altes Mauer-Werck zu finden, und

gehöret der Ort den Bülowen von Lriyow, welche daselbst eine

Mühle haben, so dieRichcnbergcr
genannt wird.

N - Es
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Es sind einige der Meinung/ nie hätte dieseTheilung Gelegen¬

heit zu den vier Feldern im Mecklenburgischen Wapen-Gchild
gegeben. Aber cs hnt keinen Grund. Denn man wüste damahlß
noch nicht bey uns von gcchcilren Schilden; sondern einseder Herr
führte sein eigen Wapen in seinem Siegel / wie die bezeugen,welche
ihre alte Siegel, sowohl vor, als nach dieser Zeit, an den, noch vor¬
handenen Urkunden, gesehen. Wir wollen eins nach dem andern an¬
führen.

2. Johannes, insgemein Thcologns genannt, führte an¬
fänglich ein ganh besonderes wapen , wie Laromus berichtet, der
zwar eine Abzeichnung davon bey seinemLhronico gegeben, aber cs
ist solchenicht mehr darin vorhanden, auch in dem nicht, so das Ar¬
chiv verwahret. Er meinet, daß entweder derpabst zu Rom, oder
die Parrfische Acadcmie, solchesunserm Fürsten gegeben, er habe
aber selbiges, weil cs mit denr angestammten Wapen nicht überein
gekommen, hernach wieder fahren lassen, und mit seinemBruder zu
Rostock denGreif gebraucht, wobei) er sich auf einen Fürstlichen
Gccrccarium, Nahmens Fabricius, beziehet, der diese Nachricht
verzeichnet. Aber der Archrvarins Schuly hat dabey auf latei¬
nisch geschrieben: „daß er nicht finde, wie das erste,von Laromo ge-
„dachte Wapen ausgcsehen. Das könne er aber, aus den vorgestm-
„d?nm alten Siegeln versichern, daß dieser Herr bisweilen einen
„Greif bisweilen einenOchsen Ropfmit Blumen bestreuet, (opire
„bovino flovibus intciTperfo) bißweilenaber einenSticr-Ropf(ca-
„pire tLurino) gebraucht, zwischenbestenHörnern eine Lilie zu sehen
„gewesen.,, Woher der Fürst auf die Blumen und insonderheit auf
die Lilie gekommen, wird man leichtlich finden, wenn man sichnur er¬
innert, daß er sehr lang in Franckrcich gewesen, und es damahls die
Seiten so mit sich gebracht, daß man aus der Könige Wapen etwas
angenommen.

z. Nicolaus oder kAiclot, wie man seinen Nahmen bey
Außwertigen findet, führte sowohl, als noch lange nachher die andern
Herren von wcrle, entweder einen schlechtenOchsemRopf, wie er
auf Radigasts Brust stehet, oder auch einen gekrönten Lüffels-
Kopf.

Lar».
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Laromus sagt: daß derselbenicht mit der Stirn Vorwerts,
pudern von der Seite gestanden. Aber Schuly wiederspricht ihm.
und versichert, daß der quer liegendeKopf niemahlen von den wcn-
dljcHcn Herren, die sichvon NOcrle geschrieben,sei)geführel worden.
Er könne auch nicht eigentlich sagen, wenn derselbeausgekommen?
Iarchow versichert, daß solchesvor demAnfänge des XVI.Iahch.
nicht geschebcn, cl) dem noch beyzufügen, daß in der Kirche zuSrern-
bcrg vor dem letztenBrande, drey alte Fürstliche wapen zu finden
waren, in welchen keine andere, als vor sichsehendeBüffels-Röpfe;
wovon der unterste die Zunge heraus steckte. Das eine Wapen war
sehr sauber in Hvltz, vom Bild-Hauer, an dem Chor gemacht, und
stand nicht ferne davon mit Mönchen-Schrift: Ao. MCCCCCVI11.
faftum eft(Ao. rsc-8. gemacht) die andern beiden waren gemahlet,
und zweyen daselbst begrabenen Fürsten nachgesitzet; davon wir un¬
ten hören werden.

Hier bemerckenwir nur, daß sie im übrigen alle drey quadri-

rcr und mit einem Hcry-Schildlcin versehenwaren, wie das jetzige

Hertzogliche Wapen. Der Arm mit dem Ringe führte
gleichfalls

schon, in allen dreycn, das um denselbenfliegende Tuch, wovon einw

ge meinen: daß es allererst im XVI. Iahch. durch Hertzog Albere

(?>üekrum) aufgekommen, als er desReichö-Vorschneider-Ampt er¬

langet, e) worin sie sich doch um so viel mehr irren, weil es mit die¬

sem Ampt niemahlen zum Stande gekommen, davon zu seinerZeit.

Es ist dieses ruicloes Geschlecht, nach 200. Jahren, in Ao. 1456.

ausgestorben.

4. Hinrich, auchBorvin III. genannt, führcte einen grossen

Greif, wie sein Siegel von Ao. 1252. bezeuget, so auf dem Raht-

.s)aust zuRostock, wie wir im ersten Buch gesagt; woselbstwir auch

aezeiget wie der Büffelo-oder Sricr-Ropf Ichon bey denWarinern

bekant gewesen, woraus aber kein bewehrtes Zeugnis herzunehmen,

daß das Fürstliche Geschlechtin Mecklenburg noch aus diesemVolck

herstammcn; doch aber ist wohl zu vermuhten, daß der^wendrscve

Dracd und dieserGreif einerlei) sei). Weil nun von Alters her »och

immer- etliche warinische Geschlechter in diesemLande anzutreffen

waren, welche vieleicht mehr Gefallen an ihrem deutschen, als an dun

3
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dazu gckonimencn Wendischen Panier hatten; so haben dicLandce-
Fürsten bald dieses bald jenes gebraucht, nachdem cs die Umstände
erfodert, worüber siebeyde in Ansehen geblieben. Das Geschlechtdie¬
sesFürsten starb schon im andern Gliede Ao. 1314. aus.

s. pribislav soll, nach Laronn Bericht, eine gekrönte na-
ckcre Jungfrau, mit fliegenden Haren, in rohrein Schilde, gcführct
haben, welchesWeibes-Bild er, als cincGöttin, gcehret, wobey La-
romltö sich auf Kirchberg 5) und R.rantzimn g) berufet. Einige
wollen diesenFürsten noch für einen halben Heyden halten, und sagen,
daß seitiWapcn der Göttin, Sive, Bild, gewesen,h) wofür esauchLa-
toinns halt. Nun ist zwar nicht ohne, daß seineGemühts Einrich¬
tung und die daraus folgende Sitten, noch viel wendisches an sich
gehabt; aber was die Meinung von dessenHeydenthum betrift, so
wird sie dadurch wicderlegt, daß er vor 2 Jahren Nackersdorf, an
das Clostcr Sonnen-Larnpzn schencken,seinemBruder Johann be¬
williget, und ist dieseMeinung wohl daher gekommen; weil er mit
dem Schwerinschcn Bischöfe so gar zerfallen, daß er auch darüber
endlich aus dem Lande gegangen, darauf sein Sohn Ao. 13 iy. ohne
männliche Erben verstorben. Wornächst dieGeistlichen, als allein da-
mahls Gelehrte, nicht gcwust, was sie ihm alles zur Schmach naeh-
schrriben wollen. Bwantzius dagegen halt es für einMarren-Bild,
doch ist auch diesesnicht glaublich, denn wenn er ein sogrosserVereh¬
rer dieser heiligen Jungfrau gewesen wäre, so würde er nach damah-
ligem Brauch, wohl irgend etwas zu ihren Ehren gestiftet haben. Aber
es ist davon nichts zu finden; er wird also wohl von Maria so wenig
als von Siva was sonderlichesgemacht haben. Der Archivará
Schultz hat in seinemLacomo bemerket, daß von solchen: nackcten
Weibes-Bilde kein Siegel vorhanden. Dagegen habe er eines ge¬
funden, worin ein tvchsen-Ropf (capuc bovinum) welcher einen
Ring mit einem Edelstein zwischenden Hörnern gehabt; wie auch
«in anders, darin einePerson auf eincin Thron sitzend. Es habeaber
das Alterthum dieselbeschonso unkennbar gemacht, daß er nicht sagen
könne, ob es eine männliche oder weibliche Gestalt scyn solle, sovieler
aber aus der Kleidung schliessellkönne, seoes keine weibliche.

Ver-
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Vcrmuthlich ist aus diesemWapen der Ztm, welcher dm

Ring mit dem Edelstein führet, wovon sovielFragens, ob er dieGrav-
Ichaft Schwerin, oder die Herschaft Scargnrd vorstcllen soll? i) da
doch wohl keines von bcyden ist. Denn das Schwcrmsche ist ge¬
wiß vormahls ein gantz anders gewesen. Wegen Srargacd haden
die Fürsten niemahlen ein besonderes Wapen gesühret. Meiner Dei¬
nung nach hat derjenige, welcher mit demAusgange desXV. Iahrh.
ausFürstlichem Befehl, ein vierfaches Wapen mit Figuren bekleiden
sollen, zuvor alle alte Siegel nachgesehen,da er nun auch dieses, des
Pribislavs, gesunden, hat er nicht das gantzeBild desselben,als wel¬
ches ;u groß war, sondern nur einen Arm sammt demRinge daraus
genommen, als welche sichzu seinemVorhaben am bestengeschickt;

hat aber auch den Schild, so vormahls der andere im Fürstlichen

Wapen war, nicht weglassenwollen, sondern ihn zum Hcrtz-Schild-

lein von zwepen Feldern gemacht, die er ohne Zeichen gelassen, um
Schwerin und Stargard vorzustellen. Wenn diesesgeschehen? kan

man nicht eigentlich sagen.
Daß auf öffentlichen Monumenten solcherins gevierte ab-

gethcilter Schild, zusammt dem Hertz-Schildlein, schon sehr alt sey,

sähe man an den gewählten zu Scernberg, als welche bereits da ge¬

standen, wie das Pabsthum noch in vollem Schwange gewesen; indem

auch ein Behältnis von Reliquien und eine ewige Lanipe dabey an-

zntrcffcn waren. Vordem hatten die Landes-Hcrren nur ein einfa¬

chesWapen, bis sie darauf drey Wapen im Klee-Blad führten, wel¬

che denStier-Ropf, den Greis, und denSchild so nun in derMit¬

ten stehet, vorstelleten; wie noch anPecriThor zu Rostock zu sehen,

rmdIarchow bezeuget,dersolcheSiegel inHändengehabt,k)
Als die Städte anfingcn Wapen-Siegel zu gebrauchen, nah¬

men etliche aus demFürstlichen wapen dazu, was und wie esihnen

instand. .. .

Daher führet Güstrow einen Stier mit allen fernenGlied¬

massen. Ä .
parchim und Büyow einengangen Kopf.

Wismar und Scernberg einen halben.
Rostock
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Rostock DenGreif.
Wittenburg einen Drachen.
Neu-Brandenburg unD Fürstenberg denArm.

Schwerin aber führet noch den Hertzog Hinrich Leo von
Sachsen im Wapen; weil es demselben sein Stadt-Jucht zu dan-
cken hat. I)

eDieLcttd-Srändc führen drey Wapen im Klce-Blad, als
denBüffel, GreifundLlrm, weil sie in drcyen Creisen unterschieden.

Dos) kan man nicht sagen, daß eine jede Figur einen besonder«Lrciß
vorstellen solle. Es ist auch solchesSiegel noch sehr neu.

6. Ob nun zwar dieser Landes-Herrcn Vorfahren, bereits
vom Kay ser Fridcrichl. principes genannt, sie sichauch also geschrie¬
ben, wie ihre oben angeführte Urkunden bezeugen, und daher diejeni¬
gen irren, welche meinen: der Kay ser Larol IV. habe sie allererst zu
Fürsten gemacht: m) so beliebten sie doch das Wort Dominus, wo-
mit ihr Groß-Vater Lorvin, da er noch das gantzeLand allein halte,
ohnezweifel um der Deutschen willen, so diesesWorts gewohnt wa¬
ren, den Anfang gemacht. Was aber solches eigentlich sagen wolle,

und daß es das alte deutscheDomptsey? haben wir im ersten Buch
angezeiget. Es wird durch Herr übersehet, welches einige von Erbe

herleiten, aber wir haben schon vorher gezeiget,daß Erbe so viel heisie,

als was durcheinander liegt, und also Erben, die untereinander liegen¬

de Güter zu theilen haben.
'
Herr aber hat einen ganh andern Ur¬

sprung. Es hieß vor Alters Hire, und herschenhieß Hirschen, wie
man aus Lurhcrr erstenÜbersetzungdesneuenTestaments von 1522.
stehet,darin esRom. V. ult. Heist: „Gleichwie die Sünde hirschet hat zu
„dem Tod, also auch Hirschedie Gnade.,, Es hat das Wort seinen
Ursprung von hercr oder ehrcr, verfluchen; wovon der Griechen

Ufoi, facer, welchesheilig und verflucht Heist, nachdemetwas guten
oder bösenGöttern gewidmet ward, und wurden die Priester
(wie noch in Moscow) genannt, weil siemit den Opfern, aus wel¬
chen die Flüche lagen, umgingen, auch man sie brauchte die Uebelthä-

rer zu verfluchen, n)
Nachher hat man, an stat Hire, Hirelrg, und zusammen ge¬

zogen,
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zogen, Hillig oder Heilig gesagt, wie ÑUSdes lehten Graven zuWer¬
nigerode, Hinrichs, Grabschrift ñbzunehmen, worin es Heist: „da
„was de Hrre S"nt Erasmi viere,, d.i. da war Saucti Erasmi
heilige Fcyer. 0)

Die Römer brauchten an dessenStelle Dominus, welches
anfänglich soviel als Damnans war, deßwegensichdie ersten Kay-
sernicht wolten Domini heissenlassen. Domirmnus aber nahm die
Titul, Deels und Dominus an, gleich als könte er selig machen und
verdammen.

Die Deutsche,, haben von Alters her beyderley Wörter
Hire und Dompt gehabt. Das erste brauchten sievon den Geist¬

lichen, das andere von welrlichcn, beydevon denen, soDiener Got¬

tes, und daher, nach Maßgebung der Offenbahrung und natürlichen

Rechte, segnenund fluchen, loßsprechenund verdammen können; um

weßwillen auch beyde Geistliche und Weltliche zu dieserZeit Domini

genannt wurden.
Wovon endlich diesesder Schluß ist: daß Dominus , wenn

esvon einemLandes-Fürsten gebraucht wird, soviel Heist,als ein obri-

ster Richter, der loßsprechen und verdammen kan.

Die da meinen, als hatten unsereFürsten dis Wort gebraucht,

eine unumschranckteMacht, sosie erblich hätten, damit anzuzeigen,ir¬

ren sich sehr, indem sie niemahls derglcichen zu haben verlanget; als

womit sie nur die neuen Einwohner, so sie suchten herbcy zu locken,

würden zurück gewiesen haben. Denn die Deutschen, ob sie zwar

Herschaften vertragen können, haben sich doch nicmahlen dabey wol¬

len zu Knechten machen lassen.

b) Chemnitz in Epir. MSC. Schultz in der Historischen Vor¬

stell. apudGerdes p. 119. c) Chron. Roftoch. L.II. L.4. p.47.

cf. Hennings Tabb.Geneal. p.294. d) V ab. Klüv. p.ng. e)

Verb. Klüv, p. 119. f) Rcim-Chron. C. 129. g) Vandal.

L. VII. C. 42. h) L. II. Annal. C. ult. i) Frankenbergsf. a

Zech EuropäischerHerold pag.2^4. /oh. Syher. Germaniwut¬

scher Reichs-Staat cum notis Bilderbekii Tom. II. L. XI. §. 6«

Viertes 2Zuch. S p.157.
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p. is7> Verb. Kliiv. P.I. p. 117. Stever in prsefat.Chron.
Mekl. Ei. SchediusinExc.MSC. k) Verb. Klüv. p. ng. 1)
Heder. Chron. Sverin. ad ann. 1328. m) Errrop. Herold p.
2sz. n) Cornel.Nep. in Alcib. Cap. 4. Cad.RhodigimLedt.
Ant. L. XII. C. 12. o) Cbrißopb.Arnold. SächsischeWochen-
Götzen C. VIII. p. iO8-

Das xix. Lap.
DieStädtevermehrensich.

tz.i. VomThrrrnir zuwüryburg.
2. Malchow,

z. Swan.

Ao.
»2Zs.

iras dieser vier Herren Geschichte betrist, so findet man von
Vliclor IV. insonderheit/ daß er sich sehr angelegen seyn
lassen, sein zwar grosses, aber noch schlecht angebauetcs
wenden Land mit neuenEinwohnern zu besehen,womit

er es auch so weit brachte, daß er ihm damit die Einrichtung gab,
worin cs noch jetzo anzutreffen. Zu demEnde er auch hier im Lande
blieb, wie seineHerren Brüder Ao. 1255. zumThurnier nachwüry-

burg reiseten.
Es hat Rüxner von dieser halßbrechenden Lustbarkeit Nach¬

richt gegeben, darin er doch nicht gantz richtig ist. Denn so nennet er
russernFürsten Johann, einenHeryog von Mecklenburg, womit er
seine und dieseZeiten von einander nicht unterscheidet. Den Fürsten
Hmrich III. halt er für Johannis Vater, und nennet ihn Beur-
wein. Daher der Jrthum entstanden, als wenn Hinrich II. oder
wohl gar Hinrich I. 2Zorvin,mit ausdiesemThurnir gewesen. Aber
da Johannes derzeit schon40. Jahr alt war: so würde dessenVater
und Groß-Vater, wenn sie noch gelebehdasThurniren und Tanycn
wohl haben bleiben lassen, p)

Als dieseLustbarkeit gccndiget, und die Mecklenburgische Für-

Ke» Ruhm emgeleget: auch öeßwegen,mit ihren bey sichhabenden Ge-
mahlitp
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mahlinncn, unterschiedlicheEhren Tanye gehalten: so reifete darauf
der älteste/ Johannes, von da nach Hagenau im Elsas, zu dem
KayferFriderichll. der ihm alle seineGüter zuWasser undLandebe¬
stätigte, wie Lhemmtz bezeuget,q) Vicleicht hatte es beydemThur«

rnr Gelegenheit gegeben, von den Umständen, welche bißher Meck¬

lenburg mit den Dänen gehabt, in Gegenwart andererReichs-Für¬

sten,zu sprechen. Darauf diesedemUnsrigen angerathen, denReichs-

Schutz, welchen bereits desKäufers Groß-Vater unsers Fürsten Ael-

ter-Vater versprochen hatte, wieder crneuren zu lassen, denener auch

hierunter wohlbedächtlich gefolget. Wir wenden uns aber nun wie¬

der nachMecklenburg.

2. Hier wurden die Einwohner zu Malchow d. 2ten Mar¬

kst, auf ihr unterthänigsteö Bitten, mit dem Schwermschen Recht

belehnet, r) und die Stadt mit Gebäuden vermehret, s)

Es that solchesder Fürst Flieht, als zu dessenLanden dieser

Ort gehörte. Er schreibt sich in dem darüber ausgefertigten Dipló¬

mate: Nos Nicolaus, Dominus de Rozftok, welches bedencklich, zu¬

mahlen dies-rOrt seinemBruder Hinrich in der Theilung zugefallen

war, auch die Ausfertigung nicht etwa zu Rostock, sondern zuGü¬

strow geschähe. Es kan aber wohl seyn,daß hiemit deöVatersTi-

rul, der sich auchHerr von Rostock schrieb,eineZeitlang beibehalten

worden, welchen er doch nachmahlS in den Tmrl: Herr von werte

verändert.
Das Diploma ist in Hederichs Schwerin scher Throm'c

zu finden, und ist darin nichts merckwürdigcs,als das Schwerittsche

Recht, welches wir droben schonangcführet. Bei) demSchluß heis¬

set es: Regnante Gioì ioio Romanorum Imperatore Friderico, wor¬

aus zuersehen: daß dieserStifter der werlrschen Linie nicht Willens

gewesensey, sich dem Reich zu entziehen; und daß cs also ungegrün-

dct,wcnn andere von ihm und seinenBrüdern geschrieben,daß sieaus-

serGOtt und das Schwerdt, niemand über sicherkannt, t) womit sie

zwar das Herzogliche Harrst Mecklenburg gedcncken zu erheben,

aber in derThat erniedrigen sie es. Denn wie es uns Menschenüber¬

haupt zu keinem Ruhm gedeien kan, daß unser Stamm-Vater Dai

S 2 Eben-
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Ebenbild GOttcs vcrlohren, also würde cs auch dem Heryogl. Hau¬
se keine Ehre bringen können, wenn ihre Vorfahren eine Göttliche
Macht gehabt und dieselbe verruchloset, zu geschweigen: daß solche
Schmeichler würcklich das Hertzogliche Haus verkleinern, indem sie
seinenRcichs-Fürstcn-Stand dadurch verjungern, da doch, wie aus
obigen erhellet, die Mecklenburgische Herren schonseit LaroliM.
Zeiten, mit demReich in Verknüpfung gestanden.

Was sonst Malchow anlangct: so haben wir von dem vor-
mahligen Schloß, bereits droben etwas angeführet. Die Stadt selbst
hat keineMauren, braucht sie auch nicht; indem sie allenthalben mit
Wasser umgeben, welches an etlichen Orten 40. Fuß tief ist, daher
die Brücke, so vormahls da hinan ging, aber von den Schweden, da
sie Ao. 167s. aus der Marck heraus geschlagenworden, zcrstöhret ist,
mühsam zu unterhalten war. Das Closter, so jetzodaselbst, ist an¬
fänglich Ao. 1232. zuRöbel gestiftet. Da cs vomPabstGrcgorio
mit einer Closter-Ordnung versehen, darin enthalten: daß die Jung¬
fern soltcn Maria Magdalena Schwestern, Augustmi Ordens
seyn, welches der Pabst Nicolaus Ao. 1280. bestätiget, wie es nach
Malchow verleget worden, wie ich gewiß weiß. Es ist also irrig,
was Laromus schreibet, daß anfänglich zu Malchow, Dominica¬
ner gewöhnet, die sich aber darauf nach Röbel begeben; solchergestalt,
daß die Röbclsche Nonnen wieder nach Malchow gezogen, u)
Denn zuRöbel sind anfänglich 2.Llöstcr gewesen,das eine für Mön¬
che, das anderefür Nonnen, die aber daselbstsichnicht füglich erhal¬
ten können.

z. Zu dieser Zeit ward auch das Stadtlcin Schwaan zwi¬
schenRostock und Güstrow angeleget. Laromus meinet, daß, wie
Röbel von Robal, parchim von parcum, der wenden Götzen,
also Gwan von der Göttin Siva den Nahmen habe; man findet
auch Diplomara, darin dieser Ort Syr»an genannt wird, daher die¬
seMeinung schon sehr alt seyn muß. Weil aber doch die Gwa da-
mahls schon langst verstöhret war, als dieseStadt nicht ferne von dem
vormahligen werle angelegct ward: so haben andere gemcinet, daß
cs von denen daselbst auf der Warnow und in den schilfreichen Mo-
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rasten, sich aufhaltenden Schwanen also genant worden. Daher
es auch unter demNahmen Lygnca, beydenNcuerwvorkommt. Wir
haben davon schonein mehreres im ersten Buch / bey Anführung der
Göttin Sr've gesaget. jü l:0;

Es muß Schwaan schon eher bekant gewesenseyn, als die
TAerrstadr bey Rostock fertig geworden, weil darin die Strasse und
das Thor, so vormahls nach Schwaan geführet, den Nahmen von
ihm bekommen.

Man hat daselbstein berühmtes Marren-Bild gehabt, sonoch
jetzo zu Hohen-Sprcny vorhanden seynsoll, dahin vieleWalfahrten
geschahen. Wer daselbstHülfe suchte,der gab, nach demGewicht

seinesLeibes , an Wachs, Flachs, und andern nutzbaren Dingen, vor

dem Bilde einOpfer, welches halb derKirchen und halb demPriester

heim fiel.
Es findet sichauf dem Felde diesesStadtkerns eine schöneZie¬

gel-Erde, an einemOrte, dieHufe genannt; woselbstdiemeistenStei¬

ne gestrichen, daraus die prächtige Häuser zu Rostock erbauet wor¬

den. Es fehlte auch daselbstnicht an Holtz, solche-Ziegel zu brennen.

Denn eswar zwischenSchwaan und werle, wegen desfettenGrun¬

des, ein so dickerWald, daß nicht allein vormahls die wenden den¬

selben zu ihrer Zuflucht hatten, sondern die Fürsten pflegten sichauch

nachher öfters, wegen der herlichcn IaM, an diesemOrt, aufzuhal-

tcn. Weßhalben daselbst ein ansehnliches Herren-Hauß gcbauet

worden, auf welchem nun der Ampt-Mann wohnet. , -• /. •.

Da es also der Stadt an Ziegeln nicht gefehlet: soistste auch

mit einer Mauer umgeben worden. Weil aber mit der Zeit der

Wald, von dem vielen Brennen, dünne werden wollen, soist es em-

aestellet. Darauf die Rostocker selbst eine Ziegeley angcleget, die

Erde aber dazu dennoch von Schwaan gehohlet, und die warnow

hinab aufPrahmen gefahren. .

Das gedachte Hcrrcn-Hauß, ließ die Hertzogm Elisabeth,

Lertzoas Ulrich Gemahlin, weil es ihr zum Lerb-Gedmg vermacht

Ao icvr abbrechen,und zierlicherbauen,wiewoh. sie damit

Afertig ward. Darauf der Herhog CaU es völlig ausbauen dcß.
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Der einträgliche Ackerbau Mid die schöneFischerei auf der war-
now erhalt denOrt.

Das daselbst gebraute Bier wird von Laromo gcrühmet, es

wil aber jetzo vielen nicht mehr gefallen, weil sie den Hopfen zuvici

mit Post versetzensollen.
Die viele Feuers-Brünste haben das Städtlein sehr gering

gemacht; vordem Mir es solchergestaltangcbauet, daß auch ein Land-

Tag daselbst können gehalten werden.

p) Lato?}},ad ann. 7234. & ex co Steverin Chron. C. II. f 7. p.
40. q) Hederich in Chron. Svcrin. ad h. a. r) Ileder. 1.c.
adh. a. Latom. ad h. a. s) Cbemn.Epit. in Nicloto V. t) Mcfi-
phal de Confvct. ex S. & L. p. 188- farcirne im verbest.Kla¬
rer P.I. p. 80. Schultz apudGsrd. p. 119. u) Latom. 1.c.

Das xx. §ap.
Drey berühmteBischöfe.

$. 1. Conrad III. zu Lanrin.
2. Ludolph zu Raccburg.

z. Brunward zu Schwerin.

^amahls war zuLamin derBischofLonrad, welcher wohl der
erste seynwird, der mit Hindanfttzung des Gchwcrinschcn
Bischofs etwas zu Güstrow zu sagen gehabt. Er war, oh-
nezweifel zur Erkentlichkcit dieserVeränderung dem Capiteci

zu Güstrow so geneigt, daß er demselben das Archi-Diaconar im
Lande Bisdede schenckte,um von den Dom-Herren einen, nach des
Capirtele Gefallen, zum Archi-Diacono zu fetzen, w) gab ihnen
auch den Zehenden von sechzig Hufen, welche er ihnen in denDör¬
fern Gamin, deutschenBtttzin, Demen, Ganykow, wendischMer»
nik, Bistland und klemen Dallwitz anwieß, davon vierzig zu den
prübenden und zwanhig zum gemeinenNutzen der Kirchen selten an¬
gewandt werden, womit also dieserBischof zeigrte, daß er nicht weni-■ Zer
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S<t‘ als die Landes-Fürsten gewilliget scy, den geistlichenStiftungen
ttufzuhelferi.

Es haben die anderen Bischöfe, wie wir schondroben gesehen,
ein gleiches gethan, da sie die Zehendcir, so ihnen bey Aufrichtung
derBisthümer waren völlig zugebilliget worden, aus ihren Sprengcln,
bald an diesebald an jene Llöster und Dom-Lüpmel, eines theils ü-

berlüjUn.
Es war sonst dieserBisthof ein gebohrner Grav von Güg-

kow, welches noch jetzo ein Stabilem zwischenGreifswald und

Arrclam«
Zu seiner Zeit wurden die wenden in Hinter Pommer»»

mehr und mehr zumChristenthum gebracht, wiewohl siesichgar nicht

mit den Deutschen vertragen tonten; indem sie diese, als ihre Ver-

drcnger, ansahen, dcßwegen sie auch daselbstdie aufgebaute Clöster

zerstörten, und also die Müßiggänger zumLande hinaus haben wol-

ten. x) Nun waren solcherlei) Leute anfänglich in sehr guter Absicht

aufgekommen, weil sie dieJugend unterweisen solten, als wodurch das

Christenthum muß gepflantzet werden, worauf der Prediger Arbeit ist,

solchesmehr und mehr zu erwecken, und zumWachsthum zu bringen,

damit sieBaume der Gerechtigkeit erziehen. Wie könnensie aber et¬

was erziehen, wo noch nichts gepflantzet ist? Indessen war nun ein¬

mahl die Meinung eingerissen,daß ohne Mönche und Dom-Herren

kein Christenthum bestehen könte ; deßwegennicht allein dieserBischof

unfern Güstrowschen zu mchrcrern Unterhalt verhalf, sondern der

Hertzog Barnim I. in Pommern, welcher bey 60.Jahren regierte,

nahm sich auch insonderheit dieserLeute an, und schenckteihnen vieles,

so er ersparet hatte, brachte die Städte empor, und begabte die Clö¬

ster, dessenMildgcbigkei't sichauch insonderheit Dargnn zu erfreuen

hatte, x) Es ward nun zwar dadurch der Gottesdienst an einigenOr¬

ten befodert,aber esriß auchdarüber beydemgcmeinenMann
derWahn

ein , daß cs zumChristenthum genug sey,wenn nur dieGeistlichen (die

das Ampt des Geistes hatten) mit Beten und Singen, GOtt dieneten;

man gedachte aber nicht daran, daßalleChristen
sollengeistlicheWerch-

Stäten desH. Geistes ftyn,als welche dazu denGeistin derH. Tarife
empfan-
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empfangen, und im H. Abendmahl zu einem Geist sollen geträncket
werden, woraus denn nichts anders alsein sehr ruchloses Wesen, bey.
Lenen, die nicht Geistliche heissenwollen, entstehen konte.

Damahls ward das Closter Rcinfeld an dcrTrave gcbauet,

so jetzo zum Fürstenthum Ploen gehöret, und gab gedachter Hcryog
ans Pommern vieles dazu. Es ist auch wohl zuvermuhten, daß un¬

ser Fürst Johann seineMildgebigkeit für dasselbehabe spüren lassen,
denn wir werden unten finden, daß der Abc diesesClosters cbenfals
etwas in Mecklenburg gehabt, deswegen wir auch seinesUrsprungs

hier mit gedencken.
War aber der Lammschc Bischof mildgcbig gegen die Dom-

Herren zu Güstrow; so war es der Schwcrmsche nicht weniger

gegen die Nonnen zu Sonnen-Lainp, als welchen er alle seinege¬

henden schenckte, so er aus den Gütern haben solle, die das Llostcv

besaß. Es geschähesolcheszuWarm den sten Inmi. wie Chemnitz

bezeuget,T) denn diesenOrt hatte der Bischof nebstBüyow: Zumeh-

rerern Städten aber ist er nie gekommen, wiewohl auch Warm nur

ein geringer Flecken ist. Es wird grossen warm genannt, zumUn¬

terscheid
"des

Dorfs warm, so nicht ferne davon, am Wege nach

Wismar hin, lieget, und alten warm heisset, wovon wir im ersten

Buchgesaget, daß cs noch eineSpur von den uraltesren Einwohnern

diesesLandes, als welche wariner hiessen.

Es gab auch dieser Bischofgcdachten Nonnen, das gantze

l. DorfBobclm, wovon wir die Urkunde hier anführen wollen, weil

daraus erhellet, wie die wenden damahls gchauset.

2. So wohl gelitten aber die Bischöfe Conrad und Brun¬

ward bei) ihren Landes-Fürsten waren, so verhaßt war dagegen der

Ao. Bischof Ludolph zu Raccbnrg, welcher auf letztgedachtenPetrum

rrz6. Ao. i2Z6. gefolget.
Diesen fing der Hertzog Albrechr zu Sachscn-Lanenblwg

an,, zu beneiden, und insonderheit das Bischöfliche Hauß Verchow

anzusprechen.
Der Bischofwieleichtzuerachten,wolteesungern«fahren

lassen;Laerabersähe,LaßergegendemHrrtzogenichtsvermögt-:
l»
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so wotte er lieber Raccburg meiden, als verchow willig abtretttD
um nicht den Rühmen zu haben, als halte er etwas vom Stift ver¬
geben, und das wieder weltlich gemacht, was einmahl zur Erhal¬
tung des Gottesdienstes gewidmet war.

Er gingalsonachWismar, welchesmitzuseinemSpren¬
gel gehörte, und gericht daselbst in dieFreundschaft unser- Mecklen¬
burgischen Fürsten, Johann, der diesenrechtschaffenenMann sehr
wehrt hielte, und sich seinesRahts, in vielen Stücken, nützlich ge¬
brauchte. Ans dessenGutbefinden ward nun das Nonnen Closter
zu Rehn, so damahls, und noch 20. Jahr nachher, nur ein Dorf war,
den 26ten Deccmbcr ungelegt, um daran eine Schule, für das weib¬
licheGeschlecht,auch im Raceburgischcn Sprengel, zu haben. Der

Fürst schencktedazu denhalben HofRedenrin und dieFischerey da«

selbst, gab auch Ao. 1237. demCloster das Patronat über dieKirche

zu Rehn und zu Wcdwendorf, so jetzoWedendorf Heist.

Das Closter war nicht Benedictincr« (als andere gemeinet)
sondern Augustiner-Ordens, wie das Griftungs-Diploma in
Schröders Papisiifchcm Mecklenburg besaget, darin die Landes-

Fürsten Johannes, Nicolaus Hcnricus, Pribislaus nahmentlich

angeführet, und nobiles Domini deSlavia genannt werden, auch fin¬

den sich unter den Zeugen Detlevus Senior (Seigneur) de Gadebufs»

Gotfiid deBülow, GérardDapifcr (TrugS-Eß) Theodoricus de Bi-

bow, Ekhardus Gallus (Hahn) Borchard Lupus (Wolf) Alvericus

de Barnekowe, Lcn6rus de Pluskowe, Tctlevus de Parkcnthin,

Henricus Riebe und andereAdcliche. Darauf folgenvielePrediger,

welche derzeit hier herum wohneten. Grevcsmölcn wird darin noch

Gnevcomulnc und Damshagcn Thomashagen genannt. DaS

Closter selbstbetreffend, sowurden dieNonnen darin soeingeschranckt

gehalten, daß man es nicht anders als ein Gefängnis ansahe,auchal¬

so nannte, a)
Von dieseinBischöfe Ludolph erzehlet sonst Rranyrus b)

daß er einenRitter wieder gesund gemacht, da ihm cmSplitter vom

abgebrochenenPfeil im Haupte besteckengeblieben,und grosseSchmer-

Henverursachet.Er nennetdielenVerwundeten,
Hanwrchvon

^ Such. T
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Biyerow, dessenStamm-Guht nachher dieLübecker an sichgekauft

und noch jetzo besitzen. Eben dieserAranyius sagt auch/ daß/ wie

der Bischof Ludolph an einer hitzigen Kranckheit danieder gelegen,

seine beyde Vorfahren Evermod und Godschalk zu ihm gekom¬

men, welche ihm einen kühlen Trunck gereichet, wornach er grosseLin¬
derung verspüret. B.ranyius hält solches für ein göttliches wun-
dcrwcrck, die Lettturiett-Faj^er für einen teuflischen Betrug, c) an¬

dere für eineMünchs-Fabul, als wovon dieseZeiten sehr fruchtbar.

3. Nunmehro kam auch das Lebens-Ende desBischofs Brun-
ward heran. Hederich schreibt von ihm, daß er Ao. 1233. ein Ge¬
lübde gcthan, in Persien wieder die Heyden zu ziehen; da er denn,
nach Volbringung solcherReise gestorben. 6) Man findet dieseWor¬
te also in allen Manuskripten, wovon ich eins besitze, so schonAo.

1603. gefertiget, und noch ein anders, so mir aus dem Archiv mitge-
theilct. Es hat auch Gerdes selbige Worte also drucken lassen.
Aber es muß dennoch cin Jrthum hierunter stecken, weil der Bischof
Ao. 1237. noch hier im Lande gewesen, wie wir gesehen,und in Per¬
sien damahls keine Heyden mehr waren. Vieleicht hat Hederich
(in Person) geschrieben,woraus andere (in Persien)gemacht. Tenn
daß es damahls noch einige Heyden in Mecklenburg, besonders in
den Wäldern, gegeben; ist aus dem Privilegio der Stadt Parchim
abzunehmen; alt deren letzteBekehrung er wohl in Person kan gear¬
beitet haben, oder es soll auch (in Prcujssn) heissen. Denn damahls
nahm man die Preußischen Heyden mit aller Macht vor, sic zum Chri¬
stenthum zu bringen, und zu demEnde mit grosse» Krieges-Heercn zu
überziehen. Wie denn auch desfals der Pabst Grcgorius IX. Ao.
J234. eine eigene Creuy-Fahrk auefchrieb, e) dergleichen Züge man
damahls Passage hieß, und kan es scyn, daß Hederich gefunden, der
Bischof habe ein Gelübde gcthan, in pajprge wieder die Heyden zu
ziehen. Weil er aber solch unbekantes Wort für verschrieben gehal¬
ten , er selbst daraus Persien gemacht.

Doch dem seywir ihm wolle: der Bischofkam indeß unge¬
sund wieder zu Hause.

Kurtz vor seinem Ende, gab er noch den 27trn October den
Llojrcr-



aq.i2;7- MecklenburgsEinrichtung. 147
Lloster/Jungfern zuDobcrnn dieFreiheit,sichselbstihrenProbst
und Priorin zu crwehleu; verordnete auch, daß der Probst zugleich
Archi-Draconus ftyn, unddenBann überdieKirchenzuBülow,
Lomen, Rnchow, Below, westn, undwasdazugehöret,haben
folte. th Darauf legte er sich,und starb, nachdem er, von der Hinle¬
gung desStreits über seineWahl anzurechnen,bey 44. Jahr gesessen.

Rrantzius stimmt mit dieserRechnung überein, wiewohl er
seinenTod in das Jahr 1227. setzet. Aber es ist entweder von ihm,
oder auch von einem anderen ein (X)zuwenig geschrieben,g) Er hin¬

terließ einen grossenRuhm, und ist aus dem obigen abzunehmen, daß

er denselben verdienet. Wie denn überhaupt die Bischöfe in!der

Wenden-Land in dererstvielbesser,alsandere,beydenaltenChu-
sten waren. Denn diesehatten schonlangst ihrer Ampts-Pflicht ver¬

gessen,und nur darauf gedacht,wie sie ihr weltliches Ansehen vergros-

sern mögtcn.

Unsere Fürsten hielten ihn sehr wehrt, wie bereits aus dembey

.Ao. 1220.befindlichenDiplomare zuersehen,und nochweiter aus

dem, so hier folget, erhellet, als worin der Bischof bewilligte, daß der

Fürst Nicolaus dem Dom-Capircel zu Güstrow mögte Lüssow

schencken,um davon, nach dem Tode des damahligen Predigers da¬

selbst, eine neue prabcndc zu stiften.

Nach Absterbcn des Bischofs ward Ao. 1238. zur Wahl sei¬

nes Nachfolgers geschritten, da es abermahls viele Weitläustigkeit

gab. Denn die Dom-Herren, woltcn vermöge desVergleichs von

i lsz.freyeWahl haben; aber derGravGuncelinIli. von Schwe¬

rin woitc ihnen seinenVater-Bruder Frrderich, der bisher Probst

daselbst gewesenwar, und welchen die Landes-Fürstcn dazu verlang¬

ten, mit Gewalt aufdringen, kam deswegen mit gerüsteter Manschast

in die Stadt Schwerin, worüber alles in Schrecken gerieht. End¬

lich nahm sich der Ertz-Bischof zu Bremen, Gerhard dieserSache

an, und kam bei) solcherGelegenheit
wieder zu seinemalten Recht, daß

diesesStift, so gern unmittelbahr unter demPabst gestanden,nun die

Ober-Al'fstcht desBremischen Ery-Bischofes erkannte. Dieser

T 2
sandte,
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sandte,wie Hederich schreibet h) amoldum, Vicc-Dominum zuBre¬
men, die^Sache beyzulegen.

Es war aber Vtce-Dominus (Vitzthum) damahls ein Rastcn-
Voigr, welcher über die Brrchen-Gürcr gesttzetwar. Anfänglich
vcrordnetc solcheLeute der Bayscr selbst,und musten dieBurg-Gra-
vcn ihre, gleichwie die Vöigte der Oeconomorum, Beschützer stylt,
auch ihnen zur Herbeyschaffung der Kirchen Einnahme hülfliche Hand
leisten. I) Nachdem aber die Bischöfe mehr empor kamen, so verfuh¬
ren sie damit nach Belieben.

Dergleichen Mann sandte nun der Ertz-Bischof nach Schwe¬
rin, mit gemessenemVerhaltungs-Befehl. Dieser legte die Sache
also bey, daß der Grav, Friderich, Bischof blieb. Indessen verord-
nete er auch, daß hinführv die Landes-Fürsterr und der Grav das
Lapicrel, in dergleichen Fällen, nicht mehr mit unbilligem Anliegen
und Bitten, cs sey auf was Art es wolte, beunruhigen, oder demLa-
piroel m seiner Wahl hinderlich fallen, sondern dasselbeVielmehr
schützen, und den, vomLapicrcl erwehlten Bischof bestätigen sollen.
Es that darauf dieser neue Bischof dernErtz-Bischofe wieder den Ge¬
fallen, daß er die Satzungen der Schwcrinschcn Kirche änderte,
und nach der Bremischen einrichtcte. Dagegen aber vcrordnete
auch nun der Ertz-Bischof, wie der Dechant und die Dom Herren
des Gottes-Dienstes in der Lapell» auf der Schclve pfiegen sollen;
als welche endlich zum Stande gebracht war. m)

w) Gußav. Thiel im soo. jährigenAlter der Dom-Kirche p. 7t.
lg. Schröders Wism. Erst!, p. r 14. x) Crameri Pomin er¬
seheKirchemChron. L. II. C.8- p-4o- y) Gramer. Lc. p. 44.
2) apudGerdes p. 412. a) Chemn.Epit. in JohanneII. & in
Chron. Magno P. II. in Vita Johannis II. SchrödersWismar.
Erst!, p.240. b) Metrop. L. VIII. C.8. c) Centur. XIII. C. 10.
col. 1097. d) apud Gerd. p. 412. e) Crameri Pommersche
Kirchen-Chron. L. II. p. 40. f) Chemnitz apud Gerdes p. 412.
g) in Metropoli L. VII. C. 20. c£ GerdesSaml. p.413. h) in
der Bischöfl. Historie apud Gerd. p. 41z. i) tei tsther Reichs-
Staat cum nott. Bildetb.P.IX. C.1.§.z.p.87. k) Kratitz.

Metro-



Ao.1237.MecklenburgsEinrichtung. 149
Metropol. I. c. Hederich apudGel desp.413. 1) Chemnitz.
Chron. Magn. in Vita Friderici Coniit. Sverin. it. in derSchwe-
rinschenGravcn-Hist.vid.Gerd.pag.ioy& 414.in nott, m)
Heder. Chron. Sverin. ad h.a.

I.

Des BischofsBrunwardzuSchwerin
Donations - Brief

darinnen er denVXonnen zuSonncn-Camp, (Neu-Closter)
das DorfBobelm schenciel 1236.BrunivardusDeigraciaZwcrinenfisEpifcopus,adinflandamdi-

ledti noftri Domini Adami Praepofiti in CampoSolis villam no-

ilram Bobelin, quam pro decima noftra in Bardewitisdorp a Domi¬

no Johanne Magnopolitano commutando poffedimus, ncc propter
vaflationem Sclavorum inde quandoqueejcöorum locare agricolis

eam incolendam plurimis annis voluimus facro illi collegio ancilla¬

rum Chrifli in didlo cenobio eamdecem folisncc parum quantitate

concurrente in diflcrminacione decemmaniorum fimul cum ilagno

adjacente cum omni integritate libertatis cenfus& decime, necnon

advocatie liberaliter contulimus perpetuo posfidendam. Teiles funt

Thidericus, Decanusin Guftrow - - - SigebododeHoltdorpe, Hen-

ricus de Infula, Nicolaus Brcfevitz milites. Datum in Butzyowe

Anno M. CC. XXXVI. XI. Kal. Junii *

* Diter. SchrödersPapist.MckltNb. p.y§6.

II.
Fürst Niclots IV. Diploma V0NI2Z7.

darinnen er demDom-Lapitecl zu Güstrow die Kirche und

das Papcn-Feld zu Lüstöw scheucket.

Nicolaus,DeiGr.DominusdeWeile,omnibushocferiptum
inipicientibus in perpetuum. Notum fit, tam prefentibus,

quam futuris, quod nos, de bona noftra voluntate, cum confenfu

r L 3
rwtr».
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venerabilis Putris ac Domini noftriBrunwardi, SveriheniisEpifeopi,
& conlilio prndentum noftrorum, omni juri, quod habuimus in Ec-
elefia Lufovo fponte renunciantcs, ipfum ficut libere pofiedimus,
contulimus Canonicis in Guftrow in augmentationem peifonarum
ac prebendarum fuarum perpetuo posiidendam. Ita tamen,ut Hen-
ricus, qui nunc eft Plebanusejusdem eccleiie, ipsam dum vixerit,
possideat integraliter & quiete; ipfoque sublato de medio, jam ditia
eccleiia, cum omni integritate fua & pleno jure, ad ordinationem &c
ad usum supra ditiorum Canonicorum devolvatur libere sub hac
forma, ut de reditibus ejusdemprcbcnd.im inflituant specialem; re¬
servata nihilominus congrua perfruitione vicario, qui de autloritatc
DominiSyerineniisEpifcopi in eademeccleiia pro tempore miniftra-
bit. Teftes autem hujus rei funt ClericiGodefridus Abbas deDob-
feran,omnesCanonici in Guftrow, ut Theodoricus Prepojitus, Heli-
asDecanus-,Erkenfridus Schoiafiicus, Wasmuthus Cufios Remirus,
Wenceslaus, Hernicus deLuiTow. Laici, Ramburius DuxPomera-
vice,Baroldus Dapifer, Johannes deSnakenborg, Jordanus, Herni¬
cusGrabo, Bernardus deWiendorp, & alii quam plures. Ut autem
hec fintrata & perpetuo inconcussa,prebentem paginamSigilli mu¬
nimine roboramus. Atia funt hec anno Domini noftri M. CC.
XXXVII. secundaNon. Martii. *

* ex Guftavi Thielen soo Mrigm Alter der Dom-Kirche zuGu-

Das xxi. Lap.
VerbefferungderStadte unddesStists.

§. i. Von Guftrow lrud wismar.
2. Vom BiscHof Dredericl).
z. Ursprung dcr Hanse-Sradre.

leichwie aber dieBischose, so inMccklcnbur^etwas zu sagen
hattcn, allen Fleih anwendeten der Kirchen Bcstes/ nach dm-

InJ mahligcm Begrif, zu besorgen: so waren auch die Fursten
darauf dedache,das Land noch immerln ririe drsser«Vestale,

strow Eit.E.

/ und
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rind sonderlich die Städte in Aufuchmeir zu bringen doch daß sie
auch derKirchen dabcp nicht vergaffen. Wie denn der Fürst r^ico-
I<uie. ausserdem, was er den Dom-Herren zu Güstrow von dem
Seinigcn gesthencket, à,2z8. ihnen, die von seinemVater herrüh¬
rende Güter bestätigte; desgleichen auch die Vertauschung, welcheer
mit ihnen, wegen vier Hufen im Dorf Lutamm, getroffen. Es ist
d-e Urkunde darüber vorhanden, darin merkwürdig, daß es Heist,sein
Vater habe solcheStiftung mit Raht seinerverständigenManne (con-
füio prudcntum virorum luorum) vorgenommen,woraus offenbahr,
wie ee auch aus andern Urkunden, besondersaus der bcy/Xo. 1218. er¬
hellet: daß die damahlige Landes-Verfassung mit sich gebracht, der
Stände Raht und Einwilligung in wichtigen zu begehren. Im ver¬

besserten Klüver wird den damahligen Herren zwar verächtlich ge¬

nug bcygemeffen, daß sie solchesauSUirwijffnheit der StaatS-Rechtö-

Lehre gethan. n) Aber die vorigen Zeiten geben, daß sie darin dieRe¬

gierungs-Form beobachtet, welche bereits unter den wenden ge¬

bräuchlich gewesenwar, die sie von den warinern empfangen, der¬

gleichen mit den Anglern nach Britannien, wo sie noch ist, hinüber

gegangen, auch durchgehendS in Deutschland anzutrcffen war, und

an den mehrsten Orten, sogar in deSKavserS deutschenErb-Landen

noch ist; wie der berühmte Göttlich Samuel Treuer, damahlsPro¬

fessor zu Helmstadc (nachher zu Görrrngen) in seinengrundgelehr¬

ten Anmerckungen, über desFrey-Herrn von Scbrödcrn absoluten

Fürstcn-Recht, ausführlich gezeigct, da er auf dem Tttul-Blad fol¬

gendeWorte, aus Gronitzcn anführet. „Gleichwie^der Fürst seine

„hohe Gerechtsame, also hat auch dessenVolck seineIura, welche so

„lange sie von bepdenSeiten unverbrüchlich beobachtetwerden, durch

sein nnauflößliches Band verknüpfet sind; bey jenem macht dieBü-

Uigkeic der Befehl, und hier der promte Gehorsam einen recht soli-

, dèi» Staat.,, Es ist auch wohl das die gesundesteStaats-Rechts-

Lehre, welche das natürliche Recht am allerwenigsten beeinträchtiget,

vermöge dessenGOtt alle Menschen glückselig haben ivil, auch ihneir

hiezu einenTrieb in dieNatur geleget, und ihnen den Verstand gege-

bcnmm diedazuhinreichlicheMittel entwederzu bestimmen,odcrauchdie

schon bestimmte zu ergreifen, und wenn siegekràncket werden er-

Ao.
¡23S.
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halten. Aber was kan es für Vertrauen gegen eine Regierung ge¬
ben, wenn die Nahte darin meinen daß sic allein befugt sind, sichglück¬
lich zu machen, da doch die Menschen deswegen Obrigkeit angenom¬
men, daß sie alle wollen glücklich seyn?

Sonst ist in dieserUrkunde noch zu bemercken,daß dieBrüche
darin werden Emendx genannt, weil sie mit Gelbe abgekaiifet wur¬
den. Daher die Franyosen eine Geld-Strafe Amende nennen, so
andere von emendare herleiten.

Unter den Zeugen sind die weltliche mehrentheils wenden;
woraus man sichet, wie starck dieselben noch müssen im Güstrow,
sehen gewesen seyn.

Dahingegen im Mecklenburgischen, um den Fürsten Jo¬
hann, mehrentheils Deutsche waren, wie seineDiplomara zeigen.
Dieser ließ sich nun nicht weniger angelegen seyn, den Antheil seines
Landes zu verbessern, in welcher Absicht er jetzoWismar vornahm,
weil er wohl sähe, daß aus diesemOrt, seiner vortheilhaftigen Lage
halber, was rechts zu machen.

Es war daselbst, wie aus obigen erhellet, schon vorlangst ein
Stadtlein gewesen,o) welches von dem Hafen, gleichwie auch Strahl-
sund von dem angrcntzenden Sunde, oder Meer-Enge, den Nahmen
erhalten, und etwa da öcflant>cn, wo noch jetzo in Wismar selbst,die
so genannte Alr-Wismarische Strass, und der Alr-Wismarische
Barch-Hof ist. Nun aber ward alda eine ordentlich eingerichtete,
und in viele Strassen abgetheilte Stabt gemacht.

Aranyius sagt, daß sie von dem Graven.von Schwerin,
Gttncelinlll. erbauet sey. p) L-acomus ist damit sehr übel zufrieden,
daß seineVater-Stadt nicht noch viel alter seyn soll. q) Er sagt: daß
davon in der Stadt Privilegien nichts gedacht werde, und der Grav
<wie allerdings wahr ist) weder im Geistlichen noch im Weltlichen et¬
was in Wismar zu sagen gehabt, auch der Fürst Johannes solches
nicht würde gelitten haben, weil zwischenden Herren von Mecklen¬
burg und den Grave» von Schwerin ein beständiger Groll gewe-
sen. Er gestehet aber selbst, daß die Stadt keine ñlrcre privilegia,
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als von Ao. i2so.^hade. Indessen ist dennochwahr, dnß schonAo".
^229. wie wir daselbst gezeiget, von Bürgern zuWismar gedacht
wird. Doch dieSache hat nichts auf sich. Chemnitz entscheidetsie
solchergestalt,daß er sagt: derGrav habe demFürsten bauen helfen,g)
welches gar wohl feyn kan. Denn so hatte von Alters her das
Schloß Jlow, nahe beyWismar, zurGravschaft Schwerin gehö¬

ret, und jetzowaren der Fürst und derGrav, Schwager und vertraute

Freunde. Es wird also die Hülfe wohl darin bestandenhaben, daß

der Grav auch welche von seinenUnterthancn gesandt, die Strassen

zu pflastern, und die öffentliche Gebäude aufzuführen. Denn vor diß-

mahl bekam die Stadt noch keineMauer. Doch ließ sich der Fürst

daselbst auch ein ansehnlichesHauß bauen.

2. Hierüber starb der Bischof Friderich zu Schwerin Ao.

i2Z9. zuAnfang desMonaths Marrii, nachdem es mit ihm nicht viel

über ein Jahr gewchret. r) Rrantzius schreibetzwar von ihm, daß

er ;wey Jahr gesessen; Hederich sagt, daß er bis ins vierte regieret.

Es hat aber Gcrdcs diesenFehler schonbemcrckct. s) Nach seinem

Tode ließ man dem Dom-Lapmel, der Verordnung gemäß, eine

frcye Wahl.
Nun war damahls eingelehrter Mann unter ihnen, Nahmens

Dicderich, welcher Probst und von feinenSitten war, diesenerwehl-

ten sie alle einmühtiglich, oder pojrrklirtcn ihn vielmehr (wie man e6

nannte) durch ein göttliches Eingeben. Denn erwehlt konte er, nach

den Canonifchcn Rechten, nicht werden; weil er ausserder Ehe, von

einem Edelmann gezeugct war. Rrantzius nennet ihn deßwegen

Maitjer ss) welches der Jüden Wort Mamser, ein Huren-Sohn.

Das Lapittel schicktealso zwei) Dom-Herren, als Hclgern

von Hamburg, und Sibodcn von Schwerin an den Römischen

Babst Grcgorinm IX, um von demselbendie erfoderliche Dispen¬

sation zu hohlen. Der Pabst schrieb darauf an ^n Ertz-Brschof

ln Bremen, Gerhard II. und an denBischofzuVehrden, Luder,

daß sie denselbenzumBischöfe einweyhen sollen.

In dem Briefe ist mercklich, daß cs Heist: „Die Schwerin,

sche Kirche liege mitten unter einem bösenund verkehrtenVolck; et

Viertes Luch. U

Ao.
!2ZA.
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„fei) aberHofnung, daß sie durch diesenMann, aus ihren Trübsalen
„und Aengsten sichwieder erhohlen werde.,, Ohnezweifel hatten die
Dom-Herren, in ihrem Bitu-Schreiben, sich dieserWorte gebraucht,
und damit auf das Betragen desSchwcrmsichcuGravens gesehen,
wie es fiel) bep voriger Wahl geäussert.

Der Pabsi aber sähe daher dißLand noch an, wie es vormahls
unter den wenden ausgefehen. Doch war an ihm selbstauch nicht
viel ruhmwürdiges, wie denn Gottfried Arnold von ihm schreibet:
„daß die Hisiorici seine oftenbahre Grausamkeit, Verwegenheit,
„Hochmuht, Geitz und schändlicheSchelm-Stücke nicht genug be¬
schreiben können.,, t)

Da es so ums Haupr stand, kan man sich leicht vorstcllen, wie
auch die Glieder gewesen. Ein Excmpel davon können die Bcnc-
dicrincr Mönche zu Lübeck geben, als welche daselbst so schändlich
lebten, daß die Stadt sie nicht länger in ihrem Iohannis-Llosicr lei¬
den wolle; daher etliche von denen Weggejagten nach Wismar ka¬
men, und daselbst ein Llosicr anlegten. u)

Wie denn auch um dieseZeit, unserewendische Bischöfe das
Predigen ihrer Vorfahren angaben, und, wie anderswo, Soldaten
wurden; wozu viel half, daß man vornehme Standes-Pcrsohnen, als
die Graven von Gutzkow und Schwerin zu dergleichen Dienst be-
fodert, und dazu den Bettel-Mönchen das Predigen vcrstatet hatte;
als wodurch es sehr verächtlich ward.

Wie der Ery-Bijvhof von Bremen des Pabstes Breve
Ao. (Brief) erhalten: kam er mit dem Bischöfe von Oehrdcn, und dem
1240. von Lübeck Ao. 1240. nach Stade, in dasClosicr der Minoriren.

Da denn gedachter Probst Dicdcrich d.29ten Jul. (IV. Kal. Aug.)
für echt gebohren erklahret, examiniret, bcstariger und cingcwcy-
hcr ward. Wie es Albertus, ein 2lbr zu Grade, der zu diestr Zeit
gelebet, in seinerChronic beschrieben.>v)

Es fand auch das Stift an diesenMann einen rechtschaffenen
Vorsicher, welcher sich dessenVerbesserung ernstlich angelegen seyn
ließ. Denn soführte er nicht allein selbsteinen unsträflichen Wandel,
sondern hielte auch unter denGeistlichen eine scharfeKirchen-Zucht.

Mit
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Mit demBischöfe zuLamm richtete er dreGrenh-Scheidung

zwischen ihren Sprengeln ein, und wolte seineKirche zu Bugow, zu
einer LoUegial-Brrche machen, x) daher noch jetzodasChor in die¬
serKirche ungemein groß ist, wie es in DonvBarchcn zu'sèynpfleget.
Er nahm auch sonsten nochDmge vor, daraus seinhoher Sinn zu er¬
kennen. Hederich schreibet von ihm, daß er von dem Römischen

Könige Loiwado, Kaysers FriderichII. Sohn, ein Privilegium er¬

halten, die Städte des Stifts zu befestigen, Zölle anzulcgcn, und

Müntzen 51*schlagen. Doch weil dieserKönig allererst Ao. 1250.

zur Regierung gekolnmen, der Bischof aber schon Ao. 1247. zu

Schwerin gestorben; so kan man solchesso schlechterdingsnicht an-

nehmen.
z. Zu dieser Zeit, nahm die deutsche Hansa, oder das be¬

rühmte Bündnis unter den Handcl-Sradren in Deutschland und

andern Orten, seinenUrsprung.

Es ging damit, als wie mit allen grossenDingen zu; daß sie

aus einem geringen Anfang entstehen. Selbiger war dieser: Ao.

1241. vereinbarten sichHamburg und Lübeck, zu bessererAufnah¬

me der Handlung, die Land-Strassen zwischender Elbe und Trave

für die Scrajsscn-Raubcr; desgleichendenE lb-Gcrohm gantz hin¬

ab, biß in die Nord-Gce, für die Gec-Raubcr, in Sicherheit zu se¬

tzen, wozu jede Stadt den Halbschcid der Resten legen wolte.

Dabey wurde zugleichverabredet, daß sie von Zeit zu Zeit mit

einander Naht pflegen wollen, was beydcnStädten zum vortheilhaf-

testen seynwürde.
“
Verbunden sich auch, ihr Aufnehmen , und die

Beybchaltung ihrer erworbenen Freiheit, mit gesummten Kräften zu

handhaben. Wie also dm Inhalt diesesBündnisses der Hambur-

ctlsche Gvudicus, 2tda,n Traclgcr,in seinerHainburgrscheu Lyro-

mc, aus demStadt-Archiv, ausgezeichnet,und aus demselbenLam-

hecins wiederhohlet. y)
& war zwar diesesmahlnur die

Sicherheit der Handlung die

Absicht solcherVereinbarung; anerwogen dieStrassen-Räubcrepen,

rvie sie von je her unter dem Adel gebräuchlich gewesenwaren, noch

immerhin daureten, und sich soviel mehr hervor thaten, ,e fleißiger

Ao.
i24k.
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die Fürsten waren / die Städte empor zu bringen. Weil nun auch
andere Städte, die nach diesen bcyden handelten, immer viel Unge¬
mach von solchenRäubern litten; so gaben sich nach und nach mehr
lind mehr Sradre in diesesBundnrs,bis sie endlich so mächtig wur¬
den, daß sie nicht allein ihre Handlung, wiewohl nach vieler Ungele-
genheit, in gute Sicherheit, sondern auch dieNordische Könige öfters
inSchrcckcn setzten,und ihren Landes-Hcrren denGehorsam aufkün-
digten; nachdem man sie hatte zu mächtig werden lassen. Woran in
Mecklenburg die beyde See-Städte Rostock und Wismar nicht
wenig Theil hatten.

Man nannte sie insgemein, die Städte der deutschenHause,
d. i. Geselschast, wovon wir schon im ersten Buch den Grund gezei-
get. In etlichen Reichs-Abschieden werden sieHarn und Sec Städ¬
te genannt. Aber soergehet es denOber-Landern, wenn sie alt-deut¬
scheWörter crklährcn wollen. Harrse hat mit Hain und See nichts
zu schaffen; die ersten, so dis Bündniß gemacht, und diemeisten, soher¬
nach darin getreten, lagen auch nicht anSeen, vielweniger in Hainen,
sondern an Ströhmcn. z) Es ist aber solchesdaher gekommen, wie
Johann HinrrchBoeclcr urtheiler,») weil dieHistorie dieserStäd¬
te damahls noch nicht bekandt gewesen, welche aber hernach andere
ziemlich ans Licht gestellct. b) Wir werden derselben unten vielfältig
zu gedenckcn haben, daher wir ihren Ursprung allste anzelgenwollen.

Es erstrecktesich derenAnzahl, wie dieseGeselschast zum höch¬
sten gekommen war, auf etliche und stcbeuzig Städte, unter welchen
auch Brügge in Flandern war, woselbst der Nähme Börse, der noch
jetzo in grossenHandels-Städten bekannt ist, gierst soll aufgekvmmen
scyn. c) Es hiessenaber damahls Bourses solcheGeld-Beutel darin
soo.Rthlr. waren, dj Von dem alten Wort Bor wovon schon im
andern Buch gehandelt und gesagt, daß es eigentlich heisse: Geld ge¬
gen Korn umsehen, daher Geld börcn, so viel als Gelder umsehen,
womit die Kaufleute auf ihren Börsen umgingen, da in den Lanco-
Büchern dem einen, das Geld zu dem andern abgeschricben ward;
nachdem ein Handel getroffen. Wiewohl mit der Zeit das WortBo-
ren, von allerlei) Hebung bei) uns gebrauchet worden.

n) P. III.
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n) P.III. p. 234. o) d'.J.P. W Schreiben von Niclotl. p. <¡6.
p) L. VII. Vandal. C. 11. cf! Herrn. Bonni Chron. Lubec. ad
ann. 1238- Lindenb. Chron. Roftoch. L.I. C. 6. n.p p.27. Si¬
monisBauli Oratio deSverino, qux Chronico Hederici eft prx-
miiTaIi. y. edit, prior. Mylii Chron. in Johanne Theologo
MSC. ChytrcciSaxon.L.X. p.2^1. q) in Genealo-Chron. ad
h. a. it. in VicaGuncelini III. r) Chemnitzin derSchwerinschen
Graven-Historie apudGerd.p.iOs. s)I.c.p.4!2. ss)inRIe-
rrop. L. VIII. C.3. c£ Centur. Magdeb.Cent. XIII. C. 6. col.
627. //^'-vr/^Bischöff.Hist. in Theodorico, t) Kirchen-U.
KeHer-Hist. L. XIII. C. 2.§.2. u) Bunn.lt. adann.1238. Ja¬
cobaMellen inHiil. Rlcd.Lubcc.adamn.1247. SchrödersMism.
Erst!, p. 140. Stevers Mecklenb.Chron. ad ann. 1241.p. 54.
w) pag. 214. GerdesSaml. p. 414. X) Chemn,& Schultz
apud Gerd. p.4ry. y) deReb. Hamburg. L.II. ad ann. 124t.
Jac. a Mellen l. c. C. V. ad ann. r2g>. Lindenb. Chron. Ro-
iloch. L. I. C. 9. z) Sinceri Germani Reichs-Staat P.II.p.297.
a) de Notitia Imperii L.XI. C. 4. p.204, edir. 1692* b) Clry-
treeusIn Chron. L. 23. ThuanusP.si. p.783-%. Jo. Ange-
üus Werdenhagende Urbib. Hanfeat. c) Germani Reichs-
Staat 1.c. p. 299. d) Job.Leunh.Frijch Di&ionaire desPafia*
gers p. 220. edit. 1730.

DesFürstenNicolaiIV.Diplomavon12)8.
darin er den Dom-Herrcn zuGüstrow ihre

Güter.confirmhit,

Innominefande&individueTrinitatis.EgoNycolaus,Dominus
de Iioßoch omnibus in perpetuum. Notum iit omnibus, tam

prefentibus, quamFuturis, quod felicis memorie Pater meusHinri-

citsDominus deRöflock, in remisiionem peccatorum fuorum prede-

ceiTorum & propriorum, cum confenfu avi mei bonememorie Bu-

rivini DominiMagnopolens. acconfilio prudentum virorum fuorum,

ad honorem omnipotentis Dei ac beatisfimematris ejusvirgini* Ma¬

rie & beatiJohannis Eyangelifle fandeque Cecilie, ecclefiam con-

ventualem, in loco, qui dicitur Guftrowe, fecundum difaplinam &
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laudabilem eonfvetudinem aliarum conventualium ecclefiarum, lub
numero decem prebendarum, ad ufum totidem Canonicorum ibi¬
dem residentium, & perfonaliterDeo defervientium, inftituit acfun¬
davit; relinquens eisdemCanonicis liberam eledionem, tam in pre¬
latis, quam inferioribus prebendis eligendi vel inilituendi quemlibet
Canonicum, fecundum quod decrevit capitulum eorundem, prehen¬
das vero depofuit in hunc modum; videlicet, ut earum fex fint fe¬
cundum valorem & eftimationem duodecim marcarum argenti, qua-
tuor vero ad fex marcas argenti. De primis autem fex prebendis,
prima Vrepojito ejusdemeccleiie, fecundaDecano, tertia Sco/ajiicu,
quarta Cajiodi, & alieduc duobus lenioribus ac potiovibus asfignen-
tur; relique vero quatuor reliquis quatuor Canonicis fecundum or¬
dinem deputentur. Prcterea Ifatuit, ut fecundum morem aliarum
honeftarum conventualium Ecclefiarum, poli obitum defundi Cano¬
nici, ipfi defundo, usquead anniverfarium fuum, prebenda fua, aci
ipsius debita perfolvenda, vel cuicunque legaverit in teftamento,
plene ac integraliter relinquatur. Ad fuilentationem,' vero fupra
didorum Canonicorum & fublevamen prebendarum fuarum hec
bona & hasvillas, cum fuis difterminationibus & omni jure & utili¬
tate, eidemEcclehc libere asfignavit, Gutovce, Belcowe, Gentfo-
we.Demine, cum itagno adjacente, in Sukowe quatuor manfoscum

omni jure, in Kamin quatuor manfos cum omni jure, in Carowe
decimas quatuor manforum, quasde confilio memoratorum Cano¬

nicorum pofl modum commutavimus, eisdem totidem manforum
decimas in villa Cutanim perpetuo asfignando. Supera delidit et¬
iam Canonicis eccleiie fupra fade, ut, ubi in premisiis bonis caufa
fuborta fuerit, tertiam partem emende canonici habebunt, & duas

partes fibi refefvabat, quasetiam nobis & noliris heredibusreferva-

mus. Nos autem, accedenteconfenfu venerabilis patris ac Domini
noihi Conradi CaminenfisEpiicopi, quodab antcceiloribus nolitis de
ordinatione ac inftitutione memorate ccclefie eli inchoatum lauda¬
biliter atque fadum, ratum Lcgratum in omnibus habentes,quicquid

fepe didi Canonici de bonis & villis fupra {criptis collaris, nec non
deinceps conferendis, ad honorem & utilitatem ejusdem ecclefie,

infra terminos carundcm villarum, dc communi confilio difpofucrint»
volu*
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volumus per omnia inviolabiliter obfervari. Ne autem tam lauda¬
bile faólum, a fucccíToribusnoftris, ullo modo in pofterum valeat ir¬
ritari, Sigilli noitri munimine cum feriptione teftium duximusrobo¬
randam. l eñes hii aderant, Theodoricus Prcpofitus,HelvasDeca¬
nus, EhrenfridusScolafticus, Wasmodus Cuños, Reynerus, Henri-
cusCanonici ejusdemcccieiie. Laici: Baroldusdapifer nofter, Bo-
temarus,Vinzlaus, HinricusDargaz, Otto Suleske,GregoriusVence-
ko, Tribimer Gidvirguteyo, Ratis& alii quam plures. DatumGuz-
ftrowc per manusConradi Notarii VIII. Kal. Junii. *

* Guftav. Thiel im poc jahrigen Alter der DomRirche zuGil
strow kit. D.

Das xxii. Lap.
Vom Müntz - Mesen.

§. i. DcrMünyen Ursprung undRecht.
2. NTanchcrley Gllbcr-N mnycn »nrd il)tc BcttcNttUNgen.

3. DcrNlünyen inncrlichcsLVehrt.
4. Vom BucEs-Budel und Hocus-pcus.

wir hier des Nlüntz-Rechces gedacht, wie solchesder 25i>

schofzu Schwerin erhalten: so wollen wir auch eine kurße

Nachricht/ vom vormahligen Müntz-Wesen, mit anfügen.

Die alcen Deutschen wüsten überall von keinen NTunycn,

auch nicht einmahl dem Rahmen nach/ als welchen sie allererst von

den Römern angenommen/ die sie Moneta (von Mon einBild) nen-

neten. ^
c^hr Handel bestand in Vertauschung derMaaren, wie noch

icko unter den Buch-Führern gebräuchlich. Es hatte aber daher

auch ihre Kaufinanschaft überall nicht viel auf sich. AA« ipiebctt

i v' t'cf, welche doch jetzoden grösten Handel treiben/ wüsten, ;u Jiv

MLäLsW-n, noch nichts davon. Sie ist,aber durch das be-que-

!ne Mittel des Geldes, oder des mit einem Bilde bezeichnetenErtzes

(von Ercz Erde) empor gekommen. Man wird üsto wohl nichts
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ren wenn man sagt, daß unsre Warmer als die ersten Einwohner

diesesLandes in ihren uraltesten Zeiten, von keiner Münye gewust.

Im MorZe»»-Lande ist sie bald bekannt geworden; weil

schon zuLlbraharns Zeiten Rcschitah ein Lamm und eineMüntze hich;
tndem das Bild eines Lammes daraus gepregct war.

Die Phocuicier haben dergleichen nach Italien gebracht, und

Vielricht Kionlt (gebildetes) genannt, davon der Lateiner kdonctage-

kommcn. Zeno Veroncnßs, wieFabcr ansühret, schreibet daher: ve-

narii flirrt duo, fcd una moneta impresfi. d. i. Es sind zweyDcuart-
en (Quentin Silbers) aber mit einerlei) Bilde geprcget.

Die warmer trieben zwar auch Handlung, aber solche hat

anfänglich wohl nur in Vertauschung bestanden. Doch wüsten sie

schon von allerhand Geld, wie sie sammt den Angler»» ihre Gesetze

machten, wie aus denselbenzu ersehen.

Daß man zu verwenden Zeit auch gemünhtes Silber in»

Lande gehabt, haben wir im andern Buch gesehen,da wir der Mün¬

te-Penning gedacht. Doch war das meiste Silber noch ungc-

müntzt. Daher der Gborrirische Fürst, Hmrich, seineSchatzung

von den Rügiarrer»», nach einem, wiewohl falschen Gewicht empfan¬

gen wolte.
Als das Land wieder mit Deutschen besetzt,und überall nach

dcntschcmFuß eingerichtet tvard: so fing man auch hier an,allerlcy
Münhen zu pregen, und die bisherige grosseMarek- (mit einemBilde

bernerckre) Stücke abzuschassen,und Schcide-Müntzcir zu fertigen.

Wir haben schon droben von unserm Fürsten Johann gehö¬

ret, daß drey an seinemHofe gewesen, so Monetär», Müntzer, ge-

nanut worden. Ob sie es allein dem Nahmen nach, oder auch in der
Thal gewesen, ist zwar nicht auszumachen; indessenstehet man doch

daraus, daß die münyer damahls sehr bekannt geworden.

Da auch der hiesige Bischof das Müntz-Rcchr suchteund
erlangte: so ist nicht zu zweifeln; es werden die Landcs-Hcrrcn sol¬

ches ebenfals gebrauchet haben, wozu sie jedoch keiner Einwilligung

des Kaysech bedurften.
Die
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.. Die meisten Staats-Gelehrten sind zwar der Meinung, daß
v'.eses Recht allein aus kaiserlicher: Begnadigung müsse erlanget
werden, c) weil auch andere damit belehnet sind, die keineReichs-
Stande, und dcrKayfer solchesaufhcben kan, wenn es gemißbraucht
wird,: Aber Trri'us hat das Gegentheil behauptet, i) und gczcigct,

. k'aß solches einem jeden Landes-Herrn schoneben daher zukomme,
weil er, als LandeS-Hcrr, das Recht hat, von seinenUnterthanen Scha-
yung zu fodern.

Denn ob es zwar richtig, daß daslNüntz-Recht keinenReichs-
Stand macht: so folgt doch daraus nicht, daß einReichs-Stand kein
Müntz-Recht habe. Denn das Recht über der Unterthanen Leib
undLeben macht auch keinenReichs-Stand; indessenhaben es doch
alle Reichs-Stände, Kraft ihrer Landes-Herlichkeit. Daß es ihnen
kan genommen werden, daraus folgt cSauch nicht. Denn es kan ih¬
nen auch die Landes-Regierung genommen werden,wenn siederselben,

zum Schaden ihrer Mit-Stande mißbrauchen. So können sie auch
desKaysers Gelb in ihrem Lande verbieten, wenn es nicht von gülti¬

gem Schrot und Rorn, wie solchesder Chur-Fürst von Sachsen
' zuweilen gethan. Es ist übrigens dieserStreit in der Wahl-Lapi-

rularion desKaysers Ioftfhi, gl.m. entschieden,g) als worin zwey-

rrlcy Gründe angezeiget werden, woraus ein Reichs-Stand das

Müntz-Recht haben könne; entweder aus Bewilligung desKayferS

und der Chur-Fürsten, oder, daß eres sonstenrechtmäßig und bestän¬

dig hergebracht. Zu dem erstengehörte der Bischof, zu den letzter,

die Fürsten von Mecklenburg, h)
2. ES war aber um dieseZeit die Wissenschaft zu munyeri

sehr schlecht. Die alten Römer hatten damit vortreflich umzugehen

gewust, wie man aus dcnMüntzen, so von ihnen noch vorhanden, er¬

stehet; als woraufBüd und Schrift sosauber, daßnichts daran aus-

zuseken. Nachher hatte man vieleicht die Kunst vergessen,Stempel

ur Stahl zugraben, oder man wolle auch dieKosten nicht daran wen¬

den, deßwegenmachte man sie von hartem Holtz; welche Erfindung

zuerst aus Dänemark kam, wie der Schwedische Antiquarrus,

Elms Brenner, gezeiget, l)
VrerrcsBuch. K



162 r Lib. IV. Cap. XXII. -^0.124 r.
-______:_:_________:_ —

Da mau nun mit so schwachem Stempel kein dickes Silber

zwingen, vielweniger.auf beyde Seiten pregen konte: so nahm man

zu den Muntzen gantz dünne silberne Bleche. Solche Bleche nannte

man Ferren, von pherad, auseinander gcdehnct, welches Wort in
demFundarions-Brrefder Stadt Friedland von 1244. vorkommt.

Man schlug auf der einen Seite ein Bild, so gut cs sich wolte thun

lassen, und nannte solchesBild, wie die Römer, Münr. Daher man

noch jetzo sagt , wenn dieMüntz verschlissen: t’ is keenMünt mehr up.

Die breit auseinander gedehnteFerren, hieß man Blafferre von blaf¬

fen (dasMaul von einander reisscn.) Ueberhanpt hieß man sieHohl-

vder Blech-Müntzcn (nummos bra&eatos.)
Es ward aber anfänglich solchesGeld insgesamt von fernem

Silber geschlagen. Deswegen mich dieKapser, wenn sie denBischö¬

fen das Müntz-Recht verliehen, in dem Diplomare ausdrücklich setz¬

ten, daß sie dazu fein Silber (argentum purum) ncl)nun selten. Wie

man unter andern aus der Urkunde stehet,darin der KatsserHinrich II.

dem Ely-Blschofe von Breme» das Recht verliehen, monetam

publici pond«ris & puri argenti, d. i. MÜNtze nach»dcmRcichs-
Gewicbr vort prrrcrn Silber zn schlagen, k) Dergleichen Worte

sich ohnezweisel auch in dem Diplonrare gefunden, darin unserm Bi¬

schof Diedcrich das Müntz-Recht verliehen worden.

In Franckreich nennet man daher noch jetzoalles Geld Argent,

Silber. Man findet auch daselbst kein Geld von versetztemSilber,
welches zu unsäglichem Schaden und Verwirrung in Deutschland
eingeführct worden. Z» dieserZeit wüste man noch nicht davon, son¬
dern schlug auch die allergeringste Müntzen von feinem Silber.

Weil aber die Mecklenburgische Stempel-Schneider so un¬
geschicktwaren, daß sievon dem Stier-Kopf fast allein ein paar grosse
Augen setzten,so nannte man solchesGeld Ogen, und weil sie von sei¬
nem Silber waren, Vienkcn (lögen, woraus man in den neuern Zei¬
ten Finckcn-Augen (ocnloz kimgillarum) ohne allen Verstand ge¬
macht.

Es istaberderRahmeVicnckenOgen dochnur derzeiterst
«ufgekommen,wieman angefangensolchekleineSchcidc-Mt'mtzcn,
k s s, von
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von versetztemSchrodt zuschlagen,und ist mit diesemGelde auchnach
Pommern gegangen; weil man sich in Mecklenburg eher als in
Pommern auf das Müntzer, legte. Da man aber bemerkte, daßdas
feine Silber beym Pregen leichtlich zerbrach; sofing man an, es durch
Zusatz vom Kupfer, fchnreidiger zu machen. Da denn die Geprege
deutlicher wurden, womit man so lange fort fuhr, biß man die soge¬
nannte Ogcu endlich gar von Kupfer schlug. Es kömmt das Wort
Vineken-Ogen in unser» alten Urkunden öfters vor I) bis zuEnde des
XVlenIahrhmrd.wie man denn unter andern von Hlnrich Rieben,
aufGaicubeck, liefet: ,,heHeft loßgelaten enenVineken-Ogen Marck,

jährlichen Memorien-Geldes Ao. ryoo. und Mrcrälrus schreibt m)
von den Gterrmcru, daß Ao. [490. bey ihnen,,wegen der jährlichen

„Orböhr der kupfernen Finckcn-Augen, die sie geschlagenhatten,

„Streit vorgefallen;„ deßwegen wir den Ursprung diesesseltsamen

Worts hicmit anzeigen wollen.

Die Bischöfe pflegten auf ihre Münßen cin Lreutz zupregen,

als welches mit dem höltzernenStempel am leichtestenauszudrücken

war; daher es auch die Städte also machten. Weil nun dieBischöfe

damahls das meiste Geld müntzen liehen, soward daher derLrcrrtzcr

Nähme sogemein, wie er noch in Obec-Dcurschlattd ist.

Es hat vor etlichenJahren ein Bauer im Ampte Feldberg,zu

Larwr'tz, im Srargardischcn, einen gantzenTopf voll alter Meck-

cklenburgischcr Müntzcm auf seinerWorte, ausgehaackct; desglei¬

chen zu Lychcn, in der Uckcr-Marck, eine Magd eine ansehnliche

Menge davon auögegrabcn, wovon ich viele gesehen,die alle von fei-

nein Silber. Es waren darunter etliche, welche auf der einen Sei¬

ten cinLreutz, auf der andern ein Mamis-2Zrld, so aufchederHand

einen Vogel trug, wiewohl sehr undeutlich, vorstelleten. Von diesen

vermuhte ich, daß sie derBrschofvon Schwerm schlagenlasten.

Es waren aber alich andere darunter,welche, anstat desLreu-

nes einen Srier-Ropf hatten, der allein aus den grossenAugen zu

f’t'mm1?, mDennauf D« «nD«n ©eile gl-ichfa>s DerMann

Mit feinen Vögeln stand. Ich habe dieselbenebensttzoIN Händen,

da ich dieses schreibe, und vernmhw ich, daß dieseletzten bedurft
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Johann, um dieseZeit/ schlugen lassen. Der Mann ist vicleicht des
Graven Gnncclnil von Schwerin Wapen. Denn wie Hederich
bezeuget/ so haben dieseGraven zwcy Vögel geführet. Der Fürst
Johannes aber war ein vertrauter Freund des Graven, und kan es
seyn, daß der Fürst und der Bischof sichvereiniget, desGraven Zeichen
mit aufihre MünhenHetzen zu lassen, gleichwie auch noch 300. Jahr
nachher die Stadt Lübeck auf ihre Müntzen die Wapen der Städte
Hamburg, Lüneburg und Wismar gefttzct, zumZeichen, daß sieal-
lerfeits Müntze von einerlei) Schrot und Korn hatten. So kan auch
unser Fürst wohl des Graven Wapen auf seineMünhen mit gesetzet
haben, weil doch desGraven Unterthanen den meistenHandel im Lan¬
de trieben.

Man war damahls noch nicht besorget, als wenn demGraven
daraus ein besonderes Recht erwachsen würde. Denn dergleichen
Vorsichtigkeit hat allererst das Kayserliche Recht eingeführet; als wo¬
mit die sogenannte Posiession aufgckommcn, kraft welcher man auf
gut heydnifch saget: Ich bin befugt noch langer Unrechtzu thun,weil
ich schon lange unrecht gcthan habe, gerade als wenn der Umstand der
Zeit, wieder allen vernünftigen Begrif, etwas an einer Warheit an¬
dere, und aus unrechtmäßiger Anmassung für dem Ubelthäter ein
Rc6)t erwachsenkönte, bevor derjenige,dem cs angehet, mit seinergleich¬
gültigen Aufführung, anzeigcte, daß er es also wolle geschehenlassen.

Wil Jemand gedachte Vögel für Finckcn ansehen, auch be¬
haupten, daß der Mann, welcher sie führet, den ersten Sächsischen
Kayser, Hinrich den Fmcklcr vorstcllen soll, und also den Nahmen
Finckcn-Augen aus solchemUrsprünge herlciten, der hat dabey zube¬
drucken, daß man in unfern Urkunden nicht Finckcn- sondern Vien-
kcn-Ogcn liefet, welches das Verjüngerungs-Wort von Fein ist.

3. Mas deninnerliche»»wehrt des damahligcn Geldes be-
trist: soward das «kölnische Gewicht zum Grunde bey uns gelegt,
also daß dieMarck fein sechzehnLoht Silbers betrug. Daher noch
jetzo das feinsteSilber 16 löthig genannt wird; als womit man sagen
wil: cs seyvon dem Silber, wovon 16Loht einMarck ausmachen.

Man hatauchvorAltersvonkeinenandernMarken,oderge¬
merktem
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tnerktcm Silber, als Löllnischcm, gcwust; vieleicht weil daselbstdie
erste, von den Römern noch angelegte, Müntze gewesen. Daher wir
auch oben immer nachkölnischen Marckcn, oder nachSilber-Stü¬
cken zu r 6 Loht, gerechnet.

Weil aber das Müntzen einige Unkosten verursachte, und doch
einjedcr sich seinesRechts, ohne seinenSchaden, zu gebrauchenhat:
so ward es für billig erachtet, das Silber mit ein wenig Kupfer zu ver¬
setzen. Wer also damahls in reinem Silber wolle bezahlet ftyn, der
setztesolchesausdrücklich dabey, wie der Grav Hinrich von Schwe¬
rin that, als er des Rönigs von Danemarck Löse-Geld in reinem
Silber bedung.

Anfänglich war der Zusatz ein gar geringes, weil der hülhernt
Stempel wenig kostete. Je sauberer aber man mit derZeit das Ge-

prege machte, je mehr musten die Müntzen von ihrem innerlichen

Wehrt verliehren, welches mit der Zeit dergestalt cinriß, daß man so

viel Zusatz that, als man eigennützig beliebte. Wie ich denn derglei¬

chenHohl-Münhen gehabt, darauf der Rostokschc Greif zwar deut¬

lich, aber auch gantz röhtlich war. Wiewohl ich nicht sagenkan, ob

die Fürstlichen odcrRostokschenMütttz-Mcistcre davon Urbeberc

gewesen, weil keine Jahr-Zahl oder andere Unterscheidungs-Zeichen

dabe») zu finden waren. Der Professor Aepinus 31* Rostock,

ein Sohn des droben so oft gerühmten Fr. Alb. Aepini hat eine feine

Samlung von Mecklenburgischen Müntzen angestellet, und wird viel¬

leicht diesen Theil unsrer Historie in ein besseresLicht setzen.

Nach dem Marck Cölnisch richtete sich das Marck Lübeck-

scherPfennige, welchesderdritte Theil von jenemwar, wie wir schon

droben gesaget. Die lateinische Schrift-Steller nannten sie Dcna-

ticn, weil vormahls drey Denarien ohngcfehr r6ßl. oder einMarck

«usgetragen. , ^ v
Nach der LübcckschcnN7arck richtete sichwieder das Marck

Slavisch, Snndisch (von Srrahlsund alsogenannt) oderDänisch;

als welches die Hälfte vom Marck Lübisch war und 1 u. nn drittel

Mthlr. Svecrcs betrug. Ein Schilling war der -6te ^heN von «-

kicr Marck. Ein Pfennig war nach Lrandciiburg-schc^mch
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Schwerinscher Münße, der sechste, aber nach Mecklenburgischer

der ,2te Thcil von einem Schilling. Ein Blaffert der achte Theil,
(daher noch 8 blaffertNägel für einen Schilling gekauft werden) und
ein Vienkcn-Og der läteTheil von einem Schilling Lübcckscher
Werthirung.

Die Vienken-Ogen waren also die geringste Müntze. Ich ha¬
be drey davon wagen lassen,jedes Stück hielte lo.Gran, nach Apo¬
theker-Gewicht, und also diesedrei) ein halbes Dragma, woraus
man die Rechnung machen kan, wieviel besserdas Geld vormahls, ge¬
gen dem jetzigen, gewesen.

Es hat sichder Vienken-Ogen Rahme mit der Zeit ganß ver-
lohren. Von den Blafferren ist noch, ausservorgedachten Nageln,
eine ArtBrodts an einigen Orten bekannt, welches man mit diesem
Nahmen nennet, entweder von der Gestalt, weil es breit von einander
gegangeneKuchen sind, oder von dem wehrt, weil man sie für einen
Blaffert gekauft.

Die Blafferts und Vienken-Ogen pflegte man zu wagen,
wenn man eine Summe zu bezahlen hatte, wie man noch in Lübeck
mit den heutigen Schillings thut. Es war sodann ein Pfund Vien-
kcn-Ogen und ein March Slavisch einerlei), und gingen auf ein sol¬
chesMarek (von 8.ßl.) etwa i28.Stück. Auf ein Marek Lübisch (von
16. ßl.) 276. Stück. Auf eilt Marck Löl,risch (von 48. ßl.) 7-68.Stück.
Woraus folget, daß ein Vicnkcn-Og so gut gewesen als jetzo ein
Sechsling (6. Pfennige); ein Schilling sogut, als jetzo8. ßl. Spec.
oder ii biß l2.ßl. Louranc. EinMattk Slavischer Schillu;ge(clL-

nariorum) sogut, als I Rthlr. 12ßl.Spec.; einMarck Lübisch sogut,
als 2Rthlr. 24 ßl. Spec., welches zugleichder Grund, woher damahls
alles, gegen jetzigerZeit zu rechnen, so wolfeil war, worüber sichman¬
cher verwundert, da doch solchewolfeilc Zeit grossenOhcils wegfällt/
wenn man den hohen wehre des damahligcn Geldes erkennet.

4. Das Übelste be» der kleinen Silbcr-Müntze war, daß sie
sogar leicht zerbrach. Man pflegte siedeswegen nicht anders als in
einem Beutel vom Scroto einesBocks (hieß der Beutel ohneNaht)
wenn mans haben konte, oder auch vom starckcn Bock-Leder zu tra¬
gen, undanderSeiteüberdieKleiderzuhängen. Die
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Die Frauens-Leute machten insonderheit mit solchenBeutelch

wie noch jetzomit ihren sammiten Knip-Taschen, grossenStaat. Des¬
wegen man der Frauens zierlicheBeobachtung der gewohnten Auffüh¬
rung ihren Bucks-Büdel zu nennen pfleget. Es ist dieseRedens-Art
auch zu Hall in Schwaben (da man dieHeller zucrstgcschlagen) in¬
sonderheit aber zu Lübeck und Hamburg bekannt, n) wovon man¬
cher nicht weiß, was er daraus machen soll. Etliche nehmen es für
Buchs-Beutel an, als hatte man Bücher darin gesteckct; andere ma¬
chenHocus-Poi-us-25eucel daraus; welchesWort doch hiemit nichts
zu thun hat, ob cswohl um dieseZeitebensals aufgckommen, und zwar

bei) Gelegenheit der Iransfubfiantieition, da man meinte, wenn der
Priester mit einem siarckcn Hauchen die Worte: Hoc eft corpus,
über Brodt spreche,sowürde ein Leib daraus. Daher man der Gau-
ckel-Spieler Verwandlungs-Künste oder Windmachcrepen, mit diesen
gemißbrauchten und verdorbenen Worten genannt.

Was die güldene Nilüngcu anbetrift: so waren selbigedieser

Zeit noch sehr seltsam. Es war auch vordem niemanden unter den
Ständen erlaubt, Ducaren zu müntzen, als denen,sohohes Gold in

ihrem Lande hakten, ») daher unsereHeryogen selbstsolchesallererst

als cmPrivilegium erlanget haben, wie wir zu seinerZcit hören wer¬

den. Jetzo kommen wir rvicder zu denGeschichten.

e) Myler von Ehrenbach, Sveder, Vitriarius, Coccejus,Rbetius,

vid. 'Bilderb. in nott. adGermani Reichs-Staat p. 16s. Kulpis

adMonzamban.Cap.V. §.2.?.p. 370. f) vid. Bilderb. 1.c.
'1i-

ti 11sadMonzamb. J.c. Weflphal in Specim.Monum. Meldenb.

p. in. g) Artic. 33. h) Pcrb. ÄIup. P. I p. 80. i) in The-

lauro Numor. Sveo-Gothic. L.I. §. 4. k) E.J. Weflphalde
Confvetud. p. 1-9. 1) Weflph.Specim.Monument. Mcklenb.-

Ko.III. p. 33. fqq. m) Altes Pommer-Land L.III. §. 1r 3. p.'
468. n) Tilem. Frijius in Specim.monetär, p.133. Peter <(

Ludewig in der Einleitung zum deutschenMüntz-Wesenmittler

Aeit. C. XVI. §. 6. p. 229. GeorgRoht in Programm. quoAo.

1717. Kal. Nov. ad folcnnia anni iecularis
fecündi (Jubilei) in-

" -1 " 1 rr' i- r ttnm'
vitat pag.19.110c.23. I. j. Weflph.Tr. deConfvetud. f vom

J - ' '
Bocks-
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Bocks-BeutelundWäskeu-Bok. »)vki.MüntzLüiLkdeAo-
rs76. §.78-

Das xxm. Lap.
VermehrungderLlösterundStädte.

§. 1. Llostec Zarrentin wird gestiftet, andere bcschencket.

2. Die Scadc Laland angelegt.

z. Die Stadt Fnedland ftmdirek.

4. Der Grav von Schwerin verliehrr seine Güter jenscir

der Elbe.
s. Wismar wird eine Handels-Stadt. Nienburg er-

batrct.

&atte tiefer Zeit das Land/ so jetzoMecklenburg Heists

zehn Herren, als die vier Fürsten, Johann, Niclor, Hin-

rich und Pribislav; den Bischof Dicderich von Schwe¬

rin, den Bischof Lndolph von Raceburg, den Graven

Guncclin von Schwerin, und die Heyden Marckgravcn Johann

und Otto von Brandenburg, welche das Scargardische gemein¬

schaftlich befassen, ohne was der Heryog von Pommern, an seiner

Seite, von Mecklenburg hatte.

Bei) sozertheiltenKräften kontefreylichhier nichtssonderlich
wichtiges vorgenommen werden. Was also Ao. 1242. geschehen,

ist dieses: daß nun gedachter Grav zu Schwerin mit dem Könige

von Dancmarck Erich VI. Pionpenning genannt, welcher ebenda-

mahls zur Regierung kam, wieder ausgesöhneh und der bisher gehegte

Groll, wegen der Gefangenschaft zuSchwerin, gehoben ward. Wo-

beyderHertzogAbelzu Sleswik, desKöniges Bruder, Unterhändler

war.
Da nun der Grav von diesemgefährlichen Feinde weiter nichts

zu besorgen hatte, so stiftete er Ao. 1243. das Nonnen-Closier zu

Zarrentin im Raceburgischen Sprengel, beywirrenborg p) wo¬

durch derOrt in ziemliches Aufnehmen kam, also daß, da es jetzo ein
Fürstli-
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Fürstliches Ampt/ davon noch einFlecken von etwa zo. Hausern be-
kanntisi. 4) Damit auchder FürstIohannes seineMildgebigkeit aber-
mahls mögtc blicken lassen; so schenck'teer dem Closter Rehna acht
Hufen aus dem DorfVicrenftc. 1) Zu beyden hat ohnezweifel der
Raccblrrgischc Bischof geholfen, wenigstens hat er das Closter Zar-
tttttin bestätiget,wie Rranylris meldet,s) Denn cs waren damahls
dieLlostcr sehr glücklich/ wenn dieBischöfe etwas für siesuchten,wo¬
mit diese auch nicht einmahl in ihrem Sprengel blieben, sondern weit
und breit herum gingen. Wie man denn findet, daß die Mönche
von Amclnnxborn auch bey uns einige Güter in Gatow gehabt,
welche ihnen bereits der Fürst Borvin, mit Bewilligung scincsSoh-
nes, Hinrich vonwcrle, geschencket,die ihnen nun dessenSohn Ni-
clc-t von werte, Herr in Güstrow, mit Bewilligung seiner beyden
Söhne, Hinrich und Johann, bestätigte, worüber das Diploma,
(dessenExtraer hicbey gehet) zuRöbel gesertigct ward.

Cs woltc auch der dritte Landes-Fürst, Hinrich von Rostock,

seineLiebe zur Geistlichkeit zeigen; schencktealso den Mönchen zuDo¬

beran die Galtz-Brnnncn zur Sülcc an der Rekeniy. Es erzehlet

diesesChemnitz, t) Man kan sichaber auch leicht dabey vorstellen,

daß es mit dem Saltz-Werck daselbst, noch bey weiten nicht die Be¬

schaffenheit, als jetzo, müssegehabt haben; indem es nachher solcher¬

gestalt eingerichtet worden, daß cs jährlich sechstausendThaler getra¬

gen , welches Gefchenck wohl zu groß von sokleinem Herrn, und der

Bissen zu fett für so schmutzigeMäuler gewesenwäre.

2. Es trachtete aber dieserHerr nun auch darnach, daß er sei¬

nes Landes Einkünfte verbessernmögtc. Zu demEnde er eineStadt,

nachPommern hin, anlegte,dieerCaland nannte.

Es haben viele nachher gcfraget, was dieserNähme eigentlich

heissensolle; zumahlen hiernächst Brüderschaften aufgekommen, die

sich Calando genannt, darin so wohl Geist-alsWeltliche, sowohl

männlichen als weiblichen Geschlechts, getreten. Denn weil Mön¬

chen und Nonnen, deren cs die Menge bey uns gab, nicht erlaubet

war, ihr Vergnügen im Umgänge mit dem andern Geschlechtzu ju¬

chen, und doch alle Brüderschaften das Ansehen emer grossenHeillg-

Viertcs Luch. V

Ao,
1244«

!
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feit hatten: soführtemannunsolcheein,bei;DenenmehrVergnügen
zuhoffenwar. Es habensichDieselbenfastallerOrten emgcnistelt
sonderlichaberin DeutschlandundDanemarck. Die Meistenbal¬
lenDafür,DaßsieDenNahmenhabenvonCalendis,DenerstenTag
einesjedenMonahts, als anwelchemsiezusammengekommen,u)
aberes istnochnichterwiesen,Daßsieam erstenTageDerMonahte
Zusammenkünftegehalten. Die RömischePriesterschaftkamfrey¬
liehansolchenLalcndis zusammen,undließdasLand-Volckmitnach
derStadt kommen,um allenanzuzeigen,wasmanfür Feyer-Tage
in jedemMonaht hatte. Es kanauchftyn, DaßsolchesWort bei)ih¬
nenvonDerGrieche,: kaa«<Vhergestammet,wiewohlbekannt,Daß
dieGriechen keineLalcndas gehabt. UnsereCaland-Herrenaber
kamenzusammen,wenn es ihre Umstandelitten, einen.,frölichen
Schmaußzuhalten.

Es wil sichauchsolcheBedeutunggarnichtfür eineStadt schi¬
cken,umDerentwillenwir hieraufgekommen;undwas brauchtes,
nachGriechenland undItalien zugehen,DieBedeutungeinesalten
deutschenWortes zrisuchen,wennwir siebei)uns, oderDochin Der
Nahe habenkönnen?Vahle Heistnochjetzoin Danemarckvcrsam-
len kommthervonVahal, Versamluug. Die EndigungLand, fin¬
det sichbeymehrenWörtern, und zeigeteineVielheit an; als:
Heyland,von demvielesHeysweyland, vor langerZeit,Rügcland
oderRoland, wo vieleDinge gerügetwerden. Daß alsoLaland
Heist:wo viele sichvcrsamlcn. Denn diswar dieAbsichtdesFür¬
stenHrnrich vonRostock,mit dieserneuenStadt Laland; daßda¬
selbsteinegrosseMengederEinwohnersichversamlenmögte,wozusie
derNähmeselbstanlockensolte. Wiewohl er seinenZweckdamit
nichterreichte;indemendlichdieseStadtgareingegangen,unddavon
nur nochdasDorfAlten-Rahland, oder,wiemausnennetOlden-
Rahlcn, übrigist. Wozuaberauchnachherviel geholfen,daßdie
Stadt Neuen Valand nichtweit davon, wo vormahlsdasDorf
Luggelmost gelegen,an einembequemenOrt erbauetworden.

Die dameinen:daßdieStadt Ralaud vonderdaselbstgefun¬
denenRalands-Lrüdcrschaft denNahmenerhaltenw) habenzu

erwei-
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erweisen, daß dergleichen Brüderschaften schonum dieseZeit hier im
Lande gewesen. Ich finde sie erst nach derHalste diesesJahrh.

3. Eben damahls stifteten auch obgcdachte Mlarckgraven
die StadtFriedland im Stargardifchcn, derenNähme ohnezweifel
bedeuten fotte - daß von nun an vieler Friede zwischenihnen und den
Pommern seyn solle, als an deren Grcntzc sie angcleget ward ^nach¬
dem dieseNachbaren endlich ihre bisherige Verdrießlichkeiten geschlich¬

tet hatten. Sie haben auch in dieserguten Hofnung nicht verfehlet,

indem endlich, bei) fortdaurendem Frieden, der Marckgrav Johann,

desHerhvgs Barnim Tvchter, sichvermahlen ließ,wieLatomus an-

geniercket.
Das Fundations-Diploma dieserStadt ist vorhanden, und

erfolget solcheshiebey. Man siebet daraus, daß sienaä) der Verfas¬

sung zu Srenval eingerichtet, oder, daß man ihr das Stendalische

Recht (wie der Stadt Rostock das Lnbccksche) gegeben. Denn

wenn man damahls eine ncnc Stadt anlegte: so stellteman sich im¬

mer eine alte dabei) vor.
Zudem erhielten dieBürger Freyheit; Holy zu ihren Gebäu¬

den zu hohlen, wo sie cs fundcn.

Die Güter mogten frcy oder verliehene (pon-efta) ftpn.

Woraus man erkennet, daß es damahls im Grarcrardischen schon

Lchn-Gnter gegeben, und wie weit sich die Macht einesLandes-

Herrn über dieHöltzung auf einem Lchn-Gut erstreckethabe? Die

Marckgravcn legten dieserStadt 2Oo.Hufen bei), wovon isQ. sol-

ten gcbaliec, so. aber zur gemeinenwcydegelassen werden.

Wie wenig aber damahls eineHufe gewesen, erkennet man

daraus, weil die Stadt davon nachher so, zur Pfarr-Rirche, und 11.

zum Hospital geleget.
Solche Hufen solkensievier Jahr frey zugemessenhaben, her¬

nach aber von jeder ein halberFerco, Stcndalischcr Münye, gege¬

ben werden. In einer deutschenÜbersetzungwird dis Wort ein Lohe

gegeben, x) aber in einemPrivilcgio von r z4z. liefet man, daß ein

Scendalischcr Fcrc und zwanyrg Schilling (iolitli)
Friedlandis

scher Muny gleich viel gegolten, y)
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EswurdenetlicheLandbcgüterredarzuernannt/dieseStadt

zumStande zubringen,als Conrad vonThercvist, und die drcy
Brüder Johann vonGehrendorp, Hinrich vonRerchham und
FriederichvonBcrcngho. Woraus man erkennet,daßBrüder
damahlsnochnichtcincrlcy Geschlechrs-lTeahmengcführct, son¬
dernsicheinjedervondemOrr genannt,woergewohnt. Gleichwie
derzeitauchunsereFürstenthaten. Womit aberzugleicherhellet:daß
esnochvieleAbfälleleide,wennmandie, soeinerlei)Zunahmenvor
Alters gehabt,von cincrlcyGeschlechthaltenwil. Denn führenhier
dreyBrüder dreyunterschiedlicheNahmen,dasiedochvermuhtlich
von einemVater seyn,weil siejchlechtwegFratresgenanntwerden:
sohabenauchwohl drcy, welcheeinandernichtanvcrwandt,eincr-
!eyNahmenführenkönnen,wennsieeinerlei)Gut nacheinanderbe¬
wohnet.

Daher cs denngekommen,LaßetlicheGeschlechternochjetzo
einerlei)NahmenundunterschiedlicheWapen, andereabereinerlei)
Wapen undunterschiedlicheNahmenführen. Von denletztensind
insonderheitdieHahnen undBibowcn bekannt. GedachtenEdel-
LcutengabendieNllarckgravcn zugleichdenLonsum(bei)unshieß
esOrbör) vongedachtenHufenundPlatzen.

Den Friede-Schilling folie der HauptrnanndieserStadt
Conrad vonThcrcvist gantzhaben,Brüche abersollendemStadt-
Voigt bleiben. Der Friede-Schilling wird hierdenariusin civi-
tate per judicium acquifitus, die Brüche aber judieium Äavoi um
genannt;gveifelsfreydaher,weil maneinemheydnischcnwenden
leichtlicheinenHalßbruchzucrkanntc;welcheneinDeutscher,ineben
dergleichenVerbrechen,mitGelds (bei)unsmit zoMarck) abkaufcn
konte.

Der StadtMoigt hattehierdieGerichts-Gewalt, sowohl
ausserals innerhalb derStadt, welches,nachdemDübcckschcn
Stadt-Recht, gantzanderswar.

Die Zeugenwerdenhierunterschiedenin Server& milites,
Rnapen undRiddcr, dieaberaller>om2ldelwaren,undwegenih¬
rerLehN'GütcrDiensterhun musten. Wer damahlseinAmpt bc»

Hofe
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Hofe führte, der brauchte keinen andern Zunahmen, als: der Schcnck,
Hinricb, dcrMarfchalck, Aldo. Dergleichen adclicheAemter auch
bcy unseren Mechlenburgischcn Fürsten bekannt waren, wie ihre
Diplomata geben. Doch habensieniemahls darin dasWort: Ser-
vus, gebraucht, wie wir schondrobenangcmcrcket,sonderndagegen
Famulus, wiewohl beydecincrlep, und durchAnapen gegebenwer¬
den. Übrigens erkennet man hieraus, daß der Adel damahls noch
tnehr auf Verdienste, als aufGcbuhrts-und Güter-Vlahmeir ge¬
geben, und also dieTugend dem blinden Glück vorgezogen; desglei¬
chen, daß man den Nahmen, welchen man bei) derTaufe empfangen,
Diel wehrter, als einen Nahmen vom hcpdnischenGuht gehalten, wo¬
mit es sich in den neuestenZeiten sehrgeändert hat.

Endlich kan man hier auch noch bcmercken, daß die Stadt

Frrcdiand nach und nach zu ihrem Stadt-Felde, die Dörfer Alo-
kow,2^ötelow und Swichrenberg an sichgekauft, wovon sieaber

jetzo nur noch das letztebesitzet,z) indem die Städte durchgchcnds

nachher sehr geschwachetworden,

4. Bisher war alles in unserm Lande, seit der Schlacht bcy

Borrrhöved, das ist gantzer 18. Jahr, in guter Ruhe gewesen, wo¬

durch Geist-und Weltliche, sonderlich die Städte, sehrzugcnommen,

und in den neu-angelegten Wohn-Plätzen sich die Menschen vermeh¬

ret hatten.
Jetzo aber kam eine trübe Wolcke, welche das bisherige Licht

verdunckcln wolte, doch rauschte sie bald von-der, wiewohl dabey cm

heftiger Platz-Regen über den Graven von Schwerin fiel.

Der Hertzog Abel zu Sleowik ward von dem Könige Erich

in Danen,arck Ao. 1245. mitHcercs-Macht überzogen, weil er An¬

schlägegemacht, diesein seinenBruder um die Eron zu bringen.

Der Grav Guncelinlll.als ein muhtigcr Herr, der gernemit

dabey war, wo es was zu fechtengab, hielte cs mit dem Könige.

Die Fürsten von Mecklenburg waren mit auf des Graven

Seite, weil er nicht allein ihre Schwester zurGemahlin hatte, sondern

auch rAiclor des Graven <0imcehniL einzigeTochter, Odo s h r cr-

Ao.
124s.
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mahlen lassen. Dagegen hielten es die Graven von Holstein als

Johann zu Bicl, und Gerhard zu Rensbrrrg mit dem Hcrtzoge

Abel, welcher ihre Schwester Mcchrhild zur Gemahlin hatte.

Die Unftigen rückten also mit ihrer Manschaft gegenHolstern

an, da cs denn Ao. 1246. bcy Todeslo (Oldeslo) zum Treffen kam.

Die Holsteinische Schützen und Krieger« hatten sichdaselbst

gesctzet,um den Eingang in ihr Land zu verwehren. Aber dieMeck¬

lenburger waren ihnen überlegen, behaupteten denPaß über die Su¬

de, und rückten damit in gedachteStadt, nahmen viele gefangen, und

was sich nicht ergeben wolte, machten sie nieder. H
Ob nun zwar dieserHandel zwischendemKönige und demHer¬

zog bald aufgcgriffen ward: so kam doch der Grav von Schwerin

Ahr dabey zu kurtz. Denn der Hcrtzog Albrcchr zu Brunswik,

nahm dieserGelegenheit wahr, da der Grav anderswo zuschaffen hat¬

te, und gedachte dasjenige zu rachen, was vorhin seinemVater Otro,

in der Gefangenschaft zu Schwerin, wiederfahrcn, grif also zu, und

nahm dem Graven alles, was er jenseit der Elbe, biß an Uelzen, besaß,

und der Hcrtzog Hiurich, der L.öwe, dem Groß-Vater diesesGraven,

Guncelin I. verliehen hatte. Es haben auch die Graven von

Schwerin solchenLandes-Strich nachher» nimmer wieder erhalten

können. Nach Lhemniyens Anmerckung war es eine gerechte

Strafe GOttes, welche damit denGraven traf; anerwogen er wieder

den Hcrtzog 2lbel zuFelde gegangen, der sich doch, bey der Aussöh¬

nung mit dem Könige, viele Mühe, dcsGravens halber, gegeben hat¬

te. b) Denn von dem Hause des Undanckbaren soll der Fluch nicht

weichen.

s. Johannes, Herr von Mecklenburg, ließ sich hiernächst

das bessereAufnehmen seiner neuen und von ihm sehr beliebten Stadt

Wismar angelegen feyn. Da nun dieselbewegen ihres schönenHä¬

vens sonderlich zur Handlung aufgcleget war; so trachtete er, sie da¬

durch empor zu bringen, daß er denKaufleuten, so dahin handeln wol-

tcn, gewisseFreyhciten ertheilte. Zu dem Ende gab er denenvon Ri¬

ga ebendieselbigeprwrlegiain dem wisniarischcn Hafen, als wie

sie zu Lübeck haben sotten.
Woru»
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Worüber dashiebey folgende Diploma aufdem Schloß nie-
cklcnburg den 27. Xlaji. (VI. Cal. Jun.) gefertiget ward, woraus ju*
gleich^erhellet, daß diejenige irren, welche meinen: daßpribislav sol¬
chesSchloß gantzlichzerstöret habe,wie wir schon droben angemercket
haben, und hiemit erweisen.

Unter denZeugen finden sichviele Dom-Herren, welche aller¬
seits Domini genannt werden, insonderheit sind darunter zwei) von
Lttlow, wovon Godfried vieleicht das Guht Bülow, so im Stift
lag, und nun zum Ampt Crivitz gehöret, damahls besessen,wiewohl
auch noch ein anderGuht dicfes Rahmens, in demLande, soderFürst
Johannes hatte. Es ist aber dieserGodfried, mit dem Bischöfe
Godfried, aus demGeschlecht der von Bülow, nicht zu vermengen,
als welcher über 40. Jahr nach dieser Zeit allererst zu solcherWürde
gekommen , und aus dem Hause Wedendorf war, welches wedc-

rvendorf (wie es eigentlich Heist) doch wohl von Neir-Wcdcudorf

oder Weircndorfzu unterscheiden,davon wir drobengedacht, daßder

Fürst Johann solches dem Clostcr zu Rehna geschcncket,welchem

Closter er auch das Parronar über die Kirche zuRehna gab. c)

Bey Hildebrand von Pole, so sichglcichfals unter den Zeu¬

gen findet, ist zu mercken, daß er Bürgermeister in Wismar gewe¬

sen, wie Laronuis in seinemBüchlein vom Srargardischcn Adel,

meldet. Denn so hat dis Geschlecht,so von Poel bey Wismar, den

Nahmen hat, sich mit der Zeit nach dem Srargardifchen gewandt,

und ist daselbst ausgegangen.

Daß der Fürst Johannes damahls das Schloß iAienborg,

wovon jetzo noch ein geringes Dorf den Rahmen hat, in seinemAn-

theil nicht ferne von Jlow, seinerGemahlin L-nitgard zuGefallen, ha¬

be bauen lassen,berichletLacomus, d) welcher hinzu thut, daß dage¬

gen das Schloß Mecklenburg herunter gefallen. Aus eben demsel¬

ben führet Stevcr an, e) daß"dieserFürst demBisthum Lübeck zweo

Husen Landes, zum Besten seiner Seelen, geschencket. Was^aber

rVienborcz betrift: so setzetChemnitz dieErbauung dejstlbenms ^ah»

1260. woselbstwir auchrinMehreres davon anführen werden.

v) Chemnitz in Vita Gunccl.III, apudGerd.p. ;»£. q) Sehrb-
den

m.
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dersWism. Erst!, p. 227. r) Schröder1.c. p.240. s) L. VIII.
Vand. C. 18- t) in Epit. MSC. in Vira Burev. III. u) Weflphal,
dcConfvetud. p. 394. Schröd. 1.c. p. i2i.iqq. ibiqve allegati,

w) Verb. Kluv. P. II. p. 290. X) ibidem P IE p. IZI. y)
Verb. Klüv. P. I. p. 81. z) Enochi Frider. Simonis, Redloris
Schola; Friedland. Oratio de hac urbe. a) Krantz. in Saxonia
L. VIII. C. 2?. Vandal. L.VI. C. 24. Vetcrf. Holsten -Chron.
P.II. p. s8>59. cEAlbert. Stadenfisad Ann. 1246. Hederich
in Geneal. Comit. Sverin. ad ann. 125-0. Lamhec. Rer. Ham¬
burg. L. II. ad ann. 1246. b) Chemn. apud Gerd. p. 107. c)
Chemn.in Chronico M. & Schröd..1.c.p.240. d) adAnn. 1244.

e) in Chron. Meklcnb. p. ^7.

DesFürstenNiclotiv. Diplomavon1244.
darin er demClosterAmcllmxborn ftin Nccht

ñnGñtow bestñtiget.

InNomineS.&.I.Trinit.NicolausdeWerle&:DominusinGiitz-
ftroive---notum facimus, quod pie memorie pater nofter

Heinricus de Werle, cum patre fuo'Heinrico Burevino---quedam
bonaSatoive contulerunt Ecclejie Amelungesburenfi---Omnes er¬
go donationes confirmamus---prefentem paginam inde confcri-
ptam Sigilli noftriappenfione ac teftium inferiptione duximus robo¬
randam. Teñes hy funt: Heinricus &Johannes filii noñri — Da¬
tum in Róbele, anno ab incarnatione verbi M. CC. XLIIII. In¬
didi. II. *

* exgrimdl. Vorstellung derrcchtmü§.Befugnisdc Ao. 1739.p.22.
No. 6. cf. Schrdd. Papist. Mttklenb. ad.h. a. ubi Diploma le¬
gitur integrum.

VI ri-tr. .M'
' t

ii. Der
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Der Marck-GravmloKgnnundOuo
Brandcndurĝi-mcjations-OjpLomL

bcr Smc>t Fricdland von 1244.Jobarmes&OttoDeigratiaMarchionesBrandenburgenles,omni¬
bus in perpetuum. Confvetudiniseft, ea, que fub tempore fi¬
unt, ne pro lapfu temporis cum tempore tranfeant,& ab homi¬

num memoria evanefeant, inftrumentorum ac teflium munimine
roborare. Hinc cfl, quod conflare volumus tam futuri quamprx-
fentis temporis hominibus univeriis, quodcivitati noftre novelle,que
Vredelandt appellatur, ducentos manfos, in principio fuefundatio¬
nis, adjecimus,quorum quinquaginta ad pafcuadeputandos,reliquos
vero centum quinquaginta cultui agrorum duximus deilinandos,
de quorum quolibet nobis eorum poffeiToresquilibet in dimidii fer¬
toriis penfione annua refpondebunt, transadis duntaxat quatuor an¬
nis, quos incolis ejusdemCivitatis indulfimus libertatis. Predidam
etiam civitatem eodem jure, quo civitatem noilram Stendal gavi-
fam cife volumus & contentam, hoc nihilominus adjicientesad i-
pfum commodum civitatis, quod omnibus ipiam inhabitantibus, ad
aedificiafidi noccfiaria, ligna incidere liceat & afferre per totam pro¬
vinciam, tam de bonis noftris liberis, quam porredis. Adh. nove¬
rint Univerii, quod jam didam civitatem bone fame viris Conrado
de Thercwift, JohannideGrevcndorff & fratribus ejusHernicoFri-
derico deKercham &Bercngho, fub forma gracie talis dedimusin¬
colendam, ut totius cenfttSytam de areis quam de maniis, pars tota

fit eorum, ficut & totus denarius in ipia Civitate per judicium ac-
quijaustnt illius, qui fungi debet officio prefedure; exceptatameu

illa acquifitione, que dejudicio provenit Slavorum,quosfpeciali no-

ftro judicis, feu advocati noftri.qui pro tempore erit, volumus,tam

intra civitatem, quam extra,utiliter fubjacere. Et ne in unacadem-

que civitate in perfonasplures, diftribui, contra confvctum alias,

prefedure titulus videatur, unum tantum ex eisConradumPrefedi

titulum volumus obtinere. Super predidis omnibus, ne cavilloia

VLrrtesBuch. 3 m
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in poflerum queat rimula inveniri, prefentem paginam Sigillorum

noflrorum appenfionibus duximus muniendam; ceftesidoneos adhi¬

bentes, quorum nomina hec sunto: Dominus Otto deiiadersleven,

Hcmricus pincerna, Fridericus de Bertikow, Guntirus Advocatus,

Albo Marfcalcus, Gcrardus dcKerkow, Albo de Platin, milites &

alii quam plures, tam fervi quam milites tunc prefentcs. Afta au¬

tem funt hec Anno Dominice incarnationis millcfimo, ducentesimo,
quadragesimo quarto. In Dominica, qua cantatur: Oculi meifem-

per. *
* cxKIuy. P. II. p. 130.

III.
DesFurstenJohannisUrkundevon1246.

darinerdmKauftLeutenvonRiga dieFreyheitenzuwrsmar
verfprichswelchesiezuLubeckhatten.JobannesDeigraciaMagnopolenfisDominus,omnibusChriftifide•

libus in perpetuum. Ne rerum geilarum memoria simul cum

tempore labatur: decet etiam fciiptis authenticis perennari. Ea

propter notum essevolumus, tam polleris, quam pudentibus, quod

nos, confilio prudentum hominum noflrorum habito, burgenlibus

deRiga libertatem contulimus ad nos veniendi; videlicet ita ut live

ad portum Wismarie applicuerint, five ubicunque in terram no-

itram venerint, eadem, quam habent etiam in Lubeck, gaudeant li¬

bertate. Ut autem tale fa&um noitrum per fuccesfiva temporum

momenta flabile perfevcret, prefentem paginam, fubfcriptis nomi¬

nibus eorum, qui prelcntes erant, cum fieret, iride conscribi fecimus,

sigilli noftri munimine roboratam. Tefles funt hi: Dominus Go-

dcfridus de Bulowe. Dominus Johannes frater ejus. Dominus Jo-

hannes deWalie. DominusThiedericus Klawe. DominusOlticus

frater ejus. Ludekc de Hamme, telonearius nofter, Heinricus de

Tremonia. Confules Thitmarus de Bucowe, Olricus, Nicolaus dc

Cusvelde. Wizzelus parvus. Heinricus deBucowe, Hildebrandus

dePole. Burgenfes de Riga Albertus deMedcbeekc, Thidericus

cognatus Tanquardi & alii quam plures. A£la funt hec anno gra-
cic
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‘j* M- XLVI. VI. Kal. Jun. Datum Mekelborg per manusRu«
dom notarii noftri. *

* ex Sehröd. Wismar. Erst!, p.71.

Von demBischofWilhelmzuSchwerin.
Z. r. Die Einwcihtmg der Dom-Rirche zu Schwerin wird

Veranstalter.
2. wird volzogcn.

z. Die Kirche zu Büysw wird eine Dom-Rirche. Die

Schwerinsche wird bcschench'ct.

starb hieraufLo. 1247. der BischofDicderich zuSchwerin,

unD ward zu Büyow begraben, als welchen Ort er sonder-

-^¿2" lich beliebte, daher er auch die Kirche daselbstempor zu brin¬

gen trachtete, f)
Sein Nachfolger hieß Wilhelm, ivelcher schonbep dem Bi¬

schöfeFridcrich, Probst gewesenwar. g) Hederich meldet: daß er

ein vornehmer Mann gewesen; zeigetaber dessenGeschlechtnicht an.

Er erkannte denErtz-Bischof Gerhard zuBremen für seinenObern,

wie beykoinmendcr Eyd, der an Viti Tage geleistetworden, völlig be¬

zeuget.
Die ersten Schwerinschcn Bischöfe waren dem Pabst un-

mittelbahr unterworfen gewesen; dieserEry-Bischofaber, der ein

gebohrnerGrav von derLippe war, und nicht viel ausdenPabstgab,

brachte diesesStift nun völlig wieder unter seinemSprengel, dahin

auch das Stift Mecklenburg Vormahls gehöret hatte. Darauf ließ

der Bischof sich angelegen ferm, völlig
hinaus zu führen, was seinVor¬

fahr Diederich mehrentheilö zumStande gebracht, wohin hauptsäch-

iu-h atb&rte. daü er dieDom-Rirchc zuSchwerin, soschonvor 78.

Ae,
1247«
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wohl seyn, daß viele wenden, ob siegleich schonChristen hicssen,noch
grosseHochachtung für dem vormahligen Bvamcvrc gehabt, welche
man nun auf den SauccMic leiten woltc. Wenigstens darf man
nicht gedcncken,als wenn der wenden nur noch etlichesolten vorhan¬
den gewesen seyn, denn Albertus Sradcufrs, der um dieseZeit gele-
bct, und erstlich Abc zuScade, Hernachmals aber General inr Fran-
ciscaner-Orden war, neuner die Mecklenburger in seiner Chrome,
noch immerhin Slavos. Es waren bey solcher Einweihung drcy
fremde Bischöfe zugegen,als Wilhelm von Lamm Luder von Dchr-
dcn, und Albrcchr von Lübeck, welcher zwar nicht eigentlich Bischof
von Lübeck war, sondern sich nur, als ein vertriebener Bischof von
Riga, daselbst aufhielte, und das Stift verwaltete, weil sichdie Dom-
Herren, wegen der Wahl eines neuenBischofs, nicht vereinbaren ton¬
ten. i)

Sonst war dieser Albrcchc auch zugleich Scholaster bey dem
Ery-Srifc Bremen. War solcherNähme zu sagen gehabt , haben
wir schondroben angezeigct. Er solte das bey Stiften heissen, was
ictzo Professor aus Uiriversiratcn, indem die Stifte hohe Schulen
waren, k)

2. Die Einweihung dieser vortreflichcn Kirche geschähe mit
vielem Gepränge, und ward dasAndencken davon nachher immerauf
gedachtem Tage wiedcrhohlet, welches zudemannoch bekanntenDirs-
Marckc daselbstGelegenheit gegeben.

Denn weil dieMenge von Menschen aus den benachbarten Or¬
ten, zusammen kam, solcherHerlichkeit mit beyzuwohnen: sofunden sich
bald andere, welche Lebens-Mittel und Erfrischungen für die Gereisete
herbe» schäften, woraus endlich ein ^ahr-Marckc ward, so man die
Rirch-Mcsse nannte.

Weil aber auch an den meistenOrten die Kirchen am Sontage
eingeweihet wurden: so entstund hieraus der grosseMißbrauch daß
man solcheMarckcc amSomagc hielte, sich dabey toll und voll sof,
und all rley Üppigkeit ausübcte. Daher das Sprich-Wort aufge-
Mnmen: wo GVrc cmeRirche bauet, da bauet der Teufel cr-
,ne Capellec) welches allenthalben bekannt ist, weil man es anders¬

wo
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nu' nicht bessermachte. Man trieb beysolcherGelegenheit das leicht¬
fertigste Wesen, ja die gröbsten Schanden und Laster/ soviel ungescheu-
ter/ rveil bey Wiederholung der Kirch-Weihe auch der anfänglich ge¬
stiftete Ablaß wiederhohlct ward. Nun war zwar die Meinung fcetv
jcnigen/ die solchen Ablaß crtheilcten, daß damit die Kirchcn-Strafe
jolte erlassenseyn; indessenhätte man dochUrsachedieSünden ernst¬
lich zu bereuen, wenn man bcyGOtt derselbenVergebung habenwol¬
le ; aber der gemeineMann, welcher nur insgemein aufdas stehet,was
in die Sinne fälc, bekümmerte sichweiter um dieBusse nicht, wenn
ihm nur die Strafe, so seinemFleisch beschwerlichwar, erlassenward,
sondern sündigte daher desto frecher darauf loß.

Damit auch dar Andencken von dieserEinweihung so viel be¬
ständiger bleiben mögte: so stiftete derLisehc-fzu Schwerin eineewi¬
ge Prnbende von seinenZehenden, die er von eilfHufen in Röver-
storf hatte. m) Es bestanden solcheZchendcn in dem Einkommen,
welches schon derHertzog HinrichLeo demBischöfe zu Schwerin

jm wendischen zugebilliget hatte, um daraus seinenUnterhalt zu neh¬

men ; deswegen Hederich sagt: Sie hatten zum Bischöflichen Tisch
gehöret.

z. Hiernächst brachte der Bischof zumStande, was seinVor¬

fahr schonmit der Kirche zuBüyow angefangen; nemlich dieselbezu

einer LollegiabRirche, wie die zuGüstrow, zu machen. Denn die

Schwcrinsche Bischöfe wollen nicht weniger als die Lammsche

seyn. Er setztedaher nicht allein den angefangenenBau daselbstfort:

sondern verordnte auch, den 16tcn September daß der Probst bei)

dieser neuen Dom-Kirche allcmahl aus dem Schwerinschcii Dom-

Herren solle genommen werden, wie der Archivarins Schultz be¬

richt. n) Da nun der Fürst von Rügen, Im-omarU. mit zu diesem

Sprengel gehörte: so wolte er seineHochachtung gegen dem Stift

Schwerin ebenfals zeigen; bcschencbcc also dasselbesehr reichlich;

indem er ihm 40. Hufen, zur Ehre GOrres , der Iruigftattcu Ma¬

xien und desEvangelisten Johannis aussetzte.

Es war dieserFürst des obgcdachten wirslav(dcr sichV-Rss-

felav schreibet) Solm wie er selbstin einemDrplomarc bezeuget,da¬

to 3
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rin er der Stifs-Kirche zuRaceburg das Dorfpurlitz schencket.o)

Daß er dabey auf eine so seltsameDreifaltigkeit von GOtt,Marien,

lind Johanne gerieht, kam daher, weil die Dom-2>irchc zuSchwe¬

rin diesen dreren, gleich bey ihrer Stiftung gewidmet war.

Gedachte vierzig Hufen lagen im Lande Tribusees, und mach¬

ten dasDorf Eixcir aus, welches hiemit dem Stift, samt dem daran

gelegenenWalde gegeben ward. Das darüber gefertigte Diplom a

findet sich in Schröders Papistifchem Mecklenburg, worin unter

den Zeugen Johann und Renfred de pcnry stehen, so man jcho

penycn nennet. Es kommt auch Hinrich de Zarurin darin vor, so

aber verdruckt und Zajarnin heihen soll. Gedachtes Esten ist bei)

dem Stift Schwerin über 300. Jahr geblieben, da es endlich die

Hcryoge von Pommern wieder an sichgekauft.

Es würde dieser Bischof ohnezwcifcl noch ein weit mehrcres

)um Besten des Stifts vorgenommcn haben, als wozu er Gaben hatte.

Denn da er von vornehmer Geburt, sovermogten ihn dieFürsten,und

er wüste sich ihrer Geneigtheit sehr wohl zu bedienen. Er starb aber,

nachdem er bis ins andere Jahr gescstcn.

f) Ger des cx Chemnitz, p. 413. g) Krantz. Metrop. L. VIII.

C. 13. p. 2o%. h) Heder. Chron. Sverin. ad ann.
1248- & >n

Deilgnat. Epifcop. Sverin. apud Geldes 1.c. i) Herrn. Bonr.i

Chron. Lubcc. ad ann. 1238» k) Jac. a Mellen Hiftor. Med.

Lubec. ad ann. 124^. Alex. Molde in Chron. Urin.'fünfte 2ib-

khcilung p.zz. I) Chriflopb. Arnold von Alt-Sächsischen Wo-

chen-Götzen C.IIl. p. 31.Iq. m) Hederich apud Gerd. p. 41z.

n) pag. 416. apud Gel des 1.c. o) Schultz apud Gerd. 1.c.

Eydrs-korml.il
welchederBischofwilhelm zuSchwerin demErtz-Bischof
Gerhard ll. zuBremen geleistet.Ao. 1248.d. ip.Junii.

Ego Willehelmus, Zwerincnfis Epifcopus, ab hac hora, utantca,
1fidelis ero fandtx Bremenii Ecclcfue ScDomino noftro Archi-

Epiicopo G. ejusque fwcceilbribus. Non ero in confilio nec in fa-
äot
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Lio, ut vitam perdat, aut membrum, vel capiatur mala captione.
Confiliurn quod mihi perfe, aut per iiteras, aut per nuntium mani-
feftabit, ad eorum damnum nulli pandam. Archi-Epifcopatum Bre-
menfis Eccleiix, & regulas fandiorum Patrum & Conciliorum ftatu-
ta, adjutor ero ad defendendum& retinendum, falvo ordine meo,
contra omnes homines. Vocatus adSynodumveniam,nifi impedi¬
tus fuero canonica prxpeditione. Legatum ipilus & Eccleiix JBre-
jneniis, quem certum legatum eiTecognovero, in eundo & redeun¬
do bene & honorifice tratfabo, & in fuis necesfitatibusadjuvabo,&
omnem fidelitatis formam, ad quam de jure teneor, fideliter obfer-
vabo. Sic me adjuvet DEus & fan£faEvangelia & patrocinia fan¬
diorum , quorum hic reliquix continentur. Ne igitur id alicui ve¬
niat in dubium, figilli noflri impi esfione fecimus communiri. A-
tlum in Ecclefia Zwerinenfi XVIE Kalend. jul. Anno Domini

M.CC. XLVIII. *
* exLindenbrogii Privileg. Archi-Ecclef Hammaburg. No. LXXI.

p. 174. edit. Fabric,

Das XXV. Lap.
ReueStadte.

§. r. ^cu-Brandenhurg wrrd crbauek.
2. Gustrow umgclcgr.

z. (Voldberggcgrinwer.
4. Dae GoldocrgrschePrivilegium

crlaurcrt.

^ls man im Stist Schwerm mit diefein allen ftrtig ward ^da

grundetc obgedachterMarckgrav Iohann dicStadtNcu.

Ltandeuburg im Srargardischc», wovon das Diploma

hier angefuget.

Man siehet daraus, da§ sie nach dem Vorbilde dcr Stadt

Braudcnburg in der tllatd, welche nim auch in Air-und tteiv

^n-aitbcnbutg unterschicdcn wird, angelegct rvorden, daher sie die-

senNahmen erhalten, Sie
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Sic ward an dem Orte gestiftet, woselbst, dem Vcrmuhtcn

nach, Vormahls der grosse Eee gewesen, an welchem die berühmte
Stadt der wenden, Rcchre, gelegen, wie wir im andern Buch gc-
saget. Der Marckgrav legte dazu syo. Hufen, wovon yo. zur wei¬
de und 200. zum Acker-Bau sollen genommen werden, also daß von
jedem Morgen, nach s.frey Jahren, eine Vrbör (pentio) von drev
Brandenburgischen Dcnaricn, doch nicht von Blcch-Müngen.
sondern von solidein Gcldc, jährlich sollen gegeben werden.

UberdcmbegabtederMarckgrav sicmit derZoll Frcyhcit
sowohl vondem,was bei)ihneneingebracht,wennesnur daselbst
verkauftwürde: als auch,was sieanderswobinfahrcn würden.

Ferner, in den Gewässern daselbst zu fischen mit Reusen,
grossen und kleinen Netzen.

Diesen Bau auszuführen, ward einem, Rahmens Albord
Rave, aufgetragen, welcher deswegen auchden dritten Thcil ander
Orbör und SrrafGcfallcn im Gericht haben solté. Es wohnete
dieserAlbord (Edelgebohrner,Albrccht) nahe bey demOrte, wo die¬
se neueStadt anzulegen war, wie man denn noch jetzo,gegenSüden
der Stadt, da man nach alten Srargard gehet, die Ravenbnrg
zeiget, wo er soll gewöhnet haben. Mau hat auch noch zu Lacomi
Zeiten, der altyt Reflor Scbolä war,in dem Zeugaind Korn-Hause da¬
selbst eine Tafel gefunden, worauf die Worte gestanden: „Biddce
vor Alborno Raven, Anfänger Visier Stadt,, daher, wenn ande¬
re, in demSrifrungs-Diplomate, Hervord lesen, p) solches für ei¬
nen Jrlhum zu halten. Es war aber dieserRave nicht von demGe¬
schlecht,welches nachher in Mecklenburg bekannt geworden, und in¬
sonderheit zu Scük, im Ampt Schwerin, gewöhnet, wie aus dem
Wapen erhellet, welches in Latomi Büchlein, vom Stargardijchcu
Adel zu finden, so Ao. 1619. gedruckt ist. Das angeregte Diploma
ward zuSpandow, den achten Tag nachAller-Heiligen, das ist, den
8ten November ausgefertiget, die Stadt aber daraufLirckel-rund,
und jb ordentlich angelegct, daß man in jeder Strasse, deren siefünf in
der Lange und vier in der Breite hat, von einerMauer zur andern,
oderauchjumThor hinaussehenkan. Dahernohtwendigeinsehr
' gerau.



íicvaumcr Platz zum XYiavdt bleiben uniste/ auf dessenMitte ein an¬
sehnliches Vaht-Hauß gebauet/ und mithin dieses die ordentlichste
Stadt in Deutschland ward.

Sie wird in alten Urkunden, nachdem sie an Mecklenburg'
gekommen noch vor Güstrow gesetzet,weil sie die vornehmsteStadt
im Gtargardrschcil Lraise, wiewohl sie, durch die viele Feuer-Scha¬
den, so sie gelitten, nur von geringem Vermögen, und bey weitem das
nicht, was Güstrow ist.

2. Es ging aber auch mit Güstrow damahls eine merckwür^
di'geVeränderung vor, wodurch der Fürst Niclor von Werke solches

zum bessernAufnehmen brachte. Denn da er bemerckte,daßderOrt,

wo die Stadt angeleget, sich nicht allerdings dazu schickenwolle; s»
sähe er einen weit gelegenern dazu aus.

Es war dieseStadt als ein offener Flecken,zur Rechten derNe¬

bel, sehr weitlaustig, biß an das Dorf Sukow angesangen; daher es

nicht wohl müglich war, siemit einerRing-Mauer zuumgeben, und ibr

also: das erlangte Stadt-Rcchr geltend zu machen, kraft welches sie

befugt war, sich in eigeneBeschützung zu setzen.

Der Fürst ließ sie also nun zur Lincken des gedachten Flusses

anlegen, und bestimmte ihr solcheGrentzen, als man füglich mit einer

Mauer umfassen,und mit Einwohnern besetzenfonte. Dieses ist also

das heutige Güstrow, dagegen das vorige sichendlichgantz verlohren,

also, daß nun Garten und Felder sind, wo es Vormahls gestanden.

Nicht als wäre das Alte weggebrochen, und dieEinwohner nach dem

neuenGüstrow gewiesenworden ; welcheMeinung man bei) andern

findet: sonder» weil es mit derZeit viel Feuer-Schaden gelitten, und

endlich, mit dem Ausgange des XVI. Jahrs). sich von selbstverloh-

ren, also, daß davon nur noch dieSpur eines Kirchhofes, welchen ein

paar alte Linden Nachweisen, vorjetzo zu finden; wie Fridench Tho-

mas, der an dem Gvmuasto daselbstSub-Rcccor gewesen,und es

also am bestenwissenkönnen, davon die Nachricht gegeben, dem wir

darunter, ivegen seines grossenFleisses, so er an die Historie dieser

Stadt gewandt, lieber folgen alsLaronro, dessenWorte im verbes¬

serten Klüver wiederholet worden. r) oder auch als Scdcdio, der

Viertes A a i'W?



rF6 Lib. IV. Cap.XXV. A0.124&
zwareinGüsirowcr war, abervieles/ beyseinerflüchtigenJugend,-
ohnereifeUntersuchungdahingeschrieben.

3. Bisher hatte der Jüngste unter denMecklenburgischen Für¬
sten Pribislav UI. noch nichts/ so viel ich gesunden/ sowenig zuGOt-
tesEhren, als zu seinesLandes Besten vorgenommen. Woraus man
nicht allein stehet/ daß er seine eigeneGemüths-Ncigung müssegehabt
haben; sondern man erkennet auch daraus leichtlich, woher cs gekom¬
men, daß ihn die Geschicht-Schrciber für einen halben Heyden gehal¬
ten.

Doch nahm er nun etwas vor, das zum Aufnehmen seinesLan¬
des gereichte, und wovon das Andcncken noch jetzo bleibet. Denn
so legte er die Stadt Goldbcrg zwischenParchrm und Güstrow an;
woraus man stehet, wie weit sein Landes-Sttich gegangen, nemlich
von dem Goldbcrgischcn biß an denSchwcrmschcnSee der Län¬
ge, und vonStemdcrg übcrparchim bis an dieMarck, der Breite
nach. Ich bemercke solches, weil man anderswo findet, daß dieser
Fürst seyHerr von Srargard gewesen,t) welcher Jrthum vieleicht
daher kommt, daß Rrantzltts geschrieben: u) Srernberg läge im
Srargardljvhcn. Weil nun dieserFürst Srernberg besessen,und
daselbst ein Herren-Hauß gehabt: so hat man daraus geschlossen,er
sey Herr im Srargardischcn gewesen. Aber Rranyius meinet
nicht, daß Srernberg in dem Lande Srargard liege, sondern, daß
cs der Fürstlichen Srargardischcn, und nicht der Mecklenburgi¬
schen Linie bey der Theilung zugefallen, wie wir zu seiner Zeit hören
werden. Gleichen Ursprung wird es auch wohl haben, wenn H.H.
Klüver geschrieben, w) daß XXVdc eine Stadt und Schloß, in der
Herschaft Srargard, nahe bey der warnow gewesen, welches sein
Verbesserer also stehen lassen, x) weil cs, angezeigter Massen einen
richtigen Verstand haben kan. Doch ist es zwcydeutig, und schreibt
daher Schröder, daß er nicht wissen könne, was Klüver damit mei¬
ne. y) Ein offenbahrcr Fehler aber ist, wenn Cordcstus meinet, z)
daß Rrchcnberg und Srernberg cinerley, welcher daher entstanden,
weil von Rrchenberg nichts mehr bekannt, als dieRichenbcrgischc
Mühle an der Warnow. Doch wieder auf Goldbcrg zu kom¬
men, so ist alles, was stch davon im Klüver findet, aus Laromo ge¬

nommen,
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nommen, der auch dabey angeführet wird. Es ward dieseStadt bey
einem ziemlich gross.» Sec, auf fettem Grunde angeleget, daher die
Strassen dchclbst mit der Zeit sehr versunckcn. Daß inan bey Anle¬
gung dieserStadt daselbstnoch welchen gefunden, ist daraus zu er¬
kennen, weil an dem Stadt-Felde, nach der Gegend Dobbcrrm auch
cin Wend-Feld für sieausbeschieden,so jetzo(gleichwie zuSrernberg
das sogenannte Wcnd-Hcld, zum Stadt-Felde gehöret. Gegen <v-
sicn ist ein kleiner Hügel, auf welchem ein Hcrren-Hanß von starcken
Mauren gebauet, und mit tüchtigen Wallen versehenward, so noch
stehet, wiewohl es schonunbrauchbar geworden, daher vor wenigen
Jahren, hart daran, ein neues Ampr-Hauß von Holtz aufgeführet
worden.

4. Bey Anlegung dieserStadt hatte der Fürst seinparchim
vorAugen: wie man stehet,wenn man gegen einander halt,was man
von dieser beydcn Städte Gnaden-Bricfen bcym Lordcsto und La¬
tums findet, worausRlnvcr das Scim'ge genommen. Es sind da¬
rin verschiedeneDinge, so einer Aumerckung wehrt. Also wird darin,
wie schon in den Gesetzen der warmer, ein Unterscheidunter dem
Friede-Schilling, und denBrüchen gemacht. Der Friede-Schil¬
ling war hier, was der Naht für das Geleit erhub, wenn er dasRecht
hatte, Jemand zu geleiten, was neueBürger an Bürger-Geld gaben,
oder zuNaht-Hause erlegten,wenn siedas Bürger-Recht gewonnen,
so jetzo in kleinen Städten etwa vier Thaler ist; ferner, was die, so
nicht Bürger werden wollen, jährlich an Sckuy-Gcld gebenmusten,

denn die Städte empfingen nun die Schutz-Gerechrigkeir sowohl,

als vormahls dieOörgre auf denSchlössern; weiter, was beyAuf¬
richtung der Aempter (Innungen) fiel.

Denn der Stadt-Magistrat hatte das Reckt die Aempter

der Handwerker zu prwilegiren, und ihnen aus den Rahrs-Pcr-

soncn einenHaupt-Mann zu sehen,dergleichennoch an vielenOrten

gcschiehet. Wiewohl ñiich etliche solcherAempter von den Landcs-

Fücsten privileczirct worden, deren Haupt-Mann oder Beisitzer,

wenn sie in Ampts-Sachen zusammenkommen, der Sradr-Oolge

ist. Endlich gehörten auch die geringen Straf-Gelder dahin, welche

b ymUnter-Gerichtfielen. SolcheEinkünfteinsgesamtdie
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Stadt gantzzuihrenNutzenverwenden. Von denBrüchen aber
sollesieDendritten Theil haben,umsolchesallesan ihreStadt-Ge¬
bäudezuverwenden.Brüche waren solcheBegangcnschaftcn,um
welcherWillen einwende denHalßzerbrochenoderverwirkethatte,
wofür abereinDeutscherGelderlegte,wieschondrobengezeiget.Es
hiessendochauchBrüche,alleStras-Gelder, soübervier Schilling
betrugen. Die Bürger, sowenigdiezuGoldbcrg, als zuparchim,
sollenfür keinhöheresGericht,ohnealleinin Todschlags-Fällenund
in tödlichenVerwundungengefodcrtwerden. Woraus mansicher,
daßes damahlsschonÖbcnGerichre gegeben,welche,deruralten
Verfassungnach,in freiemFeldegehaltenwurden. Es fandsichder¬
gleichenunterandernbeyprozckc,welchesSchröder deswegenvon
demaltenGerichts-Götzenderwarmer, Prove, herleitet,a) und
magesvieleichtsoviel heissen,alsProve Zedck, Provens-Gericht.
Es ist auchwohl vondemWort Zcdck,oderZcdakah, nochübrig,
daßmandieGerichlssHandelSakcn (Sachen)nennet,unddieUr-
rhel bei)uns immer anhcbct: In Eacheir, d. i. in Gerichts-Han¬
deln. Daher esimSchwcrinschcnRecht,wiewir drobengesehen,
vielfältigHeist:wehridtSakc. Die Bürger seltenmit keinerRei¬
ft beschweretwerden. Es hießabereigentlicheineReise,wiewir im
erstenBuchgezeiget,derGangmit demRcscnoderFürsteninKric-
ges-Aeiten,ausserhalbLandes.Denn vonderLand-Wehr, wieman
dieZügehieß,wo derFeindins Landkam,war niemand,auchdie
Land-GüterderGeistlichennichtausgenommenwieobigeDiploma¬
ta bezeugen.Aus solchemFolge-RechtcnstandderMißbrauch,daß
auchwoblzuFriedens-ZeitendieRiddcre (milires)herumzogen,und
sichvondenenbewirthenliessen,sounterihrerFahnestunden. Da¬
hernochdieReurcr-Zehrmrg bekanntist,obwohldergleichennachher
gantzabgeschaft.Es istauchdavondieRedens-Artnochgeblieben:
Ene verlopcnc Reift kommewohl mahl; welchemanbraucht,
wennmansagenwil: Man mußcsnichtallemahlsogenaunehmen.
Es Heistdaher: Enen Rirtdohn; soviel,als,unvermuhteteUnko¬
stentragen. Weil aber eineStadt dadurchsehrfonte beschweret
werden: sowollederFürst, daßGoldberg dazunichtfoltegehalten
sepn,als wennerselberkäme,da siedenndieRcrft oderAusrich-
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rung übernehmen solle. E6 geschähesolchesordentlich alleJahr ein-
mahl, denn dieFürsten rciseten damahls im Lande herum, Jedermans
Klagen zu hören, und den Beschwerden sogleichabzuhelfen

Die Bürger sollen mit keinem Zoll, im gantzeuLande beleget
werden, woraus folget, daß, obzwar die Fürsten sich in den Einkünf¬
ten desLandes gclhcilet, und einjedcr dasRecht, Städte anzulegen,für
sich ausübetc, als wodurch seinEinkommen verbessertward, sie den¬
noch die andern Hoheits-Rechte genrcinschafrlich gehabt; indem ein-
jeder in des andern Landes-Strich die Zoll-Freyhcit crthcilen konte.

Die Bürger svlten auch nicht zumMarck-Drnge oderLehm
Recht, sondernallein zumMann-Recht gedrungenwerden. Von
Parchim HeistesbeymLordesto also: Die Bürger sollenvonZöllen
iin gantzenLande befreyet seyn, auch an keinGericht, Marckgeding ge¬

nannt, oder Lehn-Recht, sondern nur allein an Mann-Recht verbun¬

den se»n. Es brauchen dieseWorte eineErklahrung, davon man ei¬

ne in MI. von Beehr gelehrtemWerekefindet,daerbet;Ao. 121g.
von dem Parchim schcnptivilcgio handelt. So weit ich sieverste¬

he, s»wollen dieFürsten, in diesemund demParchimschen privi-

legio, damit sagen: die Bürger svltenihre Güter besitzen,nicht als

hatte der Mar (Landes-Herr) sie ihnen verliehen, ob esgleich in der

That geschehenwar, sondern als wie die Manne, das ist, wie die von

der Ritterschaft, welcheeigcnthümlicheGüter, besondersunter den

wenden, nochvon Alters her, einjedcr für sichbesässen,oderkürtzer

zu sagen: dieStadt-Güter feiten nicht zuLehn-Recht stehen,sondern

allodial seyn,woraus folget, daßdieObrigkeitensolcherOrten sichir¬

ren, wenn sie, gleich denen Belehnten, um Lonsens anhalten, ihre

Hölyungen, oderein Thcii davon, zu verkaufen, oder sonsteinige

Veräußerung vorzunchmen.

Endlich gab der Fürst denen Bürgern , wie zu Parchim also

auch hier frey, ihre Schuldiger, wenn sie derselbeniu ihrer budt tön¬

ten habhaft werden, mit Arrest zlt belegen,biß siebezahlten oderLür-

§cn stellten.
Gab ihnen zudemauchfreie Fischcrcy im Goldbergischen

I 7.; Aaz Sec,
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Gce, fo der Jager genannt wird (die grossenWaden-Züge ausge-

nommen) und freie werde/in seinem ganhenLande, für ihrVieh.

In dem Parchimschcn privilegio Heist es auch: „welcher

Jahr und Tag Güter besitzet, dem soll sie niemand nehmen, und ihm

„in solchemBesitz keineBeschwerde machen,, welches scheinetaus dem
Kayserlichen Recht (Jure civili) genommen zu seyn, als in welchem

die Posstssion viel zu sagen hat. Nun war dieMeinung zwar, daß

ein solcher Besitzer nicht mir Gewalt aus seinenGütern solle heraus

gesetzet,sondern der wegRechtens (dasPscirorium) alsdenn ergrif¬

fen werden. Es hat aber daher mancher nachdem gemeinet,als wenn

ihm das ein Recht gebe, Unrecht zu thun, wenn er schoneine lange Zeit

Unrecht gethan. Dahero die, welche das Recht aus der gesunden
Vernunft lehren, von der Römischen Rechts-Gelehrten possessio»

nichts wissen wollen; es sey denn , daß der vorige Besitzer, durch sein

beständiges Stillschweigen, darin gewilliget. Es ist auch wohl nichts

ungereimters, als daß ein unrechtmäßiges Unterfangen, in an sichBrin¬

gung fremder Güter, soll zu einem Rechts-Grunde werden, solcheGü¬

ter zu behalten. Sonst ist auch hier zu mercken, daß nun die Stadt

Kochen durch denMarckgraven von Brandenburg, Johann, ge¬

stiftet, den Bau derselben übertrug er den beyden Brüdern Daniel

und Eberhard von Parweniy (vieleichtBarnewitz)wie das hierbei)
kommende Diploma besaget, welches aus dem Bcrlinschen Archiv

mitgetheilet worden. Wir haben derselben Stadt hier gedenckcn

wollen, weil sie eine geraume Zeit mit zuMecklenburg gehöret, auch

L. das Diploma zeiget, daß es damahls Städte gegeben, die nach den»
Lehn-Recht (jure feodali) angeleget worden.

p) Verb. Kliiv. P.II. p. is. q) in Anale£h Guftrov. Per. II.

§. 4. s. r) P.II. p. 22!. 222. s) in Excerpc. §. Guftrow. c)
Hierein. Hennings in Tabb. Genealog, p. 297. u) in Vandal. L.
XIV. C. 17. w) P.II. p. 129. x) Verb. Kliiv. p. 647. y)
Wismar. Erst!, p. n§. z) Chron.Parchim.p.f. a) 1.c.
5>.44-
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I.
DesMarck-GravenJohannisvonBrandenburg

Diploma V0N1248.
dtMn tl' die Stddt r^elk-Brandenburg jm Statyar-

dischen ftiftet.Jobannes,Deigratia,BrandenburgenfisMarchio,omnibusinper¬
petuum. Temporum mobilitas & humanaememoriaeinhabili¬
tas exigit, ut ad notitiam polterorum gefta prxcedentium, fcri-

ptis authenticis commifla, commaneant; nc per oblivionem, qu*
inimica folct eiTepofteritatis, argumenta veritatis obtenebrent, &
dubia quxftio generetur. Proinde notum eiTevolumus tam prx-
fentibus, quam futuris, quod Nos Alvordo fideli noitro, Civitatem
noftram Brandenborg Novam, fub tali forma, dedimus conftruen-
dam; quod totius cenfus de areis pars tertia iit ipiius, & tertius de¬
narius per judicium acquifitus. Huic civitati noihx adjecimusdu¬
centos & quinquaginta manfos, quorum ducentos in agricultura,
reliquos quinquaginta in pafcuisNos recognofcimus deputaiTe; ita
ut, de quolibet illorum, qui videlicet agrorum cultui funt asfignati,
trium folidorum denariorumBrandenborg. annualisnobis penfiode¬
beatur. Exipirantibus itaqve quinque annis,quos ipil civitati, aFe-
fto Martini nunc venturo in antea indulfimus libertatis, eandemci¬
vitatem eo jure, quoCivitatem noftram Brandenborgveterem, ga-
vifam efie volumus & contentam; in parte tamen ipfius civitatis

incolis fpecialem gratiam facientes, quod de rebuspingvibus, vide¬

licet de pifeibus recentibus, addudlisnavigio, butyro, caléis,pullis,

ovis, pultibus & exteris leguminibus, lino & panno lineo, nullo o-

mniño hominum ad dandateleonea teneantur. Si vero aliquis ejus¬

dem civitatis Burgius, pifces,halec, vel aliquasaliasmerces, fpe prd-

fedtus, & peregre ipfasduxerit in civitatem, ipfum fimiliter ab eo

abfolvimus telonio, qui foret dandus; dummodo ulterius fuave&u-

deducat easdem. Si vero ad alia loca fuasmercesvolueritra non
deifinare, ipfe, ficut & exteri deducentes,nobis exfolvet tclonium;

fecundum quod in veteri noftra Brandenborgeft cooftitutum.^Ho-
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fpitesvero, qui hujusmodi etiam merces ad ipfam duxerit civitatem
&ad vendendum luas cxpofucrint merces,dequolibet plauftro qua,-
tuor tantum exfolvent denarios, quos ab ipfis indifferenter recipi
volumus & dimitti. Si vero ipias expofuerint deducendas,tunc, fi-
cut & noflxiBurgii, debitum exfolvent telonium, ficut & veteris Ci¬
vitatis noftrx Brandenborg edocet confvetudo. Infuper & in aquis
adjacentibus pifcandi facultatem cum rufis magnis & minutis reti¬
bus eisdem Burgiis indulgemus. Si quid autem utilitatis & com¬
modi in foro ejusdem civitatis propriis poterint conftruere labori¬
bus & expenfis, iisdem fimiliter contulimus in ufus civitatis com¬
muni confilio convertendum. Volumus etiam, ut prxdidx Civi¬
tatis Burgii, in omnibus noftri dominii civitatibus, oppidis, villis five
locis, ad quaecum fuis accesserintmercibus, ab exadione teloni«,fi-
cut & noftrarum civitatum exterarum alieni funt penitus & exemti.
Ut autem hxc noftra collatio in perpetuum flabilis peifeveret, prx-
fentem paginam confcribi fecimus, & Sigilli noilri munimine robo¬
rari. Hujus rei teftes funt Fridericus deBerteko, Conradus Advo¬
catus in Stargard,Albertus Marfcalcus curix noftrx, Hernicus Capcl-
lanus curix noftrx, & alii quam plurimi. Ada funt hxc inSpando,
anno Domini M. CC. XLVIII. in die odava Sandorum Innocenti¬
um *

* Verb. Klüv. p.ii. P. ip.

II.

Des Marck-GravenJohannisvon Branden¬
burgsFufldations-DiplomaderStadt

Lychen V0N1248.Innominefand*&individuxTrinitatis.JoannesDeigratia
Brandenburgenfis Marchio omnibus in perpetuum. Temporum

mobilitas & humanx memorix inftabilitas exigit & requirit, ut ad
noticiam pofleriorum geita prxcedentium feripds authenticis com¬
missacommaneant, ne per oblivionem, qux inimica folet effe po-
fteritati, argumenta veritatis obtenebrentur, Sr dubii quxftio gene¬

retur.
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rcrur. Proinde notum eile volumus, tarn prxfcntibus, quamfutu-'
ris, quod nos fidelibus noftris Danieli & Everhardo de Parwenitz
fratribus civitatem noftrarn Glichen fub tali forma dedimusconitru-
endam,quod totius cenfus.tam de arvis, quam de viretis parstertia
fit eorum, ficut & tertius denariusin civitate per judicium accerfi-
tus. Huic iterum civitati noftrx adjecimuscentum & quinquagin¬
ta manfos, quorum centum in agriculturam & quinquaginta in pa-
feuum pecorum nos recognofcimus deputasse,ita tamen, quod de
quolibet illorum, qui videlicet agrorum culturam fcierunt asfignanti
trium folidorum denariorum Brandcnburgens.annuatim nobis pen-
fio deberet. Exfirantibus itaque fex annis, quos ipfi civitati a fefto
beati Martini nimirum venturo jam antea indulfimus, libertatem i-
pfam civitatem eodem jure, quo aliasnoftras civitates gavifum esss
volumus & contentam. Infuper & in aquisadjacentibuscum rufii

ut & minutis retibus iisdem fratribus & ejusdemcivitatis incolis pi¬
leandi fimiliter contulimus facultatem. Verum etiam prsedicHsfra¬

tribus contulimus quinquaginta manfos& quandaminfulam fedecim

manfos continentem eidem civitati fimiliter adjacentes& duasdu-

furas five capturas pifeiumin fluvio prope civitatem fitas quaeomnia
'per

fejurcfeodali & titulo posfidcbunt. Infuper St duo molendi¬

naad officium prxfecturx fpetlantia, unum nempe in fluvio Cofter-

nitz & aliud apud civitatem fitum. Eisdemfratribus fpecialcmfa¬

cientes gratiam eo jure contulimus, quod nec nos, nec noffiihxre-

des ipfos debeant aliqua alia ftru&ura ipfis nociva lxdere vel turba¬

re. Et ut hxc noftra collatio futuris temporibus ftabilis perfeveret,

prxfentem paginam confcribi jusfimus& ligilli noftri munitione ro¬

borari. Hujus rei teftes funt Heinricus deStigelitz, Burchardusda

Valevrantz, Fridericus de Bertekow, Fridericus quondam Advoca¬

tus in Spandow, Gerhardus Sclev, Heinricus deSvetlingk, & alii

nuam plures. Datum per manum Hcinrici Notarii Curix noftrx

AnnoDni. M. CC. XLVIII. m eraffino 8anÄi Vincendi martyris.

Das
Viertes Buch.
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Das xxvi. Lap.
Vom SächsischenErd-Recht.

§. i. Das Sachsen-Recht wird nicht durchgängig crnge
führet.

2. Vom Heer-Gcwctte.
z. Gerada.
4. Morgen-Gabe.
?. Muß-Tbcil.
6. Lrib-Geding.

sind zwar einige der Meinung: als wenn das Sachsen-Recht
allenthalben in allen Stücken, mit den deutschen Einwoh-
nern bey uns cingeführet worden; aber das Parchiinsche ,
und das darnach eingerichtete Goldbcrgrsche Privilegium

lehren solches gantz anders; indem sowohl der
'Fürst

Lorvin, als
seinEnckelPribislav darin, besonders was Erbschafcs-Sachen an«
dttrist, vom Sachsen-Recht gänhlich abgcgangcn.

Denn so verordnelcn fte, daß in diesen ihren Städten kein
Heer-Wede (Heer-Gewette) und kein Wiver-Rede (Gerada) solté
beobachtet werden, sondern die Söhne und Töchter sollen zu gleichen
Theilen in allen Gütern gehen.

Es war aber schonzu der warmer Zeit darin ein Unterscheid
gehalten worden, wie uns ihre Gesetze gezeiget, und da die wenden
der warmer Sitten mit angenommen; so ist der Unterscheid auch
vieleicht bey ihnen gebräuchlich gewesen. Wie man denn findet, daß
«r cbenfals in Schwerin beobachtet, ob man gleich nicht stehet, daß
er, durch das Schwcrinsche Recht sey eingcführet worden; wenig¬
stensist davon indem droben angeführten nichts enthalten.

Daß aber hiemit von dem Sachsen-Recht abgeschrittcn
ward, dazu mogten wohl die neue Einwohner solcher Städte Gele-
gcnheit geben, als welche grossenTheils aus fernen Landen gekommen
waren, darin das Sachliche Erb-Rccht nicht gebräuchlich gewesen.

Damit
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Damit man aber diesesangeregte Recht, und die daraus ins Gold-
bexZtjche Privilegium cingefiosseneWörter recht verstehe: sowol¬
len wir davon eine kurtzeVorstellung machen. Wer ein mehrereszu
wissen verlanget, der kan cs bey denen stnden, welchevom Sächsi¬
schen Land Recht geschrieben, worunter sonderlich der Sächsische

geheimte Raht zuDresden, Hartmann Pistons, den mau Paprnia-
NlmrSaxonrcum genannt, undRottsthütz, der ein eigenBuch von

der Gerada geschrieben,unter denRechts-Gelehrten bekanntsind. Es

handelt solchesLand-Recht, gantz weitlauftig von Erbschafts-Sa¬

chen, und findet sich darin vieles, wovon die Römischen Gesetze

nichts wissen. Wir wollen davon einiges, soauch bey uns eingcfüh-

ret, und daher nochNutzen hat, bey dieserGelegenheit mit anfügen, a)

2. Zuförderst war bey denSachsen in allerley Erb-Fallen die¬

ses eine algemeine Regul: „Des verstorbenen nahster Scbrvcrdt-

Mage nimmt das Heer-Gewette voraus,, b) was diesealten Wör¬

ter heissen, haben wir im ersten Buch gesagt. Die da meinen, als

sey das Heer-Gewerre allein bey Adclichcn gebräuchlich gewesen-

mögen vieleicht solchesvon andern Orten erweisenkönnen; in Me¬

cklenburg war es sicherlich auch unter Burgern. Doch verhielte

es sich damit etwas anders als in Sachsen unter demAdel. Es hat

solches bey uns der Schwermsche Rahts-Herr Hövrsch beschrie¬

ben, c) woraus wir es wiederholen, und gegendemjenigenhalten wol¬

len, welches der
LüneblNIlschcLantzlar, Balthasar Llammer, für

seinenSohn, welcher Hauptmann zu Medingen war, zu dessenUn¬

terricht, gefertiget. d)
Im Lünebnrgischen war das Heer-Gewette des Verstorbe¬

nen bestesPferd, gesattelt und gezäumt, seinSchwerdt und seineMes-

<er, der besteHarnisch, ein Bett nächst dem Besten, ein Küssen,zwey

Lacken, ein Tisch-Tuch, eineHandquele, zwey Becken oder zinnerne

Schüsseln, ein Fisch-Tiegel, ein Kessel-Haken, und des Verstorbenen

tägliche Kleider.
^emSchrvcrinschen aber war csunter Bürgern: Von Pfer¬

den- sosie vorhanden: das nächst demBesten, zudemalle Krieges-Rü-

stung und Gewehr, ein aufgemachtes Bette mit dazugehörigenLücken,
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Küssen und Decken, somehr als eine vorhanden (war nur eine da^so
gehörte sie zum Weiber-Gerathe) vor dem Botte ein Stuhl-Küsse»
und Wasch-Bccken; ferner ein gedeckter Tisch mit einer Kannen,
Topf, Teller und Schüssel, ein silberner Löffel, so er vorhanden, eine
Handqucle, ein Tafel-Lacken und Kessel, sogroß, daß ein Reuter mit
Stiefeln und Sporn darin treten tonte, wie auch alle vorhandene
Manns-Kleider. Dieses alles nahm nicht allein ein Sohn, sondern,
wenn keine Söhne waren, auch des Erblassers nächsterBluts-Freund
voraus.

War ein solcherErbe eine Stands-Person (perfona publica)
und es waren silberne Becher vorhanden, so nahm er davon den be¬
sten vor weg; war der Sohn von demselbenHandwerck, als der Va¬
ter, so nahm er das Handwercks-Zeug voraus, welches letzte noch also
gehalten wird, wo das Schwerin seheRecht cingcführct worden. Es
werden auch den Söhnen noch des Vaters Kleider und Gewehr,
Stock und Pitschast zugebilliget. Waren der Brüder mehr, so nahm
der älteste das besteSchwerdt allein voraus, das übrige setzteer in
Zvivdit. Es ist diesesalte Wort noch sehr gebräuchlich, und ist eins
der deutlichsten Spuren von dem Ursprung der deutschenSprache.
Denn es kommt vffenbahrlich her vom Hebräischen Rabal, welches
Heist: eins gegen das andere legen, daß einjedcr das Seine empfange.
Der Jüngste hatte darauf die Wahl, welche Kavcl er nehmen wolre.
Weil es aber auch bei) dergleichenErbthcilung selten ohne Streit ab-
licf: so Heist daher noch jetzo, stak kabbeln, so viel, als: sich zanckcn.

Z. Wenn man mit dem Hcer-Gcwette fertig war, so kam
man zur Gerade. Dazu gehörten im Lüneburch scheu alle Schafe,
so vordemHirtengingen Gänse,Acndten,KistensLaden undKästleins
zum Geschmeiden, Kleider und Leinen-Geräth, wo die Frau dazu die
Schlüssel bey ihres Mannes Leben, gehabt. Ferner alles Flachs,
Garn, roh und gebleichtesLeinrn, geschnitten und ungcschnitten; des¬
gleichen alle Haupt-Pfühle, Küssen, Lacken auf Betten und Tischen,
Quelen, Federn, geschlissenund ungeschliffen, Bet-Decken, Umhange,
Becken, Leuchter, Wasch-Kcssel, Brau-Pfanne, wenn sie nicht einge-
maurct, alle Gvardinen und Tapeten; endlich alle weibliche Kleider,

Span-
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Spangen, Ringe, Arm-Bände und was sonstan Gold, Silber und
Edel-Skeinen, zumWeiber-Geschmück vorhanden, mit Silber beschla¬
gene Gebet-Bücher, Bürsten, Scheren, Spinn-Rockcn u. d.gl. e)

In Schwerin aber hieß Gcrada, vom Vieh , alle Schmal-
Rinder oder Starckcn, die nochnicht getragen; desgleichenvon Scha¬
fen, Gänsen und Aendten, alles was bunt war. Denn in Mecklen¬
burg haben dieSchafe was mchreres zusagenals dieHeyd-Schnucken
im Lüneburgischen, die klein, von schlechterWolle und insgemein
bunt, selten aber weiß sind, welches alles bei; uns umgekehrt. Von
Leinen gehörte dahin, was angeschnitten(nicht das unangeschnittcne)
wie auch alles, was zumLeinen gebraucht wird, als Repcn, Schwin¬
gen, Brechen, Hecheln, Spillen und Garn-Winden, Haspel u.d.gl.
wie auch alles Flachs und Garn. Desgleichen allesWeiber-Geschmück,
Kleidung und weibliches Leinen -Geräht, gleichwie im Lmieburgl-
schen. Es ist auch diesesRecht, so weit es Leinen, Kleider und Ge-
schmück betrist, noch jetzogebräuchlich. War keineTochter vorhan¬

den, sonahm solchesdie nächsteBluts-Freundin voraus. Es müssen

aber solchenächstenFreunde, sowohl von derSchwcrdt-als Spill-

Seite erweisen, daß dergleichen, als siezu erben gedachten, vormahls

von ihren; gemeinen Stamm-Vater, aus den Erblasser gefallen.

Denn rvcnn das nicht war, und also keine angeerbte, sondern nur lau¬

ter erworbene Güter vorhanden: so theilte man unter fremden Erb¬

nehmern gerade durch. Daher der Unterscheid unter Erben und

Erbnehmen entstanden,welchenman öfters in altenVerschreibun¬

gen findet.
Aus welchem allen man nun sehenkan, was cs im Parcbnn-

schcn und Goldbergischcn Privrlcgio heisse: daß man daselbstkein

^cer-Gewetrc oder Weiber-Rahre (wie Laromus schreibet)geben

solle.
Aufdicscs alles sähein denStädten der Magistrat, und nicht

der Richter. Daher das Wayscn-Gcricht allein von Burgermer-

(iev und Recht bestelletward. Es bestandsolchesin kleine»Stadien

aus dem ältesten Bürgermeister, einemRahrs-Herrn, und einem

Vierrels-Mann, wovon wir droben gesagt: daß fie im Gchwcnm

B b Z
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sehen Recht magiitri civium heisse». Diese nahmen den Scadr-

Schreiber zusich,wie es diePolicey-Ordnung,in demTitul: „Von
Vormundschaften/Wittwen und Waysen,, erfodert.

Vor Alters bekam alsdenn der Bürgermeister einen Grapen,

nechst dem Besten, und die andern ein Stück vom Hauß-Geraht, nach

Gelegenheit der Erbschaft; nachher hat man cs zu Gelde gcsetzet,und

wohl gar nach Belieben gesteigert. Denn die Burgermeistere in den

kleinen Städten haben ein gar geringes Einkommen, wo sie nun von

unverschämtem Gemüht, sogreifen sie gerne um sich; daher denErben

öfters bange wird, wenn sie hören, daß das Waysen-Gericht kommen

wolle.
4. Ubcrdem finden sich noch andere Erbschafts-Sachen in die¬

sem Recht, so bey uns gebräuchlich, und also zu wissen ihren Nutzen

haben; als da ist die Morgen-Gabe. Einige meinen, dis Wort

heisseso viel, als donum matutinum f) aber es hat keinen Grund.

Denn Morgen-Gabe ward niemahls am Morgen gegeben. Es Heist

vielmehr Mar-gaima-Gabc, das ist: was der Mann der Frauen gibt,

wie schon im ersten Blich gezeiget. Man hat das Wort Mar dazu

gebraucht, weil dieseArt der Gabe unter denMarren, Mapern oder

Adclichen zuerst aufgekvmmen. Denn unter diesenwar gewöhnlich

daß einer seinerBraut, am Braut-Tage (nicht am folgenden Morgen)

eine güldene Kette und einenHof schenckte, daher dieMayer-Höfe ih¬

ren Ursprung mögen genommen haben. Starb die Frau vor dein

Mann, so erbte solcheKette ihre ncchsteAnvcrwandtin; überlebteste

denMann, und er hatte ihr gedachteMorgen-Gabe gegeben, so müsse

siedamit zufrieden seyn. War aber solches nicht geschehen,so erbte

sie eineMorgen-Gabe. Dahin ward gerechnetalles feldgängige weib¬

liche Vieh, an Stuten, so noch nicht im Spann gewesen; an Kühen,

Kalbern, Ziegen und Schweinen, g)
Daß also ein grosser Unterscheid war, unter Morgen-Gabe

nach Sächsischem und nach kaiserlichem Recht. Denn hier gibt

dieHrau, dort der Mann. DerFrauen Gabe, (dos) fast wieder nach

des Mannes Tode, auf sie zurück, nicht aber des Mannes Gabe, nach

dem Tod« der Frauen.
Es



aq.1248.MecklenburgsEinrichtung. 199
Es war auch überall das Sächsische Recht sehr von dem

Rayserlrchen unterschieden, was das werbliche Geschlecht betrift.
Denn nach dem Rayserlrchen kan eine Frau sich in eigenerPerson
vor dem Gericht vertheidigen, h) aber nach dem Sächsischen Land-
Recht muß sie jederzeit einenVormund haben, welches also imL.ü-
beckschen Recht beybchalten worden, k) Daher es auch zu Ham-
hucg also geblieben.

In Mecklenburg aber gilt diesesnicht, denn bei) uns kan ei¬
ne Frau ohne Vormund im Gericht erscheinen, wenn es ihre eigene
Sache betrift, und kan sichdarin bcstermaffen vcrtheidigen, I) nur

daß sie in Bürgschafts-Sachen einenVormund haben muß.

Bey uns hat dieMutter, in Heyrarhs-Sachen derKinder, so

viel zu sprechen, als derVater; wie auch das Recht der Natur erfo-

dert, indem die Kinder beyden zugehören.

Eines Weibes Zeugnis ist hier sogut, als des Mannes, weit

sie beyde gleich ehrlich, nur dieFalle ausgenommen, da cs aufSolcn-

nitäten ankoinmt, als beyErrichtung einesTestaments rc. Was in¬

sonderheit die Morgen-Gabe (clorcm) anbetrist: so haben die Wei¬

ber bey uns desfals an denGütern desMannes einUnterpfand, mit

dem Vorrecht, daß sie allen prwilegirren Lrcdltorcn Vorgehen; zu¬

mahlen sie auchdes Mannes Güter so lang zurück behalten können,biß

ihnen ihr angebrachtes Heyrahts-Gut wieder geworden. Doch gilt

solchesjus retentionis nur allein in den Braut-Schah-Geldern, nicht

aber in denen so nachher dazu gekommen (paraphernaübus) vermöge

der Hof-Gerichts-Ordnung.

Wiewohl an etlichen Orten (auch zu Schwerin) hierin das

Lübschc Recht angenommen, kraft dessenMann und Weib in Ge¬

meinschaft der Güter stehen, und also Gewinst und Verlust auch ge¬

meinschaftlich tragen, m)
Aus Lchn-Gütcrn empfangen bey uns die Töchter zur Auß-

Steur, nur halb soviel als dieSühne, nachdem das Gut vorher leid¬

lich geschähet. Was sodann eine Tochter bekommt, damit kan sie

hernach, als mit ihremEigenchnm verfahren, und darfchrHeyrahs-

Gut nicht wieder ins Lehn, daraus csgekommen, zurück fallet!, we m
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sie ohneKinder stirbt, sondern sie kan es verschenken oder vermachen,

an wen sie wil, n) welches mit dem SächsischenLehu-Rechr nicht
überein trist.

Gleichwie aber unter Bürgern, sich noch einige Spuren vom
Sächsischen Erb-Rccht finden, ohngeachtet es in der Pollccv-Ord-

NlMg Heist: „daß unter ehcleiblichenKindern alle Erb-Güter, ohneUn¬
terscheid, sie seindTöchter oder Söhne, zugleich getheilet werden sol¬

len:,, also ist auch aus dem SächsischenL.chn-Rccht bey uns noch

übrig, daß die adelichenWittwen, an stat der Sächsischen Morgen-

Gabe, ihre Ü-andttbliche VerbesscrunA, (wie mans nennet) fodern.

Es wird davon in gedachter Policey-Ordnung am Ende desTirulo:

Von Erbschaften gehandelt, und ist es die Besserung des von der

Frauen eingebrachten Braut-Schatzes, welche einer jedenWittwe ge¬

bühret, wenn keineEhc-Pactcn vorhanden. Es wird auch die, nach
Landes-Brauch, gebührende Frauliche Gerechtigkeit genannt, und hat

zweifelsfrei) ihren Ursprung aus der Sächsischen Morgen-Gabe.

Die Rechrs-Gelehrce, welchesich dafür nicht gehütet, sondern

alles nach dem Maß-Stab desRayscrlichen Rechts beurtheilcn wol¬

len, haben solcheVerbesserung lucrum dotis genannt, und derselben

aufbürden wollen, was sonst das verhaßte lucrum, nach dein Vavscr-

lichen Recht, tragen muß, womit sie viele Streitigkeiten erreget, o)
da doch selbige vielmehr zur Vergeltung des Eh-Schatzes gegeben

wird, an welcher stat anderswo auch wohl der Frauen die Zinsen von

ihrem Braut-Schah gilt gethan werden, wie (Locccjrrs bezeuget, p)
anerwogen des Mannes Güter verbessert worden, da er solchesGeld
empfangen.

Andere haben es augmentum dotis genannt, und die Verbeft

senrng mit dem Eh-Schatz in gleichesRecht gesetzt. Worüber sich

aber andere Tredicorcir billig beschweret. Es ist auch leicht z»ibegreift

sen, warum solchesnicht gelten könne, weil es eine Art der Erbschaft

ist, so nicht eher stat hat, als wenn alle Schulden bezahlet. Doch ver¬

hält essich anders, wenn dieWittwe ihre Verbesserung schonweg hat,

und darauf ein Concurfus Creditorum erreget wird. Denn da Heist

es: Seelig ist der Besitzer. Von ivelcherley Besitzungs-Recht, wie cs

Lussarchmi cingeführet worden, wir im vorhergehenden gehöret.
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Es bestehetaber solcheVerbesserung darin, daßeineWiltwe,

zu ihrem cingebrachtenEH-Schatz nochdenHalbscheid empfahrt, als:
zu iQOoRthlr. noch sOORihlr. aus dcsMannesGütern. Doch hat
siesolchenicht eigenthümlich, sondern nur zu gemessen,so lange sie lebet,
hernach fallen sic wieder dahin, wo sie hcrgekommen, wenn siesich
auch gleich nachher vermahlte und mit dem andern Mann Kinder
zeugte; als welche darin nicht ihre Erben seyn, sondern mit der Mut¬
ter Eh-Steuer begnüget seynmüssen, wie solchesdie Police?.Ord¬
nung besaget.

s. Im Sachsen-Rccht findet sich auch der MussTheil. g)
Ein Ober-Lander wird meinen, dis Wort heistesoviel, als einTheit,

so einem werden muß. Aber sowürde man cs in Pueder-Gach-

fennennen:Mocc-Dchl. Es istalsoseinUrsprungundBedeutung
weiter zu suchen. Allem Ansehen nach, kommt es her von Muschs

fid) abfinden, auseinander setzen. Man nannte also das Recht, wel¬
ches der Frauen zukam, wenn siesichmit ihres Mannes Erben ausein¬

ander setzte.
Bei) uns ist dis Wort, Muß Thcil gantzabgekommcn, aber

im Lüneburgischcn ist es noch gebräuchlich, und gehöret dahin die

Halste aller gekauften Speise, allerlei) Geträncks, allerlei) Korns, ge¬

droschen und ungedroschen, allerlei) Fettigkeiten, ausgenommen das

Kor» so noch im Felde, und die Gerste so noch nicht vermültzet; des¬

gleichen Hopfen, Haber und Heu, als welches alles vom Muß-Theil

ausbeschiedenward, indem dazu eigentlichgehörte, was zumEstenund

Trincken angeschast. r)
Sin Schwc'.lnjcbcn war auch etwas von diesemRecht ange¬

nommen. Denn es war daselbst der Brauch , wenn einer bei)Erb-

Tbeiluug das Hauß desErblassers bekam, daß ihm iodann auch al¬

les ausgefthnittcne Speck, und ein Spieß voll geräucherten Fleisches

verblieb, s) welches aus dem Sächsischen Muß-Theil entsprungen

zu seyn scheinet. Es hat solchesHövisch als eineSache, die zu sei¬

ner Feit noch gebräuchlich gewesen, angesuhret, woraus man sichet:

daßdasSächsischeLand-Recht
mrgendsvölliger,als in derGtav-

schaft Schwerin angenommen, womit es doch auch wieder gesán,

VrerrcoLuch. Ec nach-
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nachdemdieMecklenburgischePolices-Ordnung eingefuhretwor¬
den.

JnLehn-Gütern istbcyunsderWittweAbstttdungö-Therl
derHalbscheidvonallerfahrendenHaabdesverstorbenenMannes,die
Baarschastalleinausgenommen,sonstaberallesVieh, Korn,Btttgc-
wand,undwiecssonstNahmenhat, womit sieausgesteuretundab¬
gewiesenwird, wie cs in mehrgedachterPolicey-Ordnnng heisset.
Daß solcheAbweisungauchvor Zeitenbei)unsMuß geheissen,er¬
kennetmandaraus,weilMuß makcn,nochjetzosoviel ist, als: al¬
lerlei)Verdrießlichkeitmachen;denndergleichenfiel bei;solcherThei-
lungvor, indemesdieErbendesverstorbenenMannesgar seltender
abzufindendenWittwe rechtinachenkönnen. Dagegensagtman
mich,wennmanHofnunghat, sichbaldmit einanderzuvergleichen:
wie willn «ich vöhl Müssemakcn.

6. HiehergehöretdasLeib-Gedrng, oderdieLeib-Zucht,als
welcheebenfalsausdemSachsen-RechtihrenUrsprunghat.c) Sie
wird vondenRechts-GelehrtenDutalitiim, auchwohldonatiopro-
pter nuptias, genannt. Welcher letzteNähme aus den!kaiserlichen
undPabstlrchenRecht,u) diedochvonLeib-Geding,in eigentlichem
Verstände,nichtswissen.Denn sosinddieselbennuralleininLcbn-
Gütem gebräuchlich,könnenauchnichtanders,alsmit desLehn-
Herrn unddernächstenLehns-Vettern Bewilligung,bestelletwer¬
den. In unfernaltenUrkundenheissetesnichtLief-Gcding,sondern
Leve-Geding,undsoltealsoauf hoch-temschnichtLcib-Geding, son¬
dernLebcns-Gcdrnggegebenwerden,weil esZeit-Lebensgereichet
wird.

Es ist diesesLeib-Geding ganhwasanders,als dievorge-
dachteVerbcsiernng,wiewohlunsereRcchrs-Gclchrrenbepde,dota-
litium, genannt, und damit vieleVerwirrung angerichtethaben, wie
man an demberühmtenHof-Raht Tornerv bcmercket;als welcher
gemeinet,wenndieFrau zuranderenEheschritte,soverlieresiedie
angeregteVcrbcjssrrmg,w) welchesohneGrund:wieichausunter¬
schiedlichenExcmpcln weiß.Undistzuverwundern,daßeinsogrosser
Rechts-Gelehrterim Lande,der, als Bm§ermeister zuGüstrow,

öfters
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öfters aufLand-Tägerr kam, und als Deplitirrcr zumEngcruAus-
schuß vielfältigen Umgang mit demAdel hatte, nicht besserdesLandes
Brauch gcwust. Aber die gar zu grosseLiebe zum Rayscrlrchc»,
Recht, welche viele Juristen von derErkenntniß desdeutschen Rechts
abgehalten, hat ihn verleitet, daß er Leib-Geding von Verbesserung
nicht unterschieden.

Es ist ein Lcrb-Gedmg die bestimmte Abnützung in demAn-
theil einesLehn-Guts, auf Lebens-Zeit. Ist selbigesbestimmet, sokan
dieWittwe, so es zugeniessenhat, auf demLehn-Gut bleiben. Sonst
aber muß sieweichen, wenn sie ihre Verbesserung und die fahrende
Haabe empfangen. Doch wird sieauch des Leib-Gedings verlustig,
wenn sie sich anderweit vermählet.

Aus welchem allen man nun erkennen wird, was es mit dem
Sacl)scu-Vcchr, in Erbschafts-Sachen für Beschaffenheit habe, und

daß dasselbelange nicht völlig bei)uns angenommen. Wie man denn

auch von andern, am allerwenigsten aber von dem Rayftrlichen

Recht solches sagenkan. Vielmehr muß man gestehen, daß fast, so

mancderley Stadt, somaucherlcy Recht bep uns sei),welchesdaher

geflossen, weil die ersten deutschen Einwohner nach der wenden

Zeit, aus manchcrley Oertcrn gekommen. Da denn viele dieWei¬

se,besonders in Erbschafts-Sachen, beybehalten, deren sie in ihrem

Vaterlands vorher gewohnt waren, um deßwillen auch in unser Po-

lrcey-Ordmmg nichts gewisses, sondern nur diesesgesetzet:daß es

an jedem Orr damit solle gelassen werden, wie mans finde. Es

hat gedachter Tornow diesesnicht bemercket, als er in der Vorrede

seinesLehn-Rechts geschrieben, daß überhaupt bei) Adelichen und

Bauren desLandes, auch in denmeistenStädten, dasRayser-Recht

angenommen. Gestalt denn auch diejenigen das Ziel nicht treffen,

welchemeinen, daß in rNcck.enburg dieFrau durchgehend-denHalb¬

scheidder Güter vom Mann erbe, wie das Lübccksche Recht erfodert.

Denn zuSrernberg, Güstrow und vieleicht anderswo mehr, erbet

sie,gleichwie auch derMann von ihr, nurKindes Theil. Ist einKind

da - so ist es der Halbscheid, es mag
ein rechtes oderStief-Kind se»n,

sind wc» da, so ist esder dritte Tbcil; sind drei) da, soist es der vierte

Theil, und so weiter. Jstkcinsda, so erbet der Mann dasBraut-

Ce 2 -oerr
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Bett undEhren-Klcid,sodieBraut vor derTrau angehabt,eine
Tisch-DeckeundHandqucle. Die Frau aber behältauf solchem
Fall dieH ochzeits-Geschcncfe.So wird es in derStadt und aus
denbenachbartenDörfern gehalten,wiewohlauchdiesesnichtalle¬
mahlgargenaubeobachtetwird,wenndieErbschaftvonkeinerWich¬
tigkeitist.

Sonst istbekannt,daßunserePolices Drdnnng sehet,essoll
beyallenTeilungendahingesehenwerden,daßdenKindernallewege
derHalbschcidaller Gnccr, wo nichteinmehreres,bleibe,darinsie
abermahlsvon demkaiserlichen Rechtabgehet,als nachwelchem
wohl dieKinder,wennihrernur zwei)oderdrcysind,mit demdritten
Theil verliebnehmenmüssen.Doch billigetsieauchnichtdasLüb-
scheRecht,nachwelchemdieMutter denHalbscheidallemahlnimnit,
unddieKindersichin demandernTheil vergnügenmüssen,vielmehr
verordnetsie, daßman dahinsehensolté:wie denKindernvon der
VerlassenschaftdasMeiste,wenigstensdieHalstewerde,welchesauch
nachdernatürlichenBilligkeit, damanfür demSchwächstenam
meistensorget,gantzrechtist, wiewohldieLübcckschcWeisefür eine
Handels-Stadt nützlicherist,als derenVorthcil darausberuhet,daß
dieGelder,soeinergcsamlethat, nichtgar zusehrgetrennctwerden,
als aufwelchemFall hernachniemandgeschicktissdieHandlungfort
zusetzen.Da nundieWohlfahrt desgemeinenWesensderGrund
aller vonMenschengeordnetenRechte,soistin Lübeckund andern
Handels-Städtengantzrecht,was in kleinenLand-Städtenunrecht
seynwürde. Denn hierwürdeeinesBürgersKind, wenndieMut¬
ter allemahldenHalbscheidvorausnehme,zuweilenkaumsovielbe¬
halten,daßcseinHandwercklernenunddadurchseinBrodt ehrlich
habenkönne. Worin sonstendasMecklenburgischeRecht von
demkaiserlichen abgche,solcheshat der Doceor undHof-Gc-
richts-Advocar Joachim Christian Warnemünde zuGüstrow,
Sezciget.x)

t>)vid. Clammerus redivivus Tit.XXVI. & XXVII. p. 2^6. fqq.
edit. 1708. Land-Recht h.I. aic.27. LIII. art. is. c) vid.
Heder. Chrcn. Sverin. p. 79. edit. recent, d) Clammerus 1.c»

p. 257. e) Land-RechtL.I.ait. 24. Clamm.p.2s9. f) Land-
Recht
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Recht L. I. art. 20. g) Clammer. tit. XXVIII. p. 264. h) L. 4.
C. deProcur. & Nov. 134.cap.9. i) L. I. art. 44& 46. L. II.
ait. 63. k) Mevius ad Jus Lubec. L.I. tit.7. ait. 4. I) vid.
CJhrift.Matth. SchaumkellDiffertatio deFceminaMeklenburgica
p.4. Roitoch. 1738. m) Hovifch inHeOcrichsSchwer.Chion,
p. 79. Schaumk.I. c.p. 17. nj deLautzow in Difiertat. deVir¬
gine Nobili Meklenb. Cap. III. deBernftorjf Difiertat. deSingu¬
laribus fetidorum Meklenburg. juribus Heimftad. 1713. A/lant-
zelii Difiertat. de Virgine Nobili Ufurciria Roitoch. 1736. o)
ErnftCotbmann Vol.II. Refponfo 92. n. 33. & 34. Schaumk.
1.c. p. 30. p) Henr. Coccejusin Juris Publici prudentia Cap.
XXVIII. §.3. p. 463. cP.Mecklenb.Policey-Ordnung, Tit. von
Erbsck-nst.pag.2ss.edit. Neu-Brniwcnb.1724.lub tit.Jura
Meklenburgica. q) Lnnd-Recht L. I. art. 22. r) Clammer. rc-

div. Tit. XXIX. s) Hovifch apudHeder. 1.c. p. 8r. c) Land-
Rccht L. I. art. 22. u) authent. dos dataC. dedonat, ante nu¬
ptias. c. nuper X. de donat, inter vir. Scuxor, w) de Feudis
Meklenb. P.l. p.497. x) in Differentiarum JurisCivilis & Me-
clemburgici Specimine. prod.Gultrov. 1770.

§. r. Zu Dovcran.
2. ScbweriN/ Raccblrrg Zarrcnmr,wrsmar.

z. Rhene. Vom Patrc-natzuwrkkenborg.

XXVII.
DieGcistlichmbcfindcnsichwc>hl.
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Johann I. er in gewisserVerknüpfung stand, desto naher zu seyn. Er
nennet sich in der darüber ausgestelten Urkunde, Dominus de Gütz-
ßro'we.

Unter denZeugen setzeter sich selbstmit, und seinebcydcn Söh¬
ne, Hin rieh und Johann, welche ccDom ¡cellos nennet, xx) Ich fin¬
de diesesWort hier zuerst von unfern Fürstlichen Kindern, und ist es
nachher in deutschenUrkunden durch Juncker gegeben worden. Es
war aber solchesnicht allein beyuns, sondern auch anderswo gebräuch¬
lich. Gestalt denn Thomas Sprmgsfeld, Diplomara anführet, y)
die also anhebcn:

We JunckherFrcdcrick,Bcrcnd, HennickundOtto, Brüder
van derGnadeGodcs,HertogenthoBrunswickundthoLü-
neborg- - - Ao. 1364.

We Junckher Bernd und Ehr Hinrick, van der Gnaden Godcs,
Hertogcn tho Brunswick und tho Lüneb'org. - - - Ao. 1400.

Es ist das Wort Junckher nachher auf die Adclichc gekommen, de¬
nen es aber nun auch zu gering geworden, wiewohl sie ihre Söhne
noch also nennen lassen. Das Wort Ebr ist bis dieseStunde den
Predigern, wiewohl nur nach dem Tanycle^Scylo, geblieben. Es

ist also dem Wort Juncker nicht besserals dem vormahligcn Wort
kNayer (Major) ergangen, welches anfänglich die Fürsten beliebten,
darauf kam es unter den Adel; jetzo nennen sich auch die Bauren in
Holstein, wenn sie Eigcnthümer seyn, Mayers. Doch ist das Wort
Tammer-Junckher noch in vormahligen Würde» unter dem Adel.
Was ist aber hievon zu sagen? dem Adel legt man es für einenHoch¬
muht aus, daß er dem Fürsten nicht seineTmü lassenwil; aber an¬
dere so unter dein Adel stehen, wollen auch dem Adel den Scinigen
nicht lassen. Endlich geben alle damit zu erkennen daß sie eineSeele
haben, die unendliche Dinge begehret, indem niemand mit seinem
Stande zufrieden. Die Begierde ist gut, wenn sie nur auf die Kind¬
schaft GOttcs und auf das ewige Erbe gewandt würde, da wir mit
Preiß und Ehren sollen gekrvnet werden. Aber nun sie durch den
Sündcn-Fall verdorben ist, gerahten wir auf Dinge, da nichts hin¬

ter rst, ergötzen uns an einem leeren Worte, und greiffen nach den
Schatten
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Schatten einer bald zu vereitelnden Ehre. Endlich klebt sowohl des
einen als des andern Asche an den Schuen dessen/der über ihn hin¬
lauft.

Daß man zu dieserZeit auchaufSchulcn, als Pflantz-Städte
der Kirchen, gedacht, erhellet daraus, daß der Fürst prrbislav III. sei¬
nem Lapcllmr, Johann, den er in seinerSchloß-Capelle zuParchim
hatte, gleichfals erlaubet, Schulen, sowohl aus der Alt-alsNcu-Stadt
daselbst, anzulegen, wie Chemnitz in seinemgrossenLhronico berich¬
tet und Schröder daraus angeführet. Woraus zugleicherhellet, daß
dieser Pribislav kein Heyde, sondern ein Christ gewesen,wie bei)Ao.
1234, gesagt.

2. Damahls starb der Bifchofwilhelm zuSchwerin, und
ward seinNachfolger der bisherige Probst Rudolph. Rlüver,da er
von Büyow handelt, verwechselt ihn mit Rudolph III. welcher ein
gebohrner Heryog von NllccklenhurZ war.

Er hatte sich bereits vor seinerWahl ums Stift verdient ge¬

macht; indem er die Lanrorcy dafelbstangelegek, wozu erden Ze¬

hende,r von zehn Hufen Landes im DorfRosscbade verordnete. z)

Es war aber damahls Lanror und primicerius einerlei).

Sein Anipt bestand darin, daß er anordnete, was andere singen sol-

ten, und hatte er die Pracenrorcs, Sllcccntores und Lonceneorcs

unter sich, davon der erste die Psalmen Davids (denn von andern

Gefangen wüste man nicht) in der Kirche anhub, der andere die

Aucrphonanr (deren noch öfters in unsererKirchen-Ordnung gedacht

wird) ansing, der dritte, denganyen Psalm mit den übrigen Chora-

listcn zuEnde sung. Eine solcheLanrorey verordnete dieserBijchvft

pfcffingcr wil, daß er aus demGeschlechtderLülowcn her-

aestammet. -1) Es ist aber aus seinerStiftung abzunehmen, daß er

vas Guht Rosiebadc besessen;daher wohl zu vermuhten, daß er des

Geschlechts gewesen,so sichnoch fetzovon Rostcbade nennet, ^cnn

damahls führte der Adel noch den Nahmen von seinenEutern. Es

liegt geregtesGut cineMeile vonparchim, an demLand-Wege nach

Srcruberg, in demGebiet, welches damahls der Fürst Pribrelav iit.

besaß, der denn ebendeswegen diesemBischöfe nicht günstig war^, m-
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dem es ihm zuviel dauchte seinenUntcrsassen zu einem Bischof erhöhet

zu sehen,welchen er, nach damahligem Brauch, seinen Herrn nennen
solle. Laromns sagt: Es hade der Bischof zu hart auf die Zehen¬

den, aus dieses Fürsten Lande, gedrungen, und daher waren sic mit
einander zerfallen. Ader andere wissen hievon nicht, der Bischof war

auch nicht von denen,welche um einer versäumten kleinen Hebung wil¬

len, sich einen grossenFeind machen; sondern war überall von recht¬
schaffenemWesen, und kluger Aufführung, der sich sehr wohl in der

Zeit zu schickenwüste, wie ihn Rrannius rühmet. Er hatte daher

grosseGunst bey den andern Landes-Fürsten, wie auch bey demGra¬

ven von Schwerin, desgleichen bey den benachbarten Bischöfen und

Siebten, wodurch er Gelegenheit gewann, das Stift an Dörfern,

Seen und Zehenden zu verbessern, wie ihm Hederich dessenZeugnis

giebct.
ZuRaccburgkam damahls gleichfals ein neuer Bischof, Rah¬

mens Fridcrich, welcher Ao. 1270. gewählct ward, b) Er bestätigte

noch in selbigem Jahr das Closter Zarrentin, c) wobei) Schröder

fragt: wie solcheszugegangcn, da doch diesesCloster im Schwcrin-

schen gelegen? 6) Aber, ob zwar Zarrentin in der Grabschaft
Schwerin lag, sogehörte es doch zum Raccburgischcn Sprengel,

vermöge der Grcntzen, welche der HertzogHinrichLeo Ao. 1r 6-. ge-

setzct. Mehr Bcdenckcn hat es,woher es gekommen, daß der Schwe-

rinsche Bischof Rudolph die Schenckung des Fürsten wyjsczlav,

aus Rügen, an das Lloftcr zu Rhene, bekräftiget? e) Denn dis

Closter gehörte unstreitig zum Raceburgtschen Sprengel. Doch

wird es wohl die Ursach haben; weil das Geschenkte in dem Spren¬

gel des Schwcrinschen lag, und dem Bischöfe zu Schwerin hier¬

mit die Zehenden daraus entgingen.

Damahls ward die Kirche zum H. Geist in Wismar gegrün¬

det. Denn dieseStadt stieg ungemein geschwind in ihrem Vermö¬

gen, wovon sie einenThcil zu GOttes Ehren anwandtc; in der Hof-

nung, daß dabey kein Schade seyn werde, weil sichGOtt in Mohl-

thatcn nicht überwinden lasse. Der Fürst Johannes war eben der¬

selbenMeinung, und schencktedaher ein Vieles zu diesem Bau, wie

Larormrs bezeuget, der die wismarischcn Urkunden fleißig nachgc-
' " sehen.
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sehen, f) Srever hnt solchesins Jahr 1252. gcsetzet,wie er es im
Laromo gefunden, aber wir haben schon droben gesagt, wie Lato-
MUSrechne. Schröder führetauseinerHandschriftan,daßindie¬
semJahr das Dosier zuRöbel für Bcnedicriner gestiftet, aber dro¬
ben ist erwiesen: daß cs für Dominicaner gewesen, wie auch ihre
schwacheKappen angezeiget, deren er dabei) gcdencket.

3. Der Bischof Friderich zuRaccburg bestätigte daraufAo.
i2si. den 19. Maji demDosier Zarrentin alle seineGüter und Frey-
heiten. Wie mildgebig borgerühmtcr Fürst Johannes müssegewe¬
sen seyn, und wie die Dosier sichsolcheszu Nutz gemacht, siehetman
auch daraus, weil er damahls das Dorf Schindelstcdt demDosier
Rhene gcschencket;welches schondie vierte reicheGabe war, so dis
Closter erhielte. Damahls kamen dieFranciscaner zuWismar an,
welche man graue kNünche, von ihrer Kleidung nannte, g) Ao.
1272. den i s.chil. gab ber Grav Glincelin III. demDosier Zarrentin
das Patronat über die Kirche zu wittenborg. Rranyms saget
zwar: daß die Hcryoge von Mecklenbrrrg, nachdem ihnen dieGrav-
schaft Schwerin geworden, dis Patronat wieder cingczogcn,b) wel¬
ches Schröder wiederholet, i) Aber Lhemniy berichtet, daß siees
ihnen Ao. 1382. aufs neue geschencket. Doch wäre es ebenkeinKir-
chen-Raub gewesen,wenn man dieNonnen angewiesen,ihre Madgens

wohl zu unterweisen, sich aber um Berufung und Schutz der Prediger
unbekümmert zulasten,als welches dieHertzoge besser,dennsie,zuhand¬

haben wüsten. Der Fürst Hinrich Burevin III. zuRostock, schenck-

te damahls denMönchen zuDobcrair, acht Hufen, so bey Zarncc-

strohin gelegen. Schröder, wenn er die Urkunde davon in seinem
Papistischen Mecklenburg angcführet, hat demgedachtenFürsten Hm-

rich den Ticul beygclegt: >1agnopo!en5,s: Stargardiae & Roitock

Dominus; aber diesenhat allererstunserFürstHinrich Leo geführet«

xx) vid. gründl. Vorstell, der rechtmaß.Besugn. ?. 22. y)in

Aä. Homagial. Civitat. Brunswic. C. III. de Apanagio. z')He-

der. apudGerdes p. 4 r6. a) Braunschweig. Lüneburg.Historie

?.ll. pag. 195. b) Kr nutz. Metropol. L. VIII. C. ig. c) Slop-

/vM Histor.Nachr. p. 47- ci) Wismar. Erstl.?.22f.

Vrerrcs ^)uch. D d Jin&

Ao.

Ao.
I2f 2»
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finget 1.c. p, 192. 5) in Chron. MSC. ad h. a. g) Schröder
1.c. p. 240. it. Papist, mccflcnb. p. 648- ad h. a. h) 1.c. i)

Das XXVIII. §ap.
Rostockkommtmchrkmpor.

§. r. Rauft die Rostocker Heyde.
2. Fürst Hinrich Borvin III. gibt ihr noch mehrere Privi¬

legia.
3. Der Bürger Mildgcbigkcit zu Kirchen und Arnicn-

HausHrn.

ils dieses unter den Geistlichen vorging: so kaufte die Stadt

Rostock von ihren Fürsten, Hinrich, den istcn April dieRo-
siockerHeyde, und zeigte damit, wie bnlD ihr Vermögen sich
gebessert.

<Es ist von diesemKauf der Brief noch vorhanden, worin sich
der Fürst Bvrvinus Dei gratiaDominus deRotzftok schreibet. Da

min dessenVater und Groß-Vatcr, die gleichsals Hinrich hiesscn,

ebenfals denNahmen Borvin, geführet: soist glaublich, daßBorvin,

oderBunrwc, das auswcndisch geheissen,was Hinrich aufdcutsch;

wovon wir schongehöret, daß cs so viel, als gnädiger Richter. Etli¬

che unsrer Gcnealogistcn haben nur zwei) Lorvins angeführt, I<)
und damit viele Unrichtigkeit gemacht. Denn es hat diesesFürsten

Vater (der denDom zuGüstrow gestiftet) gleichsals Borvin geheis¬

sen,und seinGroß-Vatcr, dessener hier im bekommenden Diploma¬

re gcdencket, ebenfals also: Im Rlüver finde ich auch Borvin IV.

indem cs daselbst von Goldbcrg Heist; daß es das Lübccksche Recht

Ao. 1248. ,,ex privilegio Henrici Burewini IV. bekommen./, Aber
wir haben, solchesan seinemOrt gantz anders gehöret.

In besagtemKauf-Briefe bezeugetder Fürst nochmahlen, daß

sein GrossVater Borvin I. Rostock erbauet, und wiederholet dabey

die Urkunde von 1218., bestätiget den Bürgern die Gerechtigkeit, das

»ben erklärte Lüdccksche Recht völlig zu behalten, und verkauft ih-
c' neu
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nen darauf vorgelochten Wald samt dem Grunde desselben. Die
Rostocker gaben dafür 4<rc. Marck Pfennige (denariorum) welche,
sosie nachLübcckschen Marckcn gerechnetwerde»/1200 Nthlr. 8pec.
betragen.

Es wurden darauf die Grenhen dieserHeyde beschrieben/als
welche sogross daß darin etliche Dörfer liegen. Sie soltc von Hin¬
richsdorf 20. Hufen, ferner vonMünchhagcn (indagine monaeho-.

rum) 20.Hufen, und weiter von Valkenhagcn (Vvlckcrshagen) eilf
Hufen fassen, darauf folte sic gerade den Weg nach Ribnitz gehen,
bis an den Zarney-Scrohm, und soweiter denGrastwcg, bis ans
Meer. Von da solle das Ufer des Meers ihre Grcnye bis an
Warnemünde machen. Diese also begranhte Landcreycn sollen sie
haben mit werden und wiesen, Hölyungen, Land und wasstr.
Doch behielte sich der Fürst diepasnagc oder dasMast-Recht vor,

um Schweine in dicEichel-und Buch-Mastzu treiben. So wurden

auch acf'cHufen ausbeschieden, welche an den Zarncy-Srrohm la¬

gen, und denMönchen zuDoberan zum Deputat von diesemFür¬

sten gegeben worden.
Was die Gerichtsbarkeit in dieserHeyde, oder vielmehr in

den darin liegendenDörfern betraf, sobehielte derFürst davon zwey

Drittel, und einen Drittel überließ er der Stadt, wobey es bis Ao.

izs8. geblieben.

2. Hierauf begab sich der Fürst nochmahlcn des Srrand-

Rechcs welches seinGroß-Vater bereits aufgehoben hatte, wiewohl

es damit noch nicht ausgerottct war. Denn es hielte gar hart, die

wenden, welche dieserunmenschlichenWeise (da man dieGestrandete

noch dazu plünderte, und wohl gar rodt schlug) von jeher gewohnt wa¬

ren, von solcherWüterey abzubringcn; daher der Fürst Hinnch Leo

abermahlSAo. 1327. versicherte, daß cs niemahls gäntzlich solte ausge¬

hoben seyn, und desfals gemesseneBesehle an seineUnterthanen erge¬

hen ließ. Ferner soerklahrte der Fürst HinrichLorvin III. denHa¬

sen bcy Ro>kock für algemein, solchergestalt,daß einjeder seineWah¬

ren daselbst ab-und zusahrcnmögtc, nur daßer dengewöhnlichenZoll

erlegte.
*?)!) j EeDdr
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Er gab den Rostockern auch die freie Fischerei) von der Brü¬

cke vorm Pecers-Thor an, dieWarnow hinab, bis ins wilde Meer,
welches ein Strich von zwey Meilen.

Endlich erweiterte er ihnen das oben beschriebene Sradt-
Rechr, als welches sie nun in allen ihren Grentzen haben sollen.

SolcheGrenhen nannte manMarckcc-Schcdc, d.i.Gebicts-
»der Herschafts-Scheidc. Denn Mlar, wie aus dem ersten Buch be¬
kannt, hieß vormahls ein gebietender Herr; daher Marckcc eineHer-

schast.
Unter den Zeugen stehet Johann von Snakcnburg vorne

«n, welches Geschlecht damahls sehr beliebt alhicr war, und ohne¬
zweifel von dem Schloß Sirakeudurg, an dcrElbe, in derGravschaft
Danneberg, diestn Nahmen angenommen, welcher bey uns so viel,
als Schlangenburg Heist. Hierauf folgten des Fürsten Hof-Bedien¬
te , als der Trngs-Es, Godfried und der Voigt Johannes. End¬
lich auch die Rahts-Hcrrcn der Stadt Rostock, welche Lonfnles
genannt werden. Jetzo übersetztman solchesWort durch Bnrgcr-
rstlcister. Aber damahls waren Burger-Meister (magiííri civium)
weniger als Rahts-Herrcn, und was nachhcro Bürgermeister geheis¬
sen, hieß anfänglich Advocatus, und nach der Zeit Pro-Lonsirl, wel¬
ches nicht nach Römischen Brauch verstanden ward; denn um der¬
selben Schriften bekümmerte man sich nicht viel, sondern lernte das
wenige Larem aus der lateinischen Bibel, Vulgara genannt; dahcro
lPro-Lonsul bey ihnen so viel hieß, als der unter den NatM-Herrn
den Vorsitz hak, wie die unten folgende Urkunden bezeugenwerden.

Im übrigen wird hicbey auch der Jndiction gedacht, weil
der Fürst unter dem RömischenKayser stand. Den Kauf hat her¬

nach HinrichLco bestätiget; das Diploma hierüber hat wcstphal

mit vielen gelehrten Anmerckungen erläutert, m) darin ihm aber sein
kands-Mann von Schwerin, Schaumkell, was die Meinung vom
Lübeckschen Recht bctrift, vernünftig wicderfprochcn,und damit gc-
zciget, daß ein Nachfolger immer mehr Einsicht habe als cinVorgän-

5er. n)
3. Es fingen hiemit die beyden See-Städte Rostock und

irnd
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und Wismar algemählich an, das Haupt empor zu heben; indem
ihre Fürsten geneigt waren, ihnen mit Landes-vaterlicher Hulde mög¬
lichst aufzuhelfen, wofür ihnen die Nachkommen öfters die Stirn ge¬
boten, und damit fast ihre Fürsten gelchret, daß es nicht rathfam sey,
auf grosseStädte zu halten. Doch waren die damahlige Einwohner
noch nicht willens aus ihren Schrancken zu treten; sondern gabenviel¬
mehr ihr Tugend-liebendes Gemüht dadurch zu erkennen, daß sie ih¬
re Mildthatigkeit gegen die, fo dem Gottesdienst oblagen, als auch ge¬
gen Arme und Hülfsbedürftige, reichlich spüren liessen,wodurch siesich
des Göttlichen Segens, bey ihrem uncrmüdeten Fleiß in der Hand¬
lung, versicherten. Welchcrgestalt Wismar die H. Geist-Kirche
angefangen zu bauen, haben wir kurtz vorher gehöret. Sie legten
dabey nun auch ein Armen-Hauß an, wovon Laromus sagt,wie es
zu dem Ende gestiftet worden „daß darin dieWercke derBarmhcrßig-
„kcit, durch derGlaubigen Almosen, mögten gcübet, die Schwachen
„erquicket,die im Geist Verirreteund von VersehrtemGewissenGcang-
„stete, getröstet, dieArmen, Elenden und Fremden zurHerberge aufgc-
„nommen und entgastet, und andere dergleichen christlicheDienste ge-
„leistet werden. Zu welcher Nothdurft viele Oon^riones von gläubi-

„gen Bürgern in der Stadt - - - - bey dieserKirche stmdirer und ver-

„macht,, wobey er sich auf seine in Händen habende wismarifche

Urkunden beruft.
Es wollen die Rostocker hierunter den Wismarifchcn nicht

nachgeben, sondern thaten cs ihnen auch wohl in vielen Stücken zu¬

vor; wie solchesnicht allein noch jetzoder Augenschein siebet; indem

daselbst noch eineH. Geist-Kirche mit einemArinemHaufe vorhanden,

sondern cs werden auch die folgenden Zeiten davon ein mehrcres zei¬

gen. Hier bemcrcken wir nur, daß die Land-Städte darin denSee-

Städten rühmlich gefolget, indem man zuGüstrow, znSccrnbcrg

und vieleicht auch anderswo dergleichenKirchen mit Hospitälern air-

gelcqt, wovon noch jetzoGebrechliche, verarmte Bürger oder abgeleb¬

te Leute unterhalten werden. Wir haben aber auch nun cinmahl ge¬

nug gesehen,wie bey demRuhestände desbandes, Sradtc, ¿stieben,

Ciostcr und Armcn-Häuser eingerichtet worden. Nun wird >,chder

Schau-Platz wieder ändern, und werden wir auch von inwendigen

dg
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Unruhen etwas anzufuhrcn habcn. Dcim es lauft zwischen gutem

Samen auch immer Unkraut auf.

k) Marjcbalk, Mylius. cf. Hiibner in Tabb. Geneal.No. 193.

l) P.II. p.773. m) inSpecim. Monument. Meklenb. p. 17. fqq.

n) DiiTertac.deFoemina Meklenb. §. 2.

FurstMHinrichBorvinIII. Diploma
V0N 1252.

darinncn er dcn Rostc-ckerir die Rostocker He^de vcrkaufsre.

InnominelanLixLcindividuaeTrinitatis.BorvinusDeigratia
Dominus deRotzftock, omnibus Chrifti fidelibus prxfens Scri¬

ptum cernentibus in perpetuum. Gefta hominum plerumqve am¬

biguitatis fcrupulus aboleret, ii non perenni literarum teitimonio

fulcirentur. Noverint igitur tamprxfentes quam futuri, Avum no-

ilrum beataememoriae, videlicet Dominum Borvinum Civitatem

Rotzflock, filiorum suorum confilio mediante, primitus condidifie,

quam in hunc modum firmitate fui privilegii fbbilivit:
„HicDiplomu Borvinil. deAnno 121g.inseritur totum, quod

supraexhibuimus. „
Nos itaque confimili affe6bu,imo perampliori, prxlibatx civitatis no-

ftrx inhabitatorumque commodo & utilitate paterna folicitudine

providere curantes, omnem juftitiam & integram Juris confervanti-

am Lubecenfis, quam in nolitis progenitoribus hadfenustenuerunt,

ipfis libenti animo irrefragabiliter indulgsmus. Cxterum univerii-

tas Civitatis noftrx Rotzftock Sylvam quandam cum fundo pro

CCCCL.marcis denariorum anobis rationabiliter comparavit, cujus

termini laliter extenduntur. De Villa Ilenrici, habente viginti

manfos, usque ad indaginemMonachorum, qux viginti mannfos, Si

non amplius, in tuis terminis obtinebit. Dehinc usque ad indagi¬

nem Valquini undecim manfos per omnia continentem ; poilea

vero dire&e per viam, qux ducit Ribbcnitz, usque ad locum,

ubi quondam Wilhelmus Vulebresme fuerat inter fetius, dein¬

de Zarneczitrohm per iter gramineum ex adverfo quousque tan-
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ciom ad maris littora veniatur; ficqvc maritimum littus usquead
orientalem ripam, five ad aquam fluminis Warnemünde, cum
omni utilitate, videlicet pafcuis, pratis, lignis, terris, aquis,aqua-
runnve decurfbus, intra dielos terminos, conflitutis, exceptisporcis
noftris tantummodo inibi depafcendis,& octo manfisapudZarnetz-
flrohm, allodio Monachorum de Dobbran per noltram gratiam de¬
putatis. Praeterea,fi quid litigii five rixaein iisdem finibus exortum
luerit, nobis duaspartes de poenajudicii reservando, ipfis partem
tertiam indulgemus. Si vero in portu ipsorumcafii inopinato quo¬
cunque modo navis aliqua collidatur, nobis in ea,vel in rebus obti¬
nentibus, nihil juris penitus usurpamus. Damusetiam cuilibet ve¬
nienti & recedenti plenariam facultatem adducendi & deducendi
quaslibet negotiationes & res generis univerfi, dummodo adfiridti
juri thelonario erogant, quod tenentur. Ad hxc omnia a ponte
aquatico proximo ccclefiseSt.Petri &fic per alveum fluminisWar¬
nemünde, nec non extra portum in marinis fludtibus, eos tanto do¬
namus beneficio piicaturae, quantum praeintemperie aeris audeant
attentare. Volumus insuper ut in omnibus terminis filis, qui vul¬
gariter nirttcfctfcbefcc vocantur, jure gaudeantcivitatis. Ut au¬
tem hate donatio noftra in vigore debitx permaneat firmitatis, & a
nobis five noitris haeredibusin poiterum non calletur, praetentem
paginam inde confedtam, idoneorum subscriptione teflium & figilli
noltri munimine roboramus. Teiles hi aderant: JohannesdeSna-
kenburg, Gottfridus dapifer, JohannesAdvocatus; Gottanus, Jo¬

hannes dePune, Georgius Jork, Plotinus, Wolderus, Gerhardusfi¬

lius dapiferi, Bartramus, Rotgerus, Henricus de'Warburg, Darges-

lavus, Johannes de Svetia, Segerus, Jeretzlaus: Confides civitatis

Reinbertus, Gerardus Lere, Helbordus de Apeldorbek, Ludolphus

de Tuneburg. Henricus deWittenburg, JohannesTibbeke, Johan¬

nesEyleke, Ludolphus deWarnemünde, Simerus,Erneflus, Johan¬

nes deBrunswik, Conradus deRhudcn, Arnoldus Rems,
Rodgerus,

Arnoldus deColonia, EylardusFaber,JohannesMonachus,
Henricus

de Hoifenhufen, Johannesde Hollerode, Theimarus, Theodoricus

Rufus, BeruhardusNiger, & alii quam plures clerici & laici, qui his

peifonaliter adftitcrunt. Datum per manusMagiftn Conradi ai n.
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Calqnd. Aprilis. Anno Dominica: incarnationis M. CC. LII. indi&io-

* exErn. 'Joach.Wefiphalii Specim.Monument. Meklenb.Num.II.

p.n.%

Das xxix. Lap.
FürstPribislavin. i'crfaltmit demBischöfe

zu Schwerin.
§. i. Der Bischof wird gefangen.

2. Fürst Johannes ist in Preußen,
z. Fürst Pribislav wird gefangen.
4. Kömmt darüberum feinLand. Sein Geschlechtgehe

ir haben vorher gehöret, daß der Bischof Dicderich zu
Schwerin vom Kayscr unter andern das Recht erhalten,
die Städte des Stifts zu befestigen. Denn da er kein
Reichs-Fürst war; so muste er dergleichen Recht allererst

vom Kayser erbitten, dergleichen dochunsreFürsten, Kraft ihrer Lan-
dcs-herlichen Hoheit, hatten; vermöge derselben einem jeden Lan-
des-Herrn oblieget, sein Land zu schützen,und also auch die dazu hin¬
reichliche Mittel zu gebrauchen.

Die Bischöfe aber waren bisher unter der Landes-Fürsten
Schuh gestanden. Solches Recht wolte nun sein Nachfolger Ku*
dolph l. geltend machen, und fing deswegen an, das Schloß oder
den hohen Thurm zuBüyow (welcher noch stehet) zurBcschühung
der Stadt und des Bischöflichen Hauses, aufzuführen.

Der Fürst Pribislav sähe .solches Unternehmen von seinem
bisherigen Unrcrsasicn für gar zuhvchmüthig an, ließ also desNachts
wieder abbrechen was der Bischof desTages gcbauet; aber diefer fuhr
dennoch mit dem Bau fort, welches dem Fürsten so viel heftiger ver«
droß. Da geschähees nun, als der Bischof, von Schwerin nach

Büyow
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Buyow reifete, und desFürsten Land berühren muste, daß dieserihn
überfiel, und.gcfangen nahm. Er trieb auch nicht wenig Gespött mit
thm, indem er ihn, als einen Ritter, der Schlösser bauen wolte, auf
ein Pferd setzte,undweitlauftig im Lande herum führte, wolte ihn auch
nicht eher loß lafien, als bis er sichmit vielem Eelde rittermäßig gelö-
set. 0)

Die Gcscblcht'Schrelbcr sind sich nicht einig, wenn dieser
Handel angegangen. Wir folgen hier aber Lhemnigen, welches

auch Scever gethan; anerwogen die damahligen Umstande der Zeit

hiemit eintreffen. Denn, wenn sein ältesterBruder Johannes wäre
im Lande gewesen, als welcher die Ehre GOttes in seinenDienern äi|
befodern sich ernstlich angelegen seyn ließ: sowürde pribrslav schwer¬

lich solch Unternehmen gewagt haben, oder es würde dochauch nicht

so weit damit gekommen scyn; nun aber war derselbe, zum Unglück

des Bischofs und des Fürsten, aujjerhalb Landes. Die Gelegenheit

dazu war diese:

Die Lreutz-Rittcr in preufscn, deren ersteAnkunft unser

Laromus ausführlich beschrieben, p) waren damahls im Wcrck be¬

griffen, die benachbarten Heyden, als ihre Bekehrer, unterm Fuß zu

bringen, da es denn von beydenSeiten öfters derbeStösse gab; denn

es hat noch niemahlen ein Volck sich seineFreyhcit ungerochenneh¬

men lassen. Zudem so konten die Hlntcr-pomnrcrsche Heryoge,

dieseRitter, als ihnen gefährliche Nachbaren, ebenfals nicht wohl ver¬

tragen. Es zogen aber denselben, von allen Orten, vieleHerren und

Fürsten zuHülfe, in Meinung, dadurch recht was beyGOtt zu verdie¬

nen, weil es ein heiliger Krieg wäre.

Da nun unser Fürst Joba,mes niemanden an Gottesfurcht

und Eifer in Besserung des Christenthmns etwas nachgab; sogmg er

ebenfals mit dahin. Denn cs kam dieNachricht: es habe der Ponr-

mcrschc Hcryog, Svcnrepolc, die Prcusien zum Abfall beredet,

darauf hatten diesedieRitter, mit bey sichhabendenDeutschen, fast

alle auf einemTag erschlagen. Es »nachtesichalso damahls derRo-

rticr von Böhmen, Orcaker, und der Marchgrav zuBrandenburg,

Orco, auf; um den Rittern beyzustehen,und ihnen wieder aufzuhel-

Vierres Buch. Ee
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fen. q) Zu diesen verfügte sich unser Fürst/ nebst seinem ältestenPrin¬
tzen Himich, der Hernachmals Hrcrosolymiramrs genannt worden,
worauf die Sachen in prcnssen bald eine andere Gestalt gewonnen,
und die Ritter daselbst in Ruhe gesetzetwurden, da sie denn, zum An¬
drucken desKöniges, die Stadt Römgsbcrg, und zum Andencken des
Marckgraven von Brandenburg die Stadt Brandenburg in
preujfen stifteten, r)

Indessen hielte der Fürst pribislav denBischof,zu Richcn-

bcrg immerhin gefangen, verboht auch in seinem Lande den Zehcn-
dcn nach Schwerin zu entrichten. Es ergingen zwar deswegenBe¬

fehle an ihn, vomPabst undKayscr; aber er kehrte sich nicht daran.

Der PabstlicheNarntius, Petrus Tardinalis, welcher da-
mahlen in Mecklenburg war, ließ auch an feiner Bemühung nichts

ermangeln, aber cs war alles vergebens. Der Grav Guncebn III.

Ao. welcher wohl die meisteUrsach gehabt hatte, sich desBischofs anzuneh-

,2sz. men, war ebenfals nicht zugegen, als welcher Ao. i2sg. bey dem neu¬

en Könige Thristophcr zuDanemarck, in Bestallung gegangen war.
Denn die Herren von diesemGeschlecht hatten einen sonderlichen hcl-

denmühtigen Geist, und konten ohne Kriegcs-Wesen nicht vergnügt

seyn, deswegen er, für eine jährliche Besoldung von hundert Marck

Pfennige, in Diensten ging, und zu desselbenGeldes Versicherung, ei¬

nige Güter und Häuser, als Haralstadr und warburg in Dane-

marck, annahm, s)

z. Endlich kam der Fürst Johannes wieder zu Haust, und
zwar in Begleitung des Samlandifcheu Bischofs Tbcrward wel¬
cher deswegen, als Zeuge, in einer Urkunde, mit angeführet wird. Da

^0• der Fürst 2. Hufen zu Mcpcnsdorf dem Armen-Hause zum H. Geist
"s4. in Wismar schenckte,darauf er auch Ao. 1254. das Tloster zu Rhe¬

na, welches endlich einmal)! fertig geworden war, aufBefoderung des
gedachten Pabstlichen ttuntii einweyhen ließ, t) Gedachte Schen-

ckung an die H. Geist Kirche zu Wismar, (welcher er schon vor vier
Jahren sein Hauß vor dem Mecklenburgischen Thor, ausserhalb

der Stadt,gegeben hatte) geschäheden 18. Jim. 125;. wovon Schrö¬

der das Diploma drucken lassen, u) daraus zugleich erhellet, daß cs
ein
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einJrthum, wenn Schedürs gemeinct, daß dieserFürst allererst Ao.
r2s s. zuHause gekommen, w} Ohnezweifel hat nun damahls Jo¬
hannes, nach seiner liebreichenGemüchs.Neigung, alles bepgetragen,
was zur Befreiung des Bischofs diensain erachtet worden; aber Per«
brslav war von einem störrigen Gemüht, wo er sichauf gesetzcthatte,
dabey blieb er. Cs ergingen geschärfteBefehle vom Habst, der ihn
mit denBann, und vomBmyscr, der ihn, als einen Reichs-Fürsten,
mit der Acht bedrohet«:, wie Chemnitz aus dem Archiv bezeuget,x)
Da denn endlich dieSache Ao. 1257. verglichen ward, und der Fürst
eydlich zusagte,dem Bischöfe seineZehendenunverweigerlich zureichen.

y) Als er aber dennochseinVersprechen nicht hielte: sobefahl der
Bischof seinemStifts-Hauptmann, widckind von waleleben, die
Gelegenheit abzusehen,und den Fürsten gefangen zu nehmen. Dieser

that auch solchesAo. ,276. daprlbislav sichnichts weniger, denndie¬

ses, versähe. Er ward darauf nach Büyow gebracht, in Ketten und
Banden gelegt, und aufs genauesteverwahret. Seine Brüder schick¬

ten ihre Vorschriften an denBischof, aber eshalf nicht. Endlich ver¬

mittelten die Fürsten Johannes und Olicloe, fammt dem Gravcn

Guncelin, dieSache den 28. November: daß er, gegeneiner grossen

Stimme Geldes, wieder loß kam wofür das Land Sternberg, dessen

Ampt gegen zwei) tausend Reichsthaler trägt, dem Bischöfe versetzet

ward.
4. Dis alles aber machte ihir zuletztso verdrossen, daß er sich

entschloß sein Land gar zu verlassen, vcrgönnete also seinemBruder

Johann zuWismar, das versetzteScernbergische wieder einzulö-

sen, welches hiemit an das Haus Mecklenburg kam, da es sonstim

Fürstenthum wenden liegt. An leinen ander» Bruder nicht zu

Güstrow, versetzteer Plan und Goldbcrg, Parchml aber an den

Grave,x zu Schwerin, bezahlte damit seinLosc-Geld, und zogmit

den Seinigcn nach Bclgard in Hinter Pommern, woselbster nicht

lange darnach Ao. 1262. den i. Augufli verstarb. Ohnezweiftl von

vieler Bekümmernis. Denn sonst war er der Jüngste unter seinen

Brüdern. Die Leiche ward nach Doberan ins Fürstliche Begräb¬

nis gebracht. Seine Gemahlin war Tribislava HcrßogS Misto«

rxins aus Hinter Pommern Tochter, mit welcher er vorgedachtcS

E e 2 Belgard

Ao.
"ss.

Ao.
I2s6.
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Lelgard bekommen hatte. Sein Sohn hießpribislav lV. welcher
sich nachher zuwoUm aufgchalten,und sichHerr zuwollm, genannt
von Wenden, geschrieben. Er lebte bis iz2s. und ward darauf tben-
fals zuDoberan begraben, hinterließ keinenSohn, sondern eine cintzi-
geTochter, Rahmens Margareta. Diese brachte er Ao. 1270. zu
ben Graven Gtmcelmlll.undHclmoldll. welche sie auch annahmen,
und dem Vater gelobten, sie zu unterhalten und auszusteuren.

Dieses war also der Ausgang der Sache mit demLischofegmd
des Richcnbcrgischcn Stammes, womit noch drcy Fürstliche Hau¬
ser in unsermLande blieben, Rranyius undLatomus erzehlen hie-
bey einige Umstände etwas anders, denen auch andere gefolget; tvir
bleiben aber hier bey dcm,wasLhemmy aus dem Archiv mitgethei-
let, und fügen nur noch hinzu, was Salomo sagt: „Es ist dem Men¬
schenein Fall-Strick (Snare) zu verschlingen, was heilig ist.„z) Da¬
mahls ward das Iohamiis-Lostcr zuRostock durch den Fürsten da¬
selbst HiirrichLorvmIII. gestiftet, a) Es starb auch derBischofFri-
dcrich zuRaceburg, von welchem Schröder unterschiedlicheUrkun¬
den beygebracht. Sein Nachfolger war Ulrich, aus dem Adelichcn
Geschlecht voirLIücher.

v) Marfchalk L. III. Annal. C. 2. Krantz.Vandal. L. VII. C.42.
Hederich in Defignat. Epifcop.Sverin. apuclGerdesp.417. My-
lius in Chron. MSC. Hieron. Hennings in Theatro Gencal. p.
297. Latomus in Chron. MSC. adann.1290. Chemnitz inE-
pitome MSC. ad Ann. 1252.in VitaPribislai III. Jac.Carmon
in StemmateMegapol. MSC. Friderich Thomasin Genealogia
Analeft. Guftrov. annexa. Stever in Chron. Meklenb. p. 75.
p) in Tr. Ursprung und Anfang des in vorzeiten hochgeehrten
Ritter-Standes und daher entsprosseneCamptureien. cf. Mi¬
tral. altes Pommer-Land L. II. §. 93. fqq. q) Angeli Annal.
March, ad ann. 12ss. r) Latomus I. c. G iiij. s) Chemnitz
apudGerdes p. 107. t) SchrödersWisM. Erstl. p. 240. u) I.
c. p. 8 & 294. w) vid. SteversChron. p. 62. x) in Chronico
M. in Vita Guncelini III. apud Gerdes p. 41g. cf. p. sZ2. 7)
Chemnitz in Epic.MSC. in Pribislao III. z) Pi ov. XXI. 2s. ex

verfio*
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verllone Anglicana. cf! SteversChron. Meklenb. p. 74. a)
Chemn. in V ita Henrici III. Sehröd.Pap. Mcekl. ad. h.a.

§. r. Zu Wismar wird ein Schloß gcbaucr.
2. Rostock vcrbcjstrr. Die Hanje-Sradte werden p^riv?-

Icgirc.
3. Von Grabow.
4. Stargard.
5. Nienborg.

0 schlechtcs nun mit demFürsten pribislav ablies da er dem
Bischöfe entzog,was von Alters her,zurErhaltung desGot¬
tesdienstes in seinem Lande, gewidmet war: sogut befand

sich dagegen Johannes bei) aller feiner Mildgebigkeit zu
GOttes Ehren.

'

Da er vor andern an Wismar einenGefallen hatte: so baue¬

re er sichauch nun daselbstein Hauß, so seinemStande gemäßwar.

Die Steine dazu wurden von denThürmen desSchlosses Mccklen-

brirg genommen, welche nun hicmit völlig cingingen, nachdemsiewohl

bey raufend Jahr mogten gestanden haben, a) denn, wie wir im er¬

sten Buch gezeiget,sowaren sienochvor derwenden Ankunft daselbst

aufgeführet. - Der Ort, wo das neue Herren-Haus zu wisniar ge-

bauet ward, lag hinter dem Sr. Georgü2^tt:clb^of am Wasser, wot-

nachstnoch ein anderes vor dem Mecklenburgischen Thor, auf dem

Wcber-Ramp war. Es schrieb der Fürst sichdaher Herr in Wis¬

mar, behielte aber doch denNahmen von Mecklenburg mit bei),wie Ao.

mau aus einer Urkunde vom 2s. Martii 1257. stehet, welcheschonauf 1257.

dem Schloß (Caflro) zuWismar gegeben, darin derFürst demTlo-

ster zu Doberan dieMeyerei) Abtshagcn gefchencket. Sein Sohn

Hinrich Wird darinn Junckhcrr (Junior Dominus) von Mecklcn-
^ * ~ huett

Das xxx. Lap.
DeutschlandsUnruhebcfodertMecklen¬

burgsAusnehmen.

Ee z
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bürg genannt, und hat er nicht allen, seine Bewilligung zu dieser
Schenkung gegeben, sondern auch zu desto mehrerer Versicherung

solcher Einwilligung sein Siegel mit angehanget, wie bcykommendcr
Extracc zeiget.

Es wird darin zwar despabsies AlcxandnIV. gedacht, aber

keinesKaysers. Die Ursacheist: Es war damahls das grosseInter-

rcgnum angegangen; da man nachdem Tode desKaysers Lc-nradi

IV. in siebenzehnJahren keinenKayser hatte, in welcher Zeit cs über¬

aus bunt in Deutschland zuging. Denn die meisten der deutschen

Fürsten, als die noch alle zur Kayser-Wahl kommen konten, wenn sie
wollen, verfielen ausRichard, desKönigs in Engelland Hinrich UI.
Bruder, und licssenihm solches durch den Ery Bischof von Lölln
wissender deswegen nach Engclland reifete. Andere abermalsTrier,

Saxen, Brandenburg und Böhmen wollen AlphonsunrX. König
inLastilicn haben, als welcher damahls für den gelehrtesten Herren
geachtet ward. Man gerieht also auf zwey Ausländer, indem man

noch nicht der Meinung war, als wenn der Deutschen König noht-

wendig ein Deutscher seyn müsse, wie viele Staats-Gelehrte, jedoch

ohne einen gewissenGrund anzuzeigen, nachher dafür gehalten.

Der Pabst sähe dieser Uneinigkeit von ferne zu, und gedachte

im trüben Wasser zu fischen; brachte es auch dahin, daß bey dieser
Gelegenheit die meistenStaaten in Italien sichvom deutschen Reich

entzogen, b)
In Deutschland aber gelang es daher den mächtigsten Für¬

sten,daß sie die Königs-Wahl allein an sich brachten. Ob unsereFür¬

sten jcmahls derselben mit veygcwohnet, kan man nicht sagen; weil

die Nachrichten von der damahligen Staats-Verfassung bey uns feh¬

len. Indessen ist gewiß, daß schondie Wendische Fürsten im Hey¬

denthum aufReichs-Tagcn gekommen, und daß dieChristliche unter

ihnen grosse Reichs-Zusammenkünfte, dergleichen die Thurnicre

waren, besuchet, ob sie aber auch zu Reichs-Wahl-Tagen gezogen,

davon findet man keine Nachricht. Die Befugnis hatten sie dazu,

wie aus obigem genugsam erhellet; aber ihre Umstände daheim, und

ihr geringes Vermögen, welches sie bey so sehr zergliederten Kräften
hatten,
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Reiften, litten wohl nicht, diegewaltige Unkostenzu übernehmen,welche
auf den Wahl-Tstgen wüsten gemacht werden.

Zudem sowar auch eben jetzoder älteste, Johannes, wieder
nach prersistn und st) ferner nachLiefland gegangen, um daselbstden
de»,eschen Rittern, (welche nun weiter um sichgriffen) nebstseinem
ältesten Sohn, Hinrich, einen tapfern Herrn, beyzustehen,wie Lhem-
nitz in desselbenLeben berichtet.

t Die andern beyden, als Nicot und Borvin hielten auchwohl
nicht für rathsam, dergleichenGeschäft zu übernehmen,weil siemitEin-
richtung ihres vormahlb ganh verwüsteten Landes nochgenug zu thun
hatten; überdem ward es allenthalben in Dc»»tschland sehrunsicher,

daher niemand zu solchenVcrsamlungcn reisenkonte, als der mit ei¬

nem starcken Gefolge begleitet war, welche Unkosten nur allein die

mächtigsten Reichs-Fürsten machen konten,die auchdaher das Wahl-

Recht oder dieThur-würde allein behauptet.

Indessen hatten doch unsre Fürsten was zu einem Reichs-

Stand erfodert wird, nemlich die Landcs-Hoheit im Reich; siewa¬

ren Reichs-Glieder, und stundenunmittelbar unter demKayser; wenn

sie aber angefangen Sry und Stimme ausReichs-Tagen zu neh¬

men, davon fehlen die Nachrichten. Allem Ansehen nach hat man

auch zu dieser Zeit noch dafür gehalten, wo ein Reichs-Fürst sichin

solchen Umstanden als die unsrige, befände, da könne er sich der

Reichs-Scandschaft amnassen,wenn er wolte.

Jetzo verhalt es sich damit gantz anders, indem keiner ein

Reichs-Stand wird, wo nicht der Kayser und das Reich ausdrück¬

lich darin gcwllligcr. Denn es kan der Kayser zwar für sicheinen

in den Fürstcn-Srand erheben, auch zuinReichs-Fürsten erklahren,

aber ohne Beitritt des Rcrchs kan er niemanden zum Reichs-

Stand machen, wie aus der deutschen Staats-Lehre bekannt ist.

Wir kommen aber nun wieder zu unsermVorhaben.

2. Je mehr damahls Ober-Deutschland beunruhiget ward¬

st sicherer lebten
Mecklenburgs Einwohner, und kamen immer mehr

und mehr empor. _ ^
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Denn so bauete nun der Fürst Borvin zu Rostock das Jo-
Hannis-Llostcr, worin noch jetzo dieSchule ist« b)

Der neue Bischof zu Raceburg, Ulrich/ erweiterte das
Schloß zu Schonberg mit einem steinernen Hause, welches er mit
tüchtigen Kellern versehen ließ, so noch jetzo daselbst das schöneAmpc-
Haußist. c)

Eln Edelmann, Hinrich von Bülorv, schencktedem Llostcr
Rehn, zwey Hufen im DorfLowitz, nachdem ein anderer aus die¬
semGeschlecht, Rahmens Godfttcd, schon zwey Jahr vorher diesem
Lloster den tNühlcu-Lamp daselbst gegeben halte, cl)

Darauf gab Ao. 1278. der Fürst Borvin seinem Stadtlein
Lröpelm (zwischenRostock und Wismar) einenWald, nebst dem
wcudfeldc daselbst, weil die wenden, sovormahls, beyAnlaugung
derDcluschen, dahin gewiesen waren, solches schon verlassen hatten.

Am allermeisten aber mercktcn die Gee-Sradrc, daß sie zu
Kräften kämen. Pcrrus Lmdcubcrg sagt: daß die deutscheHansa
sich schon in diesemJahr ein Privilegium, bey vorgedachlem Könige
Hinrich von Engelland, ausgebetcn, und erhalten. 5)

Man findet zwar nicht, wie dasselbe gelautet, so weiß man
auch nicht gewiß, wenn Rostock und Wismar sich in solchesBünd¬
nis begeben; indessenmag wohl Lindenberg dasselbemeinen, welches
wir hie beyfügen wollen, wiewohl solches etwas jünger ist. Es sind
darin unterschiedliche Merkwürdigkeiten, als, daß der König denHcr-
hog einen Edelmann (nobilem viium) nennet, woraus man sichet in
was Würden damahls diesesWort gewesen, wie denn auch zu dieser
Zeit die Kayser nur noch Nobilisiimi hiessen, g) wie wir bereits im
ersten Buch gezciget.

Das Wort Balliv (Baillif) so der König braucht, bedeutet in
Engclland und Frankreich das Haupt des Adels und des Gerichts in
einem gewissenStück Landes, dergleichen bcy uns vormahls dieLand-
Voigte und Haupt-Leute waren, die ihren Graven über sich hatten.
Solche Land-Voigte wurden zwar allezeit aus demAdel genommen,
doch hatten sie deswegen nicht die Gerichtsbarkeit über denAdel, son¬
derndieserbrauchteentwederseinaltesFaust-Recht,odereswurden

auch
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auch gewisse Personen (pures cunre) dazu verordnet, die Sache zu
entscheiden,oder sieward auch bis auf dieZeit desLand-Gerichts aus-
gesetzet,woselbst der Landcs-Fürst, auch Land-Richter oderPräsident
im Land-Gericht war, daher noch jetzoder Land-Richter immer aus
dem Adel genommen wird. Das WvrtBalliv Heistsonstan sichein
Träger (bajulus) vieleicht, weil ein solcher, bey Landes-Aufbohten, die
Adels-Fahne getragen. Doch kommt das Wort nicht her, wie man
meinet, von bajulus, h) sondern ist ursprünglich deutsch. Denn so
nennet der gemeine Mann bei) uns ein Geschirr, womit man tragt,
Balje, tragtig Heist er Basier; so werden auch die Güter der deut¬
schen Ordens-Ritter, von den Oder-Ländern, Ballcycn genannt;
weil stevon derselbenErtrag leben müssen. Es wird also Balje, ba¬
julus, Ballivimb Baillif wohl nochHerkommenvon jebal.hcrbeytragen,
wovon Jebul und (per aphxreiin) bul, der Ertrag einesLandes, und
bey uns, ein trachtigmachendesRind.

z. Damahls gehörte dic.Stadt Grabow demGravenVol-
radwon Dannebercz, wcl6)er sieAo. ,247. von dem Marckgrar-cn
Otto III. von Brandcnblirg erlanget hatte. Wie dieserdazugekom¬
men, davon finde ich keineNachricht.

Von dem Graven aber meldet Laromus, daß er gedachte

Stadt, an dem bisher alda befindlichem Schloß, bereits Ao. 1257.

angelegt.
Er ließ dazu die Einwohner aus entlegenenLanden kommen,

die, wegen des unruhigen Zustandes im Reich, auch gerne ihre vorige

Heymath verliessen.
Er gab allen und jeden frei), wes Standes siewaren, auch de¬

nen vom Adel, sich darin nieder zu lasjen.

Er sprach die Stadt von aller Schatzung frey, und behielte für

sich nur das halbe Gericht, den halben Theil der Brüche und des

Zolls, wie Laromus berichtet, i)
Die Einwohner mehrten sich daselbstbald, weil derOrt ander

Eide gelegen, worauf man bald in die Elbe, und so ferner zu aller¬

lei) Handlung gelangen kan, daher dieseStadt immer sehr nahrhaft

gewesen. Wie bald sie empor gckoiumen, sichet man daraus, weil

ViertesBuch. Ff sie
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I2s§. sie Ao. I2s9. das Dorf Barstede von diesemGraven kaufte, wofür

sie 200.Marek Glavischer Pfennige erlegte, welches Geld nach dro¬
ben gezeigtemGrunde 266.Rthlr. i2ßl.8pec. betragt. Sie erhielte
dabey das Obcr-und Untcr-Gcrichr, um von den Einkünften dessel¬
ben ihre Thöre, Brücken und Planchen um der Stadt zu unterhal¬
tewund sich desto besserfür dieAnlaufe der Feinde zu schützen,woraus
man stehet, wie es auch disseits der Elbe nicht recht sicher gewesen,in¬
dem das Faust-Recht aller Orten gemißbraucht/und ein Beraubungs-
Unrecht daraus ward.

Es rechnet sich dieserGrav mit unter den Edlen, welches da-
mahls nur dieFürsten waren. Er schreibt sich von GOrrcs Gnaden,
dergleichen jetzv kein Reichs-Grav mehr thut, iviewohl daniahls auch
aus diesenWorten noch kein HoheitS-Recht, sondern vielmehr eine
Denniht hervor leuchten solte, daher die pröbsie bei) den Stiften,

und Rccrores bey gemeinen Kirchen, sich glcichfals Vei gratia oder

auch divina providentia schrieben, wie wir unten zeigenwerden. Er
gcdencket seinerRitter und Vasallen, mit deren reifer Beratschlagung

dieserKauf geschehensei). Unter denZeugen schreibet sich seinKapel¬

lan voran, daraus unterschiedliche Ritter folgen, wie das hier ange¬

lli. hangte Diploma mit mehrern zeiget. Dagegen man in unfern Fürst¬

lichen Urkunden bemercket, daß die Geistlichen, welche sonst immer

voran gestanden, nun aus denselbengantz weggclassen worden. Es

hinterließ dieserGrav vonDanneberg keineErben, daher dicStadt,

samt dem dabey befindlichen Landes-Etrich, nach seinemTode, an
gedachten Nlarckgraven wieder zurück fiel , bey dessenNachkommen
sie bis gegen dieMitte des XIV.Iahrh. geblieben, da sie allererst die

Fürsten von Wenden erhalten.

4. Mittler Zeit da dieses zu Grabow vorging, bauctc der
Lhur-Fürst von Brandenburg, Johann l. das Schloß zu Srar-

gard wieder mss, nachdem es lange zerstört gelegen; gründete auch
das daran liegende Stadtlein, wozu er sechsund sechzigHusen und die
Gerechtigkeit der Stadt Neu-Brandcnburg gab. k) Den Bau befo-

dcrte der Hauptmann daselbst, Hrnrrch von Wodcnswcge, der sei¬

nen Nahmen von dem Gute Wodcnswcge hatte, so zwischendiesem
Srar-
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Stargard und L-ychen zu finden. Es besaßdis Geschlechtauch die
Güter Teschendorf Grnnow und Sröwc im Scargardischen, ist
aber um der Mitte des XV. Jahrh. ausgcstorben. l)

Lntonuls erzehlet hiebey etliche Fabeln m) welche er eins
theils für warhafte Geschichtehält, die auch von Klüvern wiederho¬
let worden, obgleich derenUngrund vffeubahr. Denn soschreibtman,
das alte Schloß sey von einem Jager entdeckt, welcher einenHirsch
mit güldenem Halsbande verfolget. Aber es war das alte Schloß
so unbekannt nicht, wie daraus erhellet, weil das Thor zuLycherr, so
dahin führet, das Gtargardische heisset, welchen Nahmen cs ohne-
zweisel bekommen, wie dieseStadt, vbgedachter Massen,vor eilf Jah¬
ren angeleget worden.

Man erzehletvon einesKönigs Tochter, die einenRitter daselbst
an einem Brunnen erwartet. Es seyaber eineLöwin gekommen,ha¬
be auf demMantel, den die fliehende Jungfrau, zusanit ihren Schley¬
er, hinterlassen, Jungen geworfen, und seymit ihnen davon gelaufen.
Der Ritter, wie er gekommen, denMantel und Schleyer blutig gefun¬
den, und nicht anders gemeiner, denn daß die Königs Tochter von ei¬
nem Löwen zerrissen,habe sichaus Unmuht erstochen,dergleichenauch
desKönigs Tochter gethan,wie sie bald darnach von der Flucht zurück
gecilct. Aber wer flehet nicht denUngrund dieserErzehlung? Zu Irr-

lü Lasarrs Zeiten, da noch Ur-Ochfen und Elende in den deutschen
Wildnissen waren, fand man alhie keine Löwen, wo solten sie denn

nun hergekommen seyn? Die jungen Löwen können auch nicht sofort

mit der Alten, als wie die jungen Aendten und Rebhüner davon lauf-

fen, sondern liegen, wie die jungen Hunde, 9 Tage blind. Man mag

aus demSchloß daselbstwohl die Fadul, soman im Mvidro n) von

pyramo und Thisbe liefet, abgemahlt gefunden haben, woraus von

de»Unwissenden dieRede entstanden,als seydieSache selbstzuSrar-

crard geschehen. Es weiß auch Laromus keinen andern Grund da¬

von, als die gemeineSage; womit er aber seineLeichtgläubigkeit vcr-

rath. Doch entschuldigen ihn auch hier die damahligcn Zeiten, da

man sich noch nicht gctrauetc,dieWarheit zu untersuchen, sondern al-

les so annahm, als man cs von denVorfahren gehöret; gerade, als
ck c ~ minn
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wenn dieVorfahren nicht wären Menschen gewesen, so irren können;
oder als wenn sie die Warhcit gepachtet hatten, daß wir nun nicht
mehr dazu kommen köntcn. Wie leicht man überall in Historischen
Sachen fehlen könne, hat Latomus selbstgezciget, indem er von die¬
senZeiten schreibet: daß Fürst Johannes den Bischof von Race-
burg, Luder, in seinenSchuh genommen, welches auch Srcvcr aus
ihm anfirhret, da doch damahls dcr BischosUlrich geheissen,und was
Laromns von Ludern schreibet, mit Lndolph vorgegangen. So
ist auch unrichtig, wenn er meinet, daß unsereFürsten Johannes und
Hrnrich Borvin in diesemJahr gestochen, wie die folgende Zeiten
bald geben werden.

Ao. s. Denn so kam nunmchro der Fürst Johannes, aus dem
1260, Kriege in Licfland, wieder zurück, und bauete darauf Ao. 1260. das

droben erwehnte kAienborg, 0) eine viertel Meile von Jlow, als
welches Schloß, so berühmt es zu Hclmoldi Zeiten war, nun schon
herunter gefallen. Er bestimmte diese neue Burg zum Lcib-Gcding
für seineGemahlin Luitgard, ließ sic mit dreyen tiefen Graben um¬
geben, und mit Zug-Brücken versehen, damit sie nach seinem Tode,
daselbst für die annochgebräuchliche Strassen-Räubereyen ihre völlige
Sicherheit haben mögte. Es ist aber nachher völlig zerstöret wor¬
den, und davon nur »och ein geringes Dorf diesesRahmens übrig.
Zu Latomi Zeiten säheman noch einige Keller davon. Dieser be¬
richtet auch, daß beym Nachgraben öfters daselbstMcnschen-Gebeine
und Pantzere gefunden; woraus er vermuthct, daß es mit Gewalt zer¬
störet worden. p) Denn es fielen nachher sehr unruhige Zeiten ein,
wie wir im folgenden Buch sehenwerden.

In was für Umstanden sich damahls Wismar befunden, er¬
kennet man daraus, weil die Stadt dasVermögcn hatte,Ummeken-
dorp an sich zu kaufen, wofür sie 600. Marck Pfennige erlegte. Es
hatte solchesDorf bisher unterschiedliche Herren gehabt, denen die
Fürsten etwas darin verliehen, sich aber dabey das Ergcnrhums-
Rechc Vorbehalten hatten. Da nun solche Herren jetzo mit dem
Naht und Bürgerschaft zuWismar, wegen des Kaufs einig wurden,
so thaten sie die gewöhnliche Auflassung vor dem Fürsten Johanne ,
und begaben sich also damit ihres daran habenden Rechts. Der Fürst
» überließ
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überließdaraufderStadt auchseinEigenthums-Rechtsür^^NarD
Pfennige/den26.September,wie dasdarübergefertigteDiploma IV,
besaget/darinsehrvieleZeugen,undunterdenselbenauchetlicheange-
führetwerden,derenGeschlechternochjetzobekanntsind,als: die
Moltckcn, Revcmlawn, Blöchern. ' Sv sichetmanauchdaraus,
wie starckderNaht zuWismar, unddaßdaruntervieleAdelichege¬
wesen,wie cs denndemAdel, da er häufigin denLand-Städten
wohnte,nichtzugeringwar, auchnochzoo.Jahr nachdiesenZeiten
Burgermeistereund Rahts-Mannerin solchenStädtenzuwerden,
wieman insonderheitvonGrernberg findet.

a) Latom. in Genealo-Chron. MSC. ad ann. i2sO. b) Latom.
ad h. a. ex Hennings. c) Krantz. Metxopol. L. Vili. C. 29.
cf. Centur. XITI. C. io. col. 109g. d) SchrödersWismar. Erstl.
p.240. e) Kliiv. P.II. p. 279. f) Chron.Roftoch. L. I. C. 9.

p. 39. g) Lamhec.Rer. Hamburg. L. II. ad ann. 1266.
in noct.

h) Frifchii Didlionaire desPailagersvoc. bailüf. i) in Chron.

MSC. ad ann. 1244. cf Kluv. P.si. tir. Grabow, k) Latomus

in Chron. & exeoKiuv. I. c.p. 618■ I) I.atomusTr. vomStar-
gardischcnAdel.§dievonWvdenschwege.m) inChron.MSC.
ad ann. 1249. n) L. IV. Metamorph. Fab.4. o) Chemnitz in

Epitome MSC. in Vita JohannisII. p) in Chron. adann.1246.

I.

Extra&usDiplomatis desFürstenJohannis
von 1257.

darin er demCloster Doberan das DorfAbtsbagc» gefchencket.

InNomineS.&indiv.Trinit.JohannesDeigratiaMagnopolen-
fis & Dominus in Wismart a omnibus in perpetuum----jp re¬

fentcm paginam teftium annotatione & iìgilli noltri impresfioneìQ'

boramus. Teiles funt hii: Dominus Heinricus Abbasin Dobran -

____miiites. Heinricus Dei gratia junior Dominus Magnopolenfìs

& noiter filius, cujus etiam bullam huic pagineapponi volumus, 00

Ff z
majorem
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majorem hujus]preferipti firmitatem----Adta funehec anno do¬
minice incarnationis MCCLVII. Indictione XV. tempore domini
Alexandri pp. IV. in Caflro Wismarie VIII. Kal. Aprilis. *

* ex Tr. grmiDliche Vorstellung Dor rechtmatziqen Befugnis p. 22.
hio. 8. ScHroders Papist. Mecklenb. ad h. a. ubi integrum
Diploma legitur, it. Hettzogl. letzteWort de lpfi. Boyl.
X. 66. 5.p. 143.

II.
KonigsHinrichIII. von EngkllanbPrivilegium

welchcscr DotiHanft-StLdcen gegeben.HenricusDeiGratiaRexAnglix,DominusHiberni*ZcDuxAqui-
tanix, omnibus Ballivis & fidelibus fuis, ad quos prxfcntes li-

terx pervenerint, falutem. Volentes ad initantium Nubilis viri &
Ducis Brunswickenfis mercatoribus ipfius Ducis deHamborch gra¬
tiam facere fpecialena,concedimus eisdemmercatoribus, pro nobis
& hxredibus noftris, quod ipfi habeant Hanjam luam per fe ipfos,
per totum regnum noilrum, in perpetuum. Ita tamen, quod ipii
mercatores faciant nobis & hxredibus noftris confvetudines inde de¬
bitas & confvetas. In cujus rei teftimonium has 1iteras nothas eis¬
dem mercatoribus fieri fecimus patentes. Telte me ipfo, apud Ive-
nelworth, odtavo dieNovembris anno Regni noftri quinquagefimo
primo *

* exPetri Lambecii L.II. Rer. Hamburg. adAnn. 1266.
dCi. i.

III.
DksGravenVolradvonDannebergvon1259.

Darii;cr DcnButgcrn ;uGrahow DcnKauf DosDotfs
Larsiededczeuget.Placita&a£taNobilium,quxinprxfentistemporisfluxutranfe-

ùnt, nifi feriptis & teitibus idoneis firmentur, cito evanefeunt;
ideo nos Volradus Dei Gratia Comesde Danneberg univerfis viris
honeitis, prxfens feriptum audituris, cupimus fore notum, quod de¬

liberato
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liberato animo ac noilrorum militum atqve vafallorum maturo
confilio pracdi&is noftris Confulibus ac civibus in Grabowvendidi¬
mus & in praefenti vendimus, jufto venditionis titulo, noflram vil¬
lamKarftede-,una cum noftro allodio, quod in eahabuimusproCC.
Marc Sclavicorum Denariorum, cum omnibus attinendis, videlicet
agris cultis & incultis, pafcuis, pratis, fylvis, nemoribus,rubetis, fuq
termino & diftindtione, latitudine, longitudine, libertate, fervido
& universo jure supremo & infimo vel manus & colli; prout eam
hadlenus possedimus& habuimus, libere & in perpetuum haben¬
dam,absqve omni redimanone noilrorum harredumacibccefibrum;
nec quisquam Dominorum vel Advocatorum quicquam juris in ea
fibi reservabit, exceptis Confulibus & civibus supradiólis. Insuper
volumus, quatenus ex frudtibus, ex ante didtavilla provenientibus,
fingulis annis, valvas muniant, propugnacula confortent, plancas &
pontes rexdificent, ac alia,quaecivitati noitraesunt necessaria,com¬
parent; ut posfint noilris aemulis& hoftibus reiiftere & iè defen¬
dere ab omnibus importunis insultibus»Dei.Omnipotentis adjutorio
mediante. Ut igitur venditio noitra.habeat robur fiitnitatis, Sigil¬
lum nostrum prxfentibus duximus apponendum, hujus venditionis
lite & rationabiliter testeseffedti funt, Hernicus nofterCapellanus,
Heidenricus Stor, Nicolaus LInrote, Burchoidus Jenfolw, Barthol-
dus deGrabow, HermannusZicker, milites, & plures alii (fide) di¬
gni. Datum & adìum Grabow, anno Domini M. CC. LIX. ipfo die
Converfionis Sanili Pauli. *

* ex E. J. Wtßf.htil. Specim.Monument. Meklenburg. Num. V.

p. 103.
IV.

Des Fül'steNJohannis Diploma VVN1260.
ÌHIVimicnet Dai XDtsmuttfcbcn benKauf desDorfs Ummekendorf

bestätigetund ihnen darin dasEigenthumö-RM übMßss

JohannesDominusMagnopolenßs&DominusHenricusfiliusfuus
omnibus tam prefentibus, quam futuris, quos prefens fenptum

videre contigerit in perpetuum. Ne geilarum rei um
merno^

1

h'l
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riaproceifu temporis posfit evanefeere Noverint igitur ve¬
nerabilis etas& reverenda fuccesiio futurorum, quod confules &
univerfitasBurgenfium noftrorum de Wismaria villam, dictam Um-
rnekendorp cum agris, pratis & pafcuis adjacentibus& cum omnibus
illis terminis, ficut hadtenus diftintta fuit & jacuit limitata, emerunt
pro fexccntis marcis denariorum, ab omnibus hiis, qui aliquid pro¬
prietatis habuerant in eadem & nos una cum heredibus noftris, hu¬
jus modi ratam tenuimus emtionem. Ut autem in hoc mercatu
Burgenfibus noftris aiTurgeret favor nofter, proprietatem liberam &
omnem temporalem utilitatem a prefate ville polleftotibus in ma¬
nus noitras libere reiignatam & quicquid juris habuimus, vendidi¬
mus eis pro ducentis marcis denariorum,& contulimus civitati no-
ftre jure civili perpetualiter obtinendam. Ne igitur huic litere ali¬
qua posfit in noih is fuccelforibus calumpnia obje£tari,nos hec con-
feribi jusiimus & in monimentum perpetuum figillorum noftrorum
robore confirmavimus.. Teftes autem funthii: Ludolphus Harde-
nacke, Bernhardus de allie, Alvericus deBarnekowe, Benedi&us,
Thiedericus & Arnoldus Klawc, Ewerhardus Kalfowe, Otto de
Swinga, Johannes& FridericusMolteke, Otto deReventlaw, Con-
radus & Albertus deDodenberg, Henricus Reiemf,Gotfridus de flo¬
re, Hermannus de Rodenbek, Fridericus Huftammer, Olricus dc
Blucher, milites noftri. Infuper confules civitatis noftre, Bernhar¬
dusBox, HenricusSevenften, Johann Felix, Chriftianus Vogel, Ti-
domorus Jutte, Filius Alkild, Thiedericus deGerdelage, Hernicus de
"Wahrendorp, "Wernerus deMonte-ipeculi, Henricus frater Olrici»
Godelle deGrevismolen, NCildebrandus & alii cives,Hildebrandus,
Antonius Gudiar.Timo deDemechowe, Ricolphus, BrunodeNCah-
rendorpe, Friib, Henricus, Magifter Hanftedt, Fredericus de Nien-

doi^>,& alii quam pluresClerici &Laici. A&a funt hecAnno Dom.
M- CC. LX. Datum per manumHenrici VI. Kalend. Octobr. *

* ex Vcrb. ^luver P. II. p. 687.

Das
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Das xxxi. Lap.

WachsthumderAbgöttcrcy.
r. Vom v> 23lut zu Belitz und Zedcnik.
2. Vom H. Dorn 31t Schwerin / und Leschcncknng dieftr

Srifrs.
3. Von dem Götzen Roball und Marien-Bildc zu Dar-

tzun.

§.

iv sorgfältig aber der Fürst Johannes war, das Aufnehmei,

jj jemes Landes zu befoder»; als welcher nun auch den Lüde-

J kern/ zu bessererFortsetzung der Handlung in seinenGren¬
zen, dieAoll-Frcyhcit schcnckte,so sie noch jetzohaben, wie

Chemnitz bezeuget: g) so begierig waren auch die Geistlichen ihren
Kirchen-Staat immer mehr und mehr empor zu bringen.

Bisher war die Hochachtung des H. Bluts zu Schwerin
sehr in Abnehmen gerahtcn, wovon dieUrsachewar; weil viele Wal-
sahrten nachBelitz in dcrkNarckBrandenburg angestelletworden,
wozu sich folgende Gelegenheit fand. Ao. 1247. hatten die Juden
am geregtenOrte eineMagd durch ein Stück Geldes dahin gebracht,

daß sie ihnen eine gcweyheteHostie, so wie siedieselbebepmH.Abend-

mahl empfangen, unvcrmcrckt zugcstcllet. Selbige zerstechenund
zerschneidensiemit vielen Lästerungen wieder Christum. Es geschie-

hct aber, daß wunderbahrer Weise aus solchemBrodte Blut heraus

lauft. Die hierüber erschrockeneJuden geben der Magd die gemiß-

handeltc Hostie wieder zurück, welche sienun gerneverbergen wil; aber

cs lassensich bey derselbenLichter sehen,wodurch die Sache verrahten

wird. Die Magd wird darauf, zusamt den Juden, eingezogcn, und

auf einemBerge vorBclitz verbrandt, welcher daher derJudcn-Berg

genannt worden. Ich erzehledieses,wie ichs bcymCramcro r)und

lNicralls s) finde, welcheaber allererst über 3
bis 4 hundert Jahr nach¬

her davon geschrieben.Daß dieLehrcvon dcrVcrwandlung desBrodts

im H. Abendmahl hiezuGelegenheit gegeben,siehetJederman. Daß

auch dieseBegebenheit mit der zuDoberan, davon wir oben gedacht,

Viertes Brrch, Gg und
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und mit andern zu Güstrow, Lracow und Srernberg die wir Ml"

ten anführen werden, viele Gleichheit habe; solches ist ebenfals osten¬

bahr, und daher sehr glaublich, daß viele Umstande dabey von eigen¬

nützigen Priestern erlichtet seyn; indem alle dergleichen Erzehlungen

fast Übereins lauten. Indessen berichtet auch Angelus, daß man

sonst um dieseZeit wohl Blut aus gemeinem Brodte fliesten gesehen,t)
Hätte man also von dieser Erzehlung sichere historischeGründe: so

würde man die Sache selbstzwar nicht leugnen können, indessenwäre

es doch für kein rechtes, vielweniger für Christi Blut zu halten. Denn

ein rechtesBlut geht gleich in dieVerwesung, sobald seineflüchtige Le¬

bens-Geister an der Luft ausduften. Christi Blut aber kan es so viel

weniger gewesen seon, weil die zum Grunde gelegte Transfubihntia-

tion einGedicht, und wir, nachChristi klarenWorten, denLeib ohne
Blut, und das Blut ohne Leib im H. Abendmahl empfangen. Viel¬

mehr hätte man dergleichen Begebenheit als ein teuflisches Gauckel-

Spicl anzusehcn,um die Menschen m der Meinung zu erhalten, durch

welche sie des wahren Abendmahls, als eines herlichen Mittels zur

Seligkeit, beraubet, und noch dazu in schändlichenGötzendienst gcstür-

hct würden. Denn soHub man solcheHostien auf, derPabst gab Ab¬

laß-Briefe darüber, und von allen Orten wurden Walfahrten dahin

angcsicllct. Da man nun sähe, wie einträglich dergleichen Götzen

waren, so fand sichauch bald einer von dieserArt zu Zcdenik, einem

offenen Flecken in der Mittel Marek, u) welcher soviel abwarf, daß

man das Olonncn Llojrcr daselbst, worin noch jetzo einige Lonvcn-

rualcn, aufbauen konte.

2. Als nun der Bischof Rudolph zu Schwerin mcrckte,

daß seinerDom-Rirche hiemit vieles an Hochachtung und Einkom¬

mens entging: sowar er auf ein neuesHciligchuin bedacht, welches

er aus der Ferne holen wolle, damit es desto mehr Ansehen haben

mögte; reifete deswegen nach Frankreich zu deni Könige Ludwig

IX. welcher sehr viel vom Päbstlichcn Götzendienst hielte, und dadurch

erlanget hat, daß er nach seinemTode selbstein Götz geworden.

Dieser beschencktenun unfern Bischof mit einem sonderbah-

reu Heiligchum, ncmlich mit einem Dorn, wie er sagte, aus des
HErrn
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HErrn Christi Leone, welchen der Bischof mit nach Schwerin
brachte, und daselbstzur Verehrung aufstellete. î) Da man denn
vhnezweifel wird gezcigct haben, wie an solchemDorn das natürliche
Blut Christi noch zu erkennen,welches, weil cs aus der erstenHand,
höher als das Sacramenrliche zu achten wäre, wodurch diesesLan¬
des Einwohner von den Walfahrten nach derMarck zurückgehalten
wurden, und das H. Blur zu Schwerin wieder in Ansehen kam.
Denn der gemeineHaufe sähesolcheGötzen wie dieGesund-Brunnen
an, die alödenn zum kräftigsten, wenn sieaufspringen.

Es erlangte auch bald das Stift daselbst einen ansehnlichen
Zugang seinesEinkommens. Denn die bcydenBrüder Johann und
Albrcchr, Hcryogeu zu Sächsin, deren Vater obgedachter 2ll-
hrcchr l. in diesemJahr starb, und wovon der ersteein Stamm-Va¬
ter derHeryogeu von Sachse,rêaucuburg ward, der andere aber,
so zu wircenbcrg rcstdirce, die Chur-Würde aus Mbcr-Sachscii
brachte, belehnten mit Bewilligung ihrer Mutter Helena, die Kirche
zu Schwerin mit dem Lande Tribnsees in Pommern, so damahls
noch zumFürstenthum Rügen gehörte. Es geschähesolchesAn. 1265.
am Tage der sogenannten 1,000. Jungfern, das ist : am 21 Oftober,
als auf welchen das Gedächtnis derH. Ursula und Undeciinillä cin-
fällt.

Es hat das Diploma darüber, Hieronymus Hcnrrings an-
geführet, x) wie cs hierbei) erfolget, und gedcncketdieserSache auch
Hederich. /) Es ist abcrSwarg der Meinung, daß solchesDiplo¬

ma erlichtet scy. x) Nun ist es freylich an dem, daß man aus der

Historre dieserZeit nicht zeigenkönne, wie gedachteHerren zu dem

Recht gekommen, etwas im Fürstcnthum Rügen zu verleihen; indes¬

sen aber ist diesesauch noch keine hinlängliche Ursach ein sonstunver¬

dächtiges Diploma zu verwerfen. Es sind die Nachrichten aus die¬

sen finstern Zeiten, da alles in der gröbsten Unwissenheit steckte, und

niemand dieGeschicklichkeithatte, eine zuvcrläßigeBeschreibung
seiner

Zeiten aus die Nachkommen zu bringen, überhaupt etwas verworren,

welche in Ordnung zu bringen mehr Mühe kosten, als Nutzen haben,

indessenseheich nicht, warum dem unpartheyischcn Heu,rings hierin

nicht zu glauben wäre, als von welchen, sonstenbekannt, daß er alles

G g 2 mit
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mit der grösstenTreue nachgefchriebe», weis er anderswo gefunden.

Wir lesen,daß auch eineHertzogin Helena, auf dem Schloß zu Par-

chim gewöhnet, wovon wir ebcnfals nicht sagenkönnen, wie sie

dazu gekommen, oder wo sie hernach geblieben. Daß ihr aber Par-

chiin eine zeitlang gehöret, ist gewiß, weil sie dieserStadt Privilegia

bei) der Huldigung bestätiget. Vermuthlich hat der Grav von

Schwerin ihr dieselbeüberlassen, da er das Geld, so er dem Fürsten

Pribislav geliehen, wieder brauchte. HcrnachmahtS aber hat VlU

clot, als der ein näheres Recht dazu hatte, siewieder auSgelöfet. Wie

wenn dieselbenachher, an das Tribuscische ihr empfangenes Geld ge¬

wandt hatte? Man darfauch nicht gedenckcn, daß der Fürst Iaro-

mar II. soichcSnicht würde gelitten haben. Denn so hatte er bereits

vor i2. Jahren dem Stift Schwerin das DorfEixcn imTribusci-

schcn geschenckt,daher der Bischof hier schon einen festenFuß hatte.

Da derselbe nun allenthalben bei) Fürsten sehr wohl gelitten war: so

wird er ohnezweifel auch Mittel und Wege gewust haben, sich desfals

mit ihm zu vergleichen. Denn daß hier was daran gewesensey,erhel¬

let daraus, weil der Fürst witzlavll. dieseBelehnung noch^o.iryz.

bekräftiget, b)
z.Zu dieserZeit bestätigte auch der Fürst Niclot von wcrle

der Neustadt Röbel denGebrauch desSchwerinschen Rechts, c)
woraus Latonrus schliesset,daß sie schongeraume Zeit vorher müsse

angeleget siyn. Marfchalk nennet dieAir-Stadt, woran dieseneue

liegt, Rebcllio, denn cs muß ihm alles entweder Griechisch oder La¬

teinisch scyn, was doch entweder altdeutsch oder wendisch ist.

Latomus der dieses schongcmercket,und worausRsiwcr al¬

les wiederholet, cl) hat dafür gehalten, daß sie ihren Nahmen von dem
wendischen Götzen RobaÜ habe, dessenwir schon im ersten Buch

gedacht. Er füget hinzu , daß derselbe, vor der Kirchen auf der Alk-

Stadt, in einem mit eisern Gittcrwerck wohl verwahrten Behaltniß

gestanden, woselbst man ihn um Naht gefragt. Er schreibt also da¬

von, als wenn dieser Götze noch von den Christen selbst(vieleicht nur

von denbekehrten wenden) verehret worden. Denn es halt immer

sehr schwer eine uralte Gewohnheit abzubringcn. Man frug ihn in
Zweifel-
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zweifelhaften Dingen. Sölten sieglücklich ausschlagen,sowandte er
dem Fragenden dasAngesicht zu: solte der Ausgang'unglücklich seyn,
so wandte er den Rücken zu. Es stand einBlock vor ihm, darin di»
Raht-Fragende ihr Opfer steckten, dergleichenArt Blöcke man noch
jetzo aus demLandein denKirchen hat, welche in derErde festgemacht,
ausgehöhlet seynund verschlossenwerden. Es ist dieserGötzezumAn-
denckenso lang bestehengeblieben, bis endlich überhaupt der Gottes-
Dienst im Lande durch die gesegneteReformation eine andere Ge¬
stalt gewonnen. Bey dieserGelegenheit erzchletLacomus, wie man
zuDargim fast eben dergleichenGötzendienstgehabt, und zrvar an ei¬
nem Marien-Bilds, welches sich groß und klein machen können;
nachdem das Opfer, so man ihm gebracht, ansehnlich oder gering ge¬
wesen. e) Die Einfältigen brachten daher willig grosseOpfer; damit
Maria sichdabcy erheben mögte, nachher aber kam man dahinter,
daß alles mit Schrauben gekünstelt wäre. Es war ein berühmtes
Domim'cancr-Tlostcr zu Röbel, wie schon bey Ao. 123s. gesagt,
welches von diesemRobal vielen Nutzen gehabt, und worin der letzte
Prior, Thomas Lamberti allererst Ao. 1578.verstorben, darauf das

Closter abgebrochen, und das an der Märckischen Grentze liegende

Ampr-Hauß, wrcdenhagen, von dessenSteine erbauet worden.

q) in Vita ejus adann.1260. r) PommerscheKirchen-Hist.b II.
C. 8. p. 48. S)Altes Pommer - L. L. III. §.8s. p-43T* c) in
Breviar. Rer. March, ad ann. i2sO. u) Micrxl. 1.c. adann.

1249. w) Heder. Schwerinsche Thron, adann. 1260. it. Bl-

schöfl. Historie apud Gerdes p. 419. x) in Theatro Geneal. p
15^9. y) inRudolpho Epifc. Sverin. apud Gerdesp.418. z)
in hiftoria finium Principat. Rugis. a) Latomus in Chron.

MSC. Cordefiusin Chron. Parchira.p.37. Kliiv. P.II. p.296.

b) Hederich apudGerdesp. 419. c) Latomus 1.c. adann.I26r.

Chemnitz. Epitome MSC. in vita Nicloti V. d) Beschreibung

desHertzogthrimöMecklenb.P.II. p. 342. e) SdrrbdersOo>s-

mar. Erstl. p. 122.

DerGg 3
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Der Hertz^ge Johannis und Albrecht von Sach-
senOonatioias-Bnes von 1261.

darin sic dem Stift Schwerm, ihrer Alemone, das Land Tri-
bufccs schcncken/und demReich auflassen.

Innominefanftx&individuxTrinitatis.JohanncsDeigratia
Saxonix, Angrix & Weitphalix Dux, & Aibertus, frater ejus.

Omnibus in perpetuum eife volumus, tam prxfentibus quam futu¬
ris; quod nos,ob reverentiam Dei & ialutem animarum noftrarum,
EccleiixS. Marix, genetricis Dei, & beati Joannis Evangeliftx, in
Sverin, terram Iribufees, prout tenditur in Stralefuna, conferimus,
cum omni jure, judicio, fervitio & utilitate, ii quanunccft, & inpo-
fterum efie poterit; ita tamen, quod memoria felicis recordationis
patris noitri Ducis Alberti, iicut Ducis Hern ici, fundationis di£tx ec-
clefix, & noftra, poft mortem noilram, cum devotione, annis fin-
gulis peragatur. Unde di&am terrram, ad manus Imperii, ad uti¬
litatem fupra diclx ecclefix, liberalitcr refignamus. Et ne noilrum
folenne fadtum ab aliquo valeat impediri vel perturbari, hanc pagi¬
nam inde confcriptam tigilli noilri appeniione, & teflium inicripti-
one duximus roborandum. Tcfles funt hi, Domina Helena mater
notha. ComesGunzelinus, MilitesConradus Wackerbart, Detlc-
vrusdeBerckentin, Hinricus deRichovre, Hinricus deInfula, Hinri-
cus Huxct. Clerici vero Wernerus Pater, Olricus Epifcopus Ra-
ceborgcnfis, NicolausScholafticus Sverinenfis, JohannesPrxpoiitus
deRune, & alii quam plures. A6ta funt hxc Ao. Domini M. CC.
LXI. die undecim mille virginum. *

* ex Hieron. Henninges Theatro Genealog. p. is).

DesLaudesSicherhcitundder

Z. 1. Darsow zersioret.
rnai.i
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2.

3*

feil aber
zu thutt/

Malchin und Damgare gebattet. Alr-Parchtm soll
Verkaufewerden.
Der LischofRudolph stirbt. Sein Nachfolger Her¬
mann wird hochmürhig.
Penylrn privilegirr.
Der Krieg im Grift wird beygclegt.

! * fj . yi:f} ff

e mehr indessendie Städte Zunahmen und in der Handlung
trachteten empor zu kommen, je fleißiger passten ihnen die
Hage-Iunckcrn auf, um durch allerhand Näubercyen sie
zu entkräften und ihren Handel zu schwächen. Es unterlies-
auch die Fürsten nicht, diesemBeginnen möglichstenEinhalt
und die Sicherheit ihres Landes väterlich zu besorgen.

Solches erfuhren jetzo insonderheit diejenigen, welchezu Dar¬
sow dieAblage ihres Raubes hatten. Es lag diesesSchloß an dem
Meer-Busen gegenTravemünde über, woselbst noch jetzoder geringe
Flecken Dastow bekannt ist, gehörte damahlS dcnGraven von Hol¬
stein, wovon man nicht weiß, wie sie dazu gekommen. Diese hatten
einenHauptmann draus, auS demGeschlechtdcr Gchelen von Nc»--
endorf, welcher denen Räubern im Schloß Unterschleif gab. Die
Kauf-Leute zu Lübeck und Wismar waren am meisten darunter ver¬
legen. Diese klagten deswegen bcy dem Gravcn. welcher auch ein¬
mahl Untersuchung that/ Und scharfeMittel brauchte: aber das Un¬
wesen ging von neuen wieder an. ES vereinbarten sichalso die Lü¬
becker mit unserm Fürsten Johann, diesenDorn aus ihrem Fuß zu
ziehen. Der Fürst sandte seinenältesten Sohn Hinrich, einen tapf-
fern Herrn, welcher das Schloß, mitBcihrilfe derLübecker, bestürm¬

te, eroberte, und demErdboden gleich machte, woraufderHauptmann

mit seinemgantzenAnhänge an dieBäume geknüpsetward, f) Kt

tzins bringt diesesins folgende Jahr, wir halten es aber mit Thein-
niyett, als welcher von Johanne Thcologo schreibt: „Er hilft Ao.
„1261. derStadt Lübeck das Raub-Nest Darsow verstöhren, und
„privilcgirer selbige,daß von Darsow bis Grevismühlen keineVe-

„sic acleget werden soll,welches er Ao. ,262. rcnovirr.,, g) Ohnezwci-
'' ' ' ■ ....... fei

öL.
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fcl hat (hemnitz die ptivilcgla vor sich gehabt/ da er diesesgeschrie¬
ben. Andere fügen noch hinzu, daß auch damahls den Lübeckern

die Fischerei) in Dem Dajsöwschcn Meer-Busen allein scy zugestalt-

den worden.
2. Als diesesmit Dastow vorging: so nahm der Fürst rjtdot

in seinemAntheil z>rMalchin an dcrPommerschcnGrentze auch ei¬

neVeränderung vor. K) Klüver sagt: daß der Fürst die Stadt be¬

festiget/ i) aber es ward jetzonur ein Thurm dahiit gebauct/ um den

Räubern aus Pommern das Einfallen ins Land zu verwehre»/ als

welches zu dieser Zeit sehr gemein ward.

Daß cs auch die Mecklenburger an Pommern nicht besser

gemacht, erstehet man daraus, weil der Fürst Iaromarll. von Rü¬

gen, damahls an derReknig den Thurm Damgarr erbauet und ein

Stadtlcin dabcy angeleget. k) Eichstädt schreibet: daß besagter

Thurm wegen einiger Mißhelligkeit zwischengedachtem Fürsten von

Rügen und dem Fürsten von Mecklenburg, Hinrich zu Rostock,

derGrentze halber, aufgcbauet sey. Da aber die Natur selber, ver¬

mittelst dcrRcknitz, die Grentzc der Lander schongemacht hatte: so

wird er wohl zu keinem andern Ende gctHiuci seyn, als wie wir schon

angezciget. Denn es fönten die Fürsten ihren Adel, weil er viele

wohlverwahrte Hauser hatte, und von Alters her des Raubens ge¬

wohnt war, nicht also cingeschranckt halten, daß nicht die Benachbar¬

ten Ursache gehabt hätten, dcsfals auf ihrer Hut zu seyn; indessenhat

Eichstädt auch nicht unrecht, wenn er von Mißhclligkeitcn schreibet.

Aber diese!waren nur unter den Anwohnern derRekerriy wegen der

Fischerei).
Da nun zwischenRostock und Strahlstmd eben sowohl, als

Mischen Wismar und Lübeck die Handlung durch vieles Zwifehcn-

Reisen empor kommen wolte, so war es nöthig, den Paß bei) Dam-

garcen, wo man wegen des Strohms und der daran liegenden Mo¬

räste nicht ausweichen kan, wohl zu verwahren, damit der Kaufmann

Sicherheit hätte.
Hochgemeldetcr Fürst zu Rostock nahm auch Ao. 1262. eine

Veränderung zum Besten dieser Stadt vor. Bisher hatte die alte
und
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""d neue fe-taDt daselbstzweycrley Obrigkeit gehabt. Weil aber da¬
her sich leichtliehMi ßhelligkeiteil einschleichcn,undzun, liebeln ausfchla-
gen konten: |o zog der Fürst bcydeStädte unter eineObrigkeit /ließ
iich auch sonst nach Lindcnbcrys Gezeugnis, I) angelegen feyn, diese
Stadt mit Kirchen und allerlei) Gnaden-Bezeugungen ru vermehren,
wodurch dieselbenun immer besserempor kam; zumahlen sie mit im
Hanseatischen Bunde begriffen, dessenHandlung schonsoangestiegen
war, baß man nöhtig fand , ein eigenKaus-Hauß zuBrügge in Flan¬
dern desfals anzulegen, m) Es hatten sich auch die Einwohner zu
Parchim, innerhalb vierzig Jahren, dergestalt gemehret daß man Ur¬
sache gehabt hatte, eine Neu-Stadt bey der ersten anzulegcn. Da
nun derGrav Gnncelin IU. auf bieAlt-Scadr an den Fürsten pri-
bislav Ul. Geld vorgeschoben, und diesesUnterpfand zu sichgenom¬
men hatte: so wolle er setzo, da der Fürst verstorben, und feinem
Sohn dieEinlösung unmöglich war, dieseStadt samt demSchloß an
vbgedachte Heryogcn von Sachsen, Johann und Albrechr ver¬
kaufen, und nur dic Neu-Stadt für sich behalten. Es war der Kauf
schongeschlossen,wie Chemnitz aus demArchiv bezeuget,n) aber er
kam nicht zur Volstreckung, ohnezweifel weil die Fürsten des Landes
sich dagegen setzten,als welche dis Stück ihres Erb-Landes nicht wol-
tcn in fremde Hände kommen lassen.

3. Damahls verlohr sich auchdas grite Vernehmen, welches
bisher zwischendem Fürsten Johann, und gedachtemGrave» gewe¬
senwar; doch blieb das Schwerdt in der Scheide, so lange der Bi-
schofRudolph lebte , als welcher bey gesamten Herren desLandes in
grossemAnsehen war.

Daß aber der Fürst Johannes nicht mehr fo, wie vorher ge¬

gen dieGeistlichkeit gesinnet gewesen,flehetman aus einerhierbei, kom¬

menden Urkunde, darin er an Arnold von Dortmund aus West¬

falen das Dorf Boydcwinscorp (Bcydcndorf) für 1002. Marck

Luhisch (-666 2 drittel Rthlr.) verkaufte,als worin er nicht gestatten

wil wenn derKäufer, oder seineErben, solcheswieder veräußern wol-

ten, daß cs an einen Holsteiner oder an Geistliche geschehe. Ver-

muthlich hat in dem Original gestanden: Monachis five clauftrali-

ViertesBuch. *& & ,USi

I.
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bus,da einsdasandereerklähret,in derAbschriftaberistmi6Mona-
chis,Holfatisgemacht. Solté aberwürcklichdarinHolfatisgestan¬
denhaben,sowürdemandieUrsachedavonauchschonerrahtenkön¬
nen. Denn dieHolsteinerhattenin Darsow sichschlechtaufgefüh-
ret; was dieGeistlichenbetrist,sowar derBischofohnczweifclmehr
auf desGraven, als ausdesFürstenSeite gewesen,womit ersich
undseinePriesterschaftverhaßt.machte,da sonstdieserFürst ihr vor
anderngewogenwar. Er säheabernun auchwohl, da dieClöster
schonimStandewaren,Land-Güteransichzukaufen,wiecssolcher¬
gestaltleichtgeschehenköntc, daßendlichdasgantzeLandunterdes
Bischofs Gewalt käme.

Es ist sonstin diesemDiplomate nochmercklich,daßdarin
von einemMecklenburgischenFürstenzumerstenmahl, sovielich
gesehen,dasWort Vajall (einUnterhaltener)gebrauchtwird, als
welcheseinoffenbahresZeugnis,daßeinigeadclicheUmersassenauch
zugleichiLcbn iLcuregewesen,wovonwir denGrund schonim drit¬
tenBuchgezeiget.

Ihre DienstepflegtendamahlszuFriedens-Zeitendarinbe¬
stehen,daßsiejährlichdreyoderviermahlandemHofe derFürsten
erscheinen,denfeierlichenVerrichtungenbeyrvohncn, undbeyder
FürstenHandlungeninLandcs-SachenZeugenabgcbenmusien,wie
derprofessorzuJena .Luder, nachseinergrossenWissenschaftim
deutschentztaats-Rechc,gezeiget;*wohermanbegreifenkan,aus
wasUrsachin demletztangeführtenDiplomare wegenUmmckcn-
dorf soviele EbelleutebeyVolzichung des Kaufes, zugegenge¬
wesen.

Es habenauchdahernochjetzodieEdelleuteinMecklenburg
dieObliegenheit,daßsiefeierlichenBegebenheitenzuHofeals: Ver¬
mahlungenundLeichen-Begängnissen,nachderAnzahlundPersonen,
wie siegefodertwerden,mit bevwobuenim'ijfm.

Der FürstbehältsichbcymKauf dieOber-Gerichtsbarkeit
inBcydendorf bevor,dochhabenjetzodieHertzogeweiternichtsdar¬
in, als dasparronat überdieKirche,alswelchesalleinnochFürst¬lich
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tich ist,dagegendasgantzeKirchspielauöAdclichenEingcpfarrtcnbe¬
stehet.

MercklichistauchbeydiesemKauf, daßüberallkeinGeistlicher
dabeygewesen,ohnealleinderplcbanuszuGrevismölen,alswel¬
cherdesFürstenSccrcrarius war. Es wird darinnichtalleindes
Printzen(Oomicelli)Hinrich, sondernaucheinesandern,Rahmens
Atbrechr, gedacht,welcherdesFürstenjüngsterSvhn war, undnur
deswegenmit dazugezogenward,weilerebenzugegenwar. Wor¬
ausaberaucherhellet,daßdiePrintzen(Junckers)damahlsnichtbe¬
ständigbeyHofegewesen,sondernihreAppanages(reichlicheUnter¬
haltung)gehabt,ausserdemältesten,welcherdaherauchbaldzuRe¬
gierungs-Geschäftengezogenward, wiediebisherigenZeitengclchrtt
haben.

Der KaufgeschähezuWismar amTageLucia, d. i. amrz.
Oecemben. Denn dieTagederHeiligenwarendamahlsdemge¬
meinenMann besserbekandtals jetzodenGelehrtendieTagedes
RömischenTalenders,welchesonstdiedamahligenDiplomatarien
gebrauchten.Der Ort, wo dasDiplc-mageschrieben,wird Lami¬
nara genant,welchesaufwendisch: eingemaurcteöSchloßheisst.
Denn beydenwenden imAmptLüchow,HeistnochjetzoeinStein
Rommoi. Ein andersist dasWort Rami«, welchesaus dem
ChaldäischcnRumin, aufstcigcndgenommen,unddenOrt, woder
Rauchaufsteiget,sowohlbeydenGriechenundLateinern, alsbey
uns bedeutet. Wenn alsoderFürst hiervonaulafive caminara
schreibet:soredetervondemsteinernenHause,worinerseinHoflager
zuWismar hatte, anderehabenhierausLaminara einSpeise-
Zimmermachenwollen. SechsTage darnachstarbderBischof
Rudolph d. is.December,nachdemerbisinszwölfteJahr gesessen,
undwardzuSchwerin begraben.DerBsschosGodfricdvonLü¬

tow ließihmeinenLeich-Steinlegen,woraufunteranderndieseWor-
tc gcsetzctwurden:

Impenils fidi SverinenfisGodofiidi
PræfuJiso¿tavi, tumba paratur avi.
Der BischofzuSchwerin, soGodcfricd genannt-Hat hier,alsSohn, dieKost,ansVatersGrad

gewandt.

H h 2 Pftf-
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pfeffriger hat daraus geschlossen,daß dieserRudolph glcich-

fals aus dem Geschlecht der Bülowcn gewesen. Ader, da hier das
Wort Avus (Groß-Vatcr) nicht in eigentlichem Verstände kan ge¬
nommen werden, west dieBischöfe keineKinder hatten: so stehet man

wohl, daß der Versager dieserReime oder Verse sagen wollen: Ru¬
dolph sey gegenGodfrrcd das gewesen,was der Groß-Vater gegen

seinem Enckel; indem noch der dritte, nemlich Hermann, dazwischen

war, welche Gcdancken er um des Reimes willen , mit Avus ausge¬

drückt: Denn so war Rudolphi Nachfolger Hermann, ein Grav

von Sladcn, dessenStamm-Haus an dem Hary lieget, und mit dem

Stift Halberstade grentzet. p) Er war vorher schonDonr-Hcrr in

Ao. dem Ertz-Stift tttagfccburg gewesen, und ward hier von dem Ery-

r26z. Bischöfe zuBremen im Febr. Ao. 1263. bestätiget.
Er war, wie von hoher Geburt und grosserGeschicklichkeit,also

auch von hohen Gedanckcn; meinte daher sich der Obliegenheit seiner
Vorfahren gegen die Bandes-Fürsten zu entziehen, brachte zu demEn¬

de auch denBischof zu Lannn, die G'ravcn von Schwerin, Grrn-
ccltrtIII. und seinenSohn Helmold mit auf, welche letzteregerne

selbst des Stifts Schutz-Herren gewesenwaren, als wozu auch Gnn-
cclinl. vonHinnch aus Sachsen war nach Schwerin gesetzctwor¬

den. Weil sie aber diesesnicht scyn sollen, so hätten sic am liebsten

gesehen,daß sich die Bischöfe von der Fürsten Schutz-Gerechtigkeit, als

wie derPabst von desKay sccs Advocatia, hatten loß gemacht. Die

Fürsten aber empfunden solcheAufführung des Bischofcs sehr hoch,
und rüsteten sich, diesem anmaßlichen Reichs-Fürsten die gebührende
Schrancken zu setzen.

4. Also kam es im Stift zum Kriege, welcher doch nur nach
damahliger Weise unter kleinen Fürsten mit Brennen und Rauben ge-
führct ward.

Auf des Bischofs Seiten war angeregter masten der Grav
von Schwerin, dagegen die drei) Landcs-Fürsten brüderlich zusam¬
men hielten.

Der Bischof verließ sich auf seineFeste zu Büyow, aber die
Fürsten gingen davor und nahmen sic weg. Der Grav von Schwc-

viit
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rm ward darüber, samt seinemSohn Helmold, gcfanaeu, womit der
Krieg cm Loch hatte. Man muste also nur wieder auf den Frieden
dcncken.

Es ward auch die Sache noch in selbigemZahr beygelegt,und
zwar am 'Lage Htcdat (den 6. December) da denn der Bischof sein
Lüyow. und dieGraven ihre Freyhcit wieder bekamen. Doch mu¬
ste der Bischof sichverschreiben, daß er aus solchemSchlosse nimmer,
was für Zeit-lauste sich auch eräugen mögten, wieder Schaden thun
wolte. Die Graven aber verhiessenüber solchenVergleich mit zu hal¬
ten, und ihre versiegelte Briefe dcsfals von sich zu stellen, wie auch,
wenn wieder einMißvernehmen zwischendenFürsten und demBischö¬
fe entstehensolle; daß alsdenn dieGraven entweder es mit demFür¬
sten halten, oder sich auch nach Wismar begebensolten, um daselbst
den Ausgang desKrieges, in aller Stille zu erwarten, r) Womit also
die Fürsten ihr Landes-Hoheirs-Recht behaupteten, und dem Li-
scbofzeigetcn, daß sie nicht willens wären, ihn für einenReichs-Für¬
sten zu halten. So erfuhr auch der Grar> zu Schwerin, daß die
Fürsten , wenn siezusammen hielten, ihm überlegen waren, obgleich
wegen der vorgegangenen T Heilung, cmjcder für sichso schwachwar ,
daß dcrGrav sich schongetrauete, es mit ihm aufzunchmcn.

s. Wie solcherKrieg geendiget, bestätigte der Fürst Niclot

den Bürgern zu Penyliir das Schwcrrnsche Recht, welches sie be¬

reits von seinemVater, Hinrrch , Herrn von Rostock, empfangen

hatten.
Es ist das davon zeugendeDiploma vorhanden, wie solches II.

ausserdem gewöhnlichen und nichts nutzendenEingänge, hierbepgehet.

Es ward dasselbeden 2g. Januar, zuRodele gefertiget, und darin das

Schwerrnsche Recht, sowie wir csdrobenangeführet,wörtlichwie¬

derholet.
Hieraus wurden die Grentzen der Stadt beschrieben,und den

Bürgern die Freiheit gegeben mit Körben und Worpnertcu in dem

in dem grossenHerren-Sce zu sischen.

Es ist aber worpmerrc ein kleines vierkantiges Netz, soan

rweyen kreutzweis-übereinander gehendenBügeln fest gemacht, und

;r. / H y 3
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vermittelst einer oben an dcnBügc-in gebundener Stange ins Wasser
bis auf den Grund geworfen, und wenn die Fische darüber gehen
wollen / wieder heraus gezogenwird. Dergleichen Netze man jetzo
bey uns Hamen / in der Mer-March aber wippen nennet , weil die
Fische, so darauf kommen, schnelldamit heraus gcwippec werden.
Zwar haben dieFischer unsrer Zeit noch eine andere Art von Fischer,
Zeugen., so sieauchworpnerren heissen,und welche eineArt von gros¬
sen tiefstauenden Netzen sind, welche sie dem von den Staak-Netzen
entfliehendem Fisch entgegen stellen; aber dergleichen können hier nicht
gcmcinet werden, weil sie ohne Staak-Netzen nicht zu gebrauchen,
hier aber der Sraak-Ncye (welche mit einem Srakeu oder langen
Ruhte vorgeschoben werden ) gar nicht gedacht wird. Ich habe die¬
ses darum deutlich machen wollen, weil das Wort in unserer Städte
Gnaden-Briefen öfters vorkommt, aber auch insgemein verschrieben
oder verdruckt ist; ohnezweifel daher, weil es nicht verstanden wird.
Denn um dergleichen Wirthschafts-Sachen, ob siezwar die allernütz-
lichstcn sind , bekümmern sich unsere Gelehrten nicht, weil noch kein
Professor in der Dcconomic bei) uns eingeführt. Im larci,rischen

werden dieseArt Netzen Hami genannt, welches nicht das lateinische

Wort, soAngeln bedeutet, sondern das deutscheHamen, wovon wie

eineUrkunde bei) Ao. 1309. anführen werden, darin Kami Lepaivare-

tia durch Worpnelte undStöcknette erklahret werden. Woraus der
Streit zu entscheiden, welchen an etlichen Orten die Städte mit den
Beampten haben, über die Frage: Ob den Städten, vermöge eines
solchenPrivileg,, frei) stehe, mit Aal-und Hechts-Angeln zu fischen?
welches die Städte aus dem Worte Hamus erweisen wollen.

Von mehrerer Wichtigkeit ist indessen,daß der Fürst das Land,

wo pcntzlin lieget, seinâà» (Lehn) nennet, woraus wohl abzuneh¬

men, daß er solchenStrich, der ans Grargardischc lieget, von dem
tNarckgraven zuBrandenburg zuLehngenommen,deswegener
auch ein eigenes Ampt, als ein Lehns-Fürst am Brandenburgischen

Hofe hatte, wie wir im folgenden Buch hören werden, davon wir

hier den bisher unbekannt gebliebenenGrund finden. Es waren aber

zu diesemund dem Scargardijchen Lande dieNlarckgravcn gekom¬

men bey dem Einfall, welchen wir im Anfänge diesesBuchs beschrie-
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ben; vermuthlich tvar dem Fürsten r^iclot dasjenige wieder zu Lei)«
gereichet worden, was seinWenden-Land am nächstenberührte" als
dessenTochter mit dem jungen Marckgraven, Johann II. vermab-
lct worden; oder cs hatte auch bereits seinVater solchesLand zuLehn
empfangen, indem der Sohn sich in dem Diplomate auf ihn bezie¬
het. Das Siegel darunter hat man in Gestalt eines Drey-Eckö ge¬
funden, wiewohl man nicht mehr erkennenkönnen, was darin für eine
Figur gestanden, g)

f) Krantz. Vandal. L. VII. C. zz. Herrn. Bonni Chron. Lu-
bec. adann. 1262. Chron. Slav. incerti Audi. p. 206. Latomi
Chron. MSC. ad ann.1262. Schediusin Exc.MSC. §DassvW.
Jac. a Mellen Hiftor. Med.Lubec. adann, 1262. Klüvers Be¬
schreibung Mecklenburgs P.II. P-78- g) in Vita JohannisII. ad
ann. 1261. h) Chemnitz in Nicolao V. i) P.II. p.280. k)
Valent, abEichflredtChronic. Pomer.MSC. inBarnimI. adann.
I2s8- Kantzm & cx coLatomusnd eundann. I) in Chro¬
nico Roftoch. L. II. C.IV. p.47. m) Lindenb. l.c. L.I. C.9.

p. 40. n) SchwerinschcGraven-Hist. apudGerd. p.107. O)
HederichsSchwerinschcBischöfl.Hist, apudGel des, p) Ger-
desSamt. p. 419. in nott. q) Richter in Progr. deDiplomata-
l io Pentzlin. pag.2.& 3. cf. Latomus in Chron. adh.a. Kluv.
1.c. P.II, p. Z0s. r) Hederich & Chemnitz apudGerd p. 10g.
& 420. * Samlungen verschied. Schriften pag. s17 - - - s20.

I.

DesFürstenJohannisUrfunbevon1262.
darin erBcrdendorf anArnold von Dorrmund verkauft.

In nomine lànà Leindividue TrihitatisJJohannesD.G.DominusMagnopoieniîs&Domicel|usHenricgs
filius fuus omnibus hoc fcriptum vifin is vel audituris, in perpe¬

tuum. Ab humana citius dabuntur memoria, que nec fcripto

ncc vocetcfiium perhennantur. Hinc est,quodnotumefievolu-’
iiij.ivtia s *wp u *•« mus

i-; Ai
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mustam prefentibus quam futuris, quod Arnoldusde Trcmomacom¬
paravit & emit a nobis villam Boydewienftorp cum omnibus fuis at¬
tinendis cum omni jure Stomni libertate perpetuis temporibus pos-
fidendam, quo milites & omnes vafalli noftri receperunt &cposfident
bona fua, pro mille marcis Lubiceniis monete, majori tamen judi¬
cio fcilicet, quod cedit in collum & manum, nobis & noftris here¬
dibus refervato tempore vero venditionis talem fecimus padtionem,
quod non folum illam villam, ut omnia bona, quX posiidet, in difiri-
du noftro, libere potefi vendere, cui volet; &, fi nullum hubueriE
heredem, mater fua, vel uxor, five proximus cognatus fuus, fimili-
ter vendere possunt; dummodo non vendatur llolfatis five clau-
ftraltbus aut perfonis ccclejiajltcis; ceteris, quibus vendita fuerit,
fine contradidlione, qualiter ei, porrigemus. Hec cum confenfu&
voluntate Albcrti Domicelli, qui prefens aderat, fecimus, ut prxdi-
dum efi. Ut autem nullus heredum five fuccefibrum noftrorum
hoc fadum noftrum valeat irritare, prefentem paginam figillorum
nofirorum appenfione fecimus communiri. Hujus rei teftes funt:
Bernhardus deWalie,Albericus deBarnekow, Otto deSwinga, Tie-
dericus & Arnoldus, Benedidus, Gerardus Mefeke, Volleke Timmo
Holfatus, Hardwig Advocatus nofier, milites, & Gutjarus, Hernicus
deZwerin & plures alii fide digni. Ada funt hec anno gracie M.
CC. LX. fecundo, in aula five caminata nofira. Datum in die S.
Lucie Virginis. In Wismaria per manum Hernici notarii nofiri,
plebani inGnevismole. *

* ex Hcrhogl. letztcmWort de Ao. 175-1.Bcpl. No. 66. L. p. 148.

II.
DesFHrstcnNiclotiv. Urfunfcevon1263.

ixuin er dcnBurgern zuPenyli» das Schwermschc
Rechr verleihet.NicolausDominusdeWerle----Siquidemcumprogenito¬

rum pofirorum totius hereditatis noftrse, acFetidi nojlri plena
jurisdidio ad nos devenerit hereditaria fucccsfione; abfonum &
prxfumtio videretur esse,fi ea, qux a bonx memoris Patre nofiro

Henri-
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Henrico, Domino deRozRoc, rationabiliter fada funt, Ruderemus

in irritum revocare. Scjant ergo camprstfentes,quam futuri tem¬

poris fuccelfores, quod nos poRulationi Civium dePentzlin grato

occurrentes assentò,Ipils JuraSverìnenfisCivitatis, fecundumquod

iisdemPater noRer indulferat, indulgemus.

Sequuntur Jura Sverinenfia

Concesiimus etiam eidemCivitati fuos terminos posfidendos. Ter¬

mini funt a Iscrnc porce, usqueinSelavium, vilem fluvium, in de-

fcenfu usque in pontem vilem, agrumfurtum usquead falieem. De

falice alterius usqueinRidam, ulterius deRida in itagnum Scomort

usque in molendinum. De molendino per rivulum deorfum usque

in WoRen, de"WoRen in magnum flagnumDomini, in quo Ragno

eidem civitati contulimus pifcaturam, eum fportis & retibus, qua

rPorpitCtte vulgariter nominantur. Ne ergo ejusmodifadum a

noRris fucceRoribusdubitetur, fed Rabiismaneatatque firmum, ti¬

gilli aoflri tefiimonio roboramus. TeRes funt milites Arnoldus de

nova ecclefia, Hinnericus de Peccatelo. Harradusllrfus,
Johannes

deHkvelberg, Majorius,
Advocatus in Robei, AdamMarfcalcus. A-

da funt haccAnno Domini incarnationisM. CC. LXIII.
Datum in

Rdbele z-CalendasMartii.

Infuper Dominus meus contulit eundis civibus tale' ejus, quod

posfint quemlibet naturalem, iibi debitis obligatum, in
quali¬

bet civitate, fine detrimento Advocatorum & judicum, cura

juRitia obligare.

Vierres B»rch.
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Dasxxxiii. Lap.
FürstJohannesTheologusstirbt.

§. 1. Sein Leben.
2. Ehestand und Binder.
z. Andcnckcn-E Ob er ein Lied , wieder die Räuber der

Rirchen-Güter gemacht?

Ao.
1264.

unmehro kam dieZeit heran, daß der fromme und gelehrte
Fürst Johannes, als der älteste unter damahligen Landes-
Herrcn, denWeg aller Welt gehen solte, nachdem er sechs
und dreißig Jahr regieret, und wahrender Zeit fein Land

wohl eingerichtet hatte. Er fand fein Lebens Ende Ao. 1264. den r.
Augufti. Andere geben hier das Jahr 1260 an, r) aber diese wer¬
den durch die vorhergehende Urkunde von 1262. genugsam wiederlegt.
Laromus, der ihn mit Marschalk schonAo. ,260. todt gesagt, brin¬
get nun sein Ende in das Jahr 126s. In des verbessertenRlrwers
dritten Theil wird das Jahr 1267. angegeben; aber wir glauben
hier Lhemniyen am meisten, mit welchem auch der Archivarrus
Gchtsttz einstimmct, wie dessengeschriebeneAnwerbungen beym La-
tomo geben.

Ob er zuDoberan oder Gadebusch begraben, ist soklar nicht;
das erstewil Chemnitz, das andere Latomus, dem gedachter Archr-
varius beyfält.

Wie er seineJugend in Frankreich zugcbracht, haben wir
schondroben gehöret. Er legte sich daselbst insonderheit auf dieTheo¬
logie, mit solchemFleiß, daß er nicht allein mit denenHoch-oder viel¬
mehr Spitz-Gelehrten in der Sorbonne, dispucirre; sondern auch
von ihnen zum Magister in der Theologie erklähret ward, u) wel¬
ches damahls eine neue Würde und daher in grossemAnsehen war.

Denn



Aar2í4; MecklenburgsEinrichtung. 251

®cnn |o finde ich hievon folgendeWorte: „Im Anfänge des dreyze-

„hendcnJahrh. haben sich zuerstzu Paris alle vier Facultaren her-

„vor gethan, wie Richardus lehret, der eine Parisiftbe Chronic ge-

„schrieben hat. Zn eben dieferZeit ist dieMagister-Würde auf die-

„ft Universität solennicer gebracht worden.
"Ausser

dieserUniver-

/,sitäe zuParis war damahls in gantzEuropa keine,worauf alle vier

„Facúltate» gewesenwaren, daß daher derUrsprung derUniversitä-

„ren, die man heut zu Tage hat, in das dreyzehendeIahrh. gesetzet

„werden muß.,, *

UnsereGeschicht-Schreiber legendiesemFürsten insgemein den

Doctor-Titul bey, aber derselbewar damahls unter GOltes-Gclehr-

ten noch nicht gebräuchlich, ist auch allererst lange nach diesenZeiten

aufgekommen, wie man an den ersten Professoren der Universität

Rostock stehet, als unter welchen noch keine Doctores in der Theo¬

logie, wohl aberrNagistri undLaccalaurci anzutreffcn. w) Daher

alsoRranyius gantz recht hat, wenn er von diesem unfern Fürsten

schreibt, daß er Magister in der Theologie geworden. Man muß

aber hiebei) dieZeiten wohl unterscheiden.

Damahls war Gelehrsamkeit was seltsames und daher hoch¬

geachtetes, wiewol siesich doch nicht weit erstreckte, wie die droben

anaeführte Diplomara schon zu erkennengeben. Jetzo aber ist sie

was gemeines, und daher verachtetes, oder doch was
geringschätziges

unter Standes-Personen, wenn man cs gleich noch sohoch darin brin¬

get. Denn man siehet bey uns die Gelehrten an, wie die Schreib-

F»dern, die man zwar unumgänglich braucht, aber auchbeyLast-Wa-

gens voll haben kan,wiewohl alsdcnn viele unter solchenFedern anzu-

trcssen, die man nur zu Windmachern brauchen kan. Doch ist die

Doctor-Wurde in der Theologie noch in einigem Ansehen, weil sie

niemanden mirgetheilet wird, der sie nicht behaupten kan. Es rst

auch noch unvergessen,daß
Armand prince deLonry ebcnfals öftent-

licl) in der Sorbonne
dispnrirt, und Baccalaurcus Theologm ge¬

worden, desgleichen,daß Jean Duc d'Albert ebendaselbstden Do-

' bi r
cror-
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cror-Tmilin der Theologie erhalten, x) Anderer grossenHerren/ die
Docrorcs Iuris geworden, und worunter König Wilhelm III. von
Engclland wohl der vornehmste ist, zugeschweigen.

Daß unseres Fürsten Bruder pribislav ihn deswegen solte
verachtet, und spöttlich RncseIanike genannt haben, wie unsere An¬
nalisten schreiben, ist ohne Grund. Der Fürst prrbislav beliebte
noch die Wendische Sprache', deswegen er ihn nicht anders nennen
konte, welches seinemBruder so wenig zur Verachtung gereichte, als
wenn dieMönche zuDoberan ihn Hanezagel (edler Hanes) genant,
da sie von ihm geschrieben:

Hanezagcl und Bcrevin,
De gevcn uns Fervcn und Redentin, *
Davor schall seGOtt gnädig syn.

* Mp Höfe beyWismar.

Er war ein gottsfürchtigcr Herr, aber ohne Einfalt, ein Freund
der Geistlichkeit, aber ohneRnccbrschaft, ei» Liebhaber der Ge¬
lehrten, aber ohne Schul-Fuchferey. Ein Befoderer des Lhri-
stcnthums, aber ohne Beemrragtigung seiner Landes-Rechte,
wie aus seinem Lebens-Lauf genugsam"erhellet.

GOtt halte a-uchein besonderesGefallen an seiner Frömmig¬
keit, er segneteihn mit Söhnen, deren hohe Nachkommen bis diese
Stunde Mecklenburg regieren. Er brachte bcp immerfortdauren-
der Ruhe seinLand empor.

Sein Adel hielte ihn in Ehren, und erschienesehr zahlreich an
seinemHofe, mit welchem er wichtige Landes-Sachcn überlegte. Das
ganße Land fteuete sich, wenn er herum reifete, daher das Sprich-
Wort noch bekannt: Rickurh Hans van der wismcr kümmc.
Da er Ursache fand dasSchwcrdt zu zucken, schlug er damit, als im
Blitz seine Feinde danieder, und steckte cs darauf gleich wieder ein.
Daß er denen Bischöfen von Raceburg Gewalt und Schaden ge-
than, gestehet er selbstin einer Schrift von Ao. 12<¡6, darin er aber

auch
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auch deswegen Erstattung thut. Sie ist in Schröders Meckenbur-
Slfthem Pabsthum bey angeregtem Jahr zu lesen.

2. Seine Gemahlin hieß Luitgard (Leute - Schulz y) des
Gratzen PoppoXII. zuHenneberg Tochter, zu welcherEhe'ihrBru¬
der, der gleichfals zu Paris studiere, Gelegenheit gegebenhatte, die
aber allererst Ao. 1230. volzogen ward, z; Er zeugetemit derselben
sechsSöhne, und eine Tochter.

Der älteste Sohn, Hinrich, war in den letztenJahren zu al¬
len Regicrungs-Geschasten mitgezogen werden, wie es also schon
die Vorfahren bey ihren ältesten Söhnen gehalten hatten, um siein
der Regicrungs Kunst durch die Erfahrung zu unterweisen. Zumah-
len man hievon damahls noch keine Bücher hatte, um daraus einen
jungen Fürsten zu Landcs-und Staats-Sachen anzuführen; sondern
man muste selbstdergleichenGeschäfte unter Händen haben, wo man
darin wolte geschicktwerden.

Der andere Sohn, Niclot oderNicolaus, ward demgeist¬
lichen Grande gewidmet, bekam anfänglich eineDom-Herren Stel¬
le zu Schwerin, hernach auch zu Lübeck, endlich erlangte er die
probst-würde zuSchwerin. Aber, er war ein wilder Herr, der

seineaufwallende Gemüths-Begierden gar nicht bändigen konte, wel¬

ches er insonderheit darin erzcigete,daß er demDom-Scholaster Ma-

gistro Mauririo die Zunge abschneiden,und die Augen ausstechcn

ließ, a) darüber er nach geschehenerUntersuchung, durch den Bischof

zu Schwerin, Hermann, auch bestenBruder Rudolph, Bischöfen

zu Halbersiadr und Graven Guncclin von Schwerin Ao. 1273.

zrvar bestraft, doch aber nicht sofort seinesDienstes am Dom entsetzet

ward, endlich soll er picbanus an der Nicolai-Rirchc zuWis¬

mar geworden feyn, b) woselbst er Ao. 1289. den 2. Jun. gestorben,

und zuDoberan begraben worden, c)

Der driittc Poppo, (nach der Ordnung wie sieLhemmy
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setzet)wolte ein Lreuy Ritter werden, kam aber mit vielen anderen
tapferen Herren um sein junges Leben in demTreffen, welches die
Christen mit denTarcarn bey Ligmy hielten. Marschalk wil ihm

zum Heer-Meister diesesOrdens erheben, 6) aber dieZeit-Rechnung

leidet solches nicht. Denn da dis Treffen höchstensAo/r 2so. ge¬
schehen: so kan Poppo damahls noch nicht über i6. Jahr alt gewe¬

senseyn, weil sein Vater sich erst vor 20. Jahren vermählet hatte,

und noch zwey Brüder vor ihm waren. Daher Stevcr auch sei¬

nen Ritter-Stand billig in Zweifel ziehet, e)

Der vierte, Hermann, ward ebenfals geistlich, und erlang¬

te eine Dom-Herren Stelle zu Schwerin, Hlldceheim und L.Ü-

neburg. Er ist mit vorbedachtem Poppo nicht eine Person gewe¬

sen,wie Marschalk gemeiner. Denn er Kat Ao. 1311. noch gelebct,

als in welchem Jahr er cineOicaric in der Dom Barche zuSchwe¬

rin gestiftet, wozu er etliche Hebung aus Licndorp gelegt. Was

aber eine Vicarie, das ist aus dem Päbstlichen Recht bekannt, f) und

wird unten ein mehrercs davon Vorkommen.

Der fünfte, Johanne», war schon Dom-Herr zu Hildes-

Heim, verließ aber nach demTode desVaters diesenStand, vermähl¬

te sichmit einer Grävin von Ravensberg und kam nach Mecklcn-

bnrg, woselbst er in den Geschichten seinesVaterlandes einen ziem¬

lichen Platz eingenommen.

Ao. Der sechste,Albertus, dessenwir schongedacht, starb Ao.

,26s. 126?. den 18. Majij und ward ben dem Herrn Vater zu Gadcbusch

begraben, wie der Ärchivarius Schuly, am vorgeregtcn Ortc ange-

mercket. Latomus berichtet, daß er sich mit Judith, des Herrn

von werte Niclors Tochter, vermahlet. Es beruhet aber solches

nuraufMarschalksVorgeben.ChemnitzhatdavonimArchiv
keine Nachricht gefunden, als welcher sichgleichfals nur, sowohl was

diese deö Albcrü, als vorhergcdachte Johannis Gemahlin betritt,

aufMarschalkenbeziehet.Das istgewiß,daßerkeineKinderhin¬
terlassen. Die
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Die eintzigeTochter war Lurrgard, welche an Grav Ger¬
hard I. zu Holstein vermählet worden, wie Hermann Lornerus be¬
zeuget/ als welcher davon schreibet: Dieser Ghcrardus hatte zur
Gemahlin dieTochterBmeze Ianikcn Herrn von Mykclenburg. Z)
Beym Laromo leseich, daß sie erstlich an Grav Gerhard von der
Hoye, und darauf an GravGunrher von Lindow, Herrn zuRu-
pin, vermahlet worden. Aber das Wort Hoye, wird hier wohl
Holstein heissensollen. Was die andereVermahlung betrist, so hat
Srever davon Laromi Nachricht wiederholet, h) Sie starb Ao.
128T. den 26. O&ob. l) Von den Söhnen ist der Erstgebohrne
ein Sramm-Varer des Herzogi. Mecklenburgischen Hauses.

3. Das besondere Andrucken des Fürsten Johannis be¬
stehet darin, daß ihn die Geschicht-Schreiber Theologum genannt,
welches Wort sonsten die erste christliche Kirche dem Verfasser der
hohen Offenbahrung in der H. Schrift bepgelegt, da cs denn wohl
ursprünglich wird geheissenhaben StoAo-yos (acc. in antcpen.) durch
den ©Ott redet; jetzo aber braucht man es, wie e'sHeist S-toAóye{
(acc. in penult.) der von GOtt redet, le) in welcherBedeutung es
auch von diesemHerrrn genommen wird, weil er viel mit GOttes
Wort umgegangen, indem er auch sogar mit eigenerHand die Bi¬
bel gantz abgcschrieben,wie wir droben gesagt. Sonst hat man noch
ein Lied, welches folgender Gestalt anhebt:

i.

Van Gades Gnaden, wy Forst und Her,
erkennen uns schuldig, Gade tho Ehr,
vor geistlickenGödern und allen Gaven, j
de wy van em empfangen haben;
drüm lüchtet unsersGlovens Licht,
vor Fründ und Fienden öffentlich.

2. War
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2.

Wat wy nu/ uht christlikcn Erbarmen,
Kerken, Scholen, Gadcs-Dencrn, Armen,
An Geld, Korn, Veh, Acker, Holt und derglikcn,
Vcrschreven hebben, dat skal man cm reken,
AhnAffgrnst, ahn Bcdrog und Nyd
Ok unverstümmclt tho jeder tyd. rc.

Es hat dasselbeein Prediger zu Cuppendin und plaucrsha-
gen, Nahmens Michael Frettdius, drucken lassen,und dieseWor¬
te darüber gesehet: „Christliker warnrmgs - Psalm in den Clö-
stern gesllngcn von Johannes Theologus, H. Z. M. I) Es hat
auch Gustav Thiel, in seiner Beschreibung der Dom Kirche zu
Güstrow, solches Lied wieder Nachdrucken lassen. Aber ich finde
cs unnöthig hier zu wiederholen; zumahlen cs gar nicht glaublich,
dch der Fürst cs gemacht.

Denn zufördcrst ist nichts Christliches an dem gantzen Liede,
indem es mit den greulichsten Flüchen angefüllet, gestalt es denRäu¬
bern der Kirchen-Güter drohet, „daß ihnen Lung und Leber, auch die
„Zunge im Munde verdorren, Hand und Füsse verkahmcn, Gesicht
„und Gehör vergehn, Hauß und Guht verschwinden, ihr Geschlecht
„geschändet werden, Verzagung an GOtt sieüberfallen,und sie end-
„lich mit allen Teufeln in höllischer Glüht gepciinget werden sollen.,,
Nun ist es zwar au dem, daß GOtt die Kirchen-Rauber allezeit, auch
unter denHeyden, ernstlich und handgreiflich gestraft: aber deswegen
ist doch ein jeder Christ für sich nicht befugt, ihnen die ewigeVerdam-
niß anzuwünschen, viclweniger GOtt darunr anzurllfen. Denn es
ist offenbahrlich wieder die Liebe desNächsten, welche doch das rechte
Kennzeichen, wobey wir gewiß versichert seyn, daß wir GOttes Gna¬
de haben, auch zu der Zeit, wenn uns unser eigen Herh verdammen
wil. Wer kan wohl mit Gelassenheit ansehen, daß das Blut JEsu
Christi an einem Menschen verlvhren werde? Da nun der Fürst Jo¬

hannes
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Hannes ein recht christlicher Herr gewesen, so ist nicht zu glaubcU
daß er dergleichen Fluch-Lied solle gemacht haben.

Zudem so schrieb man in diesenZeiten noch nichts in deut¬
scher Sprache, sondern es muste alles lateinisch seyn. Waren es
Lieder, so verfaßte man sie in lateinischen Neimen , obwohl diese
Sprache solchesgar nicht vertragen kan.

Weiter, sowar das Wort Forst damahls noch nicht bey uns
gebräuchlich, im folgenden Iahrh. kam es erst auf, und hießFirst.

Auch kommt die Schreib-Art mit dem deutschen nicht über¬
ein, welches damahls gebräuchlich war, davon wir bald einigeDiplo¬
mara hören werden, gleichwie wir auch schon droben etwas aus
Rirchberg» Reim-Chronic angcführet, darausman den damahli-
gen Styl erkennen kan, wogegen diesesLied viel jünger aussieht.

Endlich verrath es sicham allermeisten, wenn darin der Witt-
wen und Kinder der Geistlichen gedacht wird, die doch wegen ver¬
dorbener Priester-Ehe bei) uns nicht zu finden waren.

Meines Erachtens hat es entweder Freudius selbst gemacht,
als von welchem mir erzehletworden, daß er sehr viel Verdruß mit
seinem Patronen gehabt, wie er denn von Luppendm weggegan-
gen,und Ao. 1677. Sub-Lon-Rector zu Wismar geworden, aber
auch von hier wieder nach Lübeck Ao. 1688. zu eben dergleichen
Schul-Dienst gezogen,m) und also sein Mißvergnügen mehrmahls
zu erkennen gegeben: oder es hat sonst ein Eiferer cs verfertiget, wie
er gesehen,daß bey der eingeführten Verbesserung des Gottesdienstes
viele, sowohl Vornehme als Geringe, ganh ungescheut die Kirchen-
Güter an sichgerissen, welche von ihren Vorfahren gestiftet. Da er

Viertes Luch. K k
*

denn
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denn seinemFluch-Liede mit dem Rahmen diesesHerrn ein Ansehen
machen, und den Räubern ein Schrecken einjagen wollen. Denn es

ging damahls freilich sehr gottloß zu, wie die Zeiten der Reformati¬

on, wenn wir dahin kommen, geben werden, worüber mancher recht¬

schaffener Mann seufzte. Daher auch dieser zwar gut gezielt, aber
schcchtgetroffen.

Ein gleiches that damahls der Superintendens zu ttau
Brandenburg, Erasmus Alberus, mit dem Liede: GOtt hat das
Evangelium rc. da er ebenfals nicht viel Gutes von dem damahli-

gen Verfahren sagt: wiewohl er dabe» zwischen den Schranken der

christlichen Liebe und rechtmäßigen Eifers geblieben.

s) Chemnitz in Epitome, t) Marfchalk L. V. Annal. Her. &
Vand.C-1. Myüus in Chi on, apudGel desp. 227. Jac.Car-
mon. in Stemm. Megapol. MSC. Verb. Klüv. P. III. p. 247.
in nott. u) Marfch. 1.c. Krantz. Vandal. L. VII. C. 16.& 42.
Lindenberg Chi on. Rofloch. L. II. C. 4. Hier. Hennings The-
atr. Geneal. p. 296. Chemnitz Epitome in Vita Johannis II.
Job. Fechtii Difiërtatio de Nobilitate Studii Theologici § 23.
Hübneri Fragen aus derPolitischen Historie Tom. VI. L.IV. qu.
23. p. y46. edit. 1703. Ro/lii Bibliotheca Nobilium Theolog.
Lochneri Singul. Meklenb. Cap. III. §2.&c. * Dav. Schneiders
algemcincs biblisches Lexicon voc. Schule p. 186. CoJ. 2. w)
Rostockschcs Etwas de Ao. 1737. p. 243. fq. x) Löfcheri
Fafcic.I. Obfervatt. Sele£lar.Obferv.I. dePrincipibus Theolog.

p. 4. Johann Chriflian Itter de Gradib. Academ, Tentzelji

Monathl. Unterrcd. de Ao. 169?. P'48s. y) Stevers Chron.

p. 67. z) Krantz. Vand. L. VIII. C. 16.42. Rüxneri Tbur-
nier-Buch fol. 116. & 120. Mylius, Latomus, Chemnitz &c.

a) Chemnitz in Epitome, b) Schröders Wismar. Prediger-Hi¬

storie p. 282. prod. ao. 1734. c) Chemnitz 1.c. d) Reim-
Lhron.
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Lhron. L.I. C.46. e) Chron.Meklenb.p.66. f) vid.Deße-
lii Erotem. Juris Canon. L.I. Tic. 28- p. 104. g) in Chronico
apud Eccard. in Corpore Hiftor. T.II. p.^ir. h) 1.c. p.67.
i) Chemnitz,in Epic. k) WilhelmMommaPrxíeéTTheol.
Loe. I. p. r. 1) in Tr. Christliche,treuherhigeundnöthlgeWar¬
nung an die heutigeObrigkeiten, Kirchen-Patronen, Vorstehern
der Kirchen und Hospitalien - - - sich ftit Alienation — der geist¬
lichen Güter treulich zu hüten pag. z. prod. Güíh-ow. Ao. 1667.
m) Schröders Wismarische Prediger-Historie p. 269.
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fr* finiv idh hievon folgende Worte: „Im Anfänge des dreyze-
- m I aben sich zuerst zu Paris alle vier Facultaten her«
? I ^ichardus lehret, der eine Parisische Lhromc ge-

2 -8 11ebendieserZeit ist die lNagistcr-NOürde auf die»

|
»lcnnircr gebracht worden. Ausser dieserUnwer-

^ s ar damahls in gantzEuropa keine,worauf alle vier
< r senwären, daß daher der Ursprung derUnwersira-

- Z Z it zu Tuge hat, in das dreyzehendeJahrh. gcsetzet
<u!

o

<

CD

N-O

chicht-Schreiber legendiesemFürsten insgemein den
>,aber derselbewar damahls unter GOttes-Gclehr-
cäuchlich, ist auch allererst lange nach diesenZeiten
e man an den ersten Professoren der Universität
ls unter welchen noch keine Doccores in der Theo-
Nagistri und Baccalaurei anzutreffen. w) Daher
mtz^recht hat, wenn er von diesem unfern Fürsten
lagisker in der Theologie geworden. Man muß
iten wohl unterscheiden.

war Gelehrsamkeit was seltsames und daher hoch--
sol siesich doch nicht Welt erstreckte, wie die droben
mara schon zu erkennen geben. Jetzo aber ist sie
d daher verachtetes, oder doch was geringschätziges
ersonen,wenn man es gleich noch sohoch darin brin-
siehet bei; uns die Gelehrten an, wie die Schreib«
war unumgänglich braucht, aber auchbei)Last-Wa«
an,wiewohl alsdcnn viele unter solchenFedern anzu-
lur zu Windmachern brauchen kan. Doch ist die
in der Theologie noch in einigem Ansehen, weil sie
feilet wird, der sie nicht behaupten kan. Es ist
issen,daßArmand prince de Tonty ebenfals öffcnt-
>nne disputirr, und Baccalanrcus Theologia ge¬
rn, daß Jean Duc dÄlderr eben daselbst den Do-

I i 2 cror«
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